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EIN LA D U N G

Az.: 91 000-1 06 (1 1) Gießen, den ]2. Februar 2018

Sehr geehrte Damen

sehr geehrte Herren

zur ll . öffentlichen Sitzung des Kreistages lade ich ein für

Montag, den 5. März 201 8, 1 8:00 Uhr

Bürgerhaus Wißmar.
Am Bürgerhaus 22,

35435 Wettenberg-Wißmar

Die Tagesordnung mit den dazugehörigen Drucksachen und sonstigen Unterlagen

füge ich als Anlage bei. 7ëilZ) .4.r Z/,}o/ mqd;:Püa,,c;äC.

Den beigefügten Entschädigungsantrag geben Sie zum Schluss der Sitzung bitte
ausgefüllt zurück.

Mit freundlichen Grüßen Anlagen

.L
Karl-Heinz Funck

Kreistagsvorsitzendër
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Taaesordnuna für die ll . öffentlichen Sitzun des Kreistaaes am 05. März 201 8

Sitzungsteil A

l

2

3

4

Eröffnung und Begrüßung

Feststellung der Tagesordnung

Fragestunde

Bildung von Schöffenwahlausschüssen bei den Amtsgerichten zur
Wahl der Schöffinnen und Schöffen sowie derJugendschöffinnen
und Jugendschöffen für die Amtsperiode 20] 9/20231

hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 1 8. Januar 201 8
Vorlage: 0537/201 8

5 Einbringung von Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaus

haltsplan für den Doppelhaushalt 2017/201 81
Investitionsprogramm für die Jahre 201 7 bis 2021

Sitzungsteil B

6 Frauenförder- und Gleichstellungsplan der Kreisverwaltung Gießenl
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 23. November 201 7
Vorlage: 051 1 /201 7

7 Erweiterung des Namens der Grundschule Lollarl
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 2.Januar 201 8
Vorlage: 0520/201 8

8 Wirtschaftsplan 201 8 des Servicebetriebes Landkreis Gießenl

hier: Vor]age der Betriebskommission vom 3] . Januar 201 8
Vorlage: 0548/2018

9 Fortschreibung des Rettungsdienst-Bereichsplan für den Landkreis
Gießenl

hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 25.Januar 2018
Vorlage: 0532/201 8
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10

1 1

12

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 201 6 und Prüfung der
wirtschaftlichen Betätigungl
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 24. Januar 201 8
Vorlage: 0533/201 8

Fünfte Satzung zur Änderung dër Gebührenordnung der Kreisvolks
hochschule;

hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 29. Januar 201 8
Vorlage: 0550/201 8

Berichtsantrag zu befristeten Arbeitsverhältnissen beim Landkreis
Gießent

hier: Antrag der Fraktion Gießener Linke vom 5. Februar 201 8
\ /Arlana - f\ E C O / )rl l Q

Sitzungsteil C

Papierlose Gremienarbeitl
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 1 8. Oktober 201 7

Vorlage: 0466/2017

Konsortialvertrag mit der Frankfurtrheinmain Gmbh Marketing of
the Regionl

hier: Vorlage des Kreisausschusses vom ll . Dezember 201 7
Vorlage: 051 7/201 7

Projektgenehmigung zum Neubau des Gefahrenabwehrzentru
Gießen, Stolzenmorgen 1 9, 35394 Gießenl

hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 2. Februar 2018
Vorlage: 0546/201 8

Teilnahme an der Hessenkassel

hier: Vorlage.des Kreisausschusses v
Vorlage: 0552/201 8

ms

om 29 Januar 2018

13

14

1 5

16
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17 Ausschüttung der Sparkasse Gießen an Träger;
hier: Antrag der Fraktion Gießener Linke vom 31 .Januar 201 8
Vorlage: 0557/201 8

18 Kooperation des Jobcenters und Mietervereinsl
hier: Antrag der Fraktion Gießener Linke vom 31.Januar 201 8
Vorlage: 0558/201 8

19 Einrichtung eines Integrationsbeirates und Stärkung der Integrati-
onsbemühungen im Landkreis Gießenl

hier: gemeinsamer Antrag der Fraktionen von CDU, FDP und Gieße
ner Linke vom 1 2. Februar 201 8

Vorlage: 0565/201 8

20 Resolution zum geplanten Factory Outlet Center in Pohlheim
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

vom 9. Februar 201 8

Vorlage: 0566/2018

2 1 . Mitteilungen

Anmerkuncien zur Taaesordnu n

Anmerkunq zu Tagesordnungspunkt 5:

Die Nachtragssatzung mit Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 201 7/2018(mit Investiti-

onsprogramm für dieJahre 2017 bis 2021) wird unter Tagesordnungspunkt 5 mit der Rede
der Kämmerin Landrätin Anita Schneider eingebracht und erst danach zur Verfügung ge-
stellt

Anmerkunci zu Taqesordnunqspunkt 13:

Der Antrag 0466/201 7(Papierlose Gremienarbeit) wurde in der vorletzten. Kreistagssitzung
am 13. November 201 7 zurückgestellt; nachdem zuvor ein Bericht vorgelegt wurde. Die
antragstellende CDU-Fraktion hat darum gebeten. den Antrag im Geschäftsgang des Kreis-
tages zu belassen und wird diesen gegebenenfalls unter Einbeziehung der vorgelegten Stel-

lungnahme zu konkretisieren. In diesem Zusammenhang wird auf die Stellungnahme vom 7
November 20] 7 und die Beantwortung weiterer Fragen in der Sitzung des Ältestenrates am

7. Februar 201 8 hingewiesen.



LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Az.: 9 1 000-803
Sachbearbeiter: Thomas Euler
Telefonnummer: 0641 9390 1 5 30

Vorlage Nr.: 0537/201 8
Gießen, den 18.Januar 2018

}.b-l,! ""*',
Beschlussvorlage des Kreisausschusses

Bildung von Schöffenwahlausschüssen bei den Amtsgerichten zur Wahl der
Schöffinnen und Schöffen sowie der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für
die Amtsperiode 20] 9/2023

Beschluss-Antrag

Der Kreistag benennt folgende 7 Vertrauenspersonen für den
Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Gießen:

Ifd. Nr. Anschrift

]

2

3

4

6

7

Beclründuncl

Gemäß S 40 Gerichtsverfassungsgesetz(GVG) ist bei den Amtsgerichten alle vier
Jahre ein Ausschuss zu bilden, dessen Aufgabe es ist, über Einsprüche gegen die
Vorschlagslisten zur Schöffenwahl zu entscheiden und aus den Vorschlagslisten der
Gemeinden Schöffinnen und Schöffen sowie Jugendschöffinnen und Jugendschöffen
zu wählen.
Gemäß S 40 Abs 2 S. t GVG sind von den Vertretungskörperschaften der Landkreise
und der kreisfreien Städte sieben Vertrauenspersonen in den
Schöffenwahlausschuss des jeweiligen Amtsgerichts zu wählen.
Die Wahl der Vertrauenspersonen in den Vertretungskörperschaften (hier: Kreistag)
muss nach $ 40 Abs. 3 S. l GVG ein Quorum von zwei Dritteln der anwesenden
Mitglieder, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl erfüllen.
Diese qualifizierte Mehrheit für das Wahlverfahren hat zur Folge dass die Wahl nach
den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchzuführen ist. Grundsätzlich hätte dabei
jeder Wähler so viele Stimmen, wie Vertrauenspersonen zu wählen sind. Die Wahl
kann aber nach $ 55 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung(HGO) in Verbindung mit S
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32 Hessische Landkreisordnung(HKO), wenn niemand widerspricht, offen und en
bloc vollzogen werden. Dies war in der Vergangenheit im Landkreis Gießen so üblich
und dieses Verfahren sollte auch beibehalten werden. Wie in der Vergangenheit
werden als Spiegelbild der Sitzverteilung im Kreistag die Vorschläge der
Vorschlagslisten nach Hare-Niemeyer zugeordnet.

Demnach stehen

der SPD-Fraktion
der CDU-Fraktion
de r AfD-Fraktion
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
der FW-Fraktion
zu.

2 Vorschläge
2 Vorschläge
l Vorschlag
l Vorschlag
l Vorschlag

Die Vorschlagsberechtigen werden geben, bis spätestens 26. Februar 201 8
entsprechende Vorschläge mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf
und Anschrift gegenüber der Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit zu
unterbreiten.

In der vergangenen Legislaturperiode wurden für die Wahlzeit 201 4/201 8 durch
Beschluss des Kreistages vom 6. Mai 2013 folgende Personen festgelegt:

e

8

e

e

8

e

©

Dr. Robe rt Horn
Monika Graulich
Klaus Döring
M atthias Klose

Christine Wagener
Hiltrud Hofmann
Günther Semmler.

Das Ministerium des Innern und für Sport bittet in seinem Schreiben vom 2.Januar.
201 8, das uns mit Schreiben des Regierungspräsidiums Gießen vom 1 7.Januar 201 8
zugeleitet wurde, dass diese Liste bis spätestens am 31. 31 .Mai 2018 dem
Amtsgericht Gießen mitgeteilt wird. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit,
diese Listen in den Sitzungen des Kreistages am 5. März 2018 oder am 7. Mai 201 8
zu beschließen.

H inwe is :
Die Vorschlagslisten für die Schöffinnen und Schöffen sind von den
Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen, die Vorschlagslisten
für die Jugendschöffinnen und Jugendschöffen sind von den Jugendhilfeausschüssen
zu wählen.

/3
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Mitzeichnung

Kreisgremien und
öffe ntlichkeitsarbeit ,,a-.-

Jhbmä5-:Euler

'Sachbearbeiter

.j/7
Pier

Leiter derOrganisationseinheit
Organisationseinheit

neider

Dezernent

Zu sum m u ngsve rme rk/Sichtve rme rk

Beschluss des Kreisausschusses

vom: OS.CQ . ./8
Die Vorlage wird
genehmigt

Zur Be

vom:hluss des Krei:!ä81lgl 'aviv).
Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss
genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt

Zur Beglaubigung
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Regierungspräsidium Gießen HESSEN

Regiemngspräsidlum Gießen ' Postfach l0 08 51 ' 35338 Gießen
Geschäftszeichen:
Dokument Nr.:

RPGI-13-03m0700/1 -201 5/1
2Q18/23736

siehe Verteiler
Bearbeiter/in
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Ihr Zeichen:

Julika Sintje Lilckel
+49 641 303-2175
+49 611 32764-4413
julikasintje.lueckel@rpgi.hessen.de

Ihre Nachricht vom

Datum 17.Januar2018

Bildung der Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten zur Wahl der
Schöffinnen und Schöffen sowie der Jugendschöffinnen und Jugendschöf
fen für die Amtsperiode 01 .01 .2019 -- 31.1 2.2023

Aufstellung der Vorschlagslisten durch die Gemeindevertretungen und Ju
gendhilfeausschüsse

Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom.02.01 .2018,
Az.: IV 1 -26c 1 3

Anbei tlbersende ich Ihnen den o. g. Erlass des Ministeriums des Innern und für
Sport vom 02.01 .2018.

Ich bitte Sie. dafür Sorge zu tragen, dass die Vertrauenspersonen rechtzeitig ge-
wählt werden und den zuständigen Amtsrichtern fristgerecht mitgeteilt werden. Ei
ne Durchschrift der Mitteilung erbitte ich für meine Unterlagen.

Ihre Vorschläge für die zu wählenden Beisitzer bitte ich. mir bis zum 2Q:Q4:29]g
vorzulegen. Bezüglich der Einzelheiten verweise ich ausdrücklich auf den beige.
fügten Erlass.

Im Auftrag

''1
Moritz

Anlage

Hausanschrift:
35390 Gießen . Landgraf-Philipp-Platz 1 - 7
Postanschrift:
35338 Gießen . Postfach l0 08 51
Telefonzentrale: 0641 303-0
Zentrales Telefax: 0641 303-2197
Zentrale E-Mail: poststelle@rpgi.hessen.de
Intemet: hüp:/ywww.rpgiessen.de

Sewicezeiten:
Mo. - Do. 08:30 - 12:00 Uhr

13:30 - 15:30 Uhr
Freitag . 08:30 - 12:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Fristenbriefkasten:
35390 Gießen
Landgraf-Philipp-Platz 1-7

e

/
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Verteiler

Kreisausschuss des Landkreises Gießen
Riversplatz t-9
35394 Gießen

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Karl-Kellner-Ring 51
35576 :Wetzlar

Kreisausschuss des Landkreises Limburg
Weilburg
Schwede 43
65549 Limburg a.d. Lahn

Kreisausschuss des Landkreises Marburg
Biedenkopf
Im Lichtenholz 60
35034 Marburg

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises
Goldhelg 20
36341 Lauterbach

Magistrat der Universitätsstadt Gießen
Postfach ll 08 20
35353 Gießen

Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt l
35037 Marburg

Magistrat der Stadt Wetzlar
Ernst-Lentz-Straße 30
35578 Wetzlar



Hessisches MInIsterIum des Innern und für Sport HESSEN

1 1 11 H l l l l l 1111
106000130685 05 Jan. 20f8

Hessisches MInIsterIum des'lnnom und för Sport
Postfach 31 67 . D-65021 Wiesbaden lüszeichen: iv l

Regierungspräsidium Dst.Nr. 0005
BearbeiteMn Herr Dreßler
Durchwahl (06 11)353-1536
Fax (Q6 11)353-1697
E-Mall uläch.dre$sler@hmdis.hessen.do

Darmstadt

Datum 2.Januar2018

Kassel

Magistrat der Stadt
Frankfurt am Main

60311 Frankfurt am Main

Magistrat der
Landeshauptstadt Wiesbaden

65183 Wiesbaden

Bildung der Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten zur Wahl der Schöffen
nen und Schöffen sowie der JÜgendschöffinnen und Jugendschöffen für die
Amtsperiode 1.1.2019 - 31.1 2.2023;
Aufstellung der Vorschlagslisten durch die Gemeindevertretungen und Jugend-
hilfeausschtisse

Die Amtszeit der zurzeit an den mit Strafsachen befassten Gerichten amtierenden Schöffinnen
und Schöffen sowie Jugëndschöffinnen und Juäendschöffen endet mit Ablauf des Jahres 2018.
Nach 5 45a DRiG führen die ehrenamtlichen Richter in der Strafgerichtsbarkeit die Bezeich-
nung .Schöffe'

l Das Hessische Ministerium des Innem und filr Sport hat anlässlich der anstehenden Neu-
wahlen
- gem. $ 40 Abs. 3 GVG als oberste Landesbehörde und
- gem. $ 40 Abs. 2 GVG als zuständiges Ressort flor die Vërwaltung
für die ordnungsgemäße Besetzung des (nichtrichterlichen Teils des) jeweiligen Schöffen-
wahlausschusses bei den Amtsgerichten Sorge zu tragen. In Hessen gibt es bekanntlich
auf Grund des Gesetzes zur Änderung
16.9.201 1 (in GVBL. l S. 4.09) 41 Amtsgerichte.

gerichtsorganisatorischer Regelungen vom

Gleäande Arbeitszek Bitte Besudle und Annlfe.von montags bis donnerstags zwischen B.30-12.00 und 13.30-15.30 Uhr
lteitags von 8.30-12.00 Uhr oder nach Vemfnbamng. ' '
Friedridi-Ebel Allee 12 ' D 65185 \Mesbaden . Telefon {06 1 1) 353 - 0 Telefax(GR 3)(06 11) 353 1766 . Telex 41 86 814
Email: poststelle€Bhmdl.hessen.do



1 .1 Wahl der 7 Vertrauenspersonen für den jeweiligen Schöffenwahlausschuss
(S 40 Abs. 3 GVG) -

Von den Verf.retungskörperschaften der Landkreise und der kreisfreien Städte sind wie im
Jahr. 20.13- sieben. Vertrauenspersonen in den Sëhöffenwahlausschuss des jeweiligen
Amtsgerichtszuwählen($40Abs. 2 S: l GVG). . ' . ' '

Bei den Amtsgeri.chten,: deren Bezirk sich auf.das Gebietniehrerer Land-. bzw. Stadtkreise
erstreckt, wird die Zahl der.Vertrauenspersonen,. die von den einzelnen Vertretungskörpe!-
schaffen zu wählen sind, von der .zuständigen obersten Landesbehörde" bestimmt (S 40
Abs. 3 S. 3 GVG). Diese. Aufschlllsselung h.abe ich vorgenommen bei den acht Amtsge-
richten \Mesbaden'.Darmstadt. Offenbach am. Main, Frankfurt am. Main, Königstein im
Taunus,.Bedingen,.Fritzlat. und Kassel. . . . '

Insofem hat sich seit den..letzten Schöffenwahlen im Jahr 201 3. ke.ine Änderung ergeben
auch nicht durch dië am 1 . Januar 2018 neu entstandehëStadt Oberzent und die damit 2u
sammenhängende Verringerung der Zahl der hessischen .Gemeinden von 426. auf -423
Dënn die vier Gemejndeh. die sich zu .Oberzent' zusämmengeschlosben und ihre Eigen
ständigkeit mit Ablaufdes .Jahres 2017 Üerlolen haben; gehörten allesamt zuM Zuständig
keitsbezirk dës Amtsgerichts Michelstadt (vgl. $ 4 Abs. 2 GefOrgG i.V.m. Nr. A.VIII der An
lage äu diesem Gesetz).

/

Grundlage füt die Berechnurlg. welche Vertretungsköfperschaft in den o:a. acht Fällen wie
viele Vertrauenspersonen zu wählen hat: ibt .daë Verhältnis der Einwohnerzahl dët beteilig-
ten Vennraltungsbëzirke ih Amtsgëiichtsbezirk. Nach $ 148 Abs. 1 2. Alt. HGO ist.dië vom
,Hess.ischen Statistischen Landesamt zum 30. September 2016 festgestellte Wohnbevölke-
rung .der heisiëchën.Gem.eihden und Landkreiseder Bestimmung zu Grunde zU le:gen;(zur
entsprechenden Veröffentlichung des HSL vgl." .www,statistik.hessen.de/zahlen.:
fakten/bevoelkerung-gebiet-hatlshalte/bevoelkerung'). Für die.-.Wahl der Vertrauensperso-
nen bei dën o.a. acht Amtsgerichten ist nich alledemdie Aufschlüsse.lung in der Ablage zu
diesem Erlass zu beachten.

Damit die bei den Amtsgerichten. zu bildenden SchÖffenÜahlausschüsse termingerecht zu=
sammeritreteh können. bitte ich die Regiërungspräsidien darauf.hinzuwirken, dass in den
Kreisen und .in zde.n kreisfreien Städten Darmstadtl OffenbaQham Maid und Kassel die vërt-
rauenspQrsonen filr dië Ausschüsse rechtzeitig gewählt. undbis ë:um.31. Mäi 20.1 8-den zu=
ständigen Amtsrichterinnen oder Amtsrichtern mitgeteilt werden. Die Städte F rankfurt am
Main und Wiesbaden werden durch diesen Erlass uhmittelbarl übel die vörgeilannte Fristinformiert. - . *. ..- --. ,.'

chweise darauf hin..daßs fOr die Wahl .der Verträuehspërsdneh jn .der Ve.rtretung$körper-
schaft ein Quorum von :zwei Drittel der anWese.nden Mitgl.redet', mindestens jedoch der
Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl" gilt(vgl. $ 40-Abs. 3sl l GVG). '

1 .2. Bestimmu.ng der Ve.rwaltungs.beamtin o.der desVerWaltüngsbeaMten als Beisitzerin
oder Beisiüer für den jeweiligen Schöffenwahlaussëhugs (S 40 Abs. 2 GVG)

Gema $ 40 Abs. 2 S. :l GVG gehört jedem Schöffenwahläusschuss eine Vërwältungsbeam-
tin oder ein. Verwaltungsbeamter an. -Die Bestimmung dieser Beisitzerinnen bzw Beisiker
obliegt der Landesregierung nach einer. entsprechenden Vorlage des Hessischen. Ministe-
rium.s des Innern und für Sport.

Die Vorschläge füf die als Beisitzerin oder als Beiëitzerfilr. den jeweiligen Schöffenwahl
augschubs zu bestimmende Verwaltungsbeamtin oder zu bestimmenden Verwaltungsbe
amt.en sind [nir von den Regierungspräsidien bië zum ]ä,.b4aL29ilg vorzu]egen...Der Vor
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schlag muss für jeden Amtsgerichtbbezirk jeweils eine Beisitzerin oder einen. Beisitzer ünd
eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter umfassen. .Der vorgeschlagene Beamte bzw.
die vorgeschlagene Beamtin muss nicht aus dem staatlichen. Bereich kommen. .sondern
kann auch aus dem kommunalen Bereich stammen.

Bei den o.a. achtAmtsgerichten. deren Bezirk über das Gebiet eines Landkreises oder ei-
ner kreisfreien Stadt hinausgeht. soll sich der Vorschlag auf ein gemeinsames Votum der
beteiligten Landkreise und krei.sfreien Städte stiltzön. Für den Bereich der Amtsgerichte
Frankfurt .am Maid. uhd Wiesbaden übermitteln die Stadt Frankfurt am Main und die Lan-
deshaüptstadt Wiesbadendie abgestimmten Vorschläge unmittelbar an mich.

2. Nachrichtlich weise ich darauf hin. dass es kraft bündesgesetzlicher Zuweisung zu dën
komMunälen Pflichtaufgaben gehört, die Vorschlagsli$teii zur Durchführung der Schöf=
fe.n- und J.ugendschö.ffenwahlen für die neue Wahlperiode aufzustellen.

2.1., .Dio Aufstellung der Vo.rschlagslisten für die Schöffenwahlen betrifft alla Gemeinden
(5 3Ö GVO).. ' ' . .

Wie viele. Schöffen erforderlich sind und wie viele.Schöffenmandate auf die .einzelnen Ge-
meinden entfallen, bestimmt die J.ustizverwaltung (5 43 GVë).. Das gilt auch fÜr die .Frage.
bië zu .Welchem Tag die.Vorschlagslisten aufzustellen und bei der zuständigen Ahtsrichtë=
rin oder dem zuständigen Amtsrichter einzureichen sind ($ 57 GVG).\
e Wie schon in den Jahren 2008 uhd 201 3 gilt für die Verabschiedung derVorschlagsliste

in der Gemeindevertretung das (durch. dle ëVG-Novelle. 20ö4 abgemil.derte) Quorum
von .,zwei Drittel der anwesenden Mitglieder. mindestens jedoch .der Hälfte der gësetzli-
Chen Mitgliederzahl"($36Abs. l S.2.GVG). . ''

e Der vom. Bundesrat aM 13. Mpi 2016. beschlossene GesetientwÜrf zur Änderung des $
36 Abs. 4 GVG mit dem. Ziël der ReduzieÜng derAnzahlder Vorzuschlagenden Perso-
nen .(BT-Drs. 1 8/8880) -ist im Bundestag der Diskontinuität anhëimgefallen und somit er-
folglos geblieben.

Die Vorschlagsliste soll gem..$ 36 Abs. 2- GVG alle Gruppen der Bevölkerung nach Ge-
schlecht. Alter. Beruf und sozialer Stellung ang.eme$sen berücksichtigen, Spëziell zur
Gleichbehandlung der Ges.chleëhter bestimmt $ .44.Abs. lä DRAG ergänzend, dass -in
den Verfahren zur Wahl, Ernennung oder Berufung ehrënamtlicher Richter Frauen und
Männer angemessen berücksichtigt werden sollen.

e päch .$ 33 Nrl 5 GVG 2010 so.llen Personen nicht in.dieVorschlägsliste aufgenommen
werden. die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen.

e
Nach $ 51 GVG 2010 sind Schöffen. die ihrë Amtspflicht gröblich.veÖetzenl ihres Amtes
zu entheben. Personen. bei denen eine Amtsenthebung .abzusehen oder zu befürchten
ist. .sollten nattlrlich nach Möglichkeit von den Gemeinden erst gär nicht vorgeschlagen
Werden. $. 51 GVG kommt .beispielsweise i.n Betracht bei Verletzung .des Beraturigsge-
heimnisses, bei Wiederholtem .tinentschuldigtem Fernbleiben von Sitzungen und insbe-
sondere auch . bei verfassungsfeindlichen Aktivitäten (vgl. BT-Drs. 1 7/3356 S. 1 6f.). zu
dem letztgënannten Aspekt ist .darauf hinzuweisenl dass auch ehrenamtliche Richter ei-
ne besondere Pflicht zür Verfassungstreue haben. und zwar nicht nür während. sondern
auch außerhalb der Gerichtsverhandlungen (vgl. BVerFG. Nichtännahmebeschluss vom
6.5.2008 Az. 2 -BvR 337/08). Namentlich sog. Reichsbürger. die die Existenz der Bundes-
republik .Deutschland als Staat. die Geltung de.s Grundgesebes und des einfachen Rechts
sowie die Legitimität .der handelnden Gerichte und Behörden bestre.itën, sollten nach Mög-
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lichkeit gar nicht erst auf den Vörschlagsliëten erscheinen (vgl
zember 20.14 Az. 2 S AR 37/14).

OLG Dresden, B..v. 8. De

8 Die beschlossene Vorschlagsliste ist gem. $ 36 Abs. 3 GVG in der Gemeinde eine Wo-
che lang zu je.derpanns Einsicht aufzulegen. Der Hessische Datenschutzbeauftragte
hat nach den letzten Schöffehwahjen im Jahr 201 3. daraufhingewiesen, dass diese Vor-
schrift keine.Rechtsgrundlage bietet filr die Veröffentlichung .der Vorschlagsliste im in-
ternet. schon. gar nicht .für.einen die Wochenfrist deutlich ilbersteigenden Zeitraum (vgl.
Nr. 4.1.1.3.2.. des -43. HDSB-Tätigkeitsberichts' . 2014. veröffentlicht unter
https://www.d atenschutz. hessen.de/ta eng keitsberichte. htm)

2.2 Die Aufstellung der"Vorschlagslisten für die JugendschÖffenwahlen betrifft alle Land
kreise sowie die Gemeinden mit eine.m. (eigenen) JÜgehdhilfeausschuss. .($ 35.IJGG).

e Auch für die Verabschië.dtihg dieser Vorschlagsliste im Jugendhilfeausschuss g.ilt das
oben beschriebene ;Zwei-Drittel-Quorum' ($ 35 4bs. 3:JGG)

e Dëm . Jugendhilfeausschuss gibt . das Bun.desrecht die ausdrilcklichë Vorgabe. dass
ebenso viele Fratieri .wie-Männer vorgeschlagen werden .sollen ($. .35 Abs. 2 JGGI vgl.
auch$$33äAbs.IS..2,35..Abs.5JGG). ... . .. : ..

Dieser Erlass ergeht.iÜ Eihvërnehmen unit dem Hessischen Ministerium der Justiz.
Staatsanzeiger für.das Länd Heesen veröffentlicht.

Er wird ih r

(Dreßl.ër)

Anlage. - l
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Del.Kreistag bäv. die StadtÜer-
ordnetehversamml.ung in

wählt file den .Schöffenwahlausschuss
beim Amtsgericht in

die ängegebene
Zahl ah Ver-
trauenspersonen

Reaierunasbeiirk Darmstadt

Stadt Darmstadt
Stadt Frankfurt am Main
Stadt Offenbach am Main
StadtyViesbaden

Darmstadt
Frankfurt am Main
Offenbach am Main
\Meëbaden

3
6
3
6

Landkreis Bërgstraße Bensheim
Fürth
Lampertheim

Landkreis Darmstadt-Dieburg Darmstadt
Dieburg

Landkreis Groß-Gerau Groß-Gerau
Rilsselshëim

Hochtaunuskreis Bad Homburg v.d. Höhe
Königstein im Taunus

7
3

7
7

l
4

Main-Kinzig-Kreis Gelnhausen
Hanau.

(

Main-Taunus-Kreis Frankfurt am Main
Königstein im Taunus
Wiesbaden

Odenwaldkreis

/

Michelstadt

Landkreis. Offenbach Langen (Heesen)
Offenbach am Main
Seligënstadt.

7
4
7

7
7
7
0

6
0
7

Rheingau-Taunus-Kreis Bad Schwalbach.
Idstëin
Rtldesheim am Rhein
VViesbadön

Wetteraukreis Bedingen
Frankfurt am Main
Friedberg (Hessen)

L



Der. Kreistag :bzw. die. Stadtxiër:
ördnëtënye.rsamfnllihg in

wählt für den Schöffehwahlausschuss
bëi.üiAmtsgericht in.

dieangegebene
Zahl an Ver-
trauenspërsonen

Reaierunasbezirk Gießen

Landkreis Gießen

Lahn-Dill-Kreis

Gießen

Dillen burg
Wetzlar

Limburg a.d
Weilburg

.Bieder.kopf
Kirchhaih
Marburg

Alsfeld
Bedingen

7

7
7

7
7

Landkreis Limburg-Weilburg Lahn

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Voäelsbergkrëis

Regierungsbezirk Kassel

Städt Kassel

Landkreis Fulda

Kassel

Fulda
Hilrifeld

Bad Hersfeld

Kassel

Fritzlar
Mëlsungen
S.chwalhstadt

Frankenberg (Eder)
Korbach
Fritzlar

Eschwege

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Kassel

Schwalm-Eder-Kreis 5
7
7

7
.2

Landkreis Waldeck-Frankenberg..

Werra-Meißner:Kreis



LANDKREIS GIESSEN
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Vorlage Nr.: 05 1 1 /201 7
Gießen, den 23. November 201 7

Vü i' la {# !:
atl der-t }€rcistag

Beschlussvorlage des Kreisausschusses

Frauenförder- und GISISh?t$11ypglplln der Kreisverwaltuna Gießen

Beschlu ss -Ant rad

Der Kreistag beschließt den als Anlage beigefügten Frauenförder
stellungsplan 2017 - 2022

und Gleich

Beqründunq

Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) ist nunmehr seit mehr als 20 Jah-
ren in Kraft und wurde grundlegend überarbeitet und modernisiert. Das Gesetz ist
am [ . Januar 2016 in Kraft getretene es tritt mit Ablauf des 3]. Dezember 2023 au-
ßer Kraft. $ 23 des HGIG eröffnete den Dienststellen die Möglichkeit, innerhalb von
zwei Jahren die Frauenförder- und Gleichstellungspläne an die neuen Voraussetzun-
gen anzupassen.

Das HGIG schreibt in $ 5 Abs. l vor, dass Frauenförder- und Gleichstellungspläne für
jeweils 6 Jahre aufgestellt werden. Diese sind gemäß $ 7 Abs. 3 HGIG dem Kreistag
zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Der Frauenförder- und Gleichstellungsplan ist gem. $ 6 Abs
zu überprüfen und der aktuellen Entwicklung anzupassen.

7 HGIG nach drei Jahren

Gegenstand des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes sind die Förderung der
Gleichstellung von Frauen und Männern, die Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf für Frauen und Männer sowie die Beseitigung der Unterrepräsen-
tanz von Frauen innerhalb des Geltungsbereiches des Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplanes.

Der vorgelegte Frauenförder- und Gleichstellungsplan wurde federführend vom
Fachdienst Personal in enger Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten
und der Vorsitzenden des Personalrates mit Stand 1 . Januar 2017 erstellt.

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen keine Kosten

/2
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Folgekosten:./

Sonstiges/Bemerkungen

Mitzeichnung:

Fachdienst Personal

Organisationseinheit

Petra X

/eiterin Fachdienst Personal

Zustimmu ng sve rmerk/Sichtvermerk
.Die. .Msiofx txal, c)u V(

g
Beschluss d
vom
Die Vor

Beschluss des vom: C8.M

zurückgestellt
Die Vorlage wird
genehmigt

Zur Beglg.ubigung

ZurBeg

Beschluss des

Die Vorlage wird - mit Zt,rsakbQ$chlUSS -
genellmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt

ZurBeglaubigung
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Männer und Frauen sind gleichberechtigt."
Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz

1 . Vorwort

Das Hessische Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau
von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (HGIG) in der Fassung vom
20.12.2015 ist ein wichtiger Baustein zur Gleichberechtigung. Es ist die rechtliche Grundlage
zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie die Verbesserung
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer. Für den öffentlichen Dienst
sind die darin beschriebene Frauenförder- und Gleichstellungspläne (nach $ 5 Absatz l HGIG)
ein geeignetes Instrument die Beseitigung der bestehenden Unterrepräsentanz von Frauen im
öffentlichen Dienst voranzubringen und durchzusetzen.

Die Arbeitswelt verändert sich: Fachkräftemangel und der viel zitierte demografische Wandel -
wir werden älter - weniger und bunter - ziehen auch Veränderungen in der Arbeitswelt nach
sich. Die fortschreitende kontinuierliche Alterung der Beschäftigten sowie die Tatsache, dass
weniger Erwerbstätige der Arbeitswelt zur Verfügung stehen, bedürfen gezielter Maßnahmen.
Deshalb sehe ich die zunehmende schwierige Personalgewinnung auch als Herausforderung
und Chance zugleich. Denn dies wird unwillkürlich eine Förderung der Frauenerwerbsarbeit
nach sich ziehen. Diese ist erforderlich. da zwar die Frauenerwerbsarbeit ansteigt, jedoch
insbesondere bei der Teilzeitarbeit. Das aber bedeutet, wenn Unternehmen, Behörden und
Institutionen vermehrt um weibliche Arbeitskräfte werben, müssen auch Arbeitsbedingungen im
Sinne der Vereinbarkeit von Beruf und Familie an Wichtigkeit gewinnen.

Die Kreisverwaltung schafft Rahmenbedingungen, damit Fralien kommen, um zu bleiben und
damit auch Männern die Balance der Lebensbereiche ermöglicht wird. Als wichtiger Bestandteil
der Entwicklung und Erhaltung eines modernen Dienstleistungsunternehmens muss
Frauenförderung gezielt umgesetzt werden.

Die Kreisverwaltung ist überzeugt: Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an
Beruf und Karriere, die faire Verteilung der Funktionen, des Einkommens und der
Familienpflichten sind der Motor der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung für mehr
Gerechtigkeit.
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2 Ziel des Frauenförder- und Gleichstellungsplans

Ziel des Frauenförder- und Gleichstellungsplans ist es, die verfassungsrechtlich garantierte
Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei der Beschäftigung im öffentlichen Dienst zu
erreichen.

Frauen und Männer sind nach dem Grundgesetz gleichberechtigt

Frauenförderung ist in der Kreisverwaltung ein wichtiger Bestandteil einer an diesem Ziel orien-
tierten Personalentwicklung. Die Gleichstellung der Geschlechter ist eine Querschnittsaufgabe.
die in alle Teilbereiche der Verwaltungsmodernisierung hineinwirkt. Das Hessische Gleichbe-
rechtigungsgesetz (HGIG) verpflichtet die Dienststellen, durch Frauenförder- und

Gleichstellungspläne sowie geeignete Maßnahmen der Personalentwicklung aktiv auf die
Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst, die Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer und die Beseitigung 'der
Unterrepräsentanz von Frauen hinzuwirken. Dabei soll den besonderen Belangen behinderter
und von Behinderung bedrohter Frauen Rechnung getragen werden.

In der ab 01.01.2016 geltenden Fassung des HGIG werden bei der beruflichen Förderung von
Frauen ganz besonders die Positionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben in den Fokus
genommen. Frauenförderung ist eide verpflichtende Gemeinschaftsaufgabe der Kreisverwal-
tung Gießen. Für das Erreichen der gesetzlichen und selbst formulierten Ziele tragen, ent-
sprechend ihrer Funktion und Aufgabenstellung, alle Beschäftigten, insbesondere solche mit
Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben, sowie die Leitungen der Dienststelle die Verantwortung.

Der Kreisverwaltung Gießen ist die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern bewusst. Sie
berücksichtigt Spielräume und Flexibilität bei der Arbeitszeit und des Arbeitsortes. Sie setzt sich
aktiv für die Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Die Probleme der Zu-

kunft können am besten gelöst werden, wenn die Fähigkeiten von Frauen und Männern gleich-
ermaßen genutzt werden. Unser Familienbegriff orientiert sich an der Lebenswirklichkeit unse-
rer Beschäftigten. Familia ist für uns da, wo man dauerhaft Verantwortung für Menschen über-
nommen hat, insbesondere im Hinblick auf Erziehung, Betreuung und Pflege.

Da sich die gesellschaftlichen Rollenerwartungen an Frauen und Männer nach wie vor unter-

scheiden, wurden im vorliegenden Frauenförder- und Gleichstellungsplan Zielvorgaben und
Maßnahmen entwickelt, um Chancengleichheit der Geschlechter herzustellen.

Führungskräfte tragen die Verantwortung dafür, dass die formulierten Ziele und Maßnahmen
erreicht werden .

Der vorliegende Frauenförder- und Gleichstellungsplan zeigt die derzeitige
Beschäftigungssituation auf und gibt einen Ausblick auf das Ziel, frauen- und familienfreundliche
Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst anzubieten. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf - ein
zentrales Element, um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu erreichen - ist nunmehr
verpflichtender Gegenstand des Frauenförder- und Gleichstellungsplans. Frauen und Männer
sollen die Möglichkeit erhalten. familiäre Aufgaben wahrzunehmen, ohne berufliche Nachteile
hinnehmen zu müssen.
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Ein wichtiger Schritt in diese Richtung stellt die Verleihung des Zertifikates "audit berufundfami-
lie" an den Landkreis Gießen am 17. März 201 1 in Berlin, die Reauditierung vom 31. Mai 2014
sowie die Rezertifizierung/Optimierung (3. Umsetzungsphase) vom 20.06.2017 mit erneuter
überreichung des Zertifikates in Berlin dar. Auditiert werden nur Arbeitgeber, die sich, so wie
der Landkreis Gießen, mit einer familienbewussten Politik zukunftsfähig aufstellen. Dieser
Prozess soll durch die im Frauenförder- und Gleichstellungsplan dargestellten Maßnahmen mit
unterstützt werden .

Der Frauenförder- und Gleichstellungsplan dient als Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele und
gleichzeitig als Instrument zur Kontrolle der Zielerreichung. Durch kontinuierliche Fortschrei-
bung der Daten und durch die im HGIG vorgeschriebene dreijährige Berichtspflicht ($ 7 Abs. 7
HGIG) werden das Feststellen des Zielerreichungsgrades und das Entwickeln geeigneter Maß-
nahmen zur Zielerreichung erst möglich.



6

3 Rechtsgrundlagen

GG

Grundgesetz
Artikel 3 Abs. 2

EU-Richtlinien

Antirassismus-Richtlinie zum Verbot von

Diskriminierungen aufgrund der Rasse und Ethnie
Rahmenrfchttinie zum Verb(ËyoQ Diskriminierung

wegen der ReligjQ!!.Weltanschauung, sexuellen
Ausrichtung, des Alters und einer Be.hinderung;
Glelchbehandlunasrichtlinie zum Verbot einer

Diskriminierung ylege!! des Geschlecht$1

UnisexrichtliDje zum Verbot der Diskriminierung
wegen des Geschlechts beim Zugang zu und bei
der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung von

Gleichberechtigung von Frauen und Männern und
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile

hln

HGIG
Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Ziel des Gesetzes sind die Verwirklichung der
Chancengleichheit von Frauen und Männem, die
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und

Familie für Frauen und Männer und die

Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von
Frauen im öffentlichen Dienst. Bis zur Erreichung
dieser Ziele werden durch berufliche Förderung

auf der Grundlage von Frauenförder- und
Gleichstellungsplänen mit verbindlichen

Zielvorgaben die Zugangs- und
Aufstiegsbedingungen sowie die

Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer
verbessert.

HKO
Hessische Landkreisordnung

$ 4a

Gleichberechtigung von Frau und Mann:
Die Verwirklichung des Verfassungsauftrages der
Gleichberechtigung von Mann und Frau ist auch

eine Aufgabe der Landkreise. Durch die
Einrichtung von Frauenbüros oder vergleichbare

Maßnahmen wird sichergestellt, dass die
Verwirklichung dieses Auftrages auf der

Kreisebene erfolgt.'

AGG

Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz

$ 1

Rahmenbedingungen des
Landkreises Gießen

Leitbild

Personalberspektive 2008
Dienstvereinbarungen

Auflagen der Aufsichtsbehörde

Ziel des Gesetzes ist. Benachteiligungen aus
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen

Herkunft, des Geschlechts. der Religion oder
Weltanschauung. einer Behinderung, des Alters

oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu
beseitigen.



7

4. Bestandaufnahme und -analyse: Wo stehen wir?

Die Kreisverwaltung* beschäftigt insgesamt 759 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser Zahl
sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enthalten, die sich in Elternzeit oder Sonderur-
laub befinden sowie Auszubildende und Beamtenanwärterinnen und -anwärter.

*) ohne Beschäftigte aus dem Jobcenter und dem Servicebetrieb Landkreis Gießen

Der Anteil der Frauen liegt bei 69,9%, der Anteil der Männer bei 30,1%

Personalbestand der Kreisverwaltung Gießen
Stand:01.01.2017

700 -657

600

483500

4(D

300

200

109
100

3523 12

0

Beamte

H Tarifbe schäftigte

R Auszubildende

Frauen Männer Gesamt

Anteil Männer und Frauen an der
Gesamtbeschäftigtenzahl inkl. Azubis

H Frauen

n Männer

Beschäftiqtenqruooe Frauen Männer Gesamt
Beamte 54 55 109

Tarifbeschäftiate 483 174 657
Auszubildende 23 12 35
Summe 560 241 801
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Führungskräfte mit Vorgesetzten und Leitungsaufgaben
Stand: 01.01.2017

Frauen

Männer

/
/ / /

©

Besoldungsgruppen: A 16 HBesG, A 13 hD, A 13 gD, A 12. A9 mD, A8

Entgeltgruppen EG 15. 12. 10, 7

Im Bereich der Beschäftigten Im Sozial- und Erziehungsdienst ist keine Unterrepräsentanz
vorhanden.

Im Bereich der Führungskräfte mit Vorgesetzen- und Leitungsaufgaben besteht in allen
Bereichen außer "Teamleitung" eine Unterrepräsentanz

Eine Unterrepräsentanz von Frauen liegt vor, wenn innerhalb des Geltungsbereiches eines
Frauenförder- und Gleichstellungsplanes jn einer Entgeltgruppe oder Besoldungsgruppe einer
Laufbahn oder in den Funktionen mit Vorgesetzen- und Leitungsaufgaben weniger Frauen als
Männer beschäftigt sind. In den Eingangsämtern der Laufbahnen gelten Frauen als
unterrepräsentiert, wenn in der gesamten Laufbahn weniger Frauen als Männer beschäftigt sind
($ 3 Abs. 5 HGIG).

Bezeichnung Männer Frauen
Fachbereichsleituna   l
Fachdienstleitung
Leitung Organisationseinheit   13

FDL Vertretuna   9

Teamleituna 20 22
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Auszubildende sowie Anwärterinnen und Anwärter
Stand:01.01.2017

Stand:01.01.2017

5. Fluktuationsabschätzung

Auf der Basis der Bestandaufnahme und der Analyse der Beschäftigtenstruktur können die Be
reiche identifiziert werden, in welchen eine Unterrepräsentanz vorliegt (siehe Anlagenteil).

6. Geschlechtergerechte Verwaltungssprache ($ 1 Abs. 2 HGIG)

Gleichberechtigung in der Gesellschaft schlägt sich auch in der Verwaltungssprache nieder
Verwirklichung der Gleichberechtigung ist daher durch eine moderne Verwaltungssprache
beide Geschlechter gleichermaßen benennt und anspricht, zu unterstützen.

Die
die

In der Außen- und Innendarstellung der Dienststelle wird eine sprachliche Gleichstellung durch
geschlechtsneutrale Formulierungen oder Paarformeln sichergestellt. Die Fachdienste haben
diese Anforderungen bei der Gestaltung von Formularen, Broschüren. Schriftstücken. Inter- und
Intranet-Beiträgen usw. zu berücksichtigen. Vorhandene Formulare, Broschüren usw. sind. so-
weit sie diesen.Anforderungen nicht entsprechen, von den Fachdiensten so umzugestalten,
dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Bürgerinnen und Bürgern gerecht werden.
Vorhandene Internet- und Intranet-Beiträge, die diesen Anforderungen nicht entsprechen. sind
entsprechend abzuändern. Hinsichtlich geschlechtergerechter Sprachformulierungen bietet die
Gleichstellungsbeauftragte Unterstützung an.

Laufbahn/Ausbildungsberuf Insge-
samt

davon Frauen davon Männer
Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Beamtenanwärter/innen 6 3 50.00 % 3 50.00 %
Ve rwa ltunq sfachanaestellte/r 29 19 65.52 % 10 34.48 %
Fachlnformatiker für Svsteminteciration 2 0 o.oo % 2 1 00.00 %
Gesundheitsaufseher/in l l 1 00.00 % 0 o.oo %
Insgesamt 38 23 60.53 % 15 39.47 %

Beruf Insge-
samt

davon Frauen davon Männer
Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Jah reso raktiku m/Anerkennu nadia h r 2 2 100.00 % 0 o.oo %
FachoberschulDraktikanten 3 3 1 00.00 % 0 o.oo %
Jahrespraktikum 2-jährige Berufsfach-
schule 2 2 100,00 % 0 o,oo %
Jahrespraktikum zur Anerkennung Fach-
abitur l l 1 00.00 % 0 o,oo %
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7. Stellenbesetzungsverfahren

Ziele der Stellenbesetzungsverfahren
wa have rfa hren .

sind die Bestenauslese und die Transparenz der Aus

In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sollen die für die Stellenbesetzung ver-
antwortlichen Führungskräfte möglichst frühzeitig vor dem Entstehen einer Vakanz Frauen
(auch teilzeitbeschäftigte Frauen) ansprechen mit dem Ziel, sie für diese Stelle aktiv zu interes-
sieren

7.1 Ausschreibungen ($ 9 HGIG)

Ausschreibungstexte werden diskriminierungsfrei formuliert. Sie enthalten weibliche und männ
liche oder geschlechtsneutrale Formulierungen. Die Ausschreibungen orientieren sich aus
schließlich an den Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes bzw. des zu übertragen
den Amtes und sind in der Ausschreibung umfassend aufzuführen.

Bei allen Ausschreibungen ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass der ausgeschriebene
Arbeitsplatz in Teilzeit besetzt werden kann. Dies gilt auch für Funktionen mit Vorgesetzten- und
Leitungsaufgaben aller Hierarchieebenen. Die Besetzung eines ausgeschriebenen Arbeits-
platzes in Teilzeit umfasst sowohl die Aufteilung der ausgeschriebenen Stelle auf zwei Teilzeit-
kräfte als auch eine Besetzung der Stelle mit einer Person mit verrlngerter Arbeitszeit. Im zwei-
ten Fall hat ein personeller oder hilfsweise ein organisatorischer Ausgleich zu erfolgen. Eine
Beschäftigung in vollzeitnaher Teilzeit kann die Vereinbarkeit von Familie und beruflichem Fort-
kommen für Frauen und Männer erleichtern und einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass
mehr Frauen in Positionen mit Vorgesetzen- und Leitungsfunktionen gelangen.

Ausnahmen sind nur zulässig
entgegenstehen.

soweit einer Besetzung in Teilzeit zwingende dienstliche Belange

In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, müssen freie Stellen grundsätzlich aus-
geschrieben werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von Frauen besonders er-
wünscht sind. Beurlaubte oder im Krankenstand befindliche Beschäftigte erhalten auf Wunsch
alle Ausschreibungen mit den Rundschreiben.

Da Führungskräfte eine besondere Verpflichtung haben, die Erreichung der Ziele des Hessi-
schen Gleichberechtigungsgesetzes zu fördern, müssen im Anforderungsprofil derjenigen Ar-
beitsplätze, auf denen Vorgesetzen- und Leitungsaufgaben bzw. Aufgaben der Personalver-
waltung wahrzunehmen sind, Kenntnisse über Genderkompetenz und die Ziele und Grundsätze
des HGLG verlangt werden. Neben den Kenntnissen vom Inhalt des Glelchstellungsauftrages
muss die persönliche Bereitschaft gegeben sein, selbst aktiv an der Förderung des
Gleichstellungsauftrages mitzuarbeiten, sich darin einzubringen und entsprechende Prozesse
zu unterstützen und ggf. zu initiieren.

7.2 BewerbunasaesDräche ($ 1 0 HGIG)

In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind mindestens ebenso viele Frauen
wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Vorstellungsgespräch einzuladen, wenn sie die ge-
forderte Qualifikation für die Besetzung des Arbeitsplatzes oder des zu übertragenen Amtes
erfüllen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei der Vorauswahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber (Festlegung des für ein Vorstellungsgespräch einzuladenden Personenkreises) zu beteili-
gen



11

Auswahlgremien sind unter Einbeziehung der Gleichstellungsbeauftragten grundsätzlich paritä-
tisch mit Frauen und Männern zu besetzen.

Unzulässig sind Fragen nach Schwangerschaft, Familienplanung, Kinderbetreuung. den per-
sönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand sowie einer Schwerbehinderung, soweit
sie sich nicht direkt auf die Ausübung der Tätigkeit auswirkt. '

Es ist sicherzustellen. dass Auswahlverfahren standardisiert sind
Bewerbern sind die gleichen Fragen zu stellen.

Allen Bewerberinnen und

Die Auswahlentscheidung hat sich ausschließlich an den Anforderungen der zu besetzenden
Stelle zu orientieren: Bei der Qualifikationsbeurteilung sind Fähigkeiten und Erfahrungen, die
zum Beispiel durch die Wahrnehmung von Familienaufgaben erworben wurden, zu berücksich-
tigen, soweit diese in Bezug zu den Anforderungen stehen und die Erfahrungen für den wahr-
zunehmenden Aufgabenbereich förderlich sind. Dies gilt auch, wenn Familienaufgaben neben
der Erwerbsarbeit wahrgenommen wurden.

Teilzeitbeschäftigungen, Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familienaufgaben. die Inan
spruchnahme von Elternzeit, Famllienpflegezeit. Pflegezeit, Telearbeit und flexiblen Arbeits
zeitmodellen sowie Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung aufgrund der Wahr
nehmung von Familienaufgaben dürfen sich nicht nachteilig auf die Auswahlentscheidung aus
wirken und das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen. '

In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind jeweils mehr als die Hälfte der zu
besetzenden Personalstellen zur Besetzung durch Frauen vorzusehen. Die Auswahl erfolgt im
Rahmen der Bestenauslese. Das bedeutet entgegen der häufig getroffenen Annahme hinsicht.
lich Quoteneinstellungen, dass eine Frau bei Unterrepräsentanz ihres Geschlechts mindestens
die gleiche Eignung und Befähigung für die zu besetzende Stelle mitbringen muss.

Auch bei Beförderungen und Höhergruppierungen gilt wie bei Neueinstellungen der Grundsatz,
dass Frauen mit gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung im Rahmen des
geltenden Rechts solange vorrangig zu berücksichtigen sind, bis keine Unterrepräsentanz in der
jeweiligen Besoldungs- oder Entgeltgruppe bzw. in den Funktionen mit Vorgesetzen- und
Leitungsaufgaben mehr vorliegt.

In Ausbildungsberufen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie bei der Vergabe von
Ausbildungsplätzen mindestens zur Hälfte zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für Ausbildungs-
gänge, in denen ausschließlich der öffentliche Dienst ausbildet. '

In der Kreisverwaltung ist $ 8 HGIG derzeit nur bei Vergabe der Ausbildungsplätze für "Fachin-
formatiker für Systemintegration (m/w)" und "Gesundheitsaufseher (m/w)" anzuwenden." Bei der
Vergabe dieser Ausbildungsplätze werden Frauen bei gleicher Qualifikation so lange
mindestens zur Hälfte berücksichtigt, bis eine Parität hergestellt ist. '
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8 Personalentwicklung.($ 12 HGIG)

Ein wichtiges Instrument innovativer und erfolgreicher kommunaler Arbeit ist die Fachlichkeit
der Mitarbeiterinnen. Mitarbeiter und Führungskräfte, denn eine Verwaltung kann nur so gut
sein wie die Führungskräfte und die Mitarbeitenden, die in ihr arbeiten. Unter Personalent-
wicklung werden unter anderem Maßnahmen verstanden, die dazu beitragen, die für die der-
zeitige oder anzustrebende Tätigkeit erforderlichen fachlichen, sozialen. persönlichen und me-
thodischen Kompetenzen zu erhalten und kontinuierlich weiter zu entwickeln und auszubauen.
Beschäftigte müssen stets auf dem aktuellen Stand ihres Fachwissens und ihrer Aufgaben
bleiben. Dazu sind, neben dem Studium relevanter Literatur, Gesetzestexte und Richtlinien.
Qualifizierung und Fortbildungen notwendig und unumgänglich. Nur gut ausgebildete und fach-

lich versierte Beschäftigte sind in der Lage., eine optimale Umsetzung der Verwaltungsaufgaben
zu gewährleisten. Gerade in Zeiten knapper Kassen und Phasen der Haushaltskonsolidierung
ist es ein grober Fehler, in der fachlichen und persönlichen Fortbildung der Beschäftigten zu
sparen

Wer den Herausforderungen, die an die Verwaltung gestellt werden. gewachsen sein will, muss
in die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren.

Das Erlernen und ständige "Auffrischen" notwendiger Schlüsselqualifikationen ist neben der
Förderung des Umgangs mit betriebswirtschaftlichen Instrumenten und kooperativ-
kommunikativem Verhaltenstraining ein fortwährender Prozess.

Fortbildung ist für die Kreisverwaltung ein personen- und zielgruppenbezogenes Qualifizie-
rungsinstrument, das einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für notwendige Veränderungs-
prozesse bietet. Dazu gehören die Stärkung der Bürgerorientierung und Effizienz des Ver-
waltungshandelns, die Sicherstellung des politischen und gesellschaftlichen Auftrages der
Kreisverwaltung und deren Weiterentwicklung zu einem modernen Dienstleistungsunter-
nehmen. Fortbildung ist im Rahmen einer "lernenden Organisation" eine verpflichtende Dauer-
aufgabe. Führungskräfte und Politik müssen Fortbildung als das Kernelement der Personalent-
wicklung verstehen, ernst nehmen und adäquat und gezielt unterstützen, fordern und fördern.

Maßnahmen zur Personalentwicklung sind so anzubieten, dass auch Beschäftigten mit Fame
lienaufgaben die Teilnahme möglich ist. Soweit erforderlich, sind zusätzliche Maßnahmen an
zubieten, die den zeitlichen und räumlichen Bedürfnissen von Beschäftigten mit Familienauf
gaben entsprechen.

Beschäftigte, die sich in Mutterschutz oder in Elternzeit befinden oder aus sonstigen familienbe
zogenen Gründen beurlaubt sind, werden über Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaß
nahmen informiert und erhalten die Gelegenheit zur Mitarbeit/Teilnahme.

Frauenförderung ist Bestandteil von Personalentwicklung. Geschlechtergerechte
Personalentwicklungs-. Aus- und Fortbildungskonzepte sowie frauengerechte Maßnahmen und
familiengerechte Arbeitszeitmodelle sind fortzuschreiben (z.B. Nachwuchsförderung, Mentoring
u.ä.)

Für weibliche Beschäftigte werden besondere Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die eine
Weiterqualifikation ermöglichen und auf die übernahme von Tätigkeiten, bei denen Frauen
unterrepräsentiert sind, vorbereiten.
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Solange Frauen in Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen unterrepräsentiert sind, ist
ihnen mindestens ihrem Anteil an den Beschäftigten der Dienststelle entsprechend, die Teil-
nahme an den Führungskräftefortbildungen einzuräumen ($ 12 Abs. 3 HGIG).

Kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse werden auf Wunsch den aus familiären Gründen Beur-
laubten und /oder den Teilzeitbeschäftigten bei vorrübergehendem Personalbedarf der
Dienststelle vorrangig angeboten (siehe $14 Abs.5 HGIG).

9. Audit Berufundfamilie

In der Kreisverwaltung Gießen wird die Vereinbarkeit des Berufslebens mit dem Familien- und
Privatleben als wichtiger Baustein für die Zufriedenheit, Motivation und Leistungsfähigkeit der
Beschäftigten verstanden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entsprechend begleitet.
denn sie sind die Garanten dafür, dass der Landkreis Gießen beste Dienstleistungen für die
Bürgerinnen und Bürger erbringen kann.

Mit der 3. Umsetzungsphase des berufundfamilie Zertifikats wird ein etablierter Prozess

weitergeführt, durch den eine tragfähige Balance zwischen den Interessen des Arbeitgebers
und denen der Beschäftigten geschaffen wird. Wichtig ist die Sicherung des bisher erreichten,
vereinbarkeitsfördernden Standards. Vor dem Hintergrund der demografischen Altersstruktur
der Beschäftigten, stellt sich die Aufgabe, insbesondere das Gesundheitsmanagement zu
stärken und die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gesamten
Verwaltung zu unterstützen und zu erhalten. Wesentliche Ziele sind, durch eine lebensphasen-
bewusste Personalentwicklung, die Zufriedenheit der Beschäftigten.zu stärken und eine Steige-
rung ihrer Identifikation mit der Kreisverwaltung als ihren Arbeitgeber zu erreichen. Dies ist ein
wichtiger Beitrag, um die Zukunftsfähigkeit des Landkreises Gießen als Arbeitgeber zu
unterstreichen und zu stärken. Als sichtbar attraktiver Arbeitgeber gelingt es einfacher,
qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, aus den eigenen Reihen zu entwickeln und an die
Kreisverwaltung zu binden.

Dabei tragen die Führungskräfte die Verantwortung für diese Kultur in der Zusammenarbeit.
Sie sorgen dafür, dass die Vereinbarkeit von Beruf, Familien- und Privatleben in ihrem
Verantwortungsbereich gelebt wird. Sie wenden Standardlösungen an, nutzen Spielräume für
individuelle Lösungen und gehen offen mit den Grenzen des Machbaren um. Entsprechend ist
die vereinbarkeitsfördernde Personalführung ein Teil ihres Führungsverständnisses und damit
ihrer Führungsaufgabe.

Der Familienbegriff orientiert sich an der Lebenswirklichkeit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Familie ist da, wo man dauerhaft eine soziale Verantwortung für Menschen
übernommen hat, insbesondere im Hinblick auf Erziehung, Betreuung und Pflege.
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10. Schutz vor sexueller Belästigung, Diskriminierung am
Arbeitsplatz und Mobbing

Frauen und Männer dürfen nicht wegen ihres Geschlechts mittelbar noch unmittelbar diskrimi
niert werden (siehe AGG $ 1 , $3 Abs. If)

Sexuelle Belästigungen sind unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche und Körperkontakte
sowie sexuell abfällige, anzügliche oder abwertende Bemerkungen, Gesten oder Darstellungen.
die von der betroffenen Person als beleidigend, erniedrigend oder belästigend empfunden wer-
den

Die Beschäftigten werden von der Dienststelle vor sexueller Belästigung geschützt

Jedes unerwünschte. sexuell bestimmte Verhalten. welches die Würde von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern am Arbeitsplatz verletzt, ist zu unterlassen. Auf die Dienstvereinbarung "part-
nerschaftliches Verhalten" sowie auf die Grundsatzerklärung für die Kreisverwaltung Gießen
"Schutz gegen sexuelle Belästigung" wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. Alle Füh-
rungskräfte sind zum Thema Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu schulen und
zu sensibilisieren.
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1 1 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Betriebliches Gesundheitsmanagement umfasst die gemeinsamen Maßnahmen von Arbeit-
geber, Interessenvertretungen und Beschäftigten zur Verbesserung von Gesundheit und Wohl-
befinden am Arbeitsplatz. Aufgrund von Aufgabenverdichtung und demographischem Wandel
ist dieser Bereich von besonderer Bedeutung. Die Aufgabenstellung bezieht sich auf dle Ar-
beitsbedingungen und Arbeitsorganisation, die Führungskultur, das Betriebsklima und die be-
triebliche Förderung von individuellen Kompetenzen.

Neben derb Arbeitsschutz sind weitere Ansätze eines Gesundheitsmanagements zur Stärkung
von gesunderhaltenden Faktoren und Ressourcen der Beschäftigten zu entwickeln. Hierbei sind
die Interessen. Bedürfnisse und unterschiedlichen Lebenssituationen von Männern und Frauen
zu berücksichtigen.

Durch die Schaffung gesundheitsfördernder Arbeitsbedingungen und die Einführung eines gen
derorientierten betrieblichen Gesundheitsmanagements ist die Arbeitsfähigkeit der Beschäftig
ten möglichst lange zu erhalten und zu fördern.

Das Verhalten der Führungskräfte hat unbestritten Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit
und somit auch auf die Qualität der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten. Aus diesem Grund wird
gesundheitsförderndes Verhalten der Führungskräfte durch entsprechende
Qualifizierungsangebote unterstützt.

] 1 :1 Betriebliches EiDqliederuDqsmanaqQment (BEM)

Eine Säule des Betrieblichen Gesundheitsmanagements ist das Betriebliche Eingliederungsma
nagement. Die Durchführung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers.

Das Verfahren zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement wird durchgeführt, wenn Be-
schäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt
arbeitsunfähig sind.

Es umfasst alle Aktivitäten, Maßnahmen und Leistungen, die geeignet sind, im konkreten Ein-
zelfall die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit wiederherzustellen und auf Dauer zu sichern.
Bei der Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements wird auf den Einzelfall ab-
gestellt. Männer und Frauen werden gleichberechtigt behandelt. Weitere Informationen sind in
der Dienstvereinbarung zur Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements fest-
gelegt
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12. Gremien ($ 13 HGIG)

Bei der Besetzung von Kommissionen, Beiräten, Verwaltungs- und Aufsichtsräten sowie sonsti
gen Gremien wird darauf geachtet, dass mindestens 4ur Hälfte Frauen berücksichtigt werden.

13. Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie
($ 14 HGIG)

.!3.1 Arbeitszeit ($.14 Abs. l HGIG)

Die Kreisverwaltung hat Arbeitszeiten und sonstige Rahmenbedingungen anzubieten, die
Frauen und Männern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, soweit zwingende
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Durch den Abschluss der Dienstvereinbarung zur
flexiblen Arbeitszeit. die eine weitreichende flexible Gestaltung der Arbeitszeit (ohne Kernzeiten)
ermöglicht, ist die Grundlage für eine sehr gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie gegeben.

1 3.2 Mutterschutz. Elternzeit. Beurlaubun- und Teilzeitbeschäftiaun

Nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz -
BEEG) und der Hessischen Verordnung über den Mutterschutz für Beamtinnen und die Eltern-
zeit für Beamtinnen und Beamte (Hessische Mutterschutz- und Elternzeltverordnung - HMu-
SchEltZVO) haben Eltern die Möglichkeit, bis zu 3 Jahre Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Wer
Elternzeit beanspruchen möchte, muss gemäß $ 16 Abs. l BEEG bereits bei der Antragstellung
erklären, für welche Zeiten innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll.

Die Kreisverwaltung Gießen ermöglicht im Rahmen der rechtlichen Gegebenheiten die Inan-
spruchnahme von Elternzeit für Frauen und Männer. Aufgrund der Änderungen des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes nehmen nun auch Männer Elternzeit, überwiegend für die
Dauer von 2 Monaten. in Anspruch. Im Jahr 2016 wurde von 25 Frauen und vier Männern
Elternzeit in Anspruch genommen. Die durchschnittliche Dauer der jeweiligen Inanspruchnahme
bei Frauen beträgt 18,8 Monate, bei Männern 1,5 Monate.

Nach $ 64 HBG ist Beamtinnen oder Beamten auf Antrag, wenn zwingende dienstliche Belange
nicht entgegenstehen. Urlaub aus familiären Gründen ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von
insgesamt 14 Jahren zu gewähren, wenn sie oder er ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflege-
bedürftige sonstige Angehörige oder einen pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich
betreuen oder pflegen. Beschäftigte erhalten diesen Sonderurlaub gemäß $ 28 TVÖD.

Bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familienaufgaben sowie für
die Zeit des Beschäftigungsverbotes nach $ 6 des Mutterschutzgesetzes ist ein personeller
Ausgleich vorzunehmenl wenn dies auch bei Ausschöpfung aller Mittel unmöglich ist, ist ein
organisatorischer Ausgleich vorzunehmen ($ 14 Abs. 4 HGIG).

In 2016 wurde von vierzehn Frauen und null Männern Sonderurlaub in Anspruch genommen
Die Dauer ist individuell.

1 3.3 Alternierende Telearbeit und Mobiles Arbeiten

Alternierende Telearbeit und mobiles Arbeiten ermöglicht Beschäftigten in Bezug auf ihre
Arbeitszeit eine größere Gestaltungsfreiheit. Sie kommt einerseits insbesondere Beschäftigten
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entgegen, die Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu betreuen habens andererseits stellt
sie dem Arbeitgeber das Wissen und die Erfahrung von Beschäftigten weiterhin zur Verfügung,
die sonst unbezahlte Freistellung in Anspruch nehmen müssten und für die folglich
Vertretungskräfte zu beschäftigen wären. Tele-/Heimarbeit ermöglicht auch, dass Beschäftigte
während ihrer Elternzeit durch eine elterngeldunschädliche Teilzeitarbeit ihre Qualifikationen
erhalten und verbessern, sodass sie nach dem Ende dieser Zeit ohne längere Einarbeitungszeit
wieder zur Verfügung stehen können.

Bei der Kreisverwaltung Gießen liegen zum 01.01.2017 insgesamt 13 Genehmigungen für
Alternierende Telearbeit vor. Es nehmen neun Frauen und vier Männer Alternierende Telearbeit
in Anspruch, davon sind sechs Frauen teilzeitbeschäftigt. Die Gründe, Alternierende Telearbeit
zu leisten, sind individuell, z. Bsp. Sicherstellung der Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen
sowie weit entfernter Wohnort. Die Verteilung der Arbeitszeit zwischen der behördlichen
Arbeitsstätte und der häuslichen Arbeitsstätte orientiert sich an den Bedürfnissen der
Beschäftigten und den Möglichkeiten, die das jeweilige Aufgabengebiet zulässt. Die Dienststelle
wird die Einrichtung von Alternierender Telearbeit bzw. das mobile Arbeiten weiterhin positiv
Dealeiten
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14. Verbindliche Zielvorgaben für jeweils 3 Jahre in Prozent bezogen
auf den Anteil der Frauen bei Einstellungen und Beförderungen
zur Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind ($ 6 Abs. 2 Nr. 3 HGIG)

14.1 Geschlechteraerechte Verwaltunassprache

Die sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern wird durch geschlechtsneutrale
Formulierungen sichergestellt. Diese Anforderungen werden bei der Gestaltung von
Formularen, Broschüren. Schriftstücken, Internet- und Intranetbeiträgen usw. berücksichtigt.
Hilfestellungen zur geschlechtergerechten Ausdrucksform befinden sich im Intranet.

Indikatoren der Zielerreichung: Formulare. Broscht)ren. Schriftstücke. Internet- und
Intranetbeiträge

14.2 Stellenausschreibungen und .besetzungen ($ 9ff. HGIG)

Freie Stellen werden grundsätzlich ausgeschrieben, um ein möglichst großes Potential von
qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern zu erhalten ($ 9 Abs. l HGIG).

Indikatoren der Zielerreichung: Ausschreibungen

Der Gleichstellungsbeauftragten werden nach Ablauf der Bewerbungsfrist sämtliche Be-
werbungsunterlagen zur Verfügung gestellt, um ihr die Möglichkeit zu geben, Einfluss auf die
Wahl der für das Vorstellungsgespräch vorgesehenen Personen nehmen zu können.

Indikatoren der Zielerreichung: Dokumentation durch Beteiligung am Verfahren Interamt
bzw. Dokumentation Umlaufverfahren

Die Vorstellungsgespräche in allen Auswahlverfahren werden durch einen Fragenkatalog
strukturiert, so dass Chancengleichheit für Frauen und Männern gegeben ist. Der Fragenkata-
log orientiert sich am Anforderungsprofil der Stelle.

Indikatoren derZielerreichung: Dokumentation der Stellenbesetzungsverfahren

Die Übertragung von Leitungsfunktionen innerhalb der Verwaltung ist grundsätzlich an ein Ver
fahren zur Feststellung der tatsächlichen Eignung gebunden.

Leitungskompetenzen müssen nachgewiesen und in einem gezielten Personalgespräch abge
fragt werden. Zu den Leitungskompetenzen zählen Kenntnisse zur Notwendigkeit der Um
setzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern.

Indikatoren der Zielerreichung: Dokumentation der Stellenbesetzungsverfahren
sprechende Fragen im Vorstellungsgespräch).

Stellen werden nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung entsprechend den Anforde-
rungen unabhängig vom Geschlecht besetzt. In Bereichen, die eine Unterrepräsentanz von
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Frauen aufweisen, werden Frauen bei gleicher Eignung für die ausgeschriebene Stelle bevor
zugt eingestellt.

Indikatoren der Zielerreichung: Dokumentation der Stellenbesetzungsverfahren

Nach Abschluss der Auswahlverfahren wird den nicht berücksichtigten hausinternen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern bei Bedarf ein Feedback-Gespräch angeboten. Das Feedback-Gespräch
ist von der Führungskraft zu führen, die am Auswahlverfahren teilgenommen hat.

Indikatoren der Zielerreichung: Dokumentation der Stellenbesetzungsverfahren(Angebot
des Feedback Gesprächs durch die Führungskraft).

In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden nach Möglichkeit gleich viele
Bewerberinnen wie Bewerber zum Vorstellungsgespräch eingeladen. ($ 10 Abs. l HGIG)

Indikator der Zielerreichung: Dokumentation der Stellenbesetzungsverfahren

Führungspositionen können - so wie jede andere Position - grundsätzlich in Teilzeit besetzt
werden. ($ 8 Abs. 2 HGIG)

Indikator der Zielerreichung: Dokumentation der Stellenbesetzungsverfahren

14.3 Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen bei der Kreisvelwaltuna Gießen ($ 1 HGIG)

Entsprechend der Vorgaben des $ 6 Abs. 5 HGIG sind jeweils mehr als die Hälfte der zu be
setzenden Personalstellen eines Bereiches, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, zur Be
setzung mit Frauen vorzusehen.

Ist glaubhaft dargelegt, dass nicht genügend Frauen mit der notwendigen Qualifikation zu ge-
.winnen sind, können -- im Sinne der gesetzlichen Vorgaben - entsprechend weniger Personal-
stellen zur Besetzung durch Frauen vorgesehen werden. Es ist weiterhin erklärtes Ziel der
Kreisverwaltung Gießen, den Frauenanteil in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert
sind, zu erhöhen und die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Bei Entscheidungen zur Nachbe-
setzung dieser zukünftig freiwerdenden Stellen ist deshalb ein besonderes Augenmerk auf die
Frauenförderung zu legen.

Indikatoren der Zielerreichung= Dokumentation der Auswahlverfahren

14.4 Ausbildung

In Ausbildungsberufen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie bei der Vergabe von
Ausbildungsplätzen mindestens zur Hälfte zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für Ausbildungs-
gänge, in denen ausschließlich der öffentliche Dienst ausbildet.

Bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen "Fachinformatiker für Systemintegration" und "Ge-
sundheitsaufseher" werden Frauen bei gleicher Qualifikation so lange mindestens zur Hälfte
berücksichtigt, bis eine Parität hergestellt ist.

IndikatorderZielerreichung: Dokumentation des Auswahlverfahrens. Ist-Zahlen der
Neueinstellung von Auszubildenden
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15. Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer

1 5.1 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Durch die demografischen Veränderungen kommt der Stärkung von gesund erhaltenden Fakto
ren und Ressourcen der Beschäftigten besondere Bedeutung zu. Hierzu bietet die Kreisver
waltung Gießen verschiedene gesundheitsfördernde Maßnahmen an (z.B. Bewegte Mittags
pause)

Die betriebliche Gesundheitsförderung bietet auch Seminare zur Unterstützung der Balance
zwischen Arbeitswelt und Privatleben an, z. B: zu Vereinbarkeit von Beruf und Kindern, Verein-
barkeit von Beruf und Pflege ("Kompetenztraining").

Indikatoren derZielerreichung: PE-Konzept, Themen der Seminare, Anzahl der Seminare

Gesundheitsförderung als Teil des Gesundheitsmanagements ist Führungsaufgabe. Führungs
kräfte sind verpflichtet. sich in Fragen der Gesundheitsförderung, auch unter geschlechtsspezi
fischen Fragestellungen, fortzubilden.

1 5.2 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Eine flächendeckende Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze berücksichtigt die psychischen
Belastungen am Arbeitsplatz.

Indikatoren derZielerreichung: Gefährdungsbeurteilungen

Es gibt Präventionsangebote, die der Gesunderhaltung der Beschäftigten dienen (z.B.: Aktive
Mittagspause, Führung und Gesundheit, Stress, Herzgesundheit und Angebote in
Zusammenarbeit mit den Krankenkassen und der VHS).

Von Führungskräften wird erwartet, dass das Thema Gesundheit mindestens im
Jahresmitarbeitergespräch angesprochen wird. Von den Beschäftigten wird erwartet, dass sie
Gesundheitsprävention eigenverantwortlich wahrnehmen.

Indikatoren derZlelerreichung: Angebote z.B. Fachdienst 12, Gleichstellungsbeauftragte

Informationen zum Arbeits- und Unfallschutz stehen allen Beschäftigten der Kreisverwaltung
Gießen zur Verfügung. Alle Beschäftigten haben die Möglichkeit, sich in Fragen zu Arbeits-
und/oder Unfallschutz unmittelbar an den Betriebsarzt (medical airport service) zu wenden.

Indikatoren derZlelerreichung: Handbuch(Arbeitskreis Gesundheit), Intranet

1 5.3 Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Die Kreisverwaltung Gießen bietet Arbeitszeiten und sonstige Rahmenbedingungen, die Frauen
und Männern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, soweit dienstliche Belange
nicht entgegenstehen.
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Indikator der Zielerreichung: Flexible Arbeitszeiten ohne Kernarbeitszeit
Im Rahmen des audits berufundfamilie und der geltenden rechtlichen Regelungen sind
Anträgen von Beschäftigten auf Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung zur Wahrnehmung von
Familienaufgaben Rechnung zu tragen soweit nicht dienstliche Belange entgegenstehen.

Indikatoren derZielerreichung: Zahl der abgelehnten Anträge

Die Möglichkeit mobil zu arbeiten wird unterstützt und weiterentwickelt. Anträgen von Beschäf-
tigten auf Telearbeit/Heimarbeit/Mobilem Arbeiten ist im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten
zu entsprechen.

Indikatoren der Zielerreichung: Zahl der abgelehnten Anträge

Teilzeitbeschäftigten werden die gleichen beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten und Fortbildungs-
chancen eingeräumt wie Vollzeitbeschäftigten. Um der besonderen Situation von Teilzeitkräften
Rechnung zu tragen, wird bei ganztägigen Fortbildungen, unabhängig von der
Inanspruchnahme vor Ort, die Arbeitszeit einer Vollzeitkraft gemäß TVÖD anerkannt.

Indikatoren der Zielerreichung: Anzahl der
stallungen

Teilzeitbeschäftigten an Fortbildungsveran

Die Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben aller Hierarchieebenen steht der
Teilzeitbeschäftigung oder der Inanspruchnahme von Telearbeit grundsätzlich nicht entgegen.

Indikatoren der Zielerreichung= Anzahl der abgelehnten Anträge

Führungskräfte nehmen familienbewusste Führung wahr. Lösungen zur Unterstützung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf werden zunächst in der Organisationseinheit erarbeitet und
geklärt

Indikatoren der Zielerreichung: Anwendung Dienstvereinbarung Flexible Arbeitszeit,
Zufriedenheit im Team, Ermessensspielräume werden
genutzt

Bei einer Beurlaubung aus familiären Gründen wird die Rückkehr an den bisherigen Arbeitsplatz
angestrebt.

Indikatoren der Zielerreichung: Anzahl der Umsetzungen nach Beurlaubung

Das Beurteilungswesen der Kreisverwaltung Gießen anerkennt die Unterschiede in den Er
werbsbiografien von Frauen und Männern. Führungskräfte werden regelmäßig zu geschlech-
tergerechter Beurteilung geschult.

Indikatoren der Zielerreichung: Neue Beurteilungsrichtlinien,
gebote (Fachdienst12)

Verpflichtende Schulungsan
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16. Konkrete Maßnahmen zur geschlechtergerechten Personal
entwicklung

Bei Maßnahmen zur Personalentwicklung sind die Chancengleichheit von Frauen und Männern
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Leitprinzip zugrunde zu legen. Die Maßnahmen
aus diesem Frauenförder- und Gleichstellungsplan werden im Personalentwicklungskonzept
berücksichtigt.

Indikator der Zlelerreichung= Personalentwicklun gskonzept

Bei Personalentwicklungsmaßnahmen. welche auf Führungsaufgaben vorbereiten
mindestens 50 % Frauen teilnehmen. ($ 1 1 Abs. 5 HGIG)

sollen

Indikator: Dokumentation der Auswahlverfahren (Fachdienst 12)

Im Rahmen des hausinternen Fortbildungsprogramms werden in der Regel mindestens fünf
Veranstaltungen ausschließlich für Frauen angeboten. Auswahl und Inhalte der Veranstaltun-
gen werden von der Gleichstellungsbeauftragten in Zusammenarbeit mit der Personalent-
wicklung und der Dienststellenleitung festgelegt.

Indikatoren derZielerreichung: Struktur- und Leistungsdaten der Gleichstellungsbeauftrag

Ein Teil der Fortbildungen wird in Teilzeit angeboten

Indikatoren derZielerreichung: Struktur- und Leistungsdaten der Gleichstellungsbeauftrag-
fen

Beurlaubte Beschäftigte haben die Möglichkeit, an Qualifizierungsangeboten wie Fachlehrgän
gen und hausinternen Fortbildungen teilzunehmen.

Indikatoren derZielerreichung: Bekanntmachung durch Rundschreiben

Mindestens alle zwei Jahre wird ein Coaching für Frauen in Führung angeboten

Indikatoren der Zielerreichung: Struktur- und Leistungsdaten der Gleichstellungsbeauftrag-
fen

Kosten für die Betreuung von Kindern unter 15 Jahren oder von nach ärztlichem Zeugnis pfle
gebedürftigen Angehörigen, die durch die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen entstehen
werden erstattet.

Indikatoren derZielerreichung: Dokumentation Fachdienst 12
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Für die Quereinsteiger in der Kreisverwaltung Gießen werden hausintern Möglichkeiten der
verwaltungsspezifischen Weiterbildung - zunächst in den Bereichen: Finanzrecht,
Kommunalrecht. Verwaltungsrecht und Organisation - eingerichtet.

Indikatoren der Zielerreichung: Dokumentation Fachdienst 12

17. Geltungsbereich, Inkrafttreten und Dauer

Der Frauenförder- und Gleichstellungsplan gilt für die Dienststelle Kreisverwaltung Gießen. Er
tritt mit Beschlussfassung des Kreistages in Kraft und gilt bis 31 .12.2022.

Impressum
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Text/Inhalt:

Kreisverwaltung Gießen

Fachdienst Personal
Frau Laux

Personalrat
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Gleichstellungsbeauftragte
Frau Rosemann

Fachdienst Personal
Frau Stroh

Bearbeitung:

Druck: Eigendruck
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LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Az.: 40/2 1 00
Sachbearbeiter: Heike Hertstein
Telefonnummer: 1 75 7

Vorlage Nr.: 0520/201 8
Gießen, den 2. Januar 201 8

Beschlussvorlage des Kreisausschusses 'l(re;stab

Erweiterung des Namens der Grundschule Lollar

Beschlu ss-Antra

Der Kreistag beschließt, der Grundschule Lollar folgenden Namen zu geben

"Bunte Schule Lollar Grundschule des Landkreises Gießen"

Beqriinduna

In den letzten beidenJahren haben die Schulgemeinde und die Gremien der
Grundschule Lollar unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler und der Lollarer
Bevölkerung nach einem Schulnamen für die Grundschule Lollar gesucht.

Aus der Vielzahl von Vorschlägen wurde

"Bunte Schule Lollar" Grundschule des Landkreises Gießen

ausgewäh it

Die Schulkonferenz hat sich gemäß bi 1 30 + 142(HSchG) am 21 .09.201 7
abschließend mit dem Thema befasst und die Schulleitung beauftragt einen
entsprechenden Antrag für einen entsprechenden Schulnamen an den Schulträger
zu stellen.

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen keine Kosten

Sonstiges/Bemerkungen

Mitzeichnung
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Fachdienst Schule

Heike HeFtstein
Sachbearbeiterin

/ Mario Rohrmus
/ Fachbereichsleiter

Hauptamtliche Erste Kreisbeigeordnete
Dr. Christiane Schmahl

Zustimmu n gsvermerk/Sichtvermerk

Besch l u ss des ..kil(IË!<J:s;.A::l)CI.JllMS.
vom: ./51O/.i2C),I'g
Die Vorlage wi rd
genehmigt

Zur Beglaubigung,

Beschluss des vom

.S- . {©.ü'-...i 'tU8'
Die VQrlcage u.ard - mit Zusatzbeschluss
genehmigt nicht genehmigt - zurilckgestellt

--~. Zur Beglaubigiing



LANDKREIS GI ESSEN
Der Kreisausschuss
Az.: 22-Kr
Sachbearbeiter: Rosemarie Kray
Telefonnummer: 0641 9390-1 765

Vorlage Nr.: 0548/201 8
Gießen, den 31 . Januar 201 8

=""b"*..Vorl. Betriebskommission Servicebetrieb

Wirtschaftsplan 201 8 Servicebetrieb Landkreis Gießen

Beschluss-Antra

Der Kreistag beschließt den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2018 für
den Servicebetrieb Landkreis Gießen.

Bearündunci

Auf Beschluss des Kreistages vom 10. September 2012 wurde zum 01. Januar 2013 der
Eigenbetrieb "Servicebetrieb Landkreis Gießen" gebildet. Seine Zuständigkeit erstreckt sich
auf die Bewirtschaftung der Gebäudereinigung und der Hausmeisterdienstleistung.

Zum 01. Januar 2016 erfolgte die Eingliederung des Stabes Bauunterhaltung in den
Servicebetrieb Landkreis Gießen auf Beschluss des Kreistages vom 05. Oktober 2015. Zum
01.01.2016 haben sich die Dienstleistungen für den Servicebetrieb Landkreis Gießen
entsprechend erweitert.

Die bisherigen Dienstleistungen Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste und der EDV
Support an Schulen wurden ab dem 01.01.2016 um die Aufgabengebiete Umzugsplanung
innerhalb der Verwaltungsgebäude, die Glasreinigung der Schuf- und
Verwaltungsliegenschaften, die Abwicklung von Versicherungsschäden an Schulën. die
Energieverbrauchserfassung und Abwicklung/Abrechnung mit den Versorgern, sowie die
bauliche Unterhaltung aller kreiseigenen Schul- und Verwaltungsliegenschaften erweitert. ,

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde in der Sitzung der
Betriebskommission des Servicebetriebes Landkreis Gießen am OI. Februar 2018 beraten
und zustimmend zur Kenntnis genommen. Sie empfiehlt dem Kreistag die Beschlussfassung
hierüberherbeizuführen.

Gemäß $4 Abs. d) der Satzung für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Landkreis Gießen" ist
der Kreistag für die Beschlussfässung des Wirtschaftsplanes zuständig.

Der Kreistag wird
beschließen.

daher gebeten, den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2018 zu

F inanzielle Auswirkungen

/2
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Es entstehen Kosten in Höhe von 12.454.600€
Die Mittel stehen zur Verfügung in den Teilergebnishaushalten 11141, 24301 und
31 301 unter Vorbehalt der Genehmigung des Nachtragshaushaltes 201 8.

folgekosten

Sonstiges/Bemerkungen

Mitzeich n u n g

Se rvicebetrie b
Rose ray

better/inSacC)rganisationseinheit Leiter der
Organisationseinheit

Dr. Christiane Schmahl

Erste Kreisbeigeordnete

Zu sum m u n g sve rme rk/S ichtve rme rk

Beschluss dqz !:
vom:
Die Vorlage wird
genehmigt - n-}e+

'Ëa+.\zl. \-"".{. ss\ ' -.

Zur Beglaubigung
oX. c9. 4ß

A..l..oü, H.ezk....
ßM/...cLsQd.-R-"'

Beschluss d

Die Vorlage
genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt

wird . mit Zusatzbeschluss -

Zur Beglaubigui
Zur Beglaubigung
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LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Az.: 1 6.6 Bereichsplan
Sachbearbeiter: Thomas Kreuder
Telefonnummer: 0641 -93901 482

Vorlage Nr.: 0532/201 8
Gießen, den 25. Januar 201 8

'"':&'',Beschlussvorlage des Kreisausschusses

Fortschreibung des Rettungsdi$plt B$!elflhlplgp fy! d$n Landkreis Gießen

Beschluss-Antra

Der Kreistag beschließt den in der Anlage beigefügten Rettungsdienst-
Bereichsplan des Landkreises Gießen mit zugehörigen Anlagen zum 5. März
2018

Beqründunq

Gemäß S 5 Abs. l Hessisches
Rettungsdienstträgern(Landkreise),
Rettungsdienstes einschließlich
Sel bstve rwaltu ngsangelege n heit.

Rettungsdienstgesetz(HRDG) obliegt den
die Sicherstellung des bodengebundenen
der Berg- und Wasserrettung als

Die Aufgaben der Zentralen Leitstellen werden den kreisfreien Städten und den
Landkreisen gemäß $ 6 Abs. 3 HRDG als Weisungsaufgabe übertragen.

Im Rahmen der Selbstverwaltungsangelegenheit haben die Landkreise als Träger des
Rettungsdienstes gemäß S 1 5 Abs. (4) HRDG einen Bereichsplan zur Sicherstellung
der Aufgabenerfüllung im Rettungsdienst zu erstellen und im Abstand von ca. 5
Jahren fortzuschreiben.

Der l
Der2
Der 3
Der 4
Der5

Bereichsp[an trat zum 01 .02.] 996 in Kraft
Bereichsplan trat zum O1 .03.1 997 in Kraft
Bereichsplan trat zum OI .O1 .2002 in Kraft
Bereichsp[an trat zum O] .O] .2006 in Kraft
Bereichsplan trat zum 01 .O1 .2012 in Kraft

Im Bereichsplan ist der Gesamtbedarf für den Rettungsdienst im Landkreis Gießen
entsprechend der rechtlichen Vorgaben des Landes Hessen festzulegen.

Die Aufstellung und Fortschreibung der Bereichspläne hat unter Beteiligung der
Leistungsträger(Krankenkassen) und der Leistungserbringer(DRK undJUH) zu erfolgen
Ein Einvernehmen ist dabei anzustreben.

Gemäß $ 1 6 HRDG haben die Landkreise einen Bereichsbeirat zu bilden, dem die
Leistungsträger (Krankenkassen), Leistungserbringer (DRK und JUH) und weitere Personen
angehören. In der Sitzung des Bereichsbeirates am 23.11 .201 7 wurde ein Entwurf
des Bereichsplanes vorgestellt und diskutiert.

In der Folge wurden am 01.12.2017 die Mitglieder des Bereichsbeirates zum Entwurf
des Bereichsplanes schriftlich angehört und aufgefordert etwaige
Änderungswünsche vorzutragen.
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Mit Antwortschreiben vom 06.12.201 7 hat die AOK, 08.12.201 7 die BKK-Süd.
11.12.201 7 DRK undJUH keine Änderungswünsche zum Bereichsplan vorgetragen
Die VDEK hat keine Stellungnahme eingereicht. Somit ist das angestrebte
Einvernehmen eingetreten.

In dem Antwortschreiben des DRK und JUH wird auf den angespannten
Fachkräftemangel im Rettungsdienst hingewiesen und die Bitte vorgetragen, man
möge bei der Personalauswahl für die Leitstelle darauf achten, dass möglichst wenig
Personal der Leistungserbringer für die Leitstelle abgezogen wird.

Die Krankenkasse AOK bemängelt die in Folge des Mehrpersonals für die Leitstelle
erforderliche Anhebung der Leitstellengebühr. Dem schließt sich die BKK-Süd an.
In einem zweiten Schreiben regt die AOK an, die angedachte Anpassung
Leistellengebühr möge revisionsmäßig überprüft werden. Hierzu hat Frau Landrätin
Schneider bereits eine Sonderprüfung gem. $ 131(2) HGO an die Revision vergeben
Nach Vorlage der Prüfergebnisse wird die Anpassung der Benutzungsgebühren der
Leitstelle in den Geschäftsgang gebracht.

Besondere Inhaltliche Punkte im Bereichsplan

Zwei Teilbereiche sind aus Sicht des Landkreises besonders zu betrachten:
. Einhaltung der Hilfsfrist im Kreisgebiet(Punkte 4.6 und 4.7 im Bereichsplan)

. Notrufannahmezeiten in der Leitstelle(Punkte 2.3 und 2.4 im Bereichsplan)

un

Die Einhaltung der Hilfsfrist lag im Jahr 2016 bei

8

e
85% für l Omin (soll 90%) und
98% bei 1 5min (soll 95%).

Zum 01. Oktober 2017 konnten die in 2016 im Bereichsbeirat vereinbarten
zusätzlichen Rettungsdienst-Fahrzeuge(KTW Typ B) in Dienst gestellt werden.
Dieses war früher nicht möglich, da zunächst die Fahrzeuge ausgeschrieben und
beschafft werden mussten und das erforderliche Fachpersonal ebenfalls rekrutiert
we rden musste

Die Hilfsfrist l:Omin wurde im Oktober 201 7 zu
. 88,36%für 10min(soll 90%) und
. 98,67% bei 1 5min(soll 95%) erfüllt.

Die statistische Betrachtung der Hilfsfrist findet formal als Summenbetrachtung des
gesamten Rettungsdienstbereiches statt. In der Details-Analyse haben wir
festgestellt, dass sich unsere Schwachpunkte in Biebertal, PohlhQim und Langgöns
konzentrierten.

Im neuen Bereichsplan(Abschnitt 4.6 Einhaltung der Hilfsfrist und 4.7 Erforderliche
Maßnahmen zur Verbesserung der Hilfsfrist), der im März 2018 im Kreistag
beschlossen werden soll, wurde nun vereinbart:

e Dass für Pohlheim eine Verlagerung eines KTW Typ C aus Gießen in Richtung
Pohlheim(Gießen im Steinbacher Weg, dort wird derzeit Baurecht geschaffen)
erfolgen soll.
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Ferner für Langgöns und damit auch für Pohlheim wird geprüft, ob in
Langgöns-Niederkleen eine neue Rettungswache am neuen Standort der
Feuerwehr-Niederkleen gebaut werden kann. Diese Maßnahme wurde mit den
beiden Nachbarlandkreisen FB und LDK in 201 7 diskutiert und auch dort
begrüßt, weil dieser Standort auch den beiden Nachbarkreisen Vorteile
erbringt.

© Für den Standort Biebertal sind wir noch in Verhandlungen mit den
Nachbarkreisen. Eine direkte Alarmierung eines Rettungswagens von unserer
Leitstelle aus, aus dem Lahn-Dill-Kreis wurde uns nicht gewährt. Jedoch mlt
der Einführung der neuen Leitstellensoftware Cobra 4 im Januar 2018 im
Landkreis Gießen ist zumindest über die Leitstellenkoppelung GI/LDK dann
eine schnellere Bearbeitung möglich.

Die derzeitige Quote(erstes Halbjahr) der Notrufannahmezeiten(Annahme eines
Notrufes innerhalb von 1 0 Sekunden, soll 95%) in unserer Zentralen Leistelle liegt
bei 84,79%(Siehe Entwurf Bereichsplan Abschnitt 2.3 Personelle Besetzung und 2.4
Erforderliche Maßnahmen Personal).

Wir vermuten, dass durch den Wegfall der KST-Hessen und damit die uns vom Land
Hessen seit dem O1 .1 0.201 7 übertragene Aufgabe der Disposition der
Sekundäreinsätze der Hubschrauber in Gießen und Reichelsheim und des I'TW in
Gießen dazu führt, dass die Notrufannahmezeit sich verschlechtert.

Zur Verbesserung sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt(Stellenplan im
Nachtragshaushalt) sechs zusätzliche Mitarbeiter für die Zentrale Leitstelle
eingestellt we rden.

Weiterhin ist beabsichtigt einen weiteren Funktisch in der Zentralen Leitstelle zu
installieren. Dieses soll im Rahmen des vom Land Hessen(HMdlS Abteilung V)
geplanten Umbaus der Leitstelle mit der Landestechnik erfolgen.

Der vom Land Hessen vorgesehene Zeitpunkt wurde mit Mai 2018 angekündigt

Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen werden im Produkt 12.7.01 .OI(Rettungsdienst und
Leitstelle) abgebildet.

Folgekosten: keine

Sonstiges/Bemerkungen
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Landkreis

e e Kreisausschuss

AUSZU G HESSENS MITTE e WISSEN
WI RTSCHAFT & KULTU R

aus dem Protokoll folgender Sitzung:
Kreisausschuss

Kreisgremien und
Öffentlichkeitsarbeit
Julia Cieslik
Gebäude F. Raum F203
Riversplatz 1-9
3 5394 Gießen
Telefon 064] /9390-1 495
julia.cieslik@lkgi.de
www.lkgi.de

Sitzung am: 05.02.201 8 Vorsitz: Landrätin Anita Schneider

Fortschreibung des Rettungsdienst-Bereichsplan für den
Landkreis Gießen;
hier: Vorlage an den Kreistag
Vorlage: 0532/201 8

KreisbeigeordneterQjiver Meermann verlässt zur Beratung und
Beschlussfassung dieses Tagesordnungspunktes die Sitzung des
Kreisausschusses von 1 5.20 Uhr bis 15.29 Uhr.

Landrätin Anita Schneider teilt mit, dass die Darstellung der finanziellen
Auswirkungen in der Begründung der Vorlage ausführlicher beschrieben
werden und sodann auch in der Vorlage an den Kreistag
Berücksichtigung finden müssen. Es ist beabsichtigt, die Gebührensätze
für Einsätze von 53,43 €je Einsatz auf 72,00 €je Einsatz anzuheben.
Basierend auf 38.500 Einsätzen im Jahr würden die Einnahmen von
2.030.340 € um 741 .660 € auf 2.772.000 € steigen. Dem steht eine
Ausgabensteigerung für den Einsatz von sechs weiteren
Funktionsstellen gegenüber, wovon zwei Stellen nach etwa zweiJahren
wieder abgebaut werden. Diese beiden Stellen sind erforderlich, um
aufgelaufene Überstunden und Urlaubsansprüche abzubauen und
notwendige Fortbildungen durchführen zu können. Diese
Mehrausgaben belaufen sich für das Jahr 2018 auf 399.600 €(wegen
unteÜähriger Besetzung) und für das Jahr 2019 auf 492.000 €(bei
ganzjähriger Besetzung). Für 2020 reduzieren sich die
Mehraufwendungen wieder auf 428.000 €(teilweise Reduzierung um 2
Ste[[en) und be]aufen sich ab 2021 auf 328.000 €/lahr(ganzjährig
reduziert um 2 Stellen - also saldiert noch plus 4 Stellen). Die
Stellenreduzierung wird durch das Anbringen von k.w. Vermerken an
bestehende Stellen sichergestellt und vollzogen, wenn diese Kollegen in
den Ruhestand gehen.

Die Krankenkassen stellen die These auf, dass die nun beantragten
zusätzlichen Stellen, die von Ihnen dem Grunde nach nicht in Frage
gestellt werden, (z. T.) bereits in die bestehende Leitstellengebühr
eingepreist seien, ohne dass eine Besetzung erfolgte. Die Berechnung
der Leitstellengebühr wird auf Wunsch der Krankenkassen im Rahmen
eines Sonderprüfungsauftrages an die Revision oder ein externes
Prüfungsunternehmen überprüft. Eine Gebührenerhöhung erfolgt nicht,
bevor die ordnungsgemäße Berechnung der Leitstellengebühr nicht
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testiert ist

Landrätin Anita Schneider beantwortet Fragen des KrcisbeiqeordDQ!€D
M atthias Klose

Der Kreisausschuss beschließt als Beschlussvorlage an den
Kreistag:

Der Kreistag beschließt den in der Anlage 4 beigefügten
Rettungsdienst-Bereichsplan des Landkreises Gießen mit
zugehörigen Anlagen zum 5. März 201 8.

Ve rteiler :
Dez.l
FD ]6
91 KT
FD 20
81

Für den richtigen Auszug
Gießen, den 08.02.2018
LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Im Auftrag
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Rettungsdienst - BEREICHSPLAN

Beschluss des Kreistages am 05.03.201 8



Bereichsplan Rettungsdienstbereich Landkreis Gießen
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Bereichsplan Rettungsdienstbereich Landkreis Gießen

l Beschreibung des Rettungsdienstbereiches

Der Rettungsdienstbereich ist das Gebiet des Landkreises Gießen in dem die Leis-
tungen des Rettungsdienstes, des Brand- und Katastrophenschutzes durch eine ge
meinsame Zentrale Leitstelle in Gießen koordiniert werden($ 6 Abs. 2 HRDG).

Gemäß S 5 Abs. 3 HRDG sind benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zur Zusammenarbeit verpflichtet.

Um dieser Verpflichtung gerecht zu werden, wurden 201 7 Vorgespräche mit den
Leitern der Organisationeinheiten Rettungsdienst der benachbarten Landkreise ge-
führt. Es ist beabsichtigt die bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen im
Jahr 201 8 zu bereichsübergreifenden Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der Notfall-
versorgung zu aktualisieren.

Der Rettungsdienst gehört zu den Aufgaben der Gesundheitsvorsorge. Träger des
Rettungsdienstes ist der Landkreis Gießen. Aufgabe ist es, bei Notfällen innerhalb
von zehn Minuten(Hilfsfrist) für die rund 266.000 Menschen(Erstwohnsitz) im
Landkreis Gießen qualifizierte Hilfe sicherzustellen.

Hierfür wurden im Kreisgebiet 1 3 Rettungswachen und drei Notarztstandorte inital
bert. Insgesamt stehen drei Notarzteinsatzfahrzeuge NEF und 20 Rettungswagen
(K'TW Typ C) und sechs Krankentransportfahrzeuge(KTW Typ B) für die Versorgung
der Bevölkerung im Landkreis zur Verfügung. Im Rettungsdienstbereich Gießen wer
den jährlich über 44.000 Einsätze des Rettungsdienstes und des qualifizierten Kran
kentransportes bewältigt.

Im Auftrag des Landkreises Gießen führen zwei Leistungserbringer die Notfallret
tung und den qualifizierten Krankentransport durch.

Beauftragt hierzu wurden die DRK-Rettungsdienst Mittelhessen gGmbH und die Jo
hanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Mittelhessen.

Rettungsdienstbereich Landkreis Gießen

Fläche
Einwohner(Stand: 31.12.201 6)

854.64 kmz
265.679 (Hauptwohnsitz)
273.933 ( Nebenwohnsitz)

Zahl der Städte
Zah l der Gemeinden
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Bereichsplan Rettungsdienstbereich Landkreis Gießen

1.1 Krankenhäuser

Im Landkreis Gießen nehmen folgende Krankenhäuser an der Notfallversorgung teil

St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung
gemeinnützige Gmbh
Wilhelmstrasse 7
3 5 392 Gießen

Agaplesion Evangelisches Krankenhaus
Mittelhessen gemeinnützige Gmbh
Paul-Zipp-Straße 171
3 5 398 Gießen

Asklepios Klinik Lich Gmbh
Goethestraße 4
3542.3 Lich

Universitätsklinikum Gießen und Marburg Gmbh
Rudolf-Buchheim-Straße 7
3 5 385 Gießen

Vitos Klinikum Gießen-Marburg ggmbh
Licher Straße 106
3 5 394 Gießen

2 Zentrale Leitstelle des Landkreises Gießen

Die Zentrale Leitstelle ist Teil des Fachdienstes Gefahrenabwehr und befindet sich
am Standort:

Steinstraße l

4. Obergeschoss
3 5 390 Gießen
Telefon: 0641 /794973-0

DerKreisausbchuss

jDezertie1ltiil]

BËedbnt sich
BBtÖeb 8etHeb

il+ ----ünnz=w--7"' +F
bts zum Eintreffen der Blatdsdluüdezementi)rVatlebing

Betrieb.r ..züchtung ' .Unichtung .Brüchtuno

2.1 Räumliche Ausstattung der Zentralen Leitstelle

Neben den Räumen der Leitstelle hat der Landkreis von der Gebäudeeigentümerin,
der Stadt Gießen, weitere Räume für den Bereich Katastrophenschutz gemietet.
Die Gesamtfläche der gemieteten Räume beträgt 31 3,36m:. Von dieser Fläche wer-
den 66% für den Bereich der Leitstelle und 34% für den Bereich Katastrophenschutz
genutzt.
Innerhalb der Räume der Zentralen Leitstelle befindet sich auch ein Arb.eitsplatz der
Feuerwehr der Stadt Gießen. Hierzu wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung
getroffen.

5



Bereichsplan Rettungsdienstbereich Landkreis Gießen

Zukünftig wird die Zentrale Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum von Stadt und
Landkreis Gießen beheimatet sein. Der Standort Steinstraße wird aufgegeben. Die
Neue Anschrift wird lauten: Am Stolzen Morgen.

Im der Skizze(rot umrahmt) sind die Teile des Gefahrenabwehrzentrums dargestellt,
die zu den Bereichen Leitstelle und Rettungsdienst gehören.

Leitstelle Büros Leitstelle + SG RD

E H

Leitstelle + RD

Im Zwischengeschoss wird es einen Technikraum der Leitstelle und Umkleiden ge
ben

2.2 Technische Ausstattung der Zentralen Leitstelle

Die Leitstelle verfügt derzeit über vier systemeinheitliche Notrufabfrage- und Dispo-
sitionsarbeitsplätze
Die technische Ausstattung erfolgt zum. Teil durch das Land Hessen(Landestechnik)
und zum Teil durch den Landkreis Gießen(Krelstechnik).

Zusätzlich sind zwei Arbeitsplätze als luK-Zentrale vorhanden. Ergänzend dazu be
findet sich an jedem Arbeitsplatz ein PC, mit Verbindung zum Netzwerk des- Land-
krpicpc

Im Jahr 201 8 wird die Zentrale Leistelle des Landkreises Gießen mit neuer Landes-
technik (Kostenträger ist das Land) ausgestattet. Dabei wird ein zusätzlicher Ar-
beitsplatz in der Leitstelle installiert. Die Kosten hierfür trägt der Landkreis Gießen
(Kreistechnik). Der Einsatzleitrechner(Kreistechnik) wurde 2017 für rund 250.000€
arnpllort

Ferner stehen in der luK-Zentrale vier zusätzliche Notrufabfragöplätze zur Bewälti-
gung des Notrufaufkommens bei Großschadenslagen zur Verfügung(Kreistechnik)
Die Zentrale Leistelle wurde über die Stabssoftware Geobyte an den Katastrophen-
schutzstab und die luk-Zentrale angebunden. Kosten der Software rund 1 00.000€.
Uber diese Technik sollen in 2018 alle Ejnsatzleitwagen der Kommunen und die je-
weiligen Führungsstäbe angebunden werden.

6



Bereichsplan Rettungsdienstbereich Landkreis Gießen

2.3 Personelle Besetzung/Schichteinteilung

Ein Indikator für die personelle Besetzung der Leitstelle ist die Anrufwartezeit. Ge-
mäß des Rettungsdienstplanes des Lande Hessen muss die Anrufwartezeit, das ist
die Teilzeit zwischen dem Zeitpunkt der Anrufsignalisierung und derb Abfragezeit
punkt/Gesprächsbeginn eines Notrufes in der Zentralen Leistelle innerhalb von l O
Sekunden erfolgen. Dieser Wert muss zu 95% eingehalten werden.
Es sind organisatorische Maßnahmen (Anzahl der Arbeitsplätze und Personal) zu
treffen. dass die Anrufwartezeit von 1 0 Sekunden in der Realität in 95 % der abge-
fragten Meldungen eingehalten werden kann.

l st-We rt
78,01%
81,64%
84,79%

Soll-We rt
95%
95%
95%

Auswertung der Statistik für das Jahr 201 5
Auswertung der Statistik für das Jahr 201 6
Auswertung der Statistik für das erste Halbjahr 201 7

Ferner konnten die rechtlich vorgegeben jährlichen Pflichtfortbildungen von 1 20
Stunden pro Mitarbeiter nicht gewährleistet werden. Es stehen derzeit rund 1 .900
Überstunden an und es müssen ruud 1 80 Urlaubstage in dasJahr 201 8 übertragen
werden, die in 2017 aufgrund fehlenden Personals. nicht genommen werden konn-
ten

Die durchschnittliche zeitliche Auslastung der einzelnen Mitarbeiterje Arbeitsplatz
in. Minuten pro Stunde ist in der folgenden Grafik dargestellt;

. Überwachung der Telefonanlage (Notrufe, Auskünfte)

. Überwachung Funk, nur der Betriebsgruppen Rettungsdienst und Feuerwehr

. Anwendung IVENA (Anmeldeverfahren zu den Krankenhäusern)

. Sonstige Tätigkeiten aus dem Forplan Gutachten aus demJahr 2015(Doku-
mentation der Einsätze Rettungsdienst, Feuerwehr, KatS, Verständigung von
anderen Fachbehörden, E-Mail-Fach und Faxgerät, ...)

4 5 6 7 8 9 JO IJ 12 1} JJ 15 .16
}+ Stund4RIDtël't'3ll

Grafik: Auslastung der Mitarbeiter in min je Stunde

IC J9 XI 21 22 i} 21
:it l.lihrbtit

2.4 Erforderliche Maßnahmen Personal

In der Überlastung der Mitarbeiter im Zeitfenster von 1 0:00 bis 19:00 Uhr dient der
Schichtführer dazu, die Pausenzeiten zu gewähren und die parallelen Notrufe abzu-
arbeiten. In den ruhigeren Zeiten werden die erforderlichen administrativen Dienste,
wie z. B. Personalplanung, Datenadministration, Einweisung neuer Kollegen, Quali-
tätsmanagement innerhalb der Leitstelle etc. erledigt.
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Der derzeitige Personalbestand ist daher aufzustocken

Derzeit sind 20 Mitarbeiter in der Leistelle tätig. Um den zukünftigen Aufgaben ge-
recht zu werden sind 24 Vollzeitstellen erforderlich. Darüber hinaus sind für die Jah
re 201 8 und 2019 zwei weitere Stellen zum Abbau von Überstunden und Urlaub
vorzusehen, sowie die befristete Koordinierung der Sekundärtransport Rettungsmit.
tel(Rettungs-Hubschrauber Christoph Gießen und Christoph Mittelhessen und Inten
siv-Transport-Wagen Gießen). Ggfs. können die beiden Stellen ab 2020 wieder abge-
baut werden, dieses erfolgt dann durch altersbedingte Abgänge der Leitstelle.

2.5 Einsatz- und Dispositionsstrategie

Der Zentralen Leitstelle obliegt im Hinblick auf die Einhaltung der Hilfsfrist die quali
tative und quantitative Entscheidung über den Einsatz des jeweiligen Rettungsmit-
tels. Notfalleinsätze .haben gegenüber anderen Rettungsdiensteinsätzen Vorrang
und sind so schnell wie möglich durchzuführen. Hierzu ist das dem Notfallort zeit-
lich nächstbefindliche geeignet-e Rettungsmittel einzusetzen(Nächstes-Fahrzeug-
5t raten ie )

Bei RO-Einsätzen (Notfalleinsatz unterhalb der Indikationsliste für den Notarzt.
deren Dringlichkeit nicht so groß ist, dass die Anordnung von Sondersignalen erfor-
derlich wäre) werden im Rettungsdienstbereich Gießen auch Krankentransportwagen
Typ B eingesetzt, wo sonst Krankentransportwagen Typ C erforderlich wären.

Die Dispositionsentscheidung zum Einsatz des Notarztes erfolgt nach dem Notarzt
Indikationskatalog Hessen.

Zur Optimierung der Bedienung der Krankentransportnachfrage sind verstärkt Dis-
positionsverfahren anzuwenden,.die auf Voranmeldung von Transportaufträgen und
deren Umsetzung in Wegeminimierung basieren. Bei Krankentransporten kann aus
einsatztaktischen, organisatorischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten von dem
Grundsatz der Nächstes-Fahrzeug-Strategie abgewichen werden.
Nachts(23:00 bis 07:00 Uhr) werden keine Krankentransporte im Landkreis Gießen
gefahren. Nur in Ausnahmesituationen wird im Einzelfall davon abgewichen.
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Schichtführer/ Datenadmin/ Pausen
Tag ::= .::..:. Früh Spät {:.; Naëhtjl, /BMA/KST

  06:00
] 4:15

14:00
22:1 5

22:00 -
06:1 5 00:00 - 24:00

Montag 3 3 2  
Dienstag 3 3 2  
M ittwoc h 3 3 2 l

Donnerstag 3 3 2 l

Freitag 3 3 2 l

Samstag 3 3 2  
Sonntag 3 3 2 l
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2.6 Einsatzdokumentation

Die Dokumentation aller Maßnahmen erfolgt EDV-gestützt sowie durch Sprachauf-
zeichnungen aller Funk- und Telefongespräche

Die Datenspeicherung und der Datenzugriff erfolgen entsprechend dem Erlass des
HMdlS vom 30.1 1 .201 5 bzw. in seiner aktuellen Form.

Das Qualitätsmanagement .im Rettungsdienst obliegt dem Ärztlichen Leiter Ret-
tungsdienste Hierbei wird der ÄLRD durch einen Sachbearbeiter im Sachgebiet Ret-
tungsdienst unterstützt. Täglich werden die rund 1 20 Einsatz-Protokolle im Ret-
tungsdienst kontrolliert und die daraus folgenden zahlreichen Gespräche zu den
Schnittstellen der Krankenhäuser, der Leistungserbringer im Rettungsdienst, den
weiteren Behörden z. B. Polizei, den Angehörigen der Patienten, den Mitarbeitern der
Leitstelle und der Fachdienstleitung geführt. Die Arbeitsbelastung ist extrem hoch.
Sollte der Zustand der regelmäßigen Kontrollen und erforderlichen Gespräche mit
den Schnittstellenpartnern weiter zunehmen, so wäre die personelle Besetzung im
Sachgebiet neu zu diskutieren und ggfs. ein Stellenzuwachs erforderlich.

3 Notfallversorgung, Krankentransport und Fahrzeugsystem

Gemäß S 5 Abs. l HRDG obliegt den Rettungsdienstträgern die Sicherstellung des
bodengebundenen Rettungsdienstes einschließlich der Berg- und Wasserrettung als
Selbstverwaltungsangelegenheit. Die Aufgaben der Zentralen.Leitstellen werden den
kreisfreien Städten und den Landkreisen gemäß S 6 Abs. 3 HRDG als Weisungsaufgabe
übertragen.

Der Landkreis Gießen als Träger des Rettungsdienstes bedient sich gemäß.$ 5 Abs.2
HRDG zur Erfüllung dieser Aufgabe externer Leistungserbringer.

Gemäß S 4 Abs. l HRDG sind die Aufgaben der Notfallversorgung und des Kranken
transporte in organisatorischer Einheit durchzuführen.
Im Rettungsdienstbereich Gießen kommen Krankentransportwagen der Typen B
(qualifizierter Krankentransport und RO-Einsätze) und Typ C(Notfallrettung) zur An
wendung.
Zusätzlich werden Notarzteinsatzfahrzeuge NEF für die Notärzte eingesetzt, die im
Rendezvous-System zur Einsatzstelle gelangen.

Der Landkreis Gießen arbeitet gemeinsam mit den Partnern Landkreis Marburg-
Biedenkopf, dem Vogelsbergkreis, DRK Rettungsdienst Mittelhessen, JUH Regional-
verband Mittelhessen, Malteser Hilfsdienst, Bezirk Mainz, Zentrum für Notfallmedi-
zin Universitätsklinikum Marburg, Technische Hochschule Mittelhessen an einem
Inovationsprojekt "Telemedizin in der Region Mittelhessen"
Unter Förderung des Landes Hessen, sind die Zielsetzungen u.a. eine Entlastung des
Rettungsdienstes sowie einen effizienteren Einsatz der Ressource Notarzt, gerade
auch im ländlich strukturierten Versorgungsgebiet.
Damit einhergehend eine optimierte Lenkung der Patientenströme durch bessere
Einbindung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung
bis hin zur Entlastung der überfüllten Notaufnahmen in den Krankenhäusern.

4 Anzahl der Standorte der Rettungswachen und Notarztstandorte

Gemäß der Vorgabe des Rettungsdienstplanes des Landes Hessen(Nr. 3.1.1), ist
der Rettungsmittelbedarf abhängig von der Größe, Lage und Abgrenzung des Ret

9



Bereichsplan Rettungsdienstbereich Landkreis Gießen

tungswachenversorgungsbereiches so festzulegen, dass unter Berücksichtigung der
Verkehrserschließung, der topographischen Gegebenheiten und einsatztaktischen
und wirtschaftlichen Gesichtspunkte alle 2u versorgenden Gebietsteile des Ret-
tungswachenversorgungsbereiches planerisch innerhalb der Hilfsfrist vom Standort
der Rettungswache aus über öffentliche Straßen zu erreichen sind. Dabei sind unter
Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots die Zuschnitte der Rettungswachenversor-
gungsbereiche so zu bemessen, dass die Hilfsfrist eingehalten werden kann(Zehn
Minuten Hilfsfrist abzüglich zwei Minuten für den Mittelwert aus Dispositions-,
Alarmierungs- und Ausrückzeit).

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat zum 01 .O1 .2017 einen
neuen Landesrettungsdienstplan erlassen, in welchem die planerischen Grundlagen
verändert wurden. Geänderten Vorgaben u.a. sind die Ausweisung von Ausnahme-
gebieten bzw. die Tatsache dass Rettungswachen pro Jahr mindestens 200 Einsätze
aufweisen müssen.

Danach sind die in der nachfolgenden aufgeführten 1 3 Rettungswachen und 3 Not
arztstandorte bedarfsgerecht.

4.1 Rettungswachenstandorte

Die örtlichen Zuständigkeiten der Rettungswachen(Versorgungsgebiete) sind in der
Anlage l enthalten.
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Deutsches Rotes Kreuz Rettunaswache Gießener Straße 83 35444 Biebp rta l

Deutsches Rotes Kreuz Rettu n clswach e Eichaärtenallee 90 35394 Gießen

Deutsches Rotes Kreuz Rettunaswache Feulaenstraße 7 35392 Gießen

Johanniter Unfallhilfe Rettunaswache Dammstraße 3 3 35390 Gießen

Deutsches Rotes Kreuz Rettu n clswach e Schiffenberaer Wed 35394 Gießen

Deutsches Rotes Kreuz Rettu nclswach e Beethovenstraße 43 35410 Hunden
Deutsches Rotes Kreuz Rettu n clswach e Dexionstraße lO 3 5 321 Laubach
Deutsches Rotes Kreuz Rettunaswache Hunciener Straße 63 35423 lich
johanniter Unfallhilfe Rettu n ciswach e Carl-Benz-Straße 6 35440 linden
Johanniter Unfallhilfe Rettu n ciswach e l ustus-Kilian-Straße 37 35457 Lollar
Deutsches Rotes Kreuz Rettunaswache Bahnhofstraße 12 35466 Rabpnail

johanniter Unfallhilfe Rettunaswache Goethestraße 5 6 35447 ReiskirchPn

Johanniter Unfallhilfe Rettunaswache Eiserne Hand 41 35305 Grünberg
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4.2 . Notarztstandorte

4.3 Einsat.zzahlenentwicklung

Erläuterung

Hinzu kommen jeweils noch - hier für das Jahr 2016 exemplarisch 3.679 Einsätze =
rund 1 1% des Rettungsdienstaufkommens im Bereich Notfälle/Notarzt im Landkreis

8 2 87 ITW-Einsätze

. 66 primär und 46sekundär Luftrettungseinsätze

. 3 82 Schwerlasteinsätze

e bereichsübergreifende Einsätze:
o 1 .736 fremde Rettungsmittel im Rettungsdienstbereich Gießen
o 1 .1 62 Einsätze eigener Rettungsmittel in anderen Rettungsdienstberei

chen

1 1

löhanniter Unfallhilfe Notarztstandort Eiserne Hand 41 35305 Grünberg
Deutsches Rotes Kreuz Notaiztstandort Unive rsitätsklinikum Gießen 35396 Gießen

lohanniter Unfallhilfe N.otarztstandort Asklepios Klinik Lich 35423 Lich

Ulli !Hq8111111g!!FBlHKIHU11alqlqgl111q 8e111Kgl!!B11B!!111gg Hnië1113 BnElalaliBtn
2016 42.252 37.711 8.91 8 26.756 6.578
2015 43.1 54 37.783 9.530 26.799 6:.825
2014 40.101 34.898 9.624 23.583 6.894
201.3 38.323 33.872 9.869 21.862 6.592
2012 37.363 32.731 l0.256 20.441 6.666
2011 36.047 29.947 9.836 1 9.535 6.676
2010 33.33,7 28.098 9.320 17.284 6.733
2009 33.341 27.1 41 9.205 1 7.1 55 6.981
2008 31.666 25.467 8.827 16.072 6.767
2007 30.056 24.1 71 8.622 14.698 6.736
2006 29.060 23.472 8.533 13.883 6.644
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4.4 Verteilung der Einsätze auf die Rettungsmittel im Jahr 2016

4.5 Rettungsmitteldienstplan

Bedarfsgerechte Rettungsmittelvorhaltung einer Rettungswache

Nach den Vorgaben des Rettungsdienstplanes des Landes Hessen(Nr. 3.2.1) hat die
risikoabhängige Bemessung der Notfallrettung so zu erfolgen, dass das Sicherheits-
niveau in der Notfallversorgung einen vertretbaren Zeitrahmen nicht über.schreitet.
Dies ist der Fall, wenn die statistische Wiederkehrzeit des Risikofalles mindestens 1 5
Schichten(normiert auf eine mittlere Zeitintervalllänge von zwölf Stunden) beträgt.
Dies bedeutet konkret: Die Kapazitäten der Rettungsmittelvorhaltung für Anfahrten
mit Sonderrechten im Rettungswachenversorgungsbereich sind so zu bemessen.
dass im Jahresdurchschnitt über alle Schichten der Rettungswache rechnerisch we-
niger als 48,7 Risikofälle zu erwarten sind. Hierbei ist ein möglichst gleich hohes
Sicherheitsniveau in allen Zeitintervallen der Woche anzustreben.

Bedarfsgerechte Bemessung.notarztbesetzter Rettungsmittel

Der Rettungsdienstp[an des Landes Hessen schreibt in 3.2.1.] vor, dass die risiko-
abhängige Bemessung der notarztbesetzten Rettungsmittel so zu erfolgen hat, dass
das Sicherheitsniveau in der Notarztversorgung einen vertretbaren Zeitrahmen nicht
überschreitet. Dies ist der Fall, wenn die statistische Wiederkehrzeit des Risikofalles
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  Wache Einsatzmittel
Notfaleinsätze
mit Nota rzt

Notfalleinsätze
ohne Nota rzt

Kranken

transport Gesamtergebnis

 

GI Dammstr AK Gießen 05.83.1 544 2923 469 3936
GI

Schiffenberg
ertal AK Gießen 05.83.3 443 2261 571 3275
GIUNISüd AK Gießen 05.84.6 81 626 787 1494
GIUNISüd AK Gießen 05.93.4 l 23 779 803
Grünberg AK .Gießen 06.83.1 333 1124 88 1545

 
AK Gießen 12.83.1

AK Gießen 12.84.]

AK Gießen 12.84.3

4K Gießen 12.89.]

qK Gießen 12.93.1

423 1732 86 2241
58 310 411 
0 3 5 8

8 39 335 382
2 23 475 500

Linden qK Gießen 12.93.3 0 l 27 28
Lollar 4K Gießen 13.83.1 298 1441 63 1802
Reiskirchen 4K Gießën 16.83.1 319 1225 55 IS99

 

Biebertal RK Gießen 02.83.1 331 1427 66 1824
SIEichgärten

GI Eichgärten

31 Eichgärtën

SI Eichgärten

31 Eichgärten

RK Gießen OS,83.2

RK Gießen 05.84.1

RK Gießen 05,84.2

RK Gießen 05.84.3

RK Gießen 05.84.4

585 2538 448 3571
65 379 456 900
91 416 504 1011
72 386 465 923
57 349 452 858

SIUNISüd \K Gießen 05.84.5 121 617 641 1379
31UNISÜd RK Gießen 05.93.5 l 14 848 863
lungen RK Gießen 08.83.1 212 844 54 1110
.aubach

.aubach

{K Gießen [0.83.]

{K Gießen l0.84.1

246 852 80 1178
2 4 0 6

  {K Gießen 11.83.1
\K Gießen 11.84.1

399 1294 190 1883
63 264 533 860

{abenau {K Gießen 15.83.1 204 783 29 L016
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mindestens eine Schicht(normiert auf eine mittlere Zeitintervalllänge von 24 Stun-
den) beträgt. Hierbei ist ein möglichst gleich hohes Sicherheitsniveau in allen Zeitin
tervallen der Woche anzustreben.

Der nachfolgende Rettungsmitteldienstplan wurde aufl der Grundlage der bindenden
Planungsvorgaben des Rettungsdienstplanes des Landes Hessen erstellt.

Der Rettungsmitteldienstplan wurde auf Grundlage einer getrennten Betrachtung der
Notfalleinsätze mit Sonderrechten nach risikoabhängiger Bemessung und Notfallein-
sätzen ohne Sond.errechte nach frequenzabhängiger Betrachtung erstellt. Gemäß
den Vorgaben im Rettungsdienstplan des Landes Hessen bedarf es einer Überprü-
fung, ob sich durch eine rein risiköabhängige Fahrzeugbemessung, eine andere
Vorhaltung ermittelt. Für die Planung des Rettungsdienstbereiches ist die wirtschaft-
lich günstigere Variante heranzuziehen.

In der Anlage 4 ist informativ der derzeitige Rettungsmitteldienstplan angefügt

4.6 Einhaltung der Hilfsfrist

2016 - Verbesserung durch organisatorische Maßnahmen und Reduzierung der
Einsatzzahlen nach der Flüchtlingskrise,. die in 201 5 sehr belastet hatte

201 7 Januar bisJuli - Verbësserung durch neue Diëpositionsstrategien, kein qualifl
zierter Krankentransport mehr nachts

201 7 0.ktober - Verbesseru.ng durch zwei zusätzliche Krankentransport Wagen Typ
B für qualifizierte Krankentransport und RO-Einsätze

Die weitere Entwicklung der Einsatzzahlen ist hier zunächst abzuwarten, da das Sys
tem mit den beiden zusätzlichen Krankentransportwagen Typ B sich noch vertiefter
in der Einsatzdispogition einprägen muss.

Die Hilfsfrist von 10 min ist zu 90% einzuhalten. In den Kommunen Biebertal. Pohl-
heim und Langgöns bestehen räumliche Probleme zur Einhaltung der Hilfsfrist. Hier
sind weitere VlalSnahmen ertordeClich (nächster Punkt)

Jahr Landesnorm 90% Landeshorm 95%
2015 83,20% 97,82%
2016 84 ,57% 98,06%

201 7 Januar -Juli 86,41% 98,26%
201 7 Oktober 88,36% 98.67%
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4.7 Erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der Hilfsfrist

Durch die Umstationierung eines K'rW C in Gießen in Richtung Pohlheim(Gießen:
Steinbacher Weg) wird die Einhaltung der Hilfsfrist deutlich verbessert. Hier wird
derzeit Baurecht geschaffen, ein Leistungserbringer wäre bereit eine Rettungswache
dort zu bauen.

Ferner wird derzeitgeprüft, eine weitere Verlegung von Rettungsmitteln in den Be-
reich Langgöns-Niederkleen vorzunehmen. Dieses könnte die Situation im Bereich
Langgöns als auch in Pohlheim verbessern. Weiterhin haben die beiden Nachbar-
landkreise FB und LDK ein Interesse an der Statiönierung im Bereich Niederkleen. da
auch dort Bereiche mit abgedeckt werden könnten. Auch hier haben die Leistungs-
erbringer Interesse am Neubau einer Rettungswache bekundet.

Die Prüfungen zur Umsetzung sind eingeleitet

Um den enormem Fachkräftemangel im Bereich Rettungsdienst mit einem zusätzli-
chen Krankentransportwagen Typ C im Bereich Niederkleen entgegen zu wirken wird
geprüft, ob es möglich wäre bereits vorhandene Krankentransportwageh des Typ C
in Typ B umzuwandeln und dann das freigewordene höherqualifizlerte Personal der
bisherigen Typ C Fahrzeuge auf das zusätzliche Fahrzeug im Bereich Niederkleen
umzusetzen. Dabei wäre dann eine Erweiterung der Kapazitäten im Bereich der Typ
B Fahrzeuge erforderlich, was aber nicht den bekannten Fachkräftemangel belasten
wur e

Dieses soll in 201 8 geprüft werden, die Kreisverwaltung wird berichten

5 Besonderheiten im Rettungsdienstbereich

5.1 Kapazitäten für Intensivverlegung

Bereits seit dem 1 7.Juni 1 996 besteht eine bereichsübergreifende Vereinbarung mit
dem Landkreis Marburg-Biedenkopf über die Vorhaltung eines "Intensiv-Verlegungs-
Mobiles". Der gemeinsame Betrieb eines bodengebundenen Notarztsystems für spe-
zielle Sekundärtransporte(Interhospitaltransfer) hat sich in der Praxis. bewährt und
ist fortzuführen. Seit dem O1.1 0.201.7 erfolgt die Disposition des ITW Gießen primär
und sekundär über die Zentrale Leitstelle des Landkreises Gießen.

Der Intensivtransporthubschrauber (ITH) Christoph Gießen ist am Luftrettungszent-
rum(LRZ) Gießen stationiert. Der Christoph Gießen wird im sogenannten Dual-Use-
System eingesetzt. Neben Intensivtransporten (Sekundäreinsätze) ist er durch das
Land Hessen auch für die Primärrettung im Rettungsdienst beauftragt. Besonderheit
und in Hessen einmalig: Einsätze sind auch bei Nacht möglich. seit dem Wegfall der
Koordinierungszentrale für Sekundärtransporte(KST Hessen) zum O1.1 0.201 7 wird
auch das ITH-System Christoph Mittelhessen (Standort Reichelsheim in der Wetterau)
durch die Zentrale Leitstelle des Landkreises Gießen disponiert.

Für adipöse Patienten steht ein Schwerlast-Krankentransportwagen zur Verfügung.
Es handelt sich dabei um einen Notfall-Krankentransportwagen Typ A mit zusätzli-
cher Ausstattung zur Versorgung von Notfallpatienten: EKG-/Defibrillatoreinheit
Corpuls 300, Beatmungsgerät Medumat Standard und Pulsoxymetrie, Notfallkoffer,
Automatische (Sekret-) Absaugpumpe, Rollboard, "XXL-Tragenkonzept": Schwerlast
Fahrtrage, spezielle Vakuum- Lagerungsmatratze, spezielles Trage- und Rettungs-
tuc
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5.2 Großschadensereignisse

Zur Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung bei größeren Notfallereig-
nissen unterhalb der Katastrophenschwelle ist vom Rettungsdienstträger (Fachdienst
Gefahrenabwehr) auf der Grundlage von $ 7 HRDG, $$ 11- 23 HRDG-DV, dem Hess.
Rettungsdienstplan sowie dem Erlass des Hess. Ministeriums für Soziales und in-
tegration vom 1 6.09.2014 nach.dem "MANV-Rahmenkonzept Hessen" zu verfahren.
Die Koordination vor Ort wird hierbei durch die Einsatzleitung Rettungsdienst(Lei-
tender Notarzt LNA und Organisatorische Leiter Rettungsdienst OLRD) gewährleistet.

.&dient sich
Betrieb

Fachdienst 16. Gefahrenabwehr l l-.

@andsäutz. KatagrqhenschuQ Retttngsdimst leid ZMschalb) Bi lu
Wdmehmung derGesamtehsatzlelung(ergerZlgri$) r L

bis zum &lüetfen der Bwdsdw&dezementkVVertreüing

Betrieb..U.. ..Wnichlung ..Büchtuno ..[lEMchtung

l antwortung
$ëË'l [ [qMt lt IP::::]

[Dezernentin].

Betrieb

1+

5.3 Führungsstab

Dem Führungsstab nach $ 6 Abs. 2 Satz 3 des Hessischen Rettungsdienstgesetzes
gehören Fachkräfte der für die Gefahrenabwehr zuständigen Dienststellen, Organi-
sationen und sonstigen Einrichtungen an. Der Führungsstab hat tätig zu werden,
wenn Ents.cheidungen zur Alarmierung, Lenkung und Zusammenarbeit der Einsatz-
kräfte und -einheiten zu treffen sind, die über die jeweiligen Alarm- und Einsatzplä-
ne hinausgehen. Der Führungsstab ist befugt, dem Personal der Zentralen Leitstelle
Weisungen zu erteilen.

Die Berufung und Entlassung der Mitglieder des Führungsstabes obliegt nach dem
Beschluss des Kreisausschusses vom 22.08.2011 der Landrätin. Die erforderlichen
Einsatz-, Aus- und Fortbildungsanweisungen und taktischen Konzepte werden vom
Fachdienstleiter Gefahrenabwehr erstellt, unterzeichnet und in Kraft gesetzt.

5.4 Einsatzkonzept Massenanfall von Verletzten

Das Einsatzkonzept MANV im Landkreis Gießen ist informativ in der Anlage 3 beige
fügt

5.5 Reservevorhaltung

Als Reservefahrzeuge für planmäßigen Ersatz (z. B. Wartung) oder ungeplanten Aus-
fall sind entsprechend den Vorgaben des Rettungsdienstplanes des Landes Hessen
bis zu 35% des Fahrzëugbestandes mindestens jedoch eine SN-Einheit(3 K'TW Typ C
und l NEF)vorzuhalten.

Das DRK Mittelhessen hält 3 KTW Typ C und zusätzlich 4 K'TW Typ C und 2 KTW Typ
B in der UnterStützungskomponente RD vor.
DieJUH Regionalverband Mittelhessen hält 3 K'TW Typ C und zusätzlich l KTW Typ B
und l NEF vor.
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Bereichsplan Rettungsdienstbereich Landkreis Gießen

5.6 Unterstützungskomponente Rettungsdienst(UKRD)

Eine ehrenamtliche Verstärkung des hauptamtlichen Rettungsdienstes, gibt es im
Landkreis Gießen seit vielen Jahren. Die sogenannte "Unterstützungskomponente
Rettungsdienst", getragen von den Bereitschaften des DRK Kreisverbandes und der
DRK Rettungsdienst-Mittelhessen gGmbH, besetzt mit einer Vorlaufzeit von maximal
30 Minuten zusätzliche Rettungsmittel um den regulären Rettungsdienst 2u verstär-
ken, wenn dessen reguläre Kapazitäten nicht ausreichen.

Die UKRD kommt zum Einsatz

MANV, ÜMANV, Erhöhtes Einsatzaufkommen im RDB Gießen, Längere Bereitstel
lungseinsätze um die Rettungsmittel der Regelvorhaltung auszulösen.

6 Angaben zu Rettungsmittelnim Luft-, Berg- und Wasserrettungsdienst im
Rettungsdienstbereich unterteilt nach den Vorhaltungen des Rettungs-
dienstes, des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes

6.1 Luftrettung

Die Luftrettung erfolgt gemäß Rettungsdienstplan des Landes Hessen sowie den
hierzu ergangenen Weisungen. Die Alarmierungsreihenfolge der Luftrettungsmittel
für Primäreinsätze im Landkreis Gießen ergibt sich aus dem Fachplan Luftrettung in
derjeweils gültigen Fassung. Die Zentrale Leistelle des Landkrieses Gießen alarmiert
die Rettungshubschrauber Christoph Gießen und Christoph Mittelhessen.

6.2 Bergrettung

Die Bergrettung ist eine spezielle Aufgabe innerhalb des Rettungsdienstes, soweit es
darum geht, Rettung von Menschen in Bergnot, Einleitung von Maßnahmen zur Er-
haltung des Lebens und/oder zur Vermeidung gesundheitlicher Schäden, Herstellen
der Transportfähigkeit von Patienten, fach- und sachgerechte Betreuung mit dem
Ziel weiterer medizinischer Versorgung bis zur Übernahme des bodengebundenen
Rettungsdienstes oder der Luftrettung möglich ist. Wird im Rettungsdienstbereich
Gießen auf Grundlage des HRDG als nicht bedarfnotwendig angesehen.
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Bereichsplan Rettungsdienstbereich Landkreis Gießen

Gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan des Landkreises Gießen zum überörtlichen
Brandschutz, der überörtlichen Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz
wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Feuerwehr der Stadt Gießen
geschlossen. Dort wird eine Schnelleinsatzgruppe Spezielle Rettung aus Höhen und
Tiefen vorgehalten, die im gesamten Kreisgebiet zum Einsatz kommt.

6.3 Wasserrettung

Wird im Rettungsdienstbereich Gießen auf Grundlage des.HRDG als nicht bedarfs
notwendig angesehen.

Gemäß Bedarfs- Und Entwicklungsplan des Landkreises Gießen zum überörtlichen
Brandschutz, der überörtlichen Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz
wurde eine Sicherstellungsvereinbarung mit der [)RK-Wasserwacht, der DLRG Heu-
chelheim und DLRG Gießen geschlossen. Dort wird eine Schnelleinsatzgruppe Was
serrettung vorgehalten, die im gesamten Kreisgebiet zum Einsatz kommt.

6.4 Brandschutz

Bei den Feuerwehren im Landkreis werden Voraushelfersysteme in Buseck und Ra-
benau vorgehalten. Ferner existiert ein Netzwerk Feuerwehr-Sanitäter, welches durch
den Landkreis unterstütz wird. Auch wurden Lehrgänge zum Feuerwehrsanitäter im
Landkreis unter der Leitung des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst durchgeführt. Im
Rahmen des Einsatzkonzeptes MANV sind verschiedene Feuerwehren eingebunden.

6.5 Katastrophenschutz

Im Bereich Katastrophenschutz find im Landkreis Gießen 2 Sanitätszüge und 2 Be
treuungszüge beim DRK aufgestellt.

Die JUH betreut den medizinischen Bevorratungssatz für 1 00 Verletzte(San-KatS
22 Aluminiumkisten Material).

6.6 Weitere Einheiten im Rettungsdienst

Bei derJUH wird eine Motoradstaffel vorgehalten. Diese dient dër schnellen Erkun
dung bei Großschadenslagen und/oder im schweren Gelände

Bei derJUH wird eine SEG Behandlung vorgehalten

Bei derJUH und beim DRK werden je eine Führungsstaffel mit ELW l vorgehalten

Die JUH, das DRK und der ASB unterhalten.je eine Hundestaffel zur Personensuche

Beim DRK wird ein Bürgertelefon zur Auskunft in Großschadenslagen vorgehalten

]7



Bereichsplan Rettungsdienstbereich Landkreis Gießen

7 Aktualisierung des Bereichsplans

Zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerfüllung sind die Landkreise und kreisfreien
Städte verpflichtet, Bereichspläne aufzustellen und mindestens in Abständen
von fünfJahren fortzuschreiben. In den Bereichsplänen ist der Gesamtbedarf
für den Rettungsdienst und soweit erforderlich für die Berg- und Wasserrettung
entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstplanes festzulegen.

Die Aufstellung und Fortschreibung der Bereichspläne hat unter Beteiligung der
Leistungsträger und Leistungserbringer zu erfolgen. Ein Einvernehmen ist dabei
anzustreben.

8 Beschlussfassung des Kreistages, in-Kraft-Treten

Der Kreistag beschließt den hier vorliegenden Bereichsplan mit Wirkung zum
05.03.201 8.

Die Einstellung des erforderlichen Personales im Bereich der Leitstelle(Punkt 2:4
dieses Planes) wird im Rahmen der Haushaltsplanungen und Stellenplanung erörtert

Über die Umsetzung der Wachenstandorte zu-r Verbesserung der Hilfsfrist berichtet
die Kreisverwaltung spätestens zum 3 1.12.2019(Punkt 4.7 dieses Planes).

Beschluss des Kreistages am

9 Anlagen

Informativ sind folgende Anlagen beigefügt, die aber nicht der Beschlussfassung des
Kreistages unterliegen.

9.1

9.2

9.3

9.4

Anlage l Versorgungsgebiete der Rettungswachën

Anlage 2 Rettungsmittelliste

Anlage 3 Einsatzkonzept MANV

Anlage 4 Rettungsmitteldienstplan
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9.1 Anlage l Versoraunasaebiete der Rettunaswachen

Stadt/Gemeinde Stadt/Ortsteil Fläche/akm Einwohner Einwohner(qkm
Biebertal Bieber

Fellingshausen
Frankenbach

Königsberg
Krumbach

Vetzber

l0,04
5,64

9,98

12,34

5,18

0.74

5429

1866

1000

868

789
660 

Heuchelheim Kinzenbach 4.62 2129 461

Wettenberg Krofdorf-Gleiberg 25.22 5540 220

Versorgungsbereich Rettungswache Grünberg

Stadt/Gemeinde Stadt/Ortsteil Fläche/akm Einwohner :inwohner(qkm
Grünberg Beltershain

Göbelnrod

Grünberg
Klein-Eichen

Lardenbach

Lehnheim

Lumda

Queëkborn

Reinhardshain

Stangenrod
Stockhausen

Weickartshain

Weitershain      
Versorgungsbereich Rettungswache Gießen

Stadt/Gemeinde Stadt/Odsteii f:bäche/qkm Einwohner Einwohner(akm
Buseck Alten-Buseck

Trohe
9,71

0.34

3774

782

389

2300
Fernwald Annerod 7.66 2763 361

Gießen Gießen

Klein-Linden

Rödgen
Wieseck

32,46

3,27

4,47

12.39

64780

4754

1949

9891

1996

1454

436

798
Pohlheim Hausen 2.60 2206 849
Heuchelheim Heuchelheim 6.00 5791 965

Wettenber Launsbach 3.66 2430 664

 



Versoraunasbereich Hunden

Stadt/Gemeinde Stadt/Ortsteil Fläche/qkm Einwohner Einwohner(akm)

Hungen Bellersheim

Hungen
Inheiden

Langd *
Nonnenroth

Obbornhofen

Rabertshausen *
Rodheim *
Steinheim *
Trais-Horloff

Uthpe

Villinaen      
Versorgungsbereich Rettungswache Laubach

Stadt/Gemeinde Stadt/Ortsteil Fläche/akm Einwohner Einwohner(akm
Laubach Altenhain

Freienseen

Gonterskirchen

Laubach

Lauter

Münster

Röthges

Ruppertsburg
Wetterfeld

3,26

15,27

17,11

30,59

6,26

3.08

3,14

13,12

6.64   
Versoraunasbereich Rettunaswache Lich

Stadtgemeinde StadVOrtsteil Fläche/qkm Einwohner !inwohner(akm}
Fernwald Albach

Steinbach
4,70

9.50

1061

3005

226

316

Lich Arnsburg
Bettenhausen

Birklar

oberstadt

Langsdorf
Lich

Muschenheim

Nieder-Bessingen
Ober-Bessinaen      

Pohlheim Dod-GÜll

Garbenteich

Holzheim

3,75

6,61

8.65

1384

3290

2489

369

498

288

 



Versoraunasbereich Rettunaswache Linden

Stadtgemeinde Stadt/Ortsteil Fläche/qkm Einwohner Einwohner(akm
Gießen Allendorf/Lah n

Lützellinden
14,17

8.99

1813

2452 
Hüttenberg Hochelheim

Hömsheim
14,15 3952 280

Langgöns Dornholzhausen

Langgöns
Niederkleen

5,56

15,04

9,04

1048

6609

1264

188

439
140

Linden Großen-Linden

Leihaestern

11,6

11.31

7222

6119

623

541
Pohlheim Grüningen

Watzenborn-Stb
7,66

8.95

1571

8363

205

934

Versorgungsbereich Rettungswache Lollar

Stadt/Gemeinde Stadt/Ortsteil Fläche/akm Einwohner Einwohner(akm
Fronhausen Bellnhausen

Erbenhausen

Fronhausen

Hassenhausen

Sichertshausen   4  
Lollar Lollar

C)denhausen/Lahn

Ruttershausen

Salzböden

7,38

4,25

2,75

5,92

6671

1504

1210

1254 
Staufenberg Daubringen

Mainzlar

Staufenberg

3,49

5,65
5.18

1794

1654

3143

514

293

607

Wettenberg Wißmar 14.2 5043 355

Versorgungsbereich Rettunqswache Rabenau-Londorf

Stadt/Gemeinde StadVOrtsteil Fläche/akm :anwohner Einwohner(akm
Allendorf Allendorf/Lda

Climbach

Nordeck

Winnen

3,92

1,23

4,92

1,87

2620

601

681

359

668

489
138

192

Ebsdorfergrund llschhausen

Roßberg
Wermertshausen

2,82

9.04

2.37   .g
Grünberg Weitershain 9.32 503 54

Homberg/Ohm Deckenbach

Höingen

9,48

0,93    



Notärztliche Versorgung von Rettungswache Nldda aus mit NEF

Notärztliche Versorgung von Rettungswache Lich aus mit NEF

Staufenber Treis/Lda 13.66 2111 155

Versorgungsbereich Rettungswache Reiskirchen

Stadtgemeinde StadVOrtsteii Fläche/akm Einwohner Einwohner(qkm
Buseck Beuern

Großen-Buseck

Oppenrod

9,66
11,60

3.20

2060

5589

1061

213
482

332

Grünberg Harbach 6.26 684 109

Reiskirchen Bersrod

Burkhardsfelden

Hattenrod

Lindenstruth

Reiskirchen

Saasen

Winnerod

Ettinashausen      
Versorgungsbereich Rettungswache Butzbach (Wetteraukreis)

Stadt/Gemeinde StadVOrtsteil Fläche/akm Einwohner Eiinwohrier(akm

Langgöns Cleeberg

Espa
Oberkleen

13,29

2,27

7,68

1087

720

1179 
Münzenberg Gambach "

Münzenberg "
Ober-Hörgern "
Trais "

14,15

9,57

4,69
3.25   



9.2 Anlage 2 Rettungsmittelliste

 
Gießen DRK RK G105.83.2 MZF

Gießen DRK RK G105.84.1 MZF

Gießen DRK RK GLOS.84.2 MZF

Gießen DRK RK G105.84.3 MZF

Gießen DRK RK G105.84.4 MZF

Gießen DRK RK G105.93.5 KTW

Gießen DRK RK G105.93.2 KTW

Gießen DRK RK GLOS.84.5 MZF

Gießen JUH AK G105.84.6 MZF

Gießen JUH AK G105.93.4 KTW

Gießen JUH AK G105.83.3 MZF

Gießen JUH AK GLOS.93.3 KTW

Gießen JUH AK G105.83.1 MZF

Rodheim-Bieber DRK RK GI 02.83.1 MZF

Grünberg JUH AK G106.83.1 MZF

Hungen DRK RK G108.83.1 MZF

Laubach DRK RK Gll0.83.1 MZF

Lich DRK RK Gill.83.1 MZF

Lich DRK RK Gill.84.1 MZF

Großen-Linden JUH AK Gl12.83.1 MZF

Großen-Linden JUH AK Gl12.84.1 MZF

Großen-Linden JUH AK Gl12.93.1 KTW

Großen-Linden JUH AK Gl12.89.1 KTW

Lollar JUH AK Gl13.83.1 MZF

Londorf DRK RK Gl15.83.1 MZF
Reiskirchen JUH AK Gl16.83.1 MZF

       
NEF      
Gießen DRK RK GI 05.82.1 NEF

Grünberg JUH AK G106.82.1 NEF

Lich JUH AK Gill.82.1 NEF

       
ITW      
Gießen DRK RT G105.87.1 NAW

       
Hubschrauber      
Gießen JUH Chr. Gießen ITH

       
Ersatz NEF     NEF

Großen-Linden JUH AK Gl12.82.1 NEF
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l Vorwort

Im Rettungsdienstbereich (RDB) Gießen ist für Großschadenslagen unterhalb der Ka-
tastrophenschwelle die rettungsdienstliche Versorgung in der jeweils gültigen Fas-
sung des RD- Bereichsplans hinterlegt..Die Bewältigung eines Massenanfalls von Ver-
letzten (MANV) erfordert im Vorfeld eine Beplanung durch den Rettungsdienstträger
(Sachgebiet Einsatzplanung) um einen effizienten Einsatz der Rettungsmittel zu ge-
währleisten. Hierfür ist eine angemessene Alarmierung, der Schadenslage entspre-
chend, als verbindliche Mindestvorgabe festgelegt um eine geordnete Zuführung
von Einsatzkräften sicher zu stellen. Eine Erweiterung der Alarmierung ist lageange-
passt jederzeit möglich.

Die MANV-Stufe orientiert sich an der Anzahl der am Ereignis unmittelbar mutmaß-
lich betroffenen Personen. Den Einsätzsachbearbeitern der Zentralen Zentrale Leit-
stelle, den Mitgliedern der Einsatzleitung Rettungsdienst (EL-RD), der Technischen
Einsatzleitung (TEL) und weiteren Verantwortlichen wird ein transparentes Füh-
rungsmittel zur Verfügung gestellt, das Planungssicherheit bietet.

Gleichzeitig wird der Fürsorgepflicht der Leistungserbringer als Arbeitgeber gegen
über den eingesetzten Einsatzkräften durch eine frühzeitige Einbezie
kung/Information Rechnung getragen.

Der Sichtung durch die Mitglieder der Einsatzleitung Rettungsdie.nst (EL-RD) wird
eine Vorsichtung durch das ersteintreffende Rettungsmittel voran gestellt. Die hie-
raus resultierende, frühzeitige Lagemeldung erfordert ein Höchstmaß an Disziplin
der Einsatzkräfte vor Ort und beeinflusst entscheidend die erfolgreiche Einsatzbe-
wältig ung .

Die Zusammenarbeit des Rettungsdienstes mit Einheiten der Feuerwehren und ande-
ren Behörden und Organisationen, ist von entscheidender Bedeutung. Besonders
eine funktionierende Kommunikation ist essentiell. Die taktisch- betrieblichen Wei-
sungen im Digitalfunk im Landkreis Gießen sind in derjeweils gültigen Fassung Be-
standteil der Einsatzanweisung MANV.

Grundsätzlich legt die Technische Einsatzleitung die Führungsstruktur an der
Einsatzstelle im Einzelfall fest. Es ist jedoch wünschenswert kreisweit ein ein-
heitliches Konzept anzuwenden, das von einer breiten Basis der Führungskräfte
(Feuerwehr, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen) getragen wird.

Die Anmeldung der Patienten erfolgt i.d.R. mit Hilfe der zur Verfügung gestell-
ten Führungsmittel (z. B. Patientenanmeldebogen LKGI in der jeweils gültigen
Fassung) in der Verantwortung des OLRD. Es ist hierbei zwingend sicherzustel-
len, dass die Technische Einsatzleitung über erfolgte Patientenanmeldungen
informiert wird.
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Gemäß S 7 HRDG ist zur Sicherstellung der rettungsdienstli.chen Versorgung bei
Großschadenslagen eine Einsatzleitung Rettungsdienst zu bilden. Sie besteht aus
einem Leitenden Notarzt (LNA) und einem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst
(OLRD). Einsatzziel ist die Sicherstellung oder schnellstmögliche Wiederherstellung
der individualmedizinischen Versorgung von Notfallpatienten. Die Einsatzleitung
Rettungsdienst wird tätig, wenn die regelmäßig. vorgehaltenen. Rettungsmittel zur
Gësamtversorgung nicht ausreichen, bei Großschadenslagen oder wenn eine über-
geordnete medizinische und organisatorische Führung erforderlich .ist. Diesem ge-
setzlich geforderten Einsatzspektrum ist mit der hier genannten Indikationsliste Ein-
satzleitung Rettungsdienst Rechnung getragen.

"Die Einsatzleiturlg Rettungsdienst trägt im Einsatzfall die medizinische Gesamtver-
antworturlg und ist gegenüber dem Personal des Rettungsdienstes. weisungsberech-
tigt, die Leitende Notärztin oder der Leitende Notarzt fachlich auch gegenüber dem
[ibrigen ärztlichen Personal und anderen an .der .medizinischen Versorgung Beteilig-'f

Die Einsatzleitung Rettungsdienst ist gekennzeichnet durch ei.n.e blaue Weste mit
der Aufschrift OLRD / LNA und einem (OLRD) oder zwei (LNA) blauen umlaufenden
Streifen auf dem Sëhutzhelm.

OLRD LNA

Die Sicherstellung einer individualmedizinischen Versorgung von Notfallpatienten
erfordert eine frühzeitige und großzügige Indikationsstellung der Alarmierung der
Einsatzleitung Rettungsdienst. Hierdurch werden frühestmöglich im Einsatz die Ein-
satzkräfte von, der Patientenversorgung abträglichen, admini.strativen Aufgaben an
der Einsatzstelle entbunden. Somit ist der Einsatz der Einsatzleitung Rettungsdienst
bereits unterhalb der MANV-Schwelle. von 5 betroffenen Personen im RDB Gießen
regelhaft vorgesehen und untenstehend entsprechend dargestellt.



2.1 Indikationskatalog der Einsatzleitung Rettungsdienst im RDB Gießen

Die nachfolgenden Alarmierungsstichworte sehen im RDB Gießen eine Alarmie
rung der Einsatzleitung Rettungsdienst vor:

Einsatz von mindestens 2 Notärzten an der Einsatzstelle außer zum Transport
Einsatz mit 4 primär alarmierten Rettungsmitteln

CBRN- Einsatz bei dem mehrere Personen betroffen und/oder in Gefahr sind

zu erwartende Räumung / Evakuierung

Anforderung von der Einsatzstelle
Explosionen mit mehreren betroffenen Personen

Entsprechend der Einsatzstichworte des Landes Hessen:

o F3 Y
o F4
o F BUSY

o F Flug 2 Y
o F Gas 2
o FZugY
o H Einst Y
o H Klemm 2 Y
o H Radioaktiv

o H Zug l Y
o H Zug 2 Y

Bei den nachfolgenden Alarmierungsstichworten erfolgt eine Information der
diensthabenden Einsatzleitung Rettungsdienst durch den Führungsstab Leistel
le (n. HRDG): '

Geiselnahme

Bombenfund, Bombendrohung

angekündigte Amokläufe und Attentate

Demonstrationen und/ oder Veranstaltungen mit der Gefahr von öffentlicher
Unruhe

bei bevorstehenden Unwetterlagen und / oder drohenden Naturkatastrophen
bei vorgeplanten Großveranstaltungen



g

Die Bezeichnung der MANV-Stufen ist im RDB Gießen anhand der Anzahl der vermut
lich betroffenen Personen festgelegt. Folgende ahgenommëne Verteilung der Patien
tenkategorien liegen dem Alarmierungsschema zugrunde:

20 % Patienten der Kategorie rot,
40 % Patienten der Kategorie gelb,
40 % Patienten der Kategorie grün

Diese Annahme muss im Einsatzfall konkret von dem LNA überprüft- und der realen
Lage angepasst werden.

Im Landkreis Gießen sind die folgenden MANV-Stufen festgelegt

e MANVIO:
o 5 bis 10 betroffene P.ersonen

MANV25:
o ]l bis 25 betroffene Personen

e MANV 50:
o . 26 bis 50 betroffene Personen

MANV IOO:
o 51 bis 100 betroffene Personen

ü-MANV:
o ab 100 betroffene Personen

Diese Einteilung dient als Grundlage filr die erste Alarmierung nach Meldebild. An-
hand des tatsächlichen Sichtungsergebnisses muss durch die EL-RD und die TEL eine
Anpassung an die reale Lage erfolgen.

Bis einschließlich MANV 25 (bis zu 25 betroffene Personen) erfolgt die Alarmierung
primär, entsprechend der hier dargelegten Mindestvorgaben, durch die Zentrale
Leitstelle Gießen aufgrund des Meldebildes.

Darüber hinaus erst nach Bestätigung der Führungskräfte (TEL, EL-RD, BSAD) an der
Einsatzstelle



3.1 MANV lO (5 - 10 Personen betroffen):

Bei MANV 10 erfolgt automatisch die Alarmierung der nachfolgenden Rettungsmittel

(Regelvorhaltung) durch die Zentrale Leitstelle Gießen:

Alarmierung

e

e

e

e

e

e

e

4 KTW 'TYP C (Regelvorhaltung)

2 Notarztsysteme

Leitender Notarzt (LNA)

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst(OLRD)

Örtlich zuständige Führungsstaffe] Hi.-Org. (ELW ] DRK/]UH + Personal)

Unterstützungskomponente Rettungsdienst(UKRD) klein

Anfrag'e RTH''

Brandschutzaufsicht(Landkreis Gießen)

Information

Führungsstab Zentrale Leitstelle(HRDG)

. PSNV

''die Anfrage hat unabhängig der Tageszeit und der aktuellen Wetterlage zu .erfol
gem



3.2 MANV 25 (11 -. 25 Personen betroffen):

Bei MANV 25 werden zusätzliche zu den Rettungsmitteln MANV 10 noch die nach-

folgenden Rettungsmittel durch die Leistelle Gießen automatisch disponiert. Bereit

stellungsräume für die Fahrzeuge und das Personal des Rettungsdienstes werden

durch die(kommissarische) Einsatzleitung Rettüngsdienst in Abstimmung mit der

TELfrühzeitig festgelegt und kommuniziert.

Alarmierung wie MANV 1 0, zusätzlich

4 K'TW TYP C (Regelvorhaltung)

UKRD groß

l Notaf2tsystem

l RTH+

Örtlich zuständige SEG Behandlung

Örtlich zuständige SEG. Betreuung

SEG .Tun sport

Führungsstab Zentrale Leitstelle

PSNV

ELW 2

Nachbesetzung der Zentralen Leitstelle

e

8

e

e

8

e

e

e

e

l n fo rm ation

©

e

e

Information der Akutkrankenhäuser (UKGM Standort Gießen & Marburg, As

klepiosklinik Lich, ev. Kms. Mittelhessen, l<rhs. Kath.-hals Stift Gießen, Kms
Wetzlar)

Information der Nachbar-Leitstellen (LDK, MR, VB, FB)

Rettungsdienstleitung DRK & JUH

Landrätin

+die Anforderung hat unabhängig der Tageszeit und der aktuellen Wetterlage zu
erfolgenl



3.3 MANV 50 (26 - 50 Personen betroffen)

Achtung: Die Alarmierung entsprechend der Mindestvorgaben MANV 50 erfolgt durch
die Zentrale Leitstelle Gießen nach Bestätigung durch eine Lagemeldung der Ein.
satzkräfte vor Ort oder durch Anweisung durch den Führungsstab Zentrale Leitstel-
le

Alarmierung wie MANV 25, zusätzlich in den Bereitstellungsraum

1 0 KTW TYP C(Rettungsmittelvorhaltung)"
©

e

e

e

e

2 Notarztsysteme*"
2 RTH*

Nächstgelegene Ü-MANV-S-Einheit in Bereitstellungsraum

Sammelschleife OLRD/ LNA(für zumindest 2 Teams vor Ort)

BHP 25 a:uf Anforderung

Information

e Information der Akutkranl<enhäuser (UKGM Standort Gießen & Marburg, As

klepiosklinik Lich, ev. Kms. Mittelhessen, Kms. Kath.:hals Stift Gießen, Kms
Wetzlar)***

e Lagezentrum HMdlS

*die Anforderung hat unabhängig der Tageszeit und der aktuellen Wetterlage zu
erfolgenl
*''außerhalb der Regeldienstzeit der Rettungsmittelvorhaltung werden bereichsüber-
greifend Rettungsmittel angefördertl
**:'es erfolgt keine Anmeldung der Pätienten :in den Zielklinikenl Es erfolgt Nach-
richt, wenn Patientenversorgung beenden



3.4 MANV 100 (51 - 100 Personen betroffen)

Achtung: Die Alarmierung entsprechend der Mindestvorgaben MANV 1 00 und der Ü
MANV-Stufen erfolgt durch die Zentrale Leitstelle Gießen nach Bestätigung durch
eine Lagemeldung der Einsatzkräfte vor Ort oder durch Anweisung durch den Füh-
rungsstab Zentrale Leitstelle

Alarmierung wie MÄNV 50, zusätzlich in den Bereitstellungsraum

e Nächstgelegene ü-MANV-S-Einheiten der unmittelbaren Nachbarlandkreise

(n=4)

e

e

e

e

2 RTH+

Bevorratungssatz KatS

Örtlich zuständige Untersttltzungseinheit - Feuerwehrsanitäter

*die Anforderung hat unabhängig der Tageszeit und der aktuellen Wetterlage zu
erfolgenl
*+++*'*Äusbau des BHP 25 zum BHP 501

Weitere Alarmierungsvorgaben werden in der Einsatzanweisung Ü-MANV geregelt

10



4 Ersteintreffender Rettungsdienst

Die Einsatzleitung Rettungsdienst ist Teil der Technischen Einsatzleitung (TEL) und
führt die rettungs- & sanitätsdienstlichen Einsatzkräfte

Solange die Einsatzleitung Reü.ungsdienst noch nicht vor Ort ist übernimmt die Be
satzung des ersteintreffenden NEF kommissarisch die Aufgaben.

Hierfür kennzeichnen sich.die Einsatzkräfte mit einer blauen Weste

Die Aufgaben der kommissarischen Einsatzleitung:

Sicherheit

Kontakt und Abstimmung mit Einsatzleitung

Lagemeldung ggf. Nachforderung

Vorsichtun g

Einweisung der nachrückenden Einsatzkräfte des Rettungs- & Sanitätsdienstes
Anlaufstelle für nachrückende Einsatzkräfte bilden

Festlegung/ Aufbau Übergabepunkt/ Anlaufstelle Patienten/ Behandlungs-

platz

Erstversorgung" im Gefahrenbereich

Die Reihenfolge ist abhängig von der Gesamtlage und der Anwesenheit weiterer
Fachdienste der Gefahrenabwehr(Feuerwehr, Polizei,...)

4.1 Nachrückender Rettungsdienst

e Notfallrucksack / -koffer, Einsatztasche "A-C-E extended, EKG / Defa, Sauer-

stoff, mobile Absaugeinheit, NIDA mitnehmen, MANV Kladde, pers. Schutz-
ausrüstung je nach Einsatzlage

Anlaufstelle / (komm.) Einsatzleitung Rettungsdienst aufsuchen

Vorsichtung durchführen

"Rote"- Patienten versorgen / anschl. "Gelbe"-Patienten versorgen (wenn alle

"Rot" kategorisierten Patienten versorgt)

1.1



5 Sichtun

Um dem geltenden individualmed.izinischen Grundsatz besser gerecht werden zu
können, ist .es notwendig schnellstmöglich eine Information über potentiell vital ge-
fährdete Patienten zu erhalten.

Aus diesem Grund wird der Sichtung durch Notärzte, die zunächst kommissarisch
die LNA-Funktion übernehmen, und der Leitenden Notärzte eine Vorsichtung durch
das ersteintreffende Rettungsmittel durchgeführt.

Hierbei erfolgt lediglich eine Ersteinschätzung hinsichtlich einer vorliegenden vitalen
Gefäh rdung in die Kategorien

"Rot" - vital gefährdet, Behandlungspriorität, oder

"Weiß" - zunächst keine vitale gefährdung, zunächst keine Behandlungspriori

tät

Analog zum Vorgehen im rettungsdienstlichen
schätzung immer nach dem ABCDE-Schema:

Regelbetrieb erfolgt eine Erstem

GRl$ (Gießen Rapid Identttlcatlon Score)
!V+l'lSilüig.WN {tg"9ääküdn]:an.e«A.aÜ' qrwöine MCOE S'l-a]

Ja Atemweg üeimacFlen

Ja

Ja

Ja Settentw

E
Sant'Ëu Schmenen
am Kötpeistamm? Ja

ABCDEzlx.la?
Ende VasidiwnE

Regelmäßige \hdaufskontrole -&, Schrtetle Röckmetdwig (Gesamtqnzahl, davon Rot)

U'o."ßlü' k«n nkM '''-''';:- J a
ohne HBk gehen? ....,.--""""' '' SK 2

SK3
Regelmäßige Vülauf$1nntidle
Übergabe UVA/Or@
Rückmeldung von ÄndemtBen
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Die Patienten werden im Rahmen der Vorsichtung mit entsprechenden roten oder
weißen Bändern deutlich sichtbar gekennzeichnet.

Diese sind im RDB Gießen auf allen Rettungsmitteln in ausreichender Anzahl vorm
halten

Das Ergebnis der Vorsichtung wird auf einem gesonderten Formblatt dokumentiert
(Datum, Uhrzeit, Schadensort,. Anzahl "rote" Patienten, Anzahl "weiße" Patienten.
Anzahl Patienten Gesamt).

5.1 Patientenanmeldebogen

Zur Dokumentation und Anmeldung der Patienten in der Zielklinik werden untenste
hende Anmeldebögen verwendet und an die Zentrale Leitstelle Gießen übermittelt.

Datum

R

E-Stelle: E-Nr: Seite

laien :$g$!Nach!:l U-Abschniül Fahr-Kennung l
Q männl.

[] weibe.

Sonstiges

[] Beatmet [:lIgA
[] Reanmiert

[JSchwanger
[] Schockraum
[] Infektion

ä.....!
O UKëM GI DJKGM MR

11] EV GI [:JAsklep Lich

[] ST. Josef-Ba]ser

jandere:Sichtui

P7r
H O IVENA D BG

[] MANY-Xat Hessen

jverletzungsmuster:

D

Personalien

Name:

Vorname;

Geb.Datum:

Gesd)hecht l u.Abschnittl Fahr-Kennungl
[] männl.
[] weib].

Sonstiges

[] Beatmet [JNA

[] Reanmiert

[JSchwanger

[] Schockraum
[] Infektion

ym3nn31a:b!,ng
lo UKGM GI 0JKGM MR

lE] EV GI [lq.sk]ep Lich

lt3 ST. Josef-walser

jandere:

l=..:*.
langem

Q

jabgefa:
D

:

Sichtu!

PZC

!] n [.] D IVENA Eßa
[] MABV-Kat Hessen

jverletzungsmuster:

Name:

Vomame:
Geb.Datum:

Personalien Gesch l echt :l U.Abschnittl Fahr-Ke nnu ng l

[] manni.
[] weib].

Sonstiges Ëil läli=nnlifn'nn
[] Beatmet DiA lt] UKGM GI DIKcu MR

[IReanmlert lC]EVGlE]4sklep Lich

[] Schwanger 1 [] ST. Josef-Batser

[] Schockraum jandere:
[Jlnfektion

jangem
D

jabgefa:

0

l

mln.

Son-Signal
Sichtul

PZC

1''1
+

D IVENA . [PG
[] MANV-Kat. Hessen

jverletzungsmustec

13



5.2 Verletztenanhängekarte

Alternativ zur Dokumentation mit obenstehendem Formular erfolgt eine Dol<umen-
tation mit Verletztenanhängekarten. Welches Dokumentationsverfahren bis MANV
25 zum Einsatz kommt liegt im Ermessen des Leitenden Notarztes.

Anhängekane fiat VeHetzte und }'(tanke

$uchdieRstkade

H

i'"
Wort +uße+ besCheibbar

1...& SichhngskategoäeQ

Transportaltund-päoätBt

L3 \= t2 (2 (2 <) .t9 [3

8

i+i . ET"li;:.-.=i=-r

Ë[g=:=:].g.] pi
{.:l'"'rF:;;--a'n:..ä-:#n=-+.''f'l=n;'l

Hierbei ist das korrekte Ausfüllen der Suchdienstkarte zu beachten

Ab MANV 50 ist der Einsatz der Verletztenanhängekarte und der Suchdienstkarte
zur Dokumentation im Rettungsdienstbereich Gießen obligat.

14



Anhängekane für.Verletzte lind Kranke

+

!:-

;. '

Verbleibt belm Vorlotzlon
IndelVerlel?tenonhänge-
katlo!

Wird !g! dem Transport ge.
sammelt und sc
lich Obw di$ TEL en das
KAB weltorgeleltotl

Wild dsb dem Tnnspott ge-
sammelt pna schnellstmög
lich Oberdie TEL andas
KAB weitergele;tell

ile Xnl ägeXade fürn rletzle/Xznlke lili
E;z-;- .-a h iü--I'ö'x p-,+ - xss' d'u'WU- pnbz-i'"d,b 'B;.=;....,=...l

{

L" M
'.EnJ

OF {-.....==2=:::::=; Mkklt

{

:M'

Z

B
ä

f
B

-='
( )e
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5.3 Ticketsystem

Die Zuweisung von Notfallpatienten in die Zielkliniken bei einem MANV, ab MANV 25
obligat, im RDB Gießen erfolgt mit dem "Ticl<etsystem. Es ist zwingend darauf zu
achten, dass nur ein TiclKtsatz zum Einsatz kommt.

Die "Regeln zur Vergabe der Tickets" in der jeweils gültigen Fassung sind un
bedingt zu beachten.(Anlagen)

Name und Ad resse des

Tun sportziels

l

i''.?
1 1

km HP .tool:zp)l i l B 2
slzo ö9 1

CT PÄD GEB

iNN aiA l a

Zumutbare MANV Al<utka

L/TZ ltB4Bt
NCH ABD HND
H RZ THa GEF

pazität ("erweiterter Re

gelbetrieb")

1 1 Kapazität nach Aktivie-

Oießenl rung des Krankenhausein
satzplans

Verfügbare Fachrichtungen

16



Die durch das DRK KV Marburg-Gießen und JUH RV Mittelhessen verfügbaren Schnel.
leinsatzgruppen Behandlung ermöglichen die Behandlung von 10 Patienten der Ka.
tegorie gelb.und grün. Durch die Einbeziehung der SEG'Behandlung bereits ab l l
betroffenen Personen wird die Einsatzleitung Rettungsdienst in die Lage versetzt die
KTW TYP C (nach HRDG besetzt) für rot kategorisierte Patienten vorzuhalten.
Die Mindestaüsstattung einer SEG Behandlung im RDB Gießen:

9 Einsatzkräfte(Mindestqualifikätion Sanitätshelfer)
l Gerätewagen San
i NF K'FWTyp B (DRK) / i K'rw 'rYP c

Im RDB Gießen sind 3 SEG Behandlung verfügbar

SEG Behandlung l
SEG Behandlung 2
SEG Behandlung 3

Gießen (DRK)
Lich (DRl<)
Linden (jUH)

Die SEG Behandlung wird von der SEG Betreuung unterstützt. Ab MANV 50 (siehe
unten) Icann ein Behandlungsplatz (BHP) der 25 Patienten pro Stunde aufnehmen
kann und auch bei b.is zu ] 0.rot kategorisierten Patienten eine Erstversorgung leis-
ten kann auf Anforderung alarmiert werden. Hierzu ist in der Zentraler' Zentrale
Leitstelle ein entsprechendes Stichwort hinterlegt. Der BHP 25 entsteht aus der
Kombination der örtlich zuständigen SEG Behandlung, der örtlich zuständigen SEG
Betreuung, der SEG Betreuung 3 und eines weiteren Gerätewagen Sanität (Sanitäts-
staffel) sowie der Sanitätsstaffel "rot" (PKW Allrad mit Geräteanhänger SAN / RD und
MTW), die.aufgrund ihrer erweiterten personellen und materiellen Ausstattung Be
handlungskapazltät rot kategorisierter Patienten bereitstellt.

SEG Behandlung

] x Gerätewagen SANITÄT 0/1 /5/6
l x NF l<'TW Typ B 0/1 /2/3
Gesamtstärke: 0/1 /8/9

Land
i:q

$
NAGW-San

Land
GTFÜ RS ! RS i RS } W

[0.

17



SEG Transport

3x KTW 4 bzw. NF K'TW Typ Bjeweils O/1/2/3
l x organisationseigenes Liegendfahrzeug 0/1/2/3.
Gesamtstärke: 0/1/1 1 /.!2

..e +

-$-

RTW / lCTW B

ütlon

K';
+

RTWTransport

SEG Betreuung

l x Gerätewagen Technik und Sicherheit O/1/5/6 + Sonderanhänger Strom
l x Betreuungskombi O/1 /2/3
Gesamtstärke: 0/1/8/9

52Land 52 Land

l
5

6 GW-Technik St)AH..$ttom
52Land

q

Betreuung l ;3 MTW-Bt (a.tqombi)
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SEG Betreuung 3

l x l<ommandowagen 0/1 /2/.3
l x Betreuungskombi 0/1/3/4 + Sonderanhänger Betreuung
Gesamtstärke: O/1/5/Z ' '

'$
$

$
i j

Sanitätsstaffel

l x Gerätewagen SANITÄT (l
Gesamtstärke: O/1/5/6

5)

$
.HA

Ë

) $
GW-San RS l RS ; RS { H

Sanitätsstaffel ROT

l x Pl<W Allrad.0/1/3/4 + Geräteanhänger SAN/ RD
l x MT'W 0/1/6/Z
Gesamtstärke 0/2/9/l.!

PKW RK GI 5/1W2 + GA SAN / RD
GF / fU KOBE/SH RS NA

Ë
nSTTF KFSEßH RS FÜ FÜ Fb RS

Zum Transport von Patienten der Sichtungskategorie grün und gelb existiert im RDB
Gießen zwei SEG Transport mit einer Transportkapazität von 1 1 Liegendpatienten.
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Die Alarmierungsfolge entsprechend der räumlichen Zuordnung
lung, SEG Betreuung und der SEG Technik ist folgend dargestellt:

der SEG Behand

Olbk+l\MI
Stadt 10 emmi
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=Q Bah. l Idee esl\ Z Idee Esh. 3 ISartb3il aal Sa?:obst: 2 l3aiHlillt.l. j$Eqlr:j l SEQ ITJ 199a 6t 2iJ$ E3 B!:!.l$eaa: 31 SE9 vi
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llS:GV&a
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111 !qqR RSH! pTr ; T r
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7 Kurzbeschreibung BHP 25

Der Behandlungsplatz 25 dient zur Behandlung von 25 Patienten pro Stunde und
gliedert sich in den Sichtungsbereich,

den Bereich ROT (für kritische Patienten),

. den Bereich GELB (schwer- mittelschwerverletzte Patienten) und

. den Bereich GRÜN (Leichtverletzte Patienten /Betroffene).

Die Bereiche können in Zelten als auch ortsfest in Gebäuden dargestellt werden

Für den Aufbau eines BHP 25 wird eine Fläche von 75m x 1 00m (dies entspricht un
gefähr der Fläche eines Fußballfeldes) benötigt (Aufstellfläche für Zelte und Fahr
zeuge).

Es werden folgende Kräfte.für den Aufbau und Betrieb eines BHP 25 benötigt

ELW HiORG l /0/3/4
. Zugtrupp 1 . SZ 0/1/3/4

. SEG Behandlung - . 0/1/8/9

. SEG Bt . O/1/8/9

. Sanltätsstaffel 0/1/5/6

e SEG Bt 3 GI 0/1/7/g

. Sanitätsstaffel "rot" 0/2/9/.11

. WLF/Logistik 0/1/1/2.

Gesamtkräfte: 1/8/44/53

22



8 Unterstützunaseinheiten Feuerwehrsanitäter

Um beim Massenanfall von Verletzten schnellst möglich das individualmedizinische
Versorgungsniveau wieder herzustellen wird schnellstmöglich ausgebildetes Perso-
nal zur Versorgung Betroffener benötigt.

Die Feuerwehren im Landkreis Gießen verfügen über hohes Potenzial an ausgebilde
ten Feuerwehrsanitätern und Feuerwehrangehörigen mit rettungsdienstlicher Aus-
bildung.

Um dieses Potenzial im Einsatzfall abrufen zu können ist es notwendig, dass die
betroffenen Kräfte gezielt zu alarmieren sind.

Die Unterstützungseinheiten der Feuerwehrsanitäter stellen dabei keine Konkurrenz
oder Ersatz zy/für die Einheiten der Schnelleinsatzgruppen dar. Vielmehr liegen die
Aufgaben im überbrücken der Zeit bis zum Eintreffen der Schnelleinsatzgrußpen,
bzw. bis zur Herstellung der Betriebsfähigkeit verscheidender Einrichtungen(z. B.
BHP) der Schnelleinsatzgruppen sowie in der Unterstützung dieser.

Grundsätzlich erfolgt die Alarmierung der Feuerwehrsanitäter ab der Stufe MANV
1 00, die Anzahl der zu alarmierenden Feuerwehrsanitäter hängt vom Stich-
wort/Anzahl der Betroffenen ab.

Im Landkreis Gießen gibt es 5 1<1ommunen deren Feuerwehren über eine besonders
große Anzahl von Feuerwehrsanitätern bzw. Feuerwehrangehörige mit rettungs-
dienstlicher Ausbildung verfügen.

Eine Unterstützungseinheit Feuerwehrsanitäter besteht aus dem Personal von jeweils
2 Kommunen. Insgesamt gibt es 7 unterschiedliche Konfigurationen:

UE FW

UE FW

UE FW

UE FW

Sanitäter l

Sanitäter 2

BF Gießen + FF Buseck

BF Gießen + FF Pohlheim

Sanitäter 3 BF Gießen + FF Reiskirchen

Sanitäter 4 FF Reiskirchen + FF Buseck

UE FW

UE FW

UE FW

Sanitäter 5

Sanitäter 6

Sanitäter 7

FF Buseck + FF Lich

FF Reiskirchen + FF Lich

FF Reiskirchen + FF Pohlheim
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8.1 0rtliche Zuständigkeit bei MANV 100

UE FW - Sanitäter l Allehdorf, Biebertal, Lollar, Heuchelheim, Staufenberg,
Wettenberg, .B 49, BAB 45, B3 A, BAB 485, BAB 480
Langgöns, LindenUE FW - Sanitäter 2

UE FW - Sanitäter 3 = Buseck, Fernwald, Pohlheim

UE FW- Sanitäter 4 = Rabenau, Gießen, Grünberg, BAB 5

UE FW- Sanitäter 5 = Reiskirchen

UE FW - Sanitäter 6 = Hungen, Laubadh

UE FW.- Sanitäter 7 = Lich

Bei Einsätzen ohne Einheiten des Brandschutzes ist im Falle einer Alarmierung
der UE FW Sanitäter immer die örtliche Feuerwehr in den Einsatz mit einzube-
vlnhfxi'l

Die Alarmierung der Unterstützungseinheit Feuerwehrsanitäter erfolgt im automati-
schen Erstvorschlag ab MANV 1 00 & größer. Das Ausrücken der Kräfte erfolgt hier-
bei gesammelt von zentraler Stelle, hierzu werden die MTW der örtlichen Feuerwehr
genutzt. Nach der Alarmierung fahren zunächst alle alarmierten Kräfte Q!!11g..Mel-
dung zu einem definierten Treffpunkt, von dort erfolgt eine Meldung der Gesamt-
stärke. Die Zentrale Leitstelle übermittelt den Auftrag und teilt mit, wieviel Personal
tatsächlich zur Einsatzstelle ausrückt.

8.2 Zentrale Treffpunkte

Feuerwehrhaus Großen Buseck

. UE FW - Sanitäter 1 = BF Gießen + FF Buseck

. UEFW- Sanitäter 5=FFBuseck+FF Lich

Feuerwehrhaus WatzenborD - Steinberg

. UE FW - Sanitäter 2 BF Gießen + FF Pohlheim

Feuerwehrhaus Reiskirchen

UE FW - Sanitäter 3 = BF Gießen + FF Reiskirchen
UË FW - Sanitäter 4 = FF Reiskirchen + FF Buseck
UE FW - Sanitäter 7 = FF Reiskirchen + FF Pohlheim

Feuerwehrhaus Lich

. UE FW - Sanitäter 6 = FF Reiskirchen + FF Lich
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9 Ordnung des Raumes

Um bei komplexen Schadenslagen eine strukturierte individualmedizinische Versor-
gung entsprechend der Kategorisierung der Patienten zu ermöglichen kommt der
Ausweisung von Bereitstellungsräumen durch den OLRD eine besondere Bedeutung

In..enger Abstimmung mit der TEL ist zu klären, ob unter Umständen eine Trennung
der Bereitstellungsräume der Feuerwehr im konkreten Fall sinnvoll ist.

zu

10 MANV-Mappe

Als Führungsmittel erstellt der Fachdienst Gefahrenabwehr eine blaue Mappe. Darin
sind die erfo.rderlichen Einsatzunterlagerl für die Abwicklung eines MANV enthalten.

Diese Blaue Mappe wird bei allen Mitgliedern der Einsatzleitung Rettungsdienst,
allen ELW l der Kommunen und Hilfsorganisationen im RDB G:ießen und an weiteren
strategischen Stellen (Leitstelle, Stäbe, Brandschutzaufsicht) vorgehalten.

1 1

Neben der Einsatzanweisung MANV sind im Falle einer komplexen Einsatzlage weite
re Einsatzanvüeisungen zu berücksichtigen. Je nach Ausgangslage können diese z. B
sein

Betrieblich- taktische Weisung "Digitalfunk" des Landkreises Gießen
Einsatzplan bewaffnete Gewalttaten
Einsatzkonzepte für Gefahrguteinsätze und GABC-Messzentrale
Führungsstäbe des Landkreises
Bereitstellungsräume im Landkreis Gießen
U-MANV Konzept im Lande Hessen
Krankenhauseinsatzpläne
Etc

Daher ist von elementarer Bedeutung, dass alle Kräfte der Gefahrenabwehr die Ein

satzkonzepte kennern und anwenden und gemeinsam die Einsatzlagen bewältigen
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1 2 in-Kraft-Treten

Die Einsatzanweisung MANV wurde in der Sitzung der Einsatzleitung Rettungsdienst

am 22.1 1 .201 7 besprochen.

Sie tritt mit Wirkung zum 01 .03.2018 in Kraft

~i.a.9J
Mario Binsch

Fachdienstleiter und Kreisbrandinspektor

Fachdienst Gefahrenabwehr
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9.4 Anlage 4 Rettungsmitteldienstplan

Standort

Gießen

Wache Rufname Wochentag Dienstzeit Schichtwechsel

07:00/19:00lS
UNI-Klinik

Schiffenberaer We{

Schiffenberqer We{

Schiffenberger Weg

Schiffenberger Weg
Dammstraße

Biebertal

Grünber(

Hungen

Laubach

Lich

RK

AK
AK
AK

AK

AK

RK

AK

RK

RK

RK

RK

AK
AK
AK
AK

AK

RK

AK

GI

GI

GI

GI

GI

GI

GI

GI

GE

GË

GI

GI

GI

GI

GI
GI

GI

GI

GI

05
05

05

05

05

05

02

06

08

10

1 1

1 1

12

12

12

12

13

15

16

84

84
93
83

93

83

83

83

83

83

83

84

83
84
93
89

83

83

83

5

6

4

3

3

l

l

l

l

l

l
l

l
l
l
l
l

l

l

MGSO
MaSO
MGFR
MO-SO

MaSO
MO-SO

MGSO

MO-SO

MO-SO

MO-SO

MO-SO

MO-FR

MO-SO

MO-FR

MO-FR
n. Bedarf

MO-SO

MO-SO

MO-SO

07
15

07

00

07

00

00

00

00

00

00

09

00

08

10

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

15

23

15

24

15

24

24

24

24

24

24

19

24

17

18

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

08:00/19:00

07:00/18:00

07:00/19:00

08:00

07:00/19:00

07:00/19:00

07:00/19:00

Rodheim-Bieber

Grünber(

Hunden

Laubach

Lich

Großen-Linden Linden

Linden

Linden

Linden

Lollar

Rabenau

Reiskirchen

08:00

Lollar

Londorf

Reiskirchen

H
n
B

00:00-24:00

00:00-24:00

00:00-24:00

08:00

07:00/19:00

08:00

NEF          
Gießen UNI-Klinik RK GI 05.82.1 MO-SO 00:00-24:00 07:00/19:00

Grünberg Grünberg AK GI 06.82.1 MO-SO 00:00-24:00 08:00

Lich AskleDios-Klinik AK Gill.82.1 MO-SO 00:00-24:00 08:00

ITW          
Gießen Wieseck RT'GI 05.87.1 MO-SO 00:00-24:00 07:00/19:00

Hubschrauber          
Gießen Lahnstraße Christooh Gießen MO-SO 00:00-24:00  

Ersatz NEF          
Großen-Linden Linden AK Gl12.82.1 MGSO 00:00-24:00  

Eichaärtenallee RK GI 05.83.2 MO-SO 00:00-24:00

Eichaärtenallee RK GI 05.84.1 MO-FR 07:00-15:00

Eichaärtenallee RK GI 05.84.2 MO-SA 08:00-15:30

Eichaärtenallee RK GI 05.84.3 MO-FR 09:00-16:30

Eichaärtenallee RK GI 05.84.4 MO-FR 13:00-20:00

Eichaärtenallee RK GI 05.93.5 MGFR 08:00-16:00

Eichgärtenallee RK GI 05.93.2 MGSO 15:00-23:00





LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss

Sachbearbeiter: Uta Heuser-Neißner
Telefonnummer: 9390-1 868

Az

Vorlage Nr.: 0533/201 8
Gießen, den 24. Januar 201 8

"d&..Beschlussvorlage des Kreisausschusses

für das Geschäftsjah rBeteiligungsbericht 2016 derPrüfungund
wirtschaftlichen Betätigung

Beschlu ss -Antrag

l Der Kreistag des Landkreises Gießen nimmt den Bericht über die
Beteiligungen des Landkreises Gießen für das Geschäftsjahr 2016 zur
Kenntnis.

2 Der Kreistag des Landkreises Gießen nimmt die im Beteiligungsbericht in
Kapitel 5 enthaltenen Auswertung über die Prüfung der wirtschaftlichen
Betätigung der Beteiligungen des Landkreises Gießen gemäß $ ]21 Abs. 7
HGO zur Kenntnis, stellt fest, dass bei den Beteiligungen die
Voraussetzungen des $ ]2] Abs. ] Hessische Gemeindeordnung erfüllt
sind und beschließt, derzeit keine dieser Tätigkeiten an private Dritte zu
übertragen.

Beqründunq

1. Beteiligungsbericht
In der Hessischen Gemeindeordnung ist in S 1 23a geregelt, dass die Gemeinde zur
Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht
Uber ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu
erstellen hat. Diese Vorgabe gilt entsprechend auch für den Landkreis Gießen, um
Kreistag und Öffentlichkeit zu informieren. Der Bericht soll unter anderem Angaben
liber die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und den
Geschäftsverlauf enthalten.

Nachdem der Landkreis Gießen air die Jahre 2005-2007 einen zusammenfassenden
Bericht und für die Geschäftsjahre 2008 bis 201 5 jeweils eine Fortschreibung erstellt
hat, erfolgt mit diesem Bericht die erneute Fortschreibung filr das Geschäftsjahr
2016

Mit diesem Bericht soll die Betätigung der Beteiligungen des Landkreises
einschließlich der Tochterunternehmen dargestellt werden. Zur umfassenden
Information der Öffentlichkeit geht der Bericht iJber die Verpflichtung der
Kommunalverfassung hinaus. Während der Gesetzgeber nur ëinen Bericht über
privatrechtliche Beteiligungen mit einem Anteil von über 20% vorsieht, werden im
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Sonstiges/Bemerkungen:

Die umfangreiche Anlage "Beteiligungsbericht"
informationssystem zur Einsicht bereitgestellt.

wird im Parlaments

Mitzeichnung:

Controlling

Organisation seinhe it

h
Sach bgprbe item/in Leiter der

O rg anisatlon seinhe it

ezdrnent

Zu sum mu n gsvermerk/Sichtvermerk

:b.Beschluss des

vom: CiB. Oi2.30/g
Die Vorlage wird
genehmigt

Beschluss des

Die Vorlage

'!enehmlgt - nicht genehmigt
Zur Beglaubigung

zurückgestellt

ZurBeglaubigung





LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss

Sachbearbeiter: Ulrike Größer
Telefonnummer:

Vorlage Nr.: 0550/201 8
Gießen, den 29.Januar 2018

'"ah",Beschlussvorlage des Kreisausschusses

Fünfte Satzling zur Änderung der Gebührenordnung der Kreisvolkshochschule

Beschluss-At!!!ög!

Der Kreisausschuss beschließt als Beschlussvorlage für den Kreistag

Der Kreistag beschließt die als Anlage beigefügte
Fünfte Satzung zur Änderung der Gebührenordnung der Kreisvolkshochschule
vom 3.Ju]i]995, zuletzt geändert durch Satzung vom 17. Dezember 2007.

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) hat die Aufgabe, "die Grundversorgung an
Weiterbildung sicherzustellen und durch Ihre Angebote die Weiterbildungs-
betei[igung zu fördern" (Hessisches Weiterbi]dungsgesetz, S2 (] )) und
"Teilnehmenden ihrer Veranstaltungen die Aneignung von Kenntnissen und
Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeiten zu ermöglichen
(Satzung der Kreisvolkshochschule, zuletzt geändert durch Satzung vom 24.
September 2001).

Aufgabe der Kreisvolkshochschule ist dle Sicherstellung eines qualifizierten und
wohnortnahen Bildungsangebots im Landkreis Gießen. Dies ist nur möglich mlt
fachlich qualifizierten und pädagogisch kompetenten, freiberuflichen Lehrkräften.
die auf Honorarbasis tätig sind. Nach einer Recherche der Honorare, die in anderen
hessischen Volkshochschulen gezahlt werden, ist eine Erhöhung der Regelhonorars
Iderzeit 1 8€ pro Unterrichtseinheit ä 45 Minuten) auf 20€ pro Unterrichtseinheit
notwendig, um auch zukünftig vorhandene Lehrkräfte zu binden und weiterhin
qualifizierte L.ehrkräfte zu akquirieren.

Zur Finanzierung der Erhöhung des Honorars Ist die in der Anlage dargestellte
Erhöhung der Gebühren zum 01. September 201 8 notwendig.

Finanzielle Auswirkungen/FolaekQsten

Dle beabsichtigte Gebührenerhöhung gleicht das höhere Honorar aus
herrscht eine Kostenneutralltät.

Damit

/2



Sonstiges/Bemerkungen

Mitze ichn ung :

Krelsvolkshochschule
und
Eh renamtsförderun g

C)rganlsatlonselnheit

Ulrike G

Sach

To n'N

ter der
Organe satlonseinheit

ndräti4'Anita
Schneider

Zu stlm m u ngsverm e rk/S lchtverme rk

Beschluss des
vom: CS . OQ , QC)/8
Die Vorlage wird
genehmigt

Beschluss des vom

Die Vorlage wird mit Zusatzbeschluss
genehmigt nicht genehmigt - zurückgestellt

!g'''$P!",
Zur Beglaubigung



Fünfte Satzung zur Änderung
der Gebührenordnung der Kreisvolkshochschule

vom 3.Juli 1 995, zuletzt geändert durch
Satzung vom 1 7. Dezember 2007

Artikel l

Änderung der Gebührenordnung der Kreisvolkshochschule

(1) Die Gebührensätze in $ 2 Ziffer 2 der Gebührenordnung der
Kreisvolkshochschule werden wie folge geändert:

a) unter Buchstabe a) wird der Betrag ".2,20€"ersetzt durch "z,40 €' ,
b) unter Buchstabe b) wird der Betrag ".zzoc"ersetzt durch "z,90 €';

c) unter Buchstabe c) wird der Betrag "3,äo€"ersetzt durch ".3,.go €" und
aus dem Punkt wird ein Komma,

d) es wird ein Buchstabe d) eingefügt mit folgendem Wortlaut:
d) bei 4 und 5 Personen 5,80 €.".

Artikel ll

l nkrafttrete n

Diese Satzung am 1. September 2018 in Kraft

Wettenberg, den 5. März 201 8

Landkreis Gießen

Der Kreisausschuss

Anita Schneider

Landrätin
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am 03. Juli 1 995 folgende Satzung (zuletzt geändert
r2007) beschlossen:

Gebührenordnung der Kreisvolkshochschule
$l GEBÜHRENERHEBUNG

;:"
oder sie tatsächlich in Anspruch nimmt.

$2GEBÜHRENHÖHE

l

2

Berechnungseinheit für die Gebühr ist der Betrag in € für eine Unterrichtseinheit
(eine Unterrichtseinheit = eine Unterrichtsstunde entspricht 45 Minuten)

Die Gebühr pro Unterrichtseinheit ist nach der Zahl der Gebührenpflichtigen der
Veranstaltung gestaffelt.
Sie beträgt in der Regel
a) bei 10 und mehr Personen 2,40 €,
b) bei 8 und 9 Personen 2,90 €.
cj bei 6 und 7 Personen 3,80 €.
d)bei4 und 5 Personen 5,80 €

3. Abweichend kann die Gebühr für einzelne Veranstaltungen nach dem
erforderlichen Aufwand bemessen und in der Ankilndigung der Veranstaltung
angegeben werden.

4.

5

Lernmittel und Arbeitsmaterial sind nicht in der Gebühr enthalten.

Filr Maßnahmen, die erhöhten Aufwand erfordern, kann neben den Gebühren ein
Entgeltfür den erhöhten Aufwand verlangt werden. Dieses Entgelt wira von aei
Leitung der Kreisvolkshochschule festgelegt.

$3KURSBELEGUNG

Kurs findet istatt: tens acht Personen gebührenpflichtig sind,

2. in begründeten Fällen können Kurse ab sechs gebührenpflichtigen Personen
stattfinden.

$ 4 ENTSTEHEN UND FÄLLIGKEIT DER GEBÜHR

Die Gebühr entsteht mit der schriftlichen Anmeldung zu einer Veranstaltungl

2 Die Gebühr entfällt mit Eingang der schriftlichen Abmeldung vor Ablauf der
ausgedruckten Anmeldefrist.



3. DieGebührwird mitdem BeginnderVeranstaltungfällig. . . ..
3. Bei Vorträgen und Filmveranstaltungen und dergleichen entsteht die Gebühr mit
dem Besuch der Veranstaltung und wird sofort fällig.

$ 5 GEBÜHRENERMÄßIGUNG

l Gebührenermäßigungen werden Empfängerinnen und Empfängern von
Leistungen nach SGB ll (Arbeitslosengeld 11) und SGB Xll (Sozialhilfe) auf Antrag
in Höhe von 75 % gewährt.

2 Personen mit einer Ehrenamts-Card erhalten eine Gebührenermäßigung in Höhe
von 25%, bei ausgewiesenen Qualifizierungsangeboten für das Ehrenamt in Höhe
von 50%.

3 Exkursionen und Studienfahrten sind von der Ermäßigung ausgenommen

$6GEBÜHRENRÜCKZAHLUNG

Gebühren für Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule werden in voller Höhe
zurückerstattet. wenn die angekündigte Veranstaltung abgesagt wird.
In außergewöhnlichen Fällen kann ein Teil der Gebühr auf Antrag rückerstattet werden

$71NKRAFTTRETE.N

Die Gebührenordnung tritt am 01 . Juli 1995 in Kraft. Sie tritt anstelle der bisherigen
Gebührenordnung.



Gießener Linke
Erlengasse 3

35390 Gießen
a 0641 -58776776

b7 kreisfraktion@linkes-

An den Kreistagsvorsitzenden
Herrn Karl-Heinz Funck
Riversplatz 1 - 9 vorlajjë Nr.11. :@gl$U;0zf
35394 Gießen

Gießen, den 05. Februar 2018

Berichtsantrag Befristete Arbeitsverhältnisse beim Landkreis Gießen

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Funck

die Fraktion G.ießener Linke beantragt, der Kreistag möge folgenden Antrag
beschließen:

Der Kreistag beauftragt den Kreisausschuss, im Kreistagsausschuss für Soziales
und Integration die folgenden Fragen zu beantworten.

Worum geht es?
Laut eines Berichts der OP vom 27.2.201 7 hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf in
der Zeit vom 01 .02.2014 bis 31 .01 .2017 von 267 Beschäftigten 248 befristet einge-
stellt. Die Zeitung D/e bVe/f berichtet am 17.2.2016 davon, dass das Problem beson-
ders fürjunge Arbeitnehmer bedeutsam ist: ,,Also in einer Phase in der wesentliche
Entscheidungen getroffen werden müssen. Diese Entscheidungen der Lebenspla-
nung können wegen Unsicherheit bezüglich zu erwartenden Arbeitsbiografie nicht
verantwortungsvoll getroffen werden."
Zudem erfährt die sog. sachgrundlose Befristung, die im Teilzeit- und Beschäfti-
gungsgesetzt aus dem Jahr 2000 geregelt ist, in diesen Tagen in Berlin und damit in
der Republik eine erhöhte Aufmerksamkeit.
Davon ausgehend und angeregt von den ver.di-Personalräten der südhessischen
Landkreise, die einen Offenen Brief erarbeiteten, ergeben sich ftlr uns die folgenden
Hrnnpn'

Fragen

1) Wie viele Beschäftige wurden in den vergangenen 10 Jahren oder gegenwär
tig als Leiharbeiterinnen / Leiharbeiter eingesetzt?

2) Wie viele der in den letzten 10 Jahren eingestellten Beschäftigten bekamen
einen befristeten Arbeitsvertrag?
Wie viele dieser neuen Beschäftigten waren unter 35 Jahre? Wie viele weib
lich?



3) Wie groß ist der Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse an der Ge
samtzahl der Beschäftigten beim LK Gießen?
Wie stellt sich diese Entwicklung bei den Beschäftigten des Jobcenters Gie-
ßen dar?

4) Wie viele befristet Beschäftigte des LK Gießen kündigen von sich aus ihr be
fristetes Arbeitsverhältnis - pro Jahr in den letzten drei Jahren?

5) Wie viele der befristet Beschäftigten des LK Gießen erhielten einen unbefriste
ten Arbeitsvertrag -- pro Jahr in den letzten 3 Jahren?

6) Wie hoch ist das Durchschnittsalter der unbefristet Beschäftigten des LK Gie
ßen?

7) Wie viele Arbeitsunfähigkeitstage kommen durchschnittlich auf einen unbefris
tet Beschäftigten des LK Gießen - pro Jahr in den letzten 3 Jahren?

8) Wie viele Uberstunden sind aktuell durchschnittlich auf dem Arbeitszeitkonto
eines unbefristet Beschäftigten des LK Gießen - pro Jahr in den letzten 3 Jah
ren?

9) Warum geht der KA nicht dazu über, Befristungen von Arbeitsverhältnissen
nur noch bei Vorliegen eines unabweisbaren Sachgrundes vorzunehmen?

1 0)Welche Schritte will der LK Gießen unternehmen, um eine Entfristung der be
fristeten Arbeitsverhältnisse zu erreichen und eine langfristige, zukunftsorien
tierte Personalplanung durchzusetzen, die auch allen Beschäftigten eine si-
chere Perspektive und Lebensplanung ermöglicht?

Mit freundlichen Grt] ßen

Reinhard Hamel
Fraktionsvorsitzender

Gießener Linke

Marcus Link
stellv. Fraktionsvorsitzender

Gießener Linke

VUF Baal Jt)igiJn0
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© CDU KREISTAGSFRAKTION
GIESSEN

Herrn Kreistagsvorsitzenden
Karl-Heinz Funck
Kreistagsbüro
Riversplatz

DER VORSITZENDE

Claus Spandau

Konrad-Adenauer-Haus
Spenerweg 8
35394 Gießen
Telefon 06 41 -- 4 1 0 56
Fax 06 41--4 10 54
E-Mail Info@cdu-
giessen.de

35394 Gießen

Vorfago b1lll

Gießen, 1 8.10.201 7

N6Glt2w}
Mlt
RUb.:

AW8chuBbaa;pii0
Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender.

Papierlose Gremienarbeit

die CDU-Fraktion bittet Sie, den folgenden Antrag auf dle Tagesordnung der
nächsten Sitzung des Kreistages und zuvor auf die Tagesordnung des Haupt- und
Finanzausschusses zu setzen:

Die CDU Fraktion stellt den Antrag, der Kreistag möge wie folgt beschließen

l Der Kreistag beauftragt den Kreisausschuss.
vollständigen papierlosen Gremienarbeit zu prüfen.

die Einführung einer

2 Bei der Prüfung sollen folgende Szenarien berücksichtigt werden

a) Bereitstellung einer App, die
Gremieninformationsdienst .SessionNet" ist

kompatibel zum derzeitigen

b) kostenlose Bereitstellung von Tablets für die Mandatsträger zur Nutzung
der App, bei der Auswahl der Tablets sollten Sicherheitskriterien wie der
Aufwand für den Schutz vor Trojanern und Viren Berücksichtigung finden.

c) Mandatsträger die bereits über ein zur Nutzung der App kompatibles
Tablet verfügen sollten ggf. eine angemessene Nutzungsentschädigung für
das private Gerät erhalten.

l



d) .Dle Kosten für ein papierloses System sind mit den heutigen Kosten der
Papiererstellung und Papierverteilung zu vergleichen.

3. Die Ergebnisse der Prüfung sind dem Haupt- und Finanzausschuss in einer
seiner nächsten Sitzungen in einer schriftlichen Vorlage mit der Darstellung
aller abwägungserheblichen Faktoren spätestens bis zum 01.03.2018
vorzustellen

Begründung

Seit mehreren Jahren hat der Landkreis Gießen das Gremieninformationssystem
"SessionNet" eingeführt. Auf diesem Wege können die Informationen für die
Mandatsträger elektronisch abgerufen werden. Mittlerweile haben sich die
Techniken für ein solches Gremieninformationssystem weiter entwickelt. Gerade
die letzte Kreistagssitzung hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass elektronische
Medien zur aktuellen Information für die Mandatsträger unverzichtbar sind, um
immer über alle aktuellen Änderungs- und Initiativanträge zeitnah informiert zu
sein. Es bietet sich deshalb an, den weiteren Schritt zu einer vollständigen
papierlosen Gremienarbeit zu prüfen und den Mandatsträgern das Ergebnis der
Prüfung zur weiteren Beschlussfassung vorzulegen.

Weitere Begründungen erfolgen ggfs. mündlich

Mit freundlichen Grü ßen

".q,""-@
Claus Spandau

Bes =hluss des 'c

Vorlage u..'ira mrt Zusatzbesëhluss

m

Die

genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt

Zur Beglaubigung
2



Frau Landrätin Schneider
Herrn Kreisbeigeordneten Stock

L J
Ihr Zeichen h re Nachricht vom Unser Zeichen

91 000-650
Datum
7. November 20] 7

Ste[[ungnahme zum Antrag 0466/20] 7 der CDU
lich "Papierlose Gremienarbeit"

Fraktion bezog

Sehr geehrte Frau Landrätin Schneider,
sehr geehrte Herr Kreisbeigeordneter Stock,

im o.g. Antrag wird beantragt zu beschließen

Der Kreistag möge beschließen

1. Der Kreistag beauftragt den Kreisausschuss. die Einfithrung einer vollständigen papierlosen Gremienarbeit zu
prüfen...''''\

2. Bei der Prüfung sollen folgende Szenarien beritcksichtiat werden:
n) Bereitstellung einer App, die kompatibel zum derzeitiger Cremieninformationsdienst .SessionNet" ist.
b) kostenlose Bereitstellung von Tablett air die Mandatsträger zur Nutzung der App. bei der Auswahl der

Tablett sollten Sicherheitskriterien wie der Aufwand für den Schutz vor Trajanern und Viren Berücksich-
tigung finden.

c) Mandatsträger die bereits elber ein zur Nutzung der App kompatibles Tablet verfügen sollten sof. eine
angemessene Nutzungsentschädigung flip das private Gerät erhalten.

d) Die Kosten für ein papierloses System sind mit den heutigen Kosten der Papiererstellung und Papierver-
[eilung zu vergleichen.

3. Die Ergebnisse der Prüfung sind dem Haupt- und Finanzausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen in einer
schriftlichen Vorlage mit der Darstellung aller abwägungserheblichen Faktoren spätestens bis zum 1. März
2018 vorzustellen.

Begründet wird der Antrag wie folgt

Seit mehreren Jahren hat der Landkreis Gießen das Gremienlnformationssystern .SessionNet' eingeführt. Auf diesem
Wege können die Informationen für dle Mandatsträger elektronisch abgerufen werden. Mittlerweile haben sich die Techno.
ken.für eln solches Cremieninfol'mätlonssystem weiter entwickelt. Gerade die letzte Kreistagssitzung hat gezeigt, wie
wichtig. es ist, dass elektronische Medien zur aktuellen Information filr die Mandatsträger unverzichtbar sind. um immer
über alle ak tuellen Änderungs- und Initlativantrage zeitnah informiert zu sein. Es bietet sich deshalb an. den' weiteren
Schritt zu einer vollständigen papierlosen Gremienarbeit zu prüfen und den Mandatsträgern das Ergebnis der Prüfung
zur weiteren Beschlussfassung vorzulegen

2

Landkreis Gießen
Der Kreisausschuss

 
keitsarbeit

Stabsstellenleitung -
Sachbearbel- Thomas Euler
ter:
Telefon: 0641 /9390-1 530
Fax: 0641/9390-1787
E-Mail: thomas.euler@lkgl.de
Gebäude: F Zimmer; 209
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Was ist bereits über das Parlamentsinformationssystem des Landkreises
Gießen möglich?

Vorausgeschickt sollte Ihnen bekannt sein, dass der Landkreis Gießen bereits seit Januar
2008 den Sitzungsdienst über das Programm SESSION der Fa. Somacos abwickelt. Das
bedeutet, dass seither Vorlagen tiber das Sitzungsdienstprogramm ange]egt werden. Die
Sitzungseinladung und die Sitzungsniederschriften wurden im Sommer 2008 umgestellt.

Im Sommer 201 0 wurde bereits auf einen papierlosen(internen) Ämterdurchlauf umge
tste

Im November 2010 wurden die Somacos-Produkte SESSION-NET und -als evtl. Erweite
rung - MANDATOS vorgestellt. Man entschied sich für das Produkt SESSION-NET.

Seit der Legislaturperiode 201 1/201 6 wird der komplette Sitzungsdienst für die öffentli
chen Sitzungen als "Parlamentsinformationssystem" über die in die Homepage des
Landkreises Gießen integrierte Komponente SESSION-NET durchgeführt.

/''\~

Das bedeutet, dass beim Landkreis Gießen bereits seit dem 1 . April 2011(1) ein papier-
lose Gremienarbeit gewährleistet ist, denn sämtliche Sit2ungsunterlagen wie

Sitzungskalender

Mandatsträgerin fo rmatione n

Einladungen zu den öffentlichen Sitzungen

Anträge/Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen

Niederschriften über die öffentliche Sitzungen

Berichte

und sonstige sitzungsrelevante Anlagen

sind aus dem Parlamentsinformationssystem interaktiv abrufbar. Auch werden seither
stets Anderungs- Verfahrens:, oder Initiativanträge sofort unter dem entsprechenden
Tagesordnungspunkt beziehungsweise bei der entsprechenden Vorlage abgelegt und
zusätzlich an alle Kreistagsabgeordneten ber E-Mail versandt. Von daher ist der Satz in
der Begrilndung "Gerade die letzte Kreistagssitzung hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass elekt-
ronische Medien zur.aktuellen Information fur die Mandatsträger unverzichtbar sind. um immer
über alle aktuellen Änderungs- und Initiativanträge zeitnah informiert zu sein.' n\cht zu verste-
hen, denn alle Kreistagsabgeordneten verfügten - eben gerade bei der letzten Sitzungsrunde im
September 201 7 - :ofort nach Eingang eines Änderungs- oder Initiativantrages bei der Stabsstelle
Kreisgremien und Öffentlichkeit über diese Anträge. weil diese unverzüglich per E-Mail an alle
Kreistagsabgeordneten weiter geleitet wurden mit dem Hinweis, dass diese zusätzlich bei dem
betreffenden Tagesordnungspunkt beziehungsweise bei dem betreffenden Hauptantrag im Par-
lamentsinformationssystem herunter geladen werden können

Das Parlamentsinformationssystem via SESSION-NET bietet daneben auch noch Recher.
chemöglichkeit an, um gezielt nach Beschlüssen oder Anträgen zu suchen.

Darüber hinaus haben die Mitglieder des Kreisausschusses seither einen passwortge
schützten Zugang auch zu den nicht öffentlichen Kreisausschusssitzungen (= Man:
d atsin fo rmationssystem/G remienin fopo rtal).

Zu Beginn der Legislaturperiode 2011/201 6 und bel jeder/m fortan nachrückenden/m
Kreistagsabgeordneten wurde bereits zuvor abgefragt, wer mit einer Versendung von

3



umfangreichen Unterlagen oder Niederschriften per E-Mail beziehungsvüeise mit Versen
dung eines entsprechenden Links auf das Parlamentsinformationssystem einverstanden
ist. Hier wurde bereits sehr viel Ressourcen eingespart.

3

Mit Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom
1 6. Dezember 20.] 1(GVBL. l S. 786) ist die Schriftformerfordernis für die Einladungen zu
den Sitzungen des Kreistages und der Kreistagsausschüsse entfallen. Grundsätzlich ist
es seither möglich. elektronisch einzuladen. In der Sitzung des Ältestenrates am 29.
Februar 201 2 verständigte man sich auf eine differenzierte Abfrage an die Kreistagsab-
geordneten, wer die Einladungen künftig in ele.ktronischer Form oder weiter in Papier-
form erhalten möchte. Das Ergebnis der Umfrage wurde in der Ältestenratssitzung am
30. Mai 20] 2 präsentiert. Man war seinerzeit der Auffassung, dass die Separierung der
Verteilerkreise mit viel zu großem Verwaltungsaufwand verbunden sei und so beschloss
man, dass an alle..betroffenen Mandatsträger mit bekannter E-Mail-Adresse die Einladun-
gen als Link-E-Mail versendet werden und zusätzlich an g!!e auch in Papierform mit der
ost

Hier könnte man nun von der bisherigen Regelung abweichen und denjenigen Kreis-
tagsabgeordneten, die ausdrücklich auf eine Einladung in Papierform verzichten möch-
ten, die Einladungen nur noch per E-Mail(und nicht mehr in Papierform per Post) zulei-
ten, denn schließlich hat sich in unserer Gesellschaft das Gefühl für die Digitalisie.rung
deutlich weiter entwickelt. Der Separationsaufwand ist nun auch relativ gering. Wer aber
weiterhin die Papierform wünscht, dem kann man dies nicht verwehren. Von naher
könnte man jetzt eine erneute Umfrage veranlassen. Hierüber sollte zuvor - so wie auch
im Jahr 2012 - der Ältestenrat beraten.

Tatsache aber ist, dass die papierlose Gremienarbeit seit April 2011 möglich ist, für die
jenigen, die es möchten. denn alle erforderlichen Unterlagen befinden sich stets aktuell
im Parlamentsinformationssystem. Von daher muss hier nichts Neues eingeführt wer-
den. Durch sichergestellten W-LAN-Zugang kommt man in jeder Sitzung auch an die im
Parlamentsinformationssystem hinterlegten Sitzungsunterlagen heran - und diese sind
stets aktuell.

Einrichtung eines Schnellzugangs zum Parlamentsinformationssystem über
"Favoriten"

Um schnell auf das Parlamentsinformationssystem des Landkreises Gießen zurück grei
fen zu können bedarf es auch nicht unbedingt eines Apps, denn man könnte den auf
das Parlamentsinformationssystem führenden Link als "Favoriten" speichern. Dies funk
tioniert wie folgt:

Die Links für das öffentliche ParlamentËinformationssystem sind entweder
h!!a;ZZaa!!!!kllsa!:de ode r ]itik] /session net. der
Link für das Gremieninfoportal fur Gremienmitglieder lautet

(Nur für Gremienmitglie-
der, welche einen gesicherten Zugang erhalten haben, zurzeit nur der Kreisausschuss)

Diese Links muss man in einem Internetbrowser seiner Wahl öffnen und dann über die
im Browser integrierten Lesezeichen-/Favoriten-Funktionen speichern. Anschließend
kann der Link über den gespeicherten Favorit/das gespeicherte Lesezeichen immer
wieder aufgerufen we rden.

4



App-Einrichtung über die zusätzliche Software MANDATOS

Die Firma Sömacos bietet für den erweiterten Sitzungsdienst zusätzlich die Software
MANDATOS als App an. Hierzu müsste aber eine ausreichende Infrastruktur vorhanden
sein. d.h. Hardware (Laptop, iPads oder vergleichbare Geräte), Standart-Software (Webb
erver, Betriebssysteme, Kommunikation, PDF-Reader, itunes), Sicherheitsprodukte (Fire
wall, Verschlüsselung) u.s.w..
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MANDATOS bietet eine Dokumentenverwaltung mlt Verschlüsselung bei der Übermitt
lung. Man kann die Dokumente markieren und kommentieren.

MANDATOS ist aber in Anschaffung und Pflege sowie in der Lizenzierung mit einem Kos-
tenaufwand verbunden: Nach einem uns vorliegenden aktuellen Angebot der Firma So-
macos fallen für die Lizenzierung Kosten in Höhe von einmalig 1 2.762,75 € an. Daneben
wird der Software-Pflegeaufwand mit monatlich 255,85 € angeboten.

Die Vorteile .gegenüber den bisherigen Möglichkeiten über SESSION-NET rechtfertigen
keinesfalls den enormen Kostenaufwand, denn auch jetzt schon kann man sämtliche
Sitzungsdokumente - gegliedert nach Vorlagen oder nach Sitzungen und deren Tages
ordnungspunkten - gezielt abrufen und herunterladen. Volltextrecherche ist zudem
auch jetzt schon umfassend möglich.

Eine Nachfrage bei anderen Vertretungskörperschaften hat ergeben, dass - wenn MAN-
DATOS angeschafftwurde - dies nur von Wenigen und dann auch nicht intensiv genutzt
wir

Anschaffung von Tabletts

Die Anschaffung von Tabletts ist nicht nur mit einem enormen Kostenaufwand, sondern
auch mit einem enormen Arbeitsaufwand verbunden. Zudem sind einige rechtliche Fra-
gen zu klären.

Kostensituatiön

Für die Anschaffung von 1 00 Tabletts(für 81 Kreistags- und 1 9 Kreisausschuss
mitglieder) ist vo.n folgenden Kosten auszugehen:
(Apple iPad Pro 201 7 (Wi-Fi+Cellular), 64 GB:

1. ipod mit Datenvertrag über Telekom(mit SIM-Karte)
iPadkosten einmalig: ca. 670,00 € brutto
Datenvertrag monatlich: 23,95 € brutto

2. ipod-Hülle: ab ca. 40,00 €

Dies führt zu folgender Gesamtkalkulation

100 x 670,00 € =
]00 x 40.00 €
100 x 23,95 € x 12

67.000,00 €(einmalige Kosten für Geräte)
4.000,00 €(einmalige Kosten für Hülle)

28.740,00 € (jährliche Kosten für Datenverträge)

Betre uu ngsau fwan d

Vor allem werden bei technischen Problemen oder bei Anwendungsproblemen
häufig die Mitarbeiter/innen de( Stabsstelle 91 (Kreisgremien und Öffentlichkeits
arbeit) und die Mitarbeiter/Innen des Fachdienstes l O (Zentrale Dienste und in-
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formationstechnik) in Anspruch genommen. Es ist davon auszugehen, dass die
Einrichtung und technische Betreuung eines einzelnen Tabletts Innerhalb der IT
einen allgemeinen jährlichen Betreuungsaufwand von 2-3 Stunden hervorruft.
Dieser Betreuungsaufwand führt bei angenommenen 1 00 Geräten zu einerJah-
resstundenzahl von 200 bis 300 Stunden eines Mitarbeiters der EG 9b TVÖD. wa
bei der Stundensatz nach der Persona]kostentabe]]e 20] 6/201 7der KGSt Köln
38,24 € beträgt.
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Der zusätzliche Arbeitsaufwand in der Stabsstelle 91, mit der bei Störungen
wahrscheinlich zuerst Kontakt aufgenommen wird. ist dabei noch nicht berück
sichtigt.

Problem bei Ausscheiden

Die Eigentumsfrage ist insofern geklärt, als dass die Geräte dem Landkreis Gießen
gehören würden. Hier müsste geklärt werden, wie das Gerät bei Ausscheiden eine
Kreistagsabgeordneten/Kreisbeigeordneten zurück gegeben wird. damit der/die
Nachfolger/in es erhält. Es müsste sichergestellt werden, dass die Geräte in der
Grundeinstellung weiter gegeben werden. Von daher kann eine zeitnahe rei-
bungslose Weitergabe der Geräte nicht sichergestellt werden.

.''3

Auch-wäre hier die Frage zu stellen, ob alle Kreistagsabgeordnete zum Ablauf der
Wahlzeit(jeweils am 3 1 . März des Kommunalwahljahres) die Geräte zurückgeben
oder ob das nut diejenigen machen sollen, die tatsächlich ausscheiden und dem
nächsten Kreistag nicht mehr.angehören werden.

Problem bei Defekt durch unsachgerechte Nutzung

Wenn ein/e Nutzer/in das kreiseigene Gerät wegen unsachgerechter Nutzung ka
putt macht i.st die Frage des Schadenersatzes zu klären. Aber auch bei sonstigen
Defekten müssten Ersatzgeräte sichergestellt werden.

\
Problem bei rechtswidriger Nutzung / private Nutzung

Wenn eine Privatnutzung mit dem kreiseigenen Gerät gestattet wird, ist die Frage
zu klären. wer wie haftbar ist, wenn dadurch Viren in das kreisinterne Netz einge
schleppt werden oder wenn rechtswidrigen Seiten damit aufgerufen werden.

Geldwe ner Vo neil

Die Bereitstellung von kreiseigenen Geräten für eine etwaige Privatnutzung stellt
einen geldwerten Vorteil dar. Mit dem Finanzamt wäre die Frage der Versteuerung
dieses geldwerten Vorteils zu klären.

Entschädigung bei Nutzung eigener Tabletts

Wenn diejenigen Mandatsträger. die ein eigenes Laptop oder ein eigenes Tablett nutzen.
besonders entschädigt werden sollen, bedarf dies aber einer Änderung der Entschädi-
gungssatzung des Landkreises Gießen. Hierdurch würde aber eine gewisse Ungleichbe-
handlung entstehen. die es eigentlich zu vermeiden gilt.
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Ein Problem ist zum Beispiel, wenn jemand die erhöhte Aufwandsentschädigung geltend
machen würde, weil er vorgibt, ein eigenes Tablett zu benutzen, obwohl er dieses von
einer anderen Körperschaft (Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung, ZOV-
Gremlen oder LWV-Gremien) zur Verfügung gestellt bekommt.

6

Wie ist mit jemandem umzugehen, der zwar ein Tablett oder Laptop für den Sitzungs
dienst nutzt, aber trotzdem .hin und wieder sich Unterlagen ausdrucken lässt?

Fazit

Die bereits vorhandenen Möglichkeiten des Parlamentsinformationssystems des Land
kreises Gießen(SESSION-NET über die Landkreis-Gießen-Homepage) sind bereits sehr
zukunftsorientiert und bieten bereit schon eine papierlose Gremienarbeit, für diejeni-
gen, die dieses wünschen.

Dennoch sollte man - nach einer Beratung im Ältestenrat - künftig auch fragen. wer
nicht nur bei den umfangreichen Unterlagen und den Niederschriften auch auf die Ver-
sendung der Einladungen (mit Anlagen) verzichten möchte. Dann hätte jede/r Mandats
träger/in, der/die ausdrücklich papierlose Gremienarbeit wünscht, diese auch umge
setzt

Die Anschaffung von MANDATOS und der entsprechenden Hardware (Tablette) steht in
keinem Verhältnis zum finanziellen und organisatorischen Aufwand. Der technische Be
treuungsaufwand wird zudem sehr intensiv sein.

Hinzu kommt, dass viele Fragen und Probleme mit dem Betrieb eines solchen Systems
zu klären wären.

Für den Vermerk

hotÄo\,~ )
Thorsten Becker
Fachbereichsleiter l und
Fachdienstleiter lO

leiter 91



Landkreis

e e e Kreistag

A USZ U G
HESSENS MITTE + WISSEN
WI RTSCHAFT & KULTU R

aus dem Protokoll folgender Sitzung:
Kreistag

Kreisgremien und
Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Euler
Gebäude F. Raum F209
Riversplatz 1-9
3 53 94 Gießen
Telefon 0641 /9390-1 530
thomas.euler@lkgi.de
www.lkgi.de

Sitzung am: 1 3.] ].201 7 Vorsitz: Karl-Heinz Funck

Papierlose Gremienarbeit;
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 1 8. Oktober 20] 7
Vorlage: 0466/201 7

Kreistacisvorsitzender Karl-Heinz Funck teilt mit. dass Landrätin Anita
Schneider mit E-Mail vom 7. November 2017 einen Prüfbericht der
Verwaltung versenden lies. Dieser war fortan im
Parlamentsinformationssystem abrufbar und lag in der Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses vor.

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde

durch Landrätin Anita Schneider eine Beratung im Ältestenrat
e mpfo hle n ,

hat Kreistagsabgeordneter Thomas Wollmann den
Änderungsantrag gestellt, Ziffer 2 b zu streichen,

hat Fraktionsvorsitzender Harald Scherer darum gebeten prüfen
zu lassen. ob die iPads für die Fraktionen über die
Fraktionsfördermittel angeschafft werden können,

hat Kreistagsabgeordneter Udo Schöffmann vorgeschlagen, die
Kreistagsabgeordneten abzufragen, die ein ipod wünschen.

hat Kreisausländerbeiratsvorsitzender Tim van Slobbe darum
gebeten, nicht nur die Mitglieder des Kreistages und des
Kreisausschusses, sondern auch die Mitglieder des
Kreisausländerbeirates in die Planungen mit einzubeziehen,

hat Kreistagsabgeordneter Tobias Breidenbach um
Gegenüberstellung der Druck- und Versandkosten mit den
Anschaffungs- und Betreuungskosten im papierlosen System
gebeten,

wurde keine Beschlussempfehlung abgegeben

Auf Vorschlag des Fraktionsvorsitzenden Günther Semmler, wurde die
CDU-Fraktion gebeten, dass diese über das Wochenende den
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vorgelegten Bericht prüft und in der heutigen Kreistagssitzung mitteilt,
was seitens der Verwaltung noch mit einer Prüfung versehen werden

Ausschussvorsitzender Peter Pilger hat diesen Vorschlag aufgegriffen
und vorgeschlagen, den Antrag im Geschäftsgang zu belassen und
Kreistagsabgeordneter Heinz-Peter Haumann hatte für die CDU-Fraktion
Zustimmung zu diesem Verfahrensvorschlag signalisiert.

muss

Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Evnck fragt nach,

ob der Kreistagsabgeordnete Thomas Wollmann seinen
Änderungsantrag aufrecht erhält,

ob sich der Prüfantrag durch die Vorlage des Prüfberichts erledigt
hat

oder ob dieser ergänzt werden soll,

und ob man die Thematik mit dem Prüfbericht an den Ältestenrat
ve rweisen soll.

Kreistaasabaeordneter Thomas Wollmann erklärt. seinen
Änderungsantrag aufrecht zu erhalten.

Kleistagsabgeordneter Udo Schöffmann erklärt, den Hauptantrag weiter
im Geschäftsgang zu belassen und ihn gegebenenfalls unter
Einbeziehung der vorgelegten Stellungnahme zu konkretisieren. Für die
heutige Kreistagssitzung werde der Antrag zurückgestellt.

Ve rteiler :
91

91 AR
10
9] KT,

Für den richtigen Auszug
Gießen, den 1 5.1 1 .201 7
LAN DKREIS .GIESSEN
Der Kreisausschuss
Im Auftrag

Anette Herzberger



Landkreis

Ältestenrat

A USZ U G
HESSENS MITTE e WISSEN
WI RTSCHAFT & KULTU R

aus dem Protokoll folgender Sitzung:
Altestenrat

Kreisgremien und
Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Euler
Gebäude F. Raum F209
Riversplatz 1-9
3 5 3 94 Gießen
Telefon 0641 /9390-1 530
thomas .euler@lkgi.de
www.lkgi.de

Sitzung am: 07.02.201 8 Vorsitz: Karl-Heinz Funck

der CDU-Fraktion zur papierlosen Gremienarbeit und des
diesbezüglichen Prüfberichtes der Verwaltung vom 7
November 20] 7

teilt mit, dass der Antrag
0466/2017 der CDU-Fraktion zur papierlosen Gremienarbeit(Anlage 2a
der Einladung) und ein hierzu vorgelegter Prüfbericht der Verwaltung
vom 7. November 2017(Anlage 2b derEinladung) in der Sitzung des
Haupt-und Finanzausschusses am 9. November 201 7 vorgelegt
wu rden .

Hier wurden weitere Fragen(siehe Protokollauszug Anlage 2c der
Einladung) gestellt, die nun von Oberamtsrat Thomas Euler beantwortet
werden sollen

beantwortet die aufgeworfenen Fragen wie
folgt:

1 . Anschaffung von iPads/Tablets oder Speichermedien über die
Fraktionsförderung:

Die Revision des Landkreises Gießen orientiert sich hier in ihrer
Stellungnahme vom 28. November 2017(Anlage 2 d) strikt an
den Empfehlungen der hessischen Revisionsämter. wonach die
Verwendung von Fraktionsmitteln für die Beschaffung von IT-
Ausstattung nür beschränkt zulässig ist. Im Einzelnen wird
ausgeführt, dass eine Finanzierung aus Fraktionsmitteln nur für
die Ausstattung der Geschäftsstelle möglich ist, d.h. die
Ausstattung einzelner Mandatsträger nicht zulässig sein soll.
Dasselbe gelte auch für Speichermedien. Nach S 26a Absatz 4
AKQ kann der Landkreis den Fraktionen Mittel aus seinem
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Haushalt zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für
die Geschäftsführung gewähren.

Die Revision der Universitätsstadt Gießen hält dies hingegen im
Hinblick auf die Tendenz zum papierarmen Sitzungsdienst
durchaus für zulässig. In ihrer Stellungnahme vom 6. Februar
201 7 (Anlage 2e) schreibt sie:

Das Revisionsamt hat keine Bedenken gegen die Anschaffung
fon elektronischen Endgeräten für Fraktionsmitglieder aus den
Fraktionsmitteln. Da das hiesige Amt für ITdie notwendige

Betreuung nicht leisten möchte, ist hier die Anschaffung aus
,anderen Haushaltstiteln' nicht zielführend. Folgende
Rahmenbedingungen sind zu beachten:

. Die Regelung gilt selbstverständlich für alle in der

Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen,
. Die Zahl der anzuschaffenden Endgeräte darfdie Zahl der

Fraktionsmitglieder nicht [ibersteigen,
. Eigentümer der Endgeräte ist die Universitätsstadt

Gießen, die diese Geräte den Fraktionen zur Erledigung
der Fraktionsarbeit zu Verfügung stellt,

. Für Pflege, Wartung und Ersatzbeschaffungen können
ebenfalls Fraktionsmittel verwendet werden,

Ausscheidende Fraktionsmitglieder geben das Endgerät
an den/die Nachrücker/Nachrückerin weiter,

. BeiAuflösung der Fraktion sind die Endgeräte dem Btlro
der Stadtverordnetenversammlung zu übergeben.

Der Kommentator des g 26a HKO in Kommunalverfassungsrecht
Hessen - KVR He, HerrJürgen Sommer, teilte am 30. November

2017 auf telefonische Nachfrage mit, dass er eine Finanzierung
von Endgeräten aus Fraktionsfördermitteln als zulässig erachtet,
zumal sein Landkreis, der Landkreis Kassel, so verfährt. Er wird
sich in der Neuauflage entsprechend dazu äußeren.

Letztendlich liegt die Verantwortung hierüber bei der Stabsstelle
Kreisgremien und Öffentlichkeit, die die Übertragungsbescheide
für nicht verbrauchte Fraktionsfördermittel erlässt und über
deren Anerkennung entscheidet. D.h. die Stabsstelle
Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit muss darüber

entscheiden, ob die klassische Auslegung der Landkreis-Revision
oder die Auslegung der Stadt-Revision mit Würdigung des
papierarmen Sitzungsdienstes zum Zuge kommen soll.
Da aber die Revision des Landkreises Gießen ein Abweichen von
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ihrer Aussage mit einer Bemerkung im Schlussbericht versehen
könnte. sollte hier eine Entscheidung des Ältestenrates
herbeigeführt we rden.

Entscheidet sich der Ältestenrat zugunsten der Auslegung des
städtischen Revisionsamtes, dann sollten auch die in deren
Stellungnahme genannten Bedingungen übernommen werden
mit der Ergänzung, dass die angeschafften Geräte im
Inventarverzeichnis nach S 5a Absatz 6 der
Entschädigungssatzung aufzunehmen sind.

2. Abfrage an alle Mitglieder von Kreistag und Kreisausschuss
wegen Papierverzicht:

Nach der entsprechenden Vereinbarung in der Sitzung des
Ältestenrates vom 22. November 201 7 wurden mit der Einladung
zur Kreistagssitzung am 1 8. Dezember 2017(Postversand am

29. November 201 7) die Mitglieder von Kreistag und
Kreisausschuss abgefragt, inwieweit sie hinsichtlich der

Sitzungen von Kreistag und Kreistagsausschüssen künftig auf
. Einladungen(mit Vorlagen und Anträgen)
. Niederschriften

. Umfangreiche Sitzungsunterlagen
in Papierform und per Postversand verzichten möchten

Das Ergebnis der Abfrage stellt sich zum Stand 7. Februar 201 8,
1 1 .00 Uhr, wie folgt dar:

60 Kreistagsabgeordnete/Kreisbeigeordnete verzichten auf
Niederschriften in Papierform, *)

1 9 Kreistagsabgeordnete/Kreisbeigeordnete bestehen bei den
Niederschriften weiterhin auf Papierform,

24 Kreistagsabgeordnete/Kreisbeigeordnete verzichten.auf Einladungen
in Papierform und per Post.

53 Kreistagsabgeordnete/Kreisbeigeordnete bestehen bei den
Einladungen weiterhin auf Papierform,

57 Kreistagsabgeordnete/Kreisbeigeordnete verzichten auf

umfangreiche Unterlagen in Papierform, allerdings möchten
3 davon die Haushaltspläne in Papierform.

21 Kreistagsabgeordnete/Kreisbeigeordnete bestehen bei den

umfangreichen Unterlagen auf Papierform.

somit möchten 24 Kreistagsabgeordnete/Kreisbeigeordnete den
Haushalt in Papierform
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:) l Kreistagsabgeordneter möchte sogar auf eine E-Mail verzichten.
das wäre aber nicht möglich.

Es wurde bereits einmal erinnert, der Rest hat sich nicht
gemeldet.

Beim Kreisausländerbeirat wurde ebenfalls hinsichtlich der

Unterlagen für die Sitzungen von Kreistag und
Kreistagsausschüssen abgefragt:

4 Kreisausländerbeiratsmitglieder verzichten auf Kreistags- und
Kreistagsausschuss-Niederschriften in Papierform.

2 Kreisausländerbeiratsmitglieder verzichten auf Kreistags- und
Kreistagsausschuss-Einladungen in Papierform

2 Kreisausländerbeiratsmitglieder bestehen auf Kreistags- und

Kreistagsausschuss Einladungen in Papierform und per Postversand,
3 Kreisausländerbeiratsmitglieder verzichten bei den umfangreichen

Unterlagen auf Papierform.

l Kreisausländerbeiratsmitglied besteht auf umfangreiche Unterlagen
(soweit es ihren Ausschuss betrifft) auf Papierform

Der Rest hat sich bislang nicht zurück gemeldet

3. .Gegenüberstellung der Druck- und Versandkosten mit den
Anschaffungs- und Betreuungskosten:

Bei angenommenen 6 Sitzungsrunden im Jahr und einen

Druckkostenaufwand von maximal 3.000 € pro Sitzungsrunde
und Portokosten von 300 € pro Sitzungsrunde für Kreistag und
Kreistagsausschüsse(knapp 20.000 €) sowie 6.000 € für die
Kreisausschusssitzungen und rund 4.000 € Druckkosten für
umfangreichere Zusatzunterlagen ergibt dies ca. 30.000 €.

Gegenüberzustellen sind die einmaligen Kosten laut Prüfbericht
vom 7. November 20] 7 in Höhe von knapp 84.000 €, die auf 5
Jahre zu verteilen wärend das sind ca. 1 6.800 €jährlich,
und die jährlichen Unterhaltungskosten von knapp 32.000 €
sowie die jährlichen zusätzlichen Personalkosten von rund

1 0.000 €, zusammen p.a. knapp 59.000 €.

Die Anschaffung von iPads oder Tablets und deren Betreuung ist
damit - auf das Jahr herunter gebrochen- fast doppelt so teuer
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wie die herkömmliche Kostensituation, bei der sich nach

erfolgter Umfrage gewiss auch noch etwas einsparen lässt

Bei den Berechnungen ist die Anregung des

Kreisausländerbeiratsvorsitzenden van Slobbe, das Angebot auch
auf die Mitglieder des Kreisausländerbeirats auszudehnen, noch
nicht berücksichtigt.

Der Prüfantrag 0466/201 7 wurde in der Kreistagssitzung am 13.
November 201 7 von der antrags.tellenden CDU-Fraktion.

gegebenenfalls für eine weitere Konkretisierung, zurück gestellt. Man
hofft, die offenen Fragen zufriedenstellend beantwortet zu haben.

bedankt sich im Namen des

Ältestenrates für die Stellungnahme zum Prüfanträg vom 7. November
2017 und die umfangreiche Beantwortung der dazu aufgekommenen
Fragen. Zum weiteren Verfahren schlägt er vor, sich darüber ein
Meinungsbild zu verschaffen und dann

1 . Über die Frage der Anschaffung von iPads/Tablets oder
Speichermedien über die Fraktionsförderung.

2. Über den Umgang mit dem Umfrageergebnis
zu entscheiden.

Der Prüfantrag 0466/2017 der CDU-Fraktion befindet sich weiter im
Geschäftsgang der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss und im
Kreistag. Dieser Vorlage sollen neben den dazu vorliegenden
Unterlagen auch ein Protokollauszug zu diesem Tagesordnungspunkt
der heutigen Ältestenratssitzung beigefügt werden.

An der Aussprache beteiligen sich
Welaek, Ella!!!!QDsyg!.sÜzender Rein hard Hamel. Fraktionsvorsitzender

Ha:!iBId..Sctlerer. sly.Kreistaqsvorsitzende Susanne Gerschlauer und
Fraktionsvorsitzender Claus Soandau.

Die Frage des iërn Fleischer;-Smaiek

hinsichtlich der Kosten bei Hinzuziehung des Kreisausländerbeirates
beantwortet wie folgt.

Diejährlichen Kosten für Hard und Software für die 21

belaufen sich auf weitere ca. 12.800 €(59.000 € geteilt durch
96 Kreistagsabgeordnete und ehrenamtliche Kreisbeigeordnete
mal 21 Kreisausländerbeiratsmitglieder).
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Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck stellt sodann folgenden
Konsens im Ältestenrat fest:

Der Ältestenrat entkräftet die Bedenken der Revision des

Landkreises Gießen, die sich auf die Empfehlungen der
hessischen Revisionsamtsleiter "Darmstädter Liste" stützt.

und beschließt in Anlehnung an die Vorgehensweise in der
Universitätsstadt Gießen und im Landkreis Kassel:

1 . Elektronische Endgeräte und Speichermedien für
Fraktionsmitglieder sind aus Fraktionsfördermittel
finanzierbar.

2. Die Regelung gilt für alle im Kreistag vertretenen
Fraktionen.

3. Die Zahl der anzuschaffenden Endgeräte darf die Zahl
der Fraktionsmitglieder nicht übersteigen.

4. Eigentümer der Endgeräte und Speichermedien ist der
Landkreis Gießen, der diese Geräte den Fraktionen zur

Erledigung der Fraktionsarbeit zu Verfügung stellt. Die
angeschafften Geräte sind gemäß S 5a Absatz 6 der
Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger
vom 9. November 1 979, zuletzt geändert durch
Satzung vom 5. Oktober 201 5, in das
Inventarverzeichnis der Fraktion(Anlage l )
aufzunehmen und mitjedem Verwendungsnachweis

der Kreisverwaltung (Stabsstelle Kreisgremien und

Öffentlichkeitsarbeit) vorzulegen.
5. Für Pflege, Wartung und Ersatzbeschaffungen können

ebenfalls Fraktionsmittel verwendet werden.

6. Ausscheidende Fraktionsmitglieder geben das

Endgerät an den/die Nachrücker/Nachrückerin weiter.

7. Bei Auflösung der Fraktion sind die Endgeräte der
Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit zu

übergeben.
8. Am Ende einer Wahlzeit wird mit dem Landkreis Gießen

(Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit)
eine Vereinbarung über die Weiterverwendung der
vorhandenen Endgeräte unter Berücksichtigung deren

Zustand und Alter getroffen.
9. Nutzer von Endgeräten sind gehalten, auf die

Papierversion und den Postversand von

Sitzungsunterlagen zu verzichten.
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KreistaasvorsitzQnder Karl-Heinz Funck stellt darüber hinaus Konsens

im Ältestenrat dahingehend fest, dass den Wünschen aus der Abfrage
an alle Mitglieder von Kreistag und Kreisausschuss wegen
Papierverzicht ab der nächsten Sitzungsrunde(April/Mai 201 8)
entsprochen wird.

H.ejstaqsvorsitzender Karl-Heinz Funck dankt für die konstruktive

Beratung und kündigt an, dass der Protokollauszug zu diesem
Tagesordnungspunkt 5 der Ä[testenratssitzung vom 7. Februar 20] 8
mit der Stellungnahme vom 7. November 2017 dem Prüfantrag
0466/2017 der CDU-Fraktion beigefügt wird, damit der Haupt- und
Finanzausschuss dem Kreistag eine Beschlussempfehlung für den
Kreistag geben kann.

Ve rteile r:
ST91 (KT)
ST91 (0466/201 7)
OE81
FD20
FDIO
Dez.l

Für den richtigen Auszug
Gießen, den 09.02.2018
LANDKREIS GIESSEN
Def Kreisausschuss
Im Auftrag
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LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Az.: 92 MFZ
Sachbearbeiter: Birgit Nuppeney

Telefonnummer: ,// ?Ö }..

Vorlage Nr.: 051 7/201 7
Gießen, den 1 1 . Dezember 201 7

'"#h',Beschlussvorlage des Kreisausschusses

Beschluss Konsortialvertrag mit der Frankfurtrheinmain Gmbh Marketing of
the Region

Beschluss-Antra

r'\.

Der Kreistag beschließt, die Frankfurtrheinmain Gmbh International Marketing of

the Region mit der Wirtschaftsförderung für die Region Frankfurt-Rhein-Main zu

betrauen und stimmt dem Abschluss des in der Anlage beigefügten
Konsortialvertrages zu.

Der Kreisausschuss wird beauftragt und ermächtigt, die im Zusammenhang mit der

Betrauung erforderlichen rechtsverbindlichen Erklärungen abzugeben und

Handlungen vorzunehmen. Hierzu gehören insbesondere die Unterzeichnung des

Konsortialvertrages und die Fassung des in $ 6 des Konsortialvertrages aufgeführten

Beschlusses der Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung

Frankfurtrheinmain Gmbh International Marketing of the Region anzuweisen, die

mit der Betrauung übertragenen Aufgaben umzusetzen und den Konsortialvertrag
einzuhalten

Sollten sich insbesondere aus beihilferechtlichen oder steuerrechtlichen Gründen

Änderungen des Konsortialvertrages als notwendig oder zweckmäßig erweisen,

erklärt sich der Kreistag mit diesen Änderungen einverstanden, sofern hierdurch der

wesentliche Inhalt dieses Beschlusses und dessen Anlagen nicht verändert werden.

Beqründunci

Der Kreistag hat auf seiner Sitzung am 13.11 .201 7 dem Beitritt zur

Frankfurtrheinmain Gmbh International Marketing of the Region zugestimmt. Der
Landkreis Gießen ist mit 1% am Stammkapital der Frankfurtrheinmain Gmbh

/2
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International Marketing of the Region beteiligt. Die satzungsmäßigen Aufgaben der

Gesellschaft werden nur im geringen Umfang über eigene Umsätze finanziert. Die

Finanzierung erfolgt hauptsächlich über Gesellschafterzuschüsse, deren

Gesamthöhe nach $ 7 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages bis zu 4 Mio. € p.a.

betragen kann, im Verhältnis der Stammkapitalanteile der Gesellschafter
untereinander.

Diese Gesellschafterzuschüsse könnten europarechtlich rechtswidrige Beihilfen i.S.d

Art. 1 07 Abs. l des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)

darstellen. Unter Beihilfen werden danach staatliche oder staatlich gewährte Mittel

verstanden, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder

Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, soweit

sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Da der Tatbestand

der Beihilfe weit gefasst ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch die

Gesellschafterzuzahlung des Landkreises Gießen als eine solche unzulässige Beihilfe
eingestuft werden könnte. Auch die Frankfurtrheinmain Gmbh International

Marketing of the Region kann als Unternehmen i.S.d. Art. 1 07 AEUV gewertet

werden, weil diese Leistungen ggf. auch am Markt ggf. über Ausschreibungen
beschafft we rden können .

Die EU-Kommission hat in ihrem sog. Freistellungsbeschluss(FB) vom 20.12.201 1

(K(201 1) 9380) Kriterien aufgestellt, nachdem Beihilfen an Unternehmen, die für die

Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse(DAWI)

gezahlt werden und nicht mehr als 1 5 Mio. € proJahr betragen, auch ohne

Genehmigung durch die EU-Kommission als DAWI eingestuft werden können und

damit keine unzulässige Beihilfe begründen.

Als eine solche DAWI kann auch im Wesentlichen die wirtschaftsfördernde Tätigkeit
der Gesellschaft eingeordnet werden. Somit können die Gesellschafterzuschüsse

durch einen Betrauungsakt nach Maßgabe des Freistellungsbeschlusses

beihilferechtlich abgesichert werden, was hier durch den beigefügten

Konsortialvertrag erfolgen soll.

Für den Betrauungsakt selbst bestehen keine Vorgaben über die Rechtsform. Hier

wurde der Weg des Abschlusses des Konsortialvertrages gewählt, dessen

Umsetzung über eine gesellschaftsrechtliche Weisung erfolgt (S 6 Konsortialvertrag).

Die umsatzsteuerliche Unbedenklichkeit des Konsortialvertrages wurde vom

zuständigen Finanzamt verbindlich bestätigt.

r'3.
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Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen

Sonstiges/Bemerkungen

Mitzeichnung

Wirtschafts förderu ng ,
To u ris m us fö rde ru n g
und Kreisentwicklung P

Dr.-Ing- Manfred Felske-Zech

Sachbearbeiter/in
Dr.-Ing- Manfred Felske-Zech

Leiter der
Organisationseinheit

Organisation seinheit

Anita Schneider
Lande'ätin

Zu sum m u n g sve rme rk/Sichtve rme rk

Beschl uss des ..gi:(i11i=11:8:Bcy\t.M$.
vom: X5.0.4. aO#g
Die Vorlage wird
genehmigt l)ie VorläÜGfl$,1iÜ

ger:e;)iTtigg ". GIGI.t
Zur Beglaubigung genchrnigt - zurücl<gestelff

Zur Beglaubigung





LEGT - V-4S q.q,

Schriftliche Fixierung der bereits bestehenden gemeinsamen Betrauung der Gesell-

schaft durch die Gesellschafter mit der gemeinwirtschaülichen Verpflichtung (Dienst-
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, DAWll) das internationale
Staüdortmarketinglihein-Main-Gebiet zu unterstützen

Präambel

Die Vertragsparteien sind Gesellschafter dei Frankfurtrheinmain Gmbh International Marketing of

the Region (im Folgenden "FRM"). Die finanziellen Risiken der Gesellschaft werden nach g 7 des Ge-

sellschaftsvertrages durch Zuzahlungen der Gesellschafter gedeckt. Uln der Gesellschaft diese für den

Betrieb erforderlichen Mittel zuführen zu können, die den jeweils aktuellen Anforderungen des euro-

päischen Beihilfenrechts entsprechen, drehen die Gesellschaften die nachstehende Vereinbarung. Die

Gesellschaft selbst ist nicht Vertragspartner dei Veleinbartmg

g l Gegenstand der gemeinwirtschaÜlichen Verpflichtungen der Gesellschaft

l Gegenstand dieses Vertrags und dei damit verbundenen gemeinsamen Betrauung durch die

Gesellschafter, die bereits besteht und hiermit erneut bestätigt und bekräftigt wird, ist die ge-

meinwirtschaftliche Verpflichtung (Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse,

DAWI) der Gesellschaft zur Unterstützung des internationalen Standortmarketings fÜr den
Wirtschaftsraum Frankfurt RheinMain, zur Vernetzung und Bündelung der vorhandenen Stär-

ken des Wirtschaftsraumes, zur Förderung dei Wahrnehmung des Wirtschaftraumes und sei-

nëi Standortvorteile sowie die Pflege und Entwicklung eines profilierten Erscheinungsbildes
und des Wirtschaftsraumes als Marke.

2 Die Einzelpflichten der FRM ergeben sich aus folgenden Dokumenten

der Gmbh-Satzung der FRM (Gesellschaftsvertrag) in der Fassung vom t4.o8.20i2, sowie

dem jeweiligen Wirtschaftsplan der Gesellschaft



3 Weiden Änderungen hinsichtlich der Einzelpflichten der FRM durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlLmg vorgenommen, sind die insoweit geänderten Einzelpflichten Bestandteil dieser

Betrautmg, soweit sie im Rahmen der in Zi#er l genannten Zwecke liegen.

4 Die Gesellschaft weist die Einhaltung det unten Zi#ei l aufgeführten Pflichten in einem Jahres-

bericht nach. Dieser wird jeweils bis zum 3o.o6. des Folgejahres für das vorangegangene Jahn

der Gesellschafterversammlung vorgelegt. Der erste Jahresbericht wird für das Geschäftsjahr

2017 erstellt.

g 2 Ausgleichsleistung

l Die Gesellschaft erhält von den diese Vereinbartmg unterzeichnenden Gesellschaftern eine

Ausgleichsleistung fur die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen in Höhe des

durch die Erfüllung verui'sachten Aufwandsi. Dieser ergibt sich aus der Differenz der Aufwen-

dungen der Gesellschaft nach Ziffer 3 und der Erträge nach Ziffer 4. Ein Zahlungsanspruch er-

wächst der GesellschaR aus dieser Veieinbaiung nicht. Die Finanzierung der Gesellschaft nach

g 7 Abs. 2 ihres Gesellschaftsvertrages bleibt unberührt.

2

3

Sofern von der Gesellschaft Aufgaben wahrgenommen werden, die nicht in der Erfüllung von

gemeinwirtschaftlichen VerpflichtLmgen bestehen, ist die Abgrenzung der auf diese Aufgaben

entfallenden Aufwendungen und Erträge durch eine Trennungsrechnung nachzuweisen.

,''''''\.
l.Jinfang und Qualität det gemeinwirtschaftlichen VerpflichtLmgen werden durch die Gesell-

schafter im Rahmen der Zustimmung zu dem vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplans

spätestens bis zum 3i.o7. des laufenden Geschäftsjahrs für das Folgejahr bestimmt und sind al-

leine maßgeblich fÜr die Höhe der erforderlichen Aufwendungen. Diese bestimmen sich nach

den im Wirtschaftsplan der Gesellschaft geplanten Aufwendungen füi die Tätigkeit der Gesell-

schaft2. In den Aufwendungen kann ein angemessener, europarechtlich zulässiger, Risikoauf-

schlag berücksichtigt werden.

1 Nettokosten i.S.v. A]'t. 5 Abs. l des Fi'eistellungsbeschlusses.
2 Parameter für die Berechnung, Überwachung und Ändei'ung der Ausgleichsleisttmg i.S.v. Art. 4 lit. d) des Freistellungsbe
sclllusses.

2



4 Auf die nach Zi#ei 3. ermittelten ausgleichsfähigen Aufwendungen sind sämtliche Erträge an-

zurechnen, die nach dem Wirtschaftsplan (und ggf. der Tiennungsrechnung) den betrauten

Verpflichtungen zuzurechnen sind. Zu den anzurechnenden Erträgen zählen auch Zuschüsse

Dritter, die die Gesellschaft zur Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen erhält.

Erzielt die Gesellschaft durch Nicht-DAWI-Tätigkeiten einen Gewinn, ist dieser ebenfalls anzu-

rechnen, sofern die Gesellschafterversammlung nicht im Einzelfall etwas anderes beschließt.

5 Die Festlegung des nach den Ziffern 3. bis 6. ermittelten maximal ausgleichsfähigen Aufwands

(Soll-Aufwand) erfolgt jährlich im Voraus im Rahmen des Wirtschaftsplanes der Gesell-

schaR. Aus der Dißeienz zwischen Soll-Aufwand und nach Ziff. 4 geplanten Erträgen berechnen

sich ggf. nach Abzug eines etwaigen Gewinns aus Nicht-DAWI-Tätigkeiten die geplanten Aus-

gleichsleistungen (Soll-Ausgleich) der Gesellschafter. Ein Schema zur Berechnung des

Sollausgleichs wird dieser Vereinbartmg als Anlage beigefügt.

6 Ergeben sich durch Änderungen dei gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen Veränderungen

des Aufwands oder beten außergewöhnliche Ereignisse ein, die nicht im Wirtschaftsplan der

Gesellschaft berücksichtigt werden konnten und die von der Geschäftsführung dei Gesellschaft

den Gesellschaftern unverzüglich angezeigt werden, können die Gesellschafter durch eine nach

den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages hit der satzungsmäßigen Mehrheit beschlosse-

nen Änderung des Wirtschaftsplanes den Sollaufwand und daraus abgeleitet den Sollausgleich

erhöhen. Der Soll-Ausgleich ist auch durch eine Anderung des Wirtschaftsplanes anzupassen,

wenn er den Anforderungen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht mehr

entspricht.

7 Die Höhe des nach den ZiHern 3. und 4. bestimmten, tatsächlich bei dei Erbringung der ge-

meinwirtschaftlichen Verpflichtungen entstandenen Aufwands (d.h. Ist-Aufwand abzgl. lst-

Erträge und abzgl. Gewinn aus Nicht-DAWN-Tätigkeiten) weist die Gesellschaft jährlich im

Rahmen des Jahresabschlusses nach. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresab-

schluss fest tmd beschlief3t auf dieser Basis (unter Berücksichtigung eines etwaigen Gewinns

aus Nicht-DAWI-Tätigkeiten) über die tatsächliche Ausgleichsleistung (Ist-Ausgleich).



g 3 Vermeidung von Überkompensationen

l Die Ausgleichsleistung darf nicht über das Maß hinausgehen, das zur Deckung des Aufl'ands

für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen der Gesellschaft erforderlich ist.

Dazu hat die Gesellschaft sicherzustellen, dass der Ist-Ausgleich den Soll-Ausgleich nicht über-

schreitet.

2 Kommt es zu einer Überschreitung des Soll-Ausgleichs dutch den Ist-Ausgleich, weiden die

Gesellschafter die Gesellschaft auffordern, den Überschießenden Betrag zurückzuzahlen. Ist der

überschießende Betrag nicht größer als io % der durchschnittlichen jährlichen Ausgleichsleis-

tung, ist der Betrag abweichend von Satz l im nächsten erreichbaren Wirtschaftsplan dei Ge-

sellschaft im Rahmen der Festlegung des Soll-Ausgleichs mindernd zur berücksichtigen. Die

durchschnittliche jährliche Ausgleichsleistung ergibt sich dabei aus der Betrachtung eines zu-

sammenhängenden dreijährigen Zeitraumes, einschließlich des Jahres, in dem die Überschrei-

tung erfolgt.

3 In jedem Fall darf der kumulierte Ist-Ausgleich im Dieijahreszeitraum nach Ziffer 2. Satz 3 den

kumulierten Soll-Ausgleich in diesem Zeitraum nicht überschreiten. Sollte es zu einer Uber-

schreitung des kumulierten Soll-Ausgleichs im Dreijahreszeitraum kommen, hat die Gesell-

schaft den evtl. Eintritt eines beihilfemechtswidrigen Tatbestandes zu vermeiden. Die diese

Vei einbarung unterzeichnenden Gesellschafter stellen sicher, dass die Gesellschaft alle Maß-

nahmen ergreifen kann, die geeignet sind, eine solche Überschreitung zu vermeiden. Gesell-

schafter und Gesellschaft werden gemeinsam festlegen, welche geeigneten Maßnahmen ergrif-

fen weiden. Eine Insolvenz der Gesellschaft ist dabei zu vermeiden.

g 4 Geltungsdauer der Vereinbarung

l

2

Die Vereinbarung und die damit einhergehende Betrauung der Gesellschaft erfolgt für die Dau

er von 10 Jahren. Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen.

Die unterzeichnenden Gesellschaften können die Vereinbarung jederzeit ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist kündigen, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der aus der Sphäre der

Gesellschaft herrührt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn einem unterzeichnenden Ge-

sellschaften durch eine nicht mehr anfechtbale Entscheidung dei Europäischen Kommission

die Fortführung der Finanzieitmg der Gesellschaft untersagt wird. Ein wichtiger Grund zur

Kündigung liegt insbesondere vor, wenn ein Gesellschafter aus dei Gesellschaft ausscheidet.

4



3 Tritt ein neuer Gesellschafter in die Gesellschaft ein, dessen Finanzierung der Gesellschaft den

Tatbestand der Beihilfe nach dem europäischen Beihilfeiecht begründet, verpflichten sich die

unterzeichnenden Gesellschafter darauf hinwirken, dass der betreuende Gesellschafter Ver-

tragspartner dieses Kongortialvertrages wird.

g 5 Rechtsgrundlagen dieser Vereinbarung

Diese Vereinbarung tmd der damit verbundene gemeinsame Betrauungsakt an die Gesellschaft

erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der EU-Kommission vom 20.12.201i (K(20ti)

938o)3

g 6 Umsetzung

Die unterzeichnenden Gesellschafter werden darauf hinwirken, dass durch Beschlussfassung in

der Gesellschafterversammlung die Geschäftsführung angewiesen wild, die mit der Betrauung

übertragenen Aufgaben umzusetzen und die Vorgaben dieses Konsortialvertrages einzuhalten.

g 7 Salvatorische Klausel

Änderungen diesel Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen

Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen diesel

Vereinbarung rechtsunwirksam odem lückenhaft sein, so wird dadurch die Wirksamkeit im Ub-

rigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke ha-

ben die Parteien eine dem Sinn und dem Zweck der jeweiligen Bestimmung entsprechende Re-

gelung zu treffen.
/''''\.

Frankfurt am Main, den

Stadt Franldhrt a.M IHK Forum Rhein-Main GbR

Name:

Position

Name:

Position

3 Abl. L 7 vom 1 1.01.2012. S. 3



Stadt Offenbach a.M

Name:

Position:

Landeshauptstadt Wiesbaden

Name:

Position

Main-Taunus-Kreis

Name:

Position:

Main-Kinzig-Kreis

Name:

Position:

lllK Frankfurt a.M

Name:

Position:

Kreis Offenbach

Name:

Position:

Hochtaunuskreis

Name:

Position:

Kreis Groß-Gerau

Name:

Position:



WissenschaRsstadt Darmstadt Regionalverband
Franjifurt-RheinMain

Name:

Position:

Name:

Position

ZENTEC Gmbh

Name:

Position:

Stadt Rüsselsheim am Main

Name:

Position:

Stadt Bad Homburg vor der Höhe

Name:

Position:

StadtEschborn

Name:

Position:

Stadt Hanau

Name:

Position:

Kreis Bergstraße

Name:

Position:

7



Landkreis Darmstadt-Dieburg

Name:

Position:

Stadt Neu-lsenburg

Name:

Position:

Handwerjcskammer Franld:urt-Rhein-Main

Name:

Position:

Landllessen

Name:

Position:

Rheingau-Taunus-Kreis

Name:

Position:

Stadt Dreieich

Name:

Position

Odenwaldkreis

Name:

Position;



Anlage: Schema zur Berechnung des Soll-Ausgleichs

Ermittlung zulässige
Ausgleichsleistung

auf Basis Wirt-
schaftsplan (Soll)

Bezeichnung Betrag EUR

A) Gesamtaufwand zzgl.
Gewinnaufschlag

Materialaufwand  
Personalaufwand  
Abschreibungen  
Sonst. betr. Aufwendungen  
Zinsen u. ähm. Aufwendungen  
Steuern  
Bestandsveränderung(falls negativ)  
Periodenfremdes/Neutrales Ergebnis(falls negativ)  
ggf. Risikoaufschlag  
= Gesamtaufwand  
   

B) Ei'träge in Verbin-
dung mit dei gemein-
wirtschaftlichen Ver-

pflichtung

/. Umsatzerlöse  
/. Sonstige betriebliche Erträge  
/. Steuern (falls Erstattung)  
/. Beteiligungsertiäge  
/. Sonstige Zinsen / Erträge  
/. Periodenfremdes/Neutrales Ergebnis (falls positiv)  
= Erträge  
   

C) Zulässiger Ausgleich
im Rahmen det gemein-

wirtschaftlichen Ver-
pflichtung

Soll-Aufwand (A-B)  
   

f. Abzug wegen Uberkompensation aus Vorjahren  
Abzug des erwirtschafteten Gewinns aus den Tätig-
keiten des Nicht-DAWI-Bereichs  
   

=Soll-Ausgleich(zulässige Verlustübernahme)  





LANDKREIS GIESSEN
Der Kreisausschuss
Az.: 20-902 . 1
Sachbearbeiter: Jutta Heieis
Telefonnummer: ./f& 60

Vorlage Nr.: 0552/201 8
Gießen, den 5. Februar 201 8

Beschlussvorlage des Kreisausschusses .a üc:aclllieozag

Teilnahme an der Hessenkasse

Beschlu ss-Ant rad

Unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens des Hessenkasse-Gesetzes beschließt
der Kreistag:

l

2

Der Landkreis Gießen nimmt das Angebot des Landes zur
Kassenkreditentschuldung nach dem Ersten Teil des HessenkasseG an.
Der Landkreis verpflichtet sich, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in
Planung und Rechnung ab dem Jahr 2019 nach $ 92 Abs. 4 bis 6 HGO
auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach $ 105
HGO zu beachten.

Der Landkreis verpflichtet sich des Weiteren, nach Maßgabe des
HessenkasseG einen jährlichen Beitrag in Höhe von 25 Euro je Einwohner an
das Sondervermögen "Hessenkasse" zu leisten.
Der Kreistag beauftragt den Kreisausschuss, nach Maßgabe des
Vorgenannten bis zum 30. April 2018 (Ausschlussfrist) einen Antrag auf
Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm der Hessenkasse an das
Finanzministerium zu richten, die hierfür erforderlichen
Verpflichtungserklärungen unverzüglich zu übersenden (Vorlage der
beglaubigten Abschrift der Beschlüsse des Kreistages bis spätestens 31. Mai
201 8) und - sofern keine triftigen Gründen entgegenstehen - die
Bestandskraft eines entsprechenden Bewilligungsbescheides durch
Erklärung des Rechtsbehelfsverzichts herbeizuführen.
Der Kreistag beauftragt den Kreisausschuss des Weiteren, die zur
Umsetzung der Kassenkreditentschuldung erforderliche
Ablösungsvereinbarung mit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
(WIBank) zu schließen, in der insbesondere die zur Ablösung vorgesehenen
Kassenkredite aufgeführt sowie die Ablösungszeitpunkte und die
Ablösungsmodalitäten geregelt und für den Fall, dass Zinsdienst- und
Entschuldungshilfen beantragt und gewährt wurden, die Kassenkredite
aufgeführt und die Zahlungen festgelegt sind.

3

4

5
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Anfang Juli 2017 haben das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) und das
Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdlS) angekündigt, dass sie
beabsichtigen, im Wege der so genannten "Hessenkasse" im Jahr 2018 alle "echten"
Kassenkredite der hessischen Kommunen in ein Programm der WI-Bank
umzuschulden bzw. zu überführen.

An der konkreten Ausgestaltung des Entschuldungsprogrammes wurde seither in
einer hierzu gegründeten AG "Hessenkasse" unter der Federführung des
Finanzministeriums gearbeitet. In den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses
wurde regelmäßig über den jeweiligen Stand der Konzeptentwicklung und die
möglichen Auswirkungen für den Landkreis Gießen berichtet.

In einem Gespräch, das am 7. November 2017 zwischen dem Landkreis und
Vertretern der AG "Hessenkasse" sowie den zuständigen Mitarbeitern des HMdF
stattgefunden hat, wurden die Rahmenbedingungen für eine Teilnahme des
Landkreises erörtert. Auf der Basis des Kassenkreditbestandes und der
voraussichtlichen Einwicklung hat man sich auf einen Ablösungsbetrag von 155 Mio.
€ verständigt.

Am 24. Januar 2018 ist den Kommunen nunmehr der Gesetzentwurf für ein "Gesetz
zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei
liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen
(HessenkasseG)" zugeleitet worden. Der Gesetzentwurf ist als Anlage zur
Kenntnisnahme beigefügt. Gleichzeitig hat das HMdF einen Mustertext für die
notwendige Beschlussvorlage an die Vertretungskörperschaft zur Verfügung gestellt.
Dabei wird darauf hingewiesen, dass eine Beschlussfassung unter den Vorbehalt des
Inkrafttretens des Gesetzes gestellt werden kann.

Der Beschlussvorschlag entspricht im Wesentlichen der Empfehlung des
Ministeriums. Die Beschlussinhalte ergeben sich zwingend aus dem Gesetzentwurf.

Ziffer 2. bezieht sich auf ,4l"t/ke/ 2 $ 2 Abs. 2 Satz l des Gesetzentwurfes. Ziel der
Hessenkasse und Voraussetzung für eine Teilnahme war von Beginn an, dass
zukünftig die haushaltsrechtlichen Vorgaben für einen ausgeglichenen Haushalt
wieder dauerhaft erfüllt und der Einsatz von Kassenkrediten auf ihren

ursprünglichen Verwendungszweck der vorübergehenden Liquiditätssicherung
zurückgeführt werden.

Ziffer 3. ergibt sich aus ,4rt/ke/ 2 $ 2 Abs. 3 Satz ] des Gesetzes. Der vom Landkreis
zu zahlenden jährliche Beitrag in Höhe von 25 Euro pro Einwohner wird laut
Gesetzentwurf auf der Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2015 festgesetzt und
wird demnach 6.562.625 Euro betragen. Laut Gesetzentwurf ($ 2 Abs. 5) wird jetzt
davon ausgegangen. dass es sich bei der mit dem HMdF vereinbarten Zielgröße um
einen "Entschuldungshöchstbetrag" handelt. Nach der Begründung zum
Gesetzentwurf endet die Dauer der kommunalen Beitragsleistung, sobald sie durch
ihren Eigenanteil die Hälfte der abgelösten Kassenkreditsumme erreicht. Bei
Zugrundelegung der am 7. November festgelegten Ablösesumme von 155 Mio. Euro
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würde sich eine Beitragszahlungsdauer von 12 Jahren ergeben (1 55.000.000 : 2
77.500.000 : 6.562.625 = 11,8)

Der endgültige Entschuldungsbetrag wird jedoch erst auf der Basis des tatsächlichen
Kassenkreditbestandes zum Zeitpunkt der Ablösung festgelegt. Demnach kann sich
- wenn der Stand der Kassenkredite bis dahin geringer ist - die Ablösesumme noch
reduzieren und die Beitragszahlungsdauer verkürzen.

Hinsichtlich der Höhe des jährlichen Beitrags ist auf vielfachen Wunsch der
Kommunen in den Gesetzentwurf eine Flexibilisierungsmöglichkeit aufgenommen
worden. "Die Bewilligungsstelle kann bei unveränderter Höhe des Gesamtbeitrags in
einzelnen Jahren einen abweichenden Jahresbeitrag zulassen." in der
Gesetzesbegründung wird dazu ausgeführt, dass "derzeit" die Möglichkeit einer
Ratenpause und einer Sondertilgung (in Höhe eines Vielfachen des jährlichen
Beitrags) vorgesehen ist. Diese steht zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der
Hessenkasse allerdings unter Genehmigungsvorbehalt.

Ziffer 4. des Beschlussvorschlages basiert auf den Regelungen in .4rt/ke/ 2 $ 2 Abs.
l Satz 1, S 2 Abs. 4 und S 3 Abs. 2 Ziffer l des Gesetzentwurfes. Die

Herbeiführung der Bestandskraft des Bewilligungsbescheides durch Erklärung des
Rechtsbehelfsverzichtes kann dabei nur erfolgen, wenn sich aus dem
Bewilligungsbescheid keine rechtlichen oder fachlichen Bedenken ergeben. Sollte
dies der Fall sein, so besteht die Möglichkeit, den Kreistag in seiner Sitzung am 7
Mal (also vor Ablauf der Frist am 31. Mai) mit der Angelegenheit noch einmal zu
befassen.

Der vorgenarlnte Vorbehalt für die Erklärurlg eines Rechtsbehelfsverzichtes ist
rlotwendig, weil die Inhalte des Bewilligurigsbescheides noch dicht bekannt sind und
weil es gegerl einige Regelurigeri im Gesetzentwurf, die ggf. auch in ded Bescheid
einfließen. erhebliche rechtliche Bedenken gibt. Dies gilt vor allem

für die Regelurlg wonach die Zahlurlg einer Vorfälligkeitserttschädigung im
Falle der vorfälligen Ablösurlg von Kasserikrediter} voll der Kommune
übernommen werden soll (Artikel 2 $ 3 Abs. 2 Nummer 3 HessenkasseG)

file die Regelung wonach det' Beitrag an die Hesserlkasse auf 50 Euro pro
Einwohner erhöht werden kann, wehrt die Kommune trotz erltsprechender
Verpflichtung den Ergebrlis- und Firianzhaushalt nicht ausgleichen oder die
Vorgaberl zu Liquiditätskrediteri Flach $ ]05 HGO nicht beachten oder der
Zahlung des Eigenbeitrags in Höhe von 25 Euro/Einwohner dicht
nachkommen karin (Artikel 2 5 5 HesserikasseG)
ftlr die in der Begrürldung formulierte Forderung, wonach sich der Larldkreis
verpflichter} soll, den jährlichen Eigenbeltrag so zu erwirtschaften, dass eine
Erhöhurlg der Kreisumlage Flur als "ultima ratio" herarigezogeri wird.

Es bleibt abzuwarten, ob die vorgerlaririten Einwände im Gesetzgebungsverfahrerl
noch ausgeräumt oder zumindest abgemildert und der Reckltsbehelfsverzicht
bedenkenlos erklärt werderl kann. Das Zustandekommen eines bestandskräftigen
Bewilligurlgsbescheides ist Voraussetzurlg für die tatsächlickie Umsetzung der
Kreditablösurig.

/4



4

Auf der Grundlage eines bestandskräftigen Bewilligungsbescheides des HMdF wird
sodann eine Ablösevereinbarung mit der WI-Bank abzuschließen sein, in der die
Details zur operativen Umsetzung der Entschuldung geregelt werden. Das Gesetz
und der Beschlusstext sehen auch eine Regelung vor für den Fall, dass die Ablösung
eines Kassenkredites nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. In diesem Fall
können laut $ 1 Abs. 3 des Gesetzentwurfes Zinsdienst- und Entschuldungshilfen
gewährt werden, bis der Kassenkredit zurückgezahlt ist. Dass diese Variante der
Entschuldungshilfe beim Landkreis Gießen zum Tragen kommt ist nicht
auszuschließen, weil nach der Abfrage bei allen Kreditgebern von einem
Gläubigerkreditinstitut sowohl der Schuldnerwechsel wie auch eine vorfällige
Ablösung abgelehnt worden sind. Das HMdF wird sich mit diesem Kreditgeber direkt
in Verbindung setzen, um den angestrebten Schuldnerwechsel oder die Ablösung
doch noch zu erreichen.

Das Entschuldungsprogramm bietet die Chance, die durch die jahrelange
Unterfinanzierung des Landkreises und insofern zweckfremde Verwendung der
Kassenkredite aufgelaufenen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
zurückzuführen. Darüber hinaus wird eine Entlastung des Ergebnishaushaltes durch
den Wegfall der .dafür bisher anfallenden Zinsen erreicht und das
Zinsänderungsrisiko für die Zukunft .erheblich reduziert. Die Teilnahme an der
Hessenkasse ist deshalb v'om Grundsatz her zu empfehlen, zur konkreten
Ausgestaltung gibt es allerdings noch Klärungsbedarf. Dle mi\ dem fiese\zen\wurf
ebenfalls vorgesehenen Verschärfungen des kommunalen Haushaltsrechts werden
auch ohne Teilnahme an der Hessenkasse zu beachten sein.

Finanzielle Auswirkunclen

Ab[ösurig der Kassenkredite um bis zu ] 55 Mio. Euro
Verringerung der Zirisaufwendurlgen fur Kassertkredite
Ab 20 1 9: Jährliche Zahlung des Beitrags an die Hesserlkasse

Sonstiges/Bemerkungen

Mitzeichnung

Fachbereich Finanz- u
Rech n u ngswesen

Jutta Heteis &
Leiter der

Organisationseinheit
Organisationseinheit
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HESSISCHER LANDTAG

?c.
Gesetzentwurf
dei' Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
für ein Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsßähiglwit der hessischen
Kommunen bei liquiditätswirl(samen Voi gängen und zur Fördei'ung von Investitio-
nen (HessenkassenG) '

A Problem

Kassenkredite sollten ursprünglich dazu dienen, Kommunen kurzfristig Liquidität zu si
chern, um laufende Ausgaben zu decken. Anders als bei Investitionskrediten stehen Kas
senkrediten keine Werte gegenüber.

Insbesondere während der Finanz- und Wirtschaftskrise konnten Kassenkredite von den
Kommunen ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde aufgenommen werden. Nicht zu-
letzt in dieser Zeit erhöhte sich der Kassenkreditbestand von 3,2 Mrd. Euro in 2008 auf
7,5 Mrd. Euro in 2012. Dieser sich weiter verschärfenden Entwicklung wurde mit der
Genehmigungspflicht Hir Kassenkredite begegnet.

In Kommunen mit einer defizitären Haushaltswirtschaft haben sich Kassenkredite fak-
tisch zu einem dauerhaften Finanzierungsinstrument für laufende Ausgaben entwickelt.
Aucll im Jahr 2016 stehen nach Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes noch
Kassenkredite in einer Größenordnung von 6,25 Mrd. Euro in den Bilanzen der Kommu-
nen (Kemhaushalte; Stand: 6. Juni 2017).

Nach Einschätzung der Fraktionen der CDU und BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN bergen
diese "kommunalen tlberziehungskredite" nicht nur erhebliche Zinsänderungsrisiken.
sondern es fehlt auch vielerorts in Anbetracht der zum Teil enormem Höhe der aufgelau
reden Kassenkreditbestände eine Perspektive, wie diese Art der Verschuldung zurückge-
führt werden soll. Es droht eine Vergeblichkeitsfalle, bei der sich die Kommunen mit der
hohen Verschuldung abßlnden, da sie glauben, ohnehin keine nennenswerte Verbesserung
ihrer Lage herbeiführen zu können. Schlimmstenfalls setzen sich die Kommunen zudem
dauerhaR einem hohen Zinsänderungsrisiko aus.

B Lösung

Es erscheint vor diesem Hintergrund angezeigt, die aufgelaufenen Kassenkreditbestände
im Hinblick auf etwaige Zinsänderungsrisiken zu sichern, deren geregelten Abbau einzu-
leiten und die Aüüiahme von Kassenkrediten auf ihren ursprünglichen Verwendungs-
zweck - die kurzfristige Liquiditätssicherung - zurückzuführen. Der Zeitpunkt für einen
Paradigmenwechsel im Hinblick auf kommunale Liquiditätskredite erscheint aufgrund
der Konsolidierungsfortschritte der Kommunen und der andauernden Niedrigzinsphase
günstig.

Ziel der HESSENKASSE ist es, über einen vertretbaren Zeitraum alle zum Abbau von
Alüehlbeträgen verpnichteten Kommunen zu realistischen und zumutbaren Bedingungen
bei ihren Eigenanstrengungen zum Kassenkreditabbau zu unterstützen.

Im Zusammenhang mit der kurzfristigen, umfassenden Kassenkreditentschuldung soll
zudem im Sinne generationengerechter und nachhaltiger öffentlicher Finanzen sicherge-
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stellt werden, dass die Kommunen sich künRig nicht erneut durch die Anhäufung von
Kassenkrediten verschulden und erheblichen Zinsänderungsrisiken aussetzen.

Durch Anderung des kommuna[en Hausha[tsrechts so]] einer Kassenkreditverschu]dung
künftig wirkungsvoll begegnen werden, indem der Kassenkredit auf seine ursprüngliche
Funktion - die kurzfristige Liquiditätssicherung - zurückgeführt wird. Durch Erweite-

ning der Regelungen zur Haushaltsgenehmigung wird die Vorgabe zur Erwirtschaftung
der ordentlichen Tilgung von Krediten mit ordentlichen Einzahlungen und nicht mil neu-
en Kassenkrediten in die Hessische Gemeindeordnung übertragen und dafür Sorge getra-
gen, dass durch das Erzielen von Überschüssen Rücklagen entstehen, die zur Deckung
künftiger Schwankungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer. verwendet werden kön-
nen

Kommunen, die es trotz geringer Erträge in der Vergangenheit geschafft haben, ihre
Aufwendungen zu finanzieren und auf Kassenkredite zu verzichten, indem sie ihre Auf-
wendungen an die Erträge angepasst haben, soll mittels eines InvestitionsProgramms ge-
holfen werden, etwaige unterlassene Investitionen oder Instandhaltungen nacllzuholen.

C Befristung

Das Artikelge$etz ist in seinem wesentlichen Teil. dem Gesetz zur HESSENKASSE (Ar-
tikel 2), auf den Zeitraum der Refinanzierung der Kassenkreditentschuldung befristet, die
30 Jahre dauem wird. Da die ersten Zins- und Tilgungsleistungcn für die Refinanzierung
ab dem Jahr 2019 erfolgen, ist das Gesetz bis 31. Dezember 2048 befristet. Dasselbe gilt
für das Gesetz zur Erhebung einer UiHage zur Finanzierung der HESSENKASSE(Arti-
kel 3)e

Das Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens "HESSENKASSE" (Artikel 1) enthält
keine Befristung, da es möglich sein soll, über die Verwendung etwaiger noch vorhande-
ner Mittel nach Erfüllung der Verpflichtungen aus der HESSENKASSE zu entscheiden.

Die Anderungen zum kommunalen Haushaltsrecht(Artikel 4 und 5) unterfallen keiner
besonderen Befristung. Dasselbe gilt für die Anderungen des Schutzschirmgesetzes (Ar-
tikel )

D Alternativen

Alternativ zu einer Organisation der Kassenkreditentschuldung durch das Land wäre eine
eigenverantwortliche Rückführung der Kassenkredite durch die betroffenen Kommunen
im Rahmen von aufsichtlichen Vorgaben in Betracht gekommen. Neben dem Abbau der
Kassenkredite wäre auch die Verringerung von Zinsänderungsrisiken alleinige Aufgabe
der Kommune gewesen.

Verzicht auf ein flankierendes Investitionsprogramm für finanz.
Kommunen atme Kasseilkredite.

oder strukturschwache

Die Anderungen im kommunalen Haushaltsrecht wären auch ohne die organisatorische
UntersHtzung und finanzielle Förderung durch das Land erforderlich gewesen.

E. li~inanzielle Mehraufwendungen

Die Finanzierung der HESSENKASSE wird aufgrund ihrer Bedeutung nicht als ein lau-
fendes Förderprogramm nur jährlich im Landeshaushalt, sondern als ein einmaliges Son-
derprogramm in Form sinns Sondervermögens des Landes abgebildet (Haushaltsplan
2018/2019: Anlage IV zu Einzelplan 17).

Die ZufUhrungen zu dem Sondervermögen "HESSENKASSE" werden ab 2019 über den
Landeshaushalt erfolgen (Kassenkreditentschuldung: Kapitel 17 01- 634 01; Investitiom-
programm: Kapitel 17 01 - 884 01).
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1. Auswirkungen auf die Liquiditäts- oder Ergebnisrechnung

Die HESSENKASSE umfasst ein Gesamtvolumen von bis zu 9,5 Milliarden Euro

Davon entfallen bis zu 6 Milliarden Euro auf Mittel, die über 30 Jahre aus dem Landm-
haushalt dem Sondervermögen "HESSENKASSE" zur Refinanzierung der Kassenkredit-
entschuldung zur Verfügung gestellt werden. Diw umfasst Zahlungen aus dem Landes-
hausha!t in Höhe von bis zu 200 Mio. Euro p.a.. Ab 2019 werden davon 59 Mio. Euro
p a. aus Mitteln des Bundes finanziert, die dem Land zur Entlastung der Kommunalhaus-
halte zur Verfügung gestellt werden, rd. 60 Mio. Euro p.a. aus einer Gewerbesteuerum-
lage, 20 Mio. Euro p.a. aus dem Landesausgleichsstock sowie 61 h4io. Euro p.a. aus
weiteren Landesmitteln.

Das die Kassenkreditentschuldung flankierende Investitionsprogramm air finanz- oder
strukturschwache Kommunen ohne Kassenkredite wird im Wesentlichen aus originären
Landesmitteln finanziert. Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 510 clio. Euro wird die
Zahlung im Haushajtdahr 2019 in Höhe von 56,5 ]üio. Euro aus einer Rücklage finan-
ziert, die 2018 zu diesem Zweck aus Bundesmitteln gebildet wird(Mittel des Bundes, die
dem Land zur Entlastung der Kommunalhaushalte zur Verfügung gestellt werden), Ab
2020 so]] das investitionsprogramm mit entsprechenden Entnahmen aus der Allgemeinen
Rücklage des Landes ümanziert werden.

2. Auswirkungen auf dic Vermögensrechnung

Es entsteht eine Verpflichtung zur Passivierung einer Rückstellung in Höhe von bis zu 6
Milliarden Euro aufgrund der Zahlungen des Landes an das Sondervermögen
kESSEl\lKASSE" zur Refinanzierung der Kassenkreditentschuldung(Zeitraum der

Zahlungen: 2019-2048) und in Höhe von weiteren 5 10 Mio. Euro für das flankierende
Investitionsprogramm (Zeitraum der Zahlungen; 2019-2024). Dieser Bedarf ist im Haus-
haltsplanentwurf 201 8/2019 (Erläuterung zum Erfolgsplan bei Kap. 1701) entsprechend
angewiesen.

Diese Beträge, die sich auf Grundlage der tatsächlichen Inanspruchnahme der Kassen-
kreditentschuldung und der Investitionsförderung im Laufe des Jahres 2018 konkretisie-
ren werden. erhöhen in der Vermögensrechnung des Landes den nicht durch Eigenkapita!
gedeckten Fehlbetrag.

3. Berücksichtigung in der mehÜährigen Finanzplanung

Die HESSENKASSE führt in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes zu folgenden
Ausgaben:

Die 200 Mio. Euro p-a. zur Kassenkreditentschuldung setzen sich aus den oben unter
Ziffer E. l genannten Beträgen zusa]nmen. Zur Finanzierung des ]nvestitionsprogramms
im Rahmen der Hessenkassen sind entsprechende Entnahme aus der allgemeinen Rückla-
ge des Landes in Höhe von 56,5 Mio. Euro für 20]9 bzw. jeweils 100 Mio. Euro für
2020 und 2021 vorgesehen.

Die Finanzierung der Hessenkasse wird in Form eines Sonde)vermögens des Landes ab
gebildet.

liaushaltsiäir Betrag

n19 256.5 Mio. Euro
2020 300.0 Mio. Euro
2021 300,0 Mio. Euro

Summe -856,5,0 Mio. Euro
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und Mämlerii oder mittelbare Auswirkungen auf die Chancengleichheit von Frauen

Keine.

Besondere Auswirkungen auf' behinderte Menschen

Keine.
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Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschließen

Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsllähiglceit der hessischen Kommunen bei
liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen

Vom

Inl)altsübersicht

Aßikell

Artikel 2
Gesetz zur Errichtung des Sondervemlögells "Hessenkasse"

Gesetz zur Ablösung von kommunalen Kassenl(rediten und zur Förderung
kommunaler und kommunalelsetzender Investitionen miUels des Sondervermö
gens ,,Hessenkasse"(Hessenkassegesetz)

Aßike1 3
Gesetz zur Erhebung einer Umlage zur Finanzierung des Sondervermögens
,,Hessenkasse"(Hessenkasseumlagegesetz)

Änderung der Hessischen GemeindeordnungAüike14

Artikel 5 Änderung del' Gemehldehaushaltsverordnung

AHike16

AHike17

Altike] 8

Änderung des Schutzschirmgesctzes

Zuständigkeitsvorbehalt

]nkrafh'sten

Artikel l

Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens "Hessenkasse"

Errichtung des Sondervermögens "Hessenkasse"
$ 1

Das Land errichtet ein Sondervermögen mit der Bezeichnung "Hessenkasse"

Zxveck und Finanzierung des Sondervermögens "Hessenl(assen

(1) Das Sondervermögen ,,Hessenkasse" wird zur Finanzierung der Kassenkreditentschul-
dung der Gemeinden und Landkreise (Kommunen) und zur Förderung kommunaler und
kommunalersetzender Investitionen nach dem Hessonkassegesetz vom fefnierzen. l)a-
fz{//z rind Fzlndxfe/reg verwendet. Das Sondewelmögen "Hessenkasse"'kann auch Hlr

sonstige kommunale Zwecke verwendet weiden, soweit dadurch die ordnungsgemäße
Erfüllung der in Satz l genannten Zwecke nicht beeinüächtigt oder gefährdet wird.

(2) Das Sondervermögen Hmanziert sich aus Mittehl des Landeshaushalts und aus Beiträgen
der Kommunen.

Stellung im Rechtsverl(ehr

(]) Das Sondervermögen "Hessenkasse" ist nicht rechtsfähig. Es kann unten seinem Namen
im Rechtsverkehr handeln, klagen und verklagt werden.

(2) Der allgemeine Gerichtsstand Hr das Sondervermögen "Hessenkasse" ist Wiesbaden

(3) Das Sondervermögen "Hessenkasse" ist von dem übrigen Vermögen sowie von den
Rechten und Verbindlichkeiten des Landes geheilt zu halten. Das Land höret umnittel
bar Rir die Verbindlichkeiten des Sondervermögens ,,Hessenkasse"; dieses Laßet nicht
Mi' die sonstigen Verbindlichkeiten des Landes.
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Verwaltung und Anlage der Mittel

(1) 1)as Nr Finanzen zuständige Ministerium verwaltet das Sondervermögen "Hessenkasse"
und dessen Mittel. Es bedient sich dabei der WirtschaRs- und Infiastruktulbank Hessen
(WIBank). Die fUr die Finanzen zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minis-
ter wird ermächtigt, mit der W]Bank die hierfür erforderlichen Verträge abzuschließen .

(2) Das Sondervermögen ,,Hessenkasse" ist nach den Grundsätzen dei' Whschaftlichkeit

und Sparsamkeit zu verwalten. Die l<osten fth' seine Verwaltung trägt das Sondervermö
gen "Hessenkasse"

(3) Soweit Mittel nicht Mr Auszahlungen benötigt weiden, sind sie so anzulegen, dass mög-
lichst große Sicherheit und Rentabilität bei ausreichender Liquidität des Sondervermö-'
gens "Hessenkasse" unter Wahrung angemossener Mischung und Streuung eneicht wird
Das Nähere regelt eine Anlagerichtjinie, die das fUr Finanzen zuständige Ministerium er
stellt. Die Anlagerichtlinic bedarfder Zustimmung des Haushaltsausschusses des Hessi-
schen Landtags.

$ 5
Wirtschafßplan

(1) Das fUr Finanzen zuständige Ministerium stellt Nr das Sondervermögen "Hessenkasse'

ftlrjedes Kalendedahr einen Wirtschaftsplan auf. der nach'ichtlich dem Haushaltsplan
des Landes beizumgen ist.

(2) Der WinschaRsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen

(3) Das Sondervemtögen "Hessenkasse" wird nach dem Verwendungszweck der Mittel in
Abteilungen gegliedert. Die Abteilungen sind in Einnahmen und Ausgaben untereinander
deckungsfähig.

Jahn'esl'echnung

(1) Das Hr Finanzen zuständige Ministerium stellt zum schluss eines jeden Rechnunggahres
die Jahlesreclmung des Sondervermögens ,,Hessenkasse" auf.

(2) in der Jahresrechnung sind der Bestand des Sondervermögens "Hcssenkasse" einschließ.
lich der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die Einnahmen und Ausgaben nach-
zuweisen.

Auflösung

Das Sondervermögen "Hessenkasse" whd nach Erfüllung der in $ 2 genannten Zwe.
cke aufgelöst. Über die Verwendung eines verbleibenden Vemlögens'mr kommunale
Zwecke ist nach Anllörung der Koimnunalen Spitzenverbände durct} das fih Finanzen
zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem fbi kommunale Angelegenheiten zu-
ständigen Minister'ium zu entscheiden.

Inlirafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach dei' Verkündung in Klar
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Artikel 2

Gesetz zur Ablösung von kommunalen Kassenkrediten und zur Förderung kommunaler
und kominunalersetzender Investitionen mittels des Sondervermögens ,,Hessenkasse"

(Hessenkassegesetz)

ERSTERTEIL
Kassenkleditentschuldung

Umfang und Finanziei'ung der Kassenlireditentschuldung
$ 1

(1) Das Land organisiert für Gemeinden und Landkreise(KoJnmunen), die zur rechtzeitigen
Leistung ihrer Auszahlungen Kassenkredite aufgenommen haben, soweit zu deren Be-
gleichung keine anderen Mittel zur Verfugung stehen, aufAntrag eine Ablösung der
Kassenkredite des Kelnhaushalts bei deren Gläubigerkreditinstituten. Nicht abgelöst
werden Kassenjaedite, die zui' VorHmanzierung von Investitionen oder ö#entlich-
rechtlichen Fordemngen dienen, die zul' Sicherstellung der Zal)lungsfähigkeit del Kom-
mune nicht erforderlich sind oder die von der Kommune aufgrund il)rer ünanzieljen
Leistungsfähigkeit selbst zurückgemhrt werden können.

(2) Zur Kassenkreditentschujdung bedient sich das Land der WiNschaRs- und In6-astruktur-
bank Hessen (WIBank). Soweit es edorderjich ist, reHlnanzielt sie sich daM aufdem Fi-
nanzmarkt. Der Zeitraum der Refinanzierung beüägt bis zu 30 Jahre. Die WIBank kann
eine Ablösung eines Kassenkredits auch dadurch bewirken, dass sie in den bestehenden
Velhag mit dem Gläubigerkreditinstitut iin Wege des Schuldnerwechsels eintritt und die
Kommune aus den vertraglichen Verpflichtungen entlassen wird. Das Sondervermögen
"Hessenkasse" zahlt dei WIBank die Hr die Ablösung und deßen ReniJlanzierung erfor-
derlichen Beträge.

(3) Ist die Ablösung eines Knssenjaedits nicht möglich oder nicht whtschaftlich, können auf
Antrag del' Kommune Zinsdienst- und Entschuldungshilüen gewährt weiden, bis der Kas-
senkredit vollständig getilgt ist. Das Sondervermögen "Hessenkasse" zahlt der WIBank
die fUr den Zinsdienst und die Tilgung des Kassonkledits eiHorderlichen Beträge.

Antrags- und Entscheidungsverfahren

(1) Der Anh'ag ist bis zum 30. April 20 1 8 (Ausschlussßist) schriRlich bei der Bewilligungs-
stelle zu stellen. Bewiljigungsstelle ist das fur Finanzen zuständige Ministerium. Dei An-
trag ist nach einem von der Bewilligungsstelle vorgegebenen Muster zu erstellen und
auch in elektronischer Form an sie zu ilbermitteln. Ftlr die Einhaltung der Frist ist del
Eingang des schrißlichen Antrags maßgeblich. Der schriRliche Antrag ist nur wirksam,
wenn er im Fall einer Gemeinde den Anforderungen des $ 71 Abs. 2 Satz 2 der Hessi-
schen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Malz 2005 (GVBL.
l S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBL. S. 1 67), und hn
Fall eines Landkreises den Anforderungen des $ 45 Abs. 2 Satz 2 der Hessischen Land-
kreisordnung in der Fassung dei Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBL. S. 1 83),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 20 1 5 (GVBL. S. 6 1 8), genügt. Dem An-
trag sind die Liquiditätsp]anung Hr das Hausha]tqjahr 20 ] 8 und geeignete Unterlagen
zum Nachweis der tatsächlichen Höhe und Verwendung von Kassenkrediten im Haus-
haltsvollzug 20 1 8 beizumgen.Die Bewilligungsstelle kann die Mitteilung darilber hin-
ausgehenden' hl6ormationen und die Vorlage weiteiei Unterlagen verlangen.

(2) Die Kassenkleditentschuldung kann gewätm werden, WeRH sich die Kommune verpflich-
tet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Reclulung ab dem Jahr 201 9 nach
$ 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung auszugleichen sowie die Vorgaben
zu den Liquiditätskiediten nach $ 105 der Hessischen Gemeindeordnung zu beachten.
Die Bewilligungsstelle kann in besonderen Ausnahmefällen einen abweichenden Zeit-
punktzulassen.
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(3) Die Kommune verpflichtet sich des Weiteren, einen jährlichen Beitrag von 25 Eule je
Einwohner an das Sondervennögen "Hessenkasse" zu leisten. Die Höhe des Jahresbei-
ü'ags und die Dauer der Beitragszahlung werden von der Bewilligungsstelle unter Be-
rücksichtigung des Entschuldungshöchstbetrags und der Höhe der Entschuldungshilfen
anhand der Bevöjkerungsstatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes zum 3 1. De

zember 2015 ermittelt und der Kommune mitgeteilt. Die BewiJligungsstelle kann bei un
veränderter Höhe des Gesamtbeiüags in einzelnen Jahren einen abweichenden Jahresbei.
trag zulassen. Die Beiüagsdauer beträgt längstens 30 Jahre. Die Bewilligungsstellc soll
die Beitragszahlung der Kommune an das Sondervermögen ,,Hessenkasso" durch eine
Verrechnung mit Zählungen des Landes an die Kommune sicherstellen.

(4) Die Verpflichtungserklärungen der Kommune nach Abs. 2 Satz l und Abs. 3 Satz l sind
von der Gemeindevertretung oder dem Kreistag mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl
der Mitglieder zu beschließen. Eine beglaubigte Abschriß des Beschlusses ist der Bewil-
ligungsstelle bis zum 3 1 . Mai 20 1 8 vorzulegen.

(s) Wenn die Kommune die Verpflichtungserkläi-unger abgegeben hat, setzt die Bewilli-
gungssteJle den Höchstbehag der Kassenkreditentschuldung und die Höhe der Zins-
dienst- und Entschuldungshilfen im Einvernehmen mit dem für kommunale Angelegen
heilen zuständigen Ministerium fest.

$ 3
Ablösung der Klassenkredite

(1) Die WIBank löst die Kassenkredite nach Maßgabe dieses Gesetzes, des Bewilligungsbe
scheide, einer von dem für Finanzen zuständigen Ministerium mit der WIBank zu schlie
ßenden Vereinbarung und einer zwischen der Kommune und der WIBank zu schließen-
den Vereinbarung bei den Gläubigerkreditinstituten der Kommune ab. Die Kommune
stellt sicher, dass eine Ablösung durch die WIBank rechtlich und tatsächlich möglich ist
Im Fall des $ 1 Abs. 2 Satz 4 stellt die Kommune die Zustimmung des Gläubigerkredit-
instituts zu dem Schu]dnerwechse] sicher.

(2) Voraussetzung für die Ablösung der Kassenkredite ist, dass

l die BestandskraR der Entsclleidung nach $ 2 Abs. 5 eingetreten ist:

2 die Kommune mit der WTBank eine Vereinbarung geschlossen hat, in der insbesonde
re die zur Ablösung vorgesel)ehen Kassenkredite aufgeführt sowie die Ablösungs
zeitpunkte und die Ablösungsmodalitäten geregelt sind, und

3 das Ende der Sollzinsbindungsßist des jeweils abzulösenden l<assenkredits in die Zeit
vorn 16. Juli 2018 bis eiruch]ieß]ich ]7. Dezember 20 1 8 ßillt adel dic Kommune mit
dem GläubigerkreditinstiUt einen Rtlckzahlungstelmin innerhalb dieses Zeitraums
vereinbart und die hierdurch entstehenden Aufwendungen übemimmt odol' mit dem
G[äubigelkreditinstitut und der W]Bank einen Schu]dnerwechsel innerhalb dieses
Zeiüaums vereinbart.

(3) Die Kommune stellt zusammen mit der WIBank sicher und weist gegenüber der Bewilli
gungssteUe nach, dass aufgrund der Kassenkleditentschuldung keine Forderung gegen-
über dem Gläubigerkreditinstitut entstanden ist.

Ö 4

Zinsdienst- und Entschuldungshllfen

(1) Zinsdienst- und Entschuldungshi]fen können Hr Kassenkredite nach $ ] Abs. l gezahlt
werden. Die WIBank zahlt die nlligen Beträge unmittelbar an das Gläubigerkreditinstitut
der Kommune.

(2) Voraussetzung fUr die Zahlung der Hilfen ist, dass

1 . die BestandskraR dei Entscheidung nach $ 2 Abs. 5 eingetreten ist und
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2 die l<ommune mit dei' WIBank eine Vereinbarung geschlossen hat, in der insbcsonde
re die Kassenkredite aufgenilhrt sowie die Zahlungen festgelegt sind.

(3) Die l<ommune stellt zusammen mit dei WIBank sichel und weist gegentlber der Bewilli
gungsstelle nach, dass aufgund del Zahlung der Hilfen keine Forderung gegenilber dem
Gläubigerkreditinstitut enßtanden ist.

$ 5
Pnichtverletzung

Bei Verletzung der Verpflichtungen nach $ 2 Abs. 2 oder 3 oder von Nebenbestimmun-
gen zu begtlnstigenden Entscheidungen nach $ 2 Abs. 5 kann die Bewilligungsstelle den
Beitrag nach $ 2 Abs. 3 aufbis zu 50 Euro je Einwohner' erhöhen.

ZWEITER TEIL
Investitionsförderung

Teilnahmeberechtigung und Höhe der Investitionsförderung

(1) Das Land kann finanz- oder strukturschwachen Kommunen, die im Rahmen einer ord-
nungsgemäßen KassenwirtschaR ihre stetige Zahlungsfähigkeit nachweislich ohne die
Inanspiuchnahine von Kassenh'editen sicherste]]en, auf Antrag eine investitionsförde-
rung mittels des Sondervermögens "Hessenkasse" gewähren. Soweit Kassenl€redite zui
Vorfinanzierung öffentl ich rechtlicher Forderungen dienen, bleiben diese bei der Nach-
weisHtuung unberilcksichtigt. Der Nachweis ist durch Vorlage der Liquiditätsplanung
fb das Haushaltsjah 201 8 und geeigneter Unterlagen zut' tatsächlichen Höhe und Ver
wendung von Kassenlaediten im Haushaltsvollzug 201 8 zu Maren. Die Bewilligungs-
stclle kann die Mitteilung daritber hinausgehenden Informationen und die Vorlage weite
rer Unterlagen verlangen.

(2) Finanzschwach im Sinne des Abs. l Satz l sind Kommunen, die im Verhältnis zum
Durchschnitt aller Kommunen derselben kommunalen Gruppe nach $ 7 Abs. 3 Nr. 2 oder
derselben kommunalen Untergruppe nach $ 7 Abs. 3 Nr. l Buchst. a oder b oder Nr. 3
Buchst. b bis d des Finanzausg]eichsgesetzes vom 23. Juli 20 1 5 (GVBL. S. 298), geändert
durch Gesetz vom 25. November 20 15 (GVBL. S. 4 14), im Durchschnitt der Ausgleichs-
jahre 2016 bis2018

l bei kreisangehörigen Gemehiden eine um mindestens zell) Prozentpunkte geringere
nach $ 21 des Finanzausgleichsgesetzes ermittelte Steuerkraftmesszahl adel'

2 bei kreisheien Städten eine um mindestens zehn Prozentpunkte geringere nach $ 27
des Finanzausgleichsgesetzes ermiüelte Steuerkraftmesszahl oder

3 bei Landkreisen eine um mindestens zehn Prozentpunkte geringere nach $ 33 des Fi
nanzausgleichsgesetzes ermittelte Umlagekraftmesszalü aufweisen.

je Einwohner nacji $ 3 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes Bei Grundmntien untei-
7.500 Einwohner nach $ 7 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. a des Finanzausgleichsgesetzes muss die
nach $ 2 1 des Finanzausgleichsgesetzes ennittelte SteuerkraRmesszahl je Einwohner
nach $ 3 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes mindestens fUnfProzentpunkte geringem'
sein äls da Dwchschnitt derselben kommunalen Untergruppe im Durchschnitt der Aus-
gleichqjahre 2016 bis20]8.

(3) Sti'ukturschwach im Sinne des Abs. ] Satz l sind Kommunen,

1 . deren Bevölkerungsdichte in Einwohner je Quadratkilometer bezogen aufdie Einwoh-
nerzahl und die Gemarkungsfläche zum 31 . Dezember 2014 nach der Hessischen Ge-
mcindestatistik 20 15 des Hessischen Statistischen Landesamtes im Vergleich zum
Durchschnitt aller Kommunen derselben kommunalen Untergruppe nach $ 7 Abs. 3 Nr. l
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Buchst. a oder b oder Nr. 3 Buchst. 'a bis d des Finanzausgleichsgesetzes geringer ist
baer

2. deren Einwohnerzahl nach den Bevölkerungsstatistiken des Hessischen Statistischen
Landesamtes zum 31. Dezember 2014 geringem ist als die Einwohnerzahl zum 31. De-
zeinber2004.

(4) Abweichend von den Abs. 2 und 3 gelten kreisangehörige Gemeinden weder als finanz-
noch als strukturschwach, wenn in tUCh' als zehn der Ausgleichqahre 2004 bis 20 18 ihre
Steuerkraftmesszahl folgenden Betrag übersch'itten hat:

[ . in den Ausg]eichqjahren 2004 bis 20 ] 5 den Betrag del Bedarfsmesszahl,

2. in den Ausgleichqjahren 20 1 6 bis 20 1 8 den Bo&ag der Ausgleichsmesszahl

(5) Die Investitionsßrdclung wird als Zuschuss gewährt. Die Höhe des Zuschusskontingcnts
(Höchstbetrag des einer Kommune insgesamt zustehenden Zuschusses) richtet sich nach
einem einheitlichen Fördelsatz von 194,87 Euro je Einwohner bei kreisangehörigen Ge-
meinden sowie 100 Euro je Einwohner bei Landkreisen und kreisßeien Städten. Bei der
Emlittlung des Zuschusskontingonts werden die Einwohner zum 3 1 . Dezember 20 15
nach der Bevölkerungsstatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes zugrunde ge-
legt und anhand der Abweichung der Steuer- oder UmlagekraR zum Gruppendurch-
schnitt oder Untergruppendurchschnitt nach Abs. 2 Satz l oder 2 gewichtet. Bei einer
den Durchschnitt unterschreitenden Steuer- oder UmlagekraR werden die Einwohner in
der relativen Höhe der negativen Abweichung vom Durchsclulitt uln dieselben Prozent-
punkte der Abweichung höher gewichtet. Bei einer den Durchschniü t)bersteigenden
Steuer- oder UmlagekfaR werden die Einwohner in der relativen Höhe der positiven
Abweichung vom Durchschnitt um dieselben Prozentpunkte der Abweichung niedriger
gewichtet. Das Zuschusskontingent beträgt mindestens 750 000 Euro.

(6) Soweit eine Kommune am 30. Juni 20 1 8 weiterhin tiber geringe Kassenkredite verfügt,
kann eine Kassenkieditentschuldung nach dem Ersten Teil zusammen mit einer Investiti.
onsßrderung nach dem Zweiten Teil gewährt werden, wenn diejoweils geltenden weite.
ren Voraussetzungen erHllt sind. Das Zuschusskontingent reduziert sich in diesem Fall
um die Hälße des nach $ 2 Abs. 5 bewi]]igten Höchstbetrags und. der Entschu]dungshi]-
fën

Antrags- und Entscheidungsverfahren

(1) Del' Anüag nach $ 6 Abs. ] Satz ] ist bis zum 3 1. Dezember 201 8 (Ausschlussöist)
schriftlich bei der Bewilligungsstelle zu stellen. Bewilligungsstelle ist das H] Finanzen
zuständige Ministerium. Sie kann ihre Befugnisse auf die WIBank übertragen. Der An-
trag ist nach einem von der Bewilligungsstelle vorgegebenen Muster zu erstellen und
auch in elektronischer Form an sie zu übermitteln. Ftlr die Einhaltung der Frist ist der
Eingang des schrißlichen Antrags maßgeblich. Der sche'ißliche Antrag ist nur rechtsver-
bindlich, wenn ei im Fall einer Gemeinde den Anfördeningen des $ 71 Abs. 2 Satz 2 der
Hessischen Gemeindeordnung und im Fall eines Landkreises den Anforderungen des $
45 Abs. 2 Satz 1 2 der Hessischen Landkreisordnung gentlgt.

(2) Die Bewilligungsstelle setzt das Zuschusskontingent fest. Die Kommune hat zusätzlich
einen Eigenanteil von einem Neuntel des Zuschusskontingents zu erbringen. AufAntrag
der Koinmuhe kann der Eigenanteil auf25 Euro je Einwohner nach $ 2 Abs. 3 Satz 2 re-
duziert werden. Zur Sicherstellung des Eigenanteils kann der Kommune ein Darlehen der
W]Bank mit zehnjähriger Laufzeit und ratierlicher Tilgung gewätut weiden. Die Darle-
henszinsen trägt das Land. Filr den Anhag gilt Abs. l Satz l entsprechend.

g 8
Verwendungszweck(

(1) Das Zuschusskontingent nach $ 7 Abs. 2 Satz ] und das Darlehen nach $ 7 Abs. 2 Satz4
d(}rfen verwendet werden filr die Instandhaltung, die Instandsetztmg, die Herstellung, den
Umbau, die Erweiterung adel' die wesentliche Verbesserung kommunaler oder kommu-
nalersetzender In6asü'uktuleinriclltungen sowie fUr die Anschafftlng beweglicher und
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unbeweglicher Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens. Die Föidenmg erfolgt
tlägemeutral. Finanzier.ungsanteile Dritter mindern die förderfähigen Ausgaben.

(2) Das Zuschusskontingent kann bis zui Hälfte des nach $ 7 Abs. 2 Satz l festgesetzten Be-
trags auch zur Tilgung von Investitionskrediten der Konlnlune verwendet werden. Der
nach $ 7 Abs. 2 Satz 2 zu erbringende Eigenanteil oder ein flach $ 7 Abs. 2 Satz 4 ge-
wähtes Darlehen sind in voller Höhe für Maßnahmen nach Abs. l Satz l zu verwenden

(3) Ein Rechtsanspruch aufeinen Zuschuss adel' ein Darlehen fur eine bestimmte Maßnahme
besteht nicht. Die Bewilligungsstelle entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über
die Fördei'fähigkeit der angemeldeten Maßnahmen. Sie nimmt die förderfähigen Maß-
nahmen in eine Förderliste aufund veröffentlicht diese.

Refinanzlerungsverbot, Maßnahmenbeglnn, Maßnahmenende
$ 9

(1) Mit der Jnvestitionsmaßnahme darf vor ihrer Aufnahme in die Földerliste der Bewilli-
gungsstelle nicht begonnen werden. Dies gilt nicht Hr Instandhaltungsmaßnahmen, mit
denen nach dem 3 1 . Dezember' 20 18 begomen werden darf. Als Maßnahmenbeginn gilt
bei Baumaljnahmen der Abschluss eines wesentlichen Bauausführungsvertrages oder der
Beginn von Eigenarbeiten und bei Beschaffungen der Abschluss eines Beschafhngsver-
trages

(2) Die Maßnahmen mtlssen bis zum 3 1 . Dezember 2024 vollständig abgenommen und im
Jahr 2025 vollständig abgerechnet sein .

g lo
Berichts- und Nac1lweispnichten

(1) Die Kommunen und kommunalersetzenden Maßnahmenträger haben tiber die in die För
derliste aufgenommenen Maßnahmen zu berichten.

(2) Die zweckentsprechende Verwendung des Zuschusses und des Darlehens sind mrjede
Maßnahme durch die Kommune oder den kommunalelsetzenden Maßnahmentiägei in
nolhalb von sechs Monaten nacJI Abschluss der Maßnahme nachzuweisen.

Rückforderung und erneute Bereitstellung von Fördermitteln

(1) Fördermittel, die von einer Kommune nicht in Anspruch genommen werden, verfallen
mit Ablauf des 3 1 . Dezember 2024.

(2) Dei' Zuschuss wird zurt]ckgefoldert, soweit Fördemlitte] nicht zweckentspiechend ver-
wendet worden sind. ZurUckgezahlte Fördermittel können fÜr andere nörderfähige Maß
nahmen emeut angefordert und verwendet werden. Ftlr den Zeitraum zwischen Aussah
lung und Rtlckzahlung des Zuschusses sind für jeden vollen Kalendermonat durch dio
Kommune Zinsen in Höhe von 0,25 Prozent des zurückgeforderten Betrages zu zahlen

Förderrichtlinie

Das Nähere zur Investitionsßrderung regelt eine Förderrichtlinie, die von dem fitr Finanzen
zuständigen Ministerium nach Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände erlassen
wirdr
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DRITTERTEIL
Gemeinsame VorschriRen

Übertragung von Aufgaben auf die WIBanl(

13

Zur Umsetzung dieses Gesetzes bedient sich das Land der WIBank. Die fih' die Finanzen
zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird clmächtigt, mit der
WIBank die biel'ftlr erforderlichen Verträge abzuschließen.

Prüfungen des Rechnungsprüfungsamto

(1) Das nach $ 129 der Hessischen Gemeindeordnung zuständige Rechnungsplüfüngsamt
Fror den Kassenkreditbestand der Kommune, die eine Kassel)kreditentschuldung nach
dem Ersten Teil oder eine Investitionsßrderung nach dem Zweiten Teil beantragt hat, zu
dem Stichtag 30. Juni 201 8. Die Bewilligungsstelle kann aufAntrag der Kommune bis
zum 30. Juni 20 ] 8 einen späteren Stichtag festlegen.

(2) Die Prtlfling umfasst die Höhe und Verwendung der Kassenkiedite sowie deren moewen
digkeit zur Sicherstellung der Liquidität der Kommune zu dem Stichtag. Der Pr(]fver-
inerk ist der Bewilligungsstelle innerhalb eines Monats nach Abschluss der Prüfling vor.
zulegen

$ 15

Prürungn'echte des Hessischen Rechnungshofs

Die Pillhngsrechte des Hessischen Rechnungshofs bleiben unbertlhl't, ebenso die Rechte
des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs - Überörtliche Prüfung kommunalen
KörperschaRen.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Klatt. Es tritt mit Ablauf des
3 1. Dezember 2048 außer KmR.

Artikel 3

Gesetz zur Erhebung einer Umlage zur Finanzierung des Sondervermögens "Hessenkasse"
(Hessenkasseumlagegesetz)

Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens

(1) Die Gemeinden lUMen nach den folgenden Vol'schriRon eine Umlage an das Land ab

(2) Die Umlage whd in der Weise ermittelt, dass das ]staufkommen der Gewo.rbesteuer im
Erhebungqjahr durch den von del' Gemeinde Hi dieses Jah festgesetzten Hebesatz der
Steuer geteilt und mit dein Vervielfältiger nach Abs. 3 multipliziert wird, Das lstauf-
kommen entspricht den lsteinnahmen nach der Jahresrechnung nach $ 3 Abs. 2 Nr. l des
Finanz- und Personalstatistikgesetzes ilt der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Feb-
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rdnr 2006 (BGBI. l S
342).

438), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 20 1 6 (BGBI. l S

(3) Dei' Vervielnältiger beträgt im Jahn 20 1 9 4,3 Prozent. Das für Finanzen zuständige Minis
teriuin wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung den Vervielfältigen Hr die Jahre ab
2020 so festzusetzen, dass das Aufkommen der Umlage mrjedes Jahr 60 000 000 Euro
beträgte g

(4) t)bersteigen in einem Gemeinde die Erstattungen an Gewerbesteuer in einem Jahr die
Einnahmen aus dieser Steuer, so erstattet das Land dei' Gemeinde einen Betrag, der sich
dtuch Anwendung der Bemessungsgrundlagen des Abs. 2 auf den Unterschiedsbetrag
ergibt. Ist Hr das Elhebungsjahr der Hebesatz gegentlber dem Vodah um mehl als lO
Prozent abgesenkt, ist abweichend von Abs. 2 der Hebesatz des Vodahres anzusetzen;
mindestens ist aber der Durchschnitt der Hebesätze ftlr die letzten drei vorangegangenen
Jahre zugrunde zu legen, in denen die Erstattungen an Gewerbesteuer die Einnahmen aus
dieser Steuer nicht (überstiegen haben.

(5) Die Umlage ist jährlich bis zum 1. Februar des auf das Erhebungqalu folgenden Jahres
an das Land abzuHhren. Bis zum 1 . Mai, 1. August und 1. November des Erhebungsjah
res sind Abschlagszahlungen für das vorhergehende Kalendervierteljahr nach dem is-
taufkommen in dem Vierte[jahr zu leisten. Abs. 4 gi]t fUr die Absch]agszah]ungen ent-
sprechend.

(6) Das fü Finanzen zuständige Ministerium wird ermächtigt, nähere Bestimmungen liber
die Festsetzung und Abführung der Umlage durch Rechtsverordnung zu ü'efTen.

Zweckbindung der Umlage

Die Umlage ist durch das Land zur Finanzierung des Sondervermögens ,,Hessenkasse"
zu vci wenden.

Inlirafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1 . Januar 20 }9 in Kraß. Es tritt mit Ablaufdes 3 1. Dezember 2048
außer Kraß.

Artikel 41

Änderung der Hessischen Gemeindeordnung

Die Hessische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März
2005 (GVBL. l S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBL
S. 167), wild wie folgt geändert:

l In $ 67 Abs. l wird nach Satz l der folgende Satz eingefilgt

.,Der Vorsitzende kann Gemeindebedienstete zu den Sitzungen beiziehen

2 In $ 92 werden die Abs. 4 und 5 durch die folgenden Abs. 4 bis 7 ersetzt

"(4) Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein

(5) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

l Ändert FFN 331- 1
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] der Eigebnishaushalt unten Berücksichtigung der Summe del vorgetragenen Jahres-
fehlbetiäge im ordentlichen EI'gebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im orden-
tlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rtlcklagen ausgeglichen
werden kann und

2 iin Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses nus laufender Verwaltungstä-
tigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Til-
gung von Krediten sowie an das Sondervermögen ,,Hessenkasse" geleistet werden
kölmen, soweit die Auszahlungen zui ordentlichen Tilgung Von Investitionskrediten
nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

(6) Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn

l die Ergebnisiechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahres-
fehlbeüäge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im orden-
tlichen Ergebnis durch dle Inanspruchnahme von Mitteln der Rtlcklagen ausgeglichen
werden kann und

2 in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmiuelflusses aus laufendem Vel wal-
tungslätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zui' ordentlichen
Tilgung von Krediten sowie an das Sondeivem)ögen "Hessenkasse" geleistet werden
können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Invesütionskrediten
nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

(7) Die Gemeinde darfsich nicht überscllulden."

3 Nach $ 92 wird als $ 92a eingeengt

"$ 92a
Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

l sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Pla-
nung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Aus-
zahlungen sowie der Ausschöphng aller Eitrags- und EinzaMungsmögjichkeiten
nichteinhältoder

2 nach der Ergebnis- und Finanzplanung ($ 1 0 ]) im Planungszeitlaum Fehlbetiäge oder
ein negativer Zahlungsinittelbestand erwartet werden.

(2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindlich)e Festlegungen tiber Konsolidierungs-
maßnahmen zu neffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in
dei' Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

(3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von del Gemeindevertretung jälulich inl Rahmen
der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltqahr der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Aufla-
gen ereilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die
Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde
einzuholen."

4 $ 94 Abs. 2 wird wie folgt geätldelt

a)

aa)

bb)

cc)

Satz l wird wie folgt geändert

In Nr. 2 wird das Wort "Kassenkredite" wird durch "Liquiditätskredite" ersetzt

In Nr. 3 wh'd der Punkt am Ende dutch ein Komma ersetzt

Als Nr. 4 und 5 werden angefügt
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"4. zum Haushaltssichelungskonzept

51 zum Stellenplan."

b) In Satz 2 werden nach dem Wort "Auszahlungen" die Wörter "sowie aufdas Haushalts
sicherungskonzept" eingefilgt.

5. $ 97 Abs. 5 wird wie folgt geändert

a) In Satz 2 wird nach dem Wort "Teile" die Angabe "nach $ 97a" eingefügt

b) Folgender Satz wird angefügt

Sofern die Haushaltssatzung keine genehmigungsbedUltigen Teile enthält, darfsie erst öf.
üentlich bekannt gemacht werden, wenn die Aufsichtsbehörde imiel'llajb eines Monats nach
Vorlage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt."

6. Nach $ 97 wird als $ 97a eingefügt

"$ 97a
Genehmigungsbediirftigl(cit der llaushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde Nt

1. eine Abweichung von den Vorgaben zum Haushajtsausgleic}) in der Planung
($ 92 Abs. 5),

2. das Haushaltssicherungskonzept ($ 92a),

3 den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ($ 1 02),

4. die Kreditaußiahme
($ 103) und

file Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

5 die Auhahmc von Liquiditätskrediten ($ 105)."

7. $ 1 05 wird wie folgt gefasst

"$ 105
Liquiditätskredite

(!) Zui rec;htzeitigen Leisümg illrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Siche-
rung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem in der Haushaltssatzung
festgesetzten und nach Maßgabe des Abs. 4 genehmigten Betrages auhehmen, soweit
keine anderen Mittel zur Verfugung stehen. Diese Eimäclltigung gilt über das Haus-
llaltqjahi hinaus bis zur Bekanlntmachung der neuen Haushaltssatzung. Liquiditätskredi
te sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltqahres zurückgeführt werden.

(2) Die Gemeinde hat den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund ei
ner dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen. Die Liquiditätsplanung ist der
Aufsichtsbehörde vorzulegen. Der Höchstbetrag der in der Haushaltssatzung festge-
setz!en Liquiditätskredite bedarfder Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Geneh-
migung kann unter Bedingungen ereilt und mit Auflagen verbunden werden.

(3) Über die Auhalnne und die Kleditbedingungen entscheidet der Bürgemleister adel der
fU die Verwaltung des Finanzwesens zuständige Beigeordnete. Die Kreditaußlallme
erfolgt in Eule."

8 Dem $ 106 Abs. l wird folgender Satz angefügt

,,Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen
Mitteln ohne Liquiditätslaeditmittel in det Regel auf mindestens 2 Pi'ozent dei Summe
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der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei
dem Haushaltqah] vorangehenden Jahre belaufen."

9. $ 1 ]2 wird wie folgt geändert

a) in Abs. 9 werden nach dem Woll "Gemeindevertietuuig" die Weiter "sowie die Auß
sichtsbehörde" eingefilgt.

b) Als Abs. 1 0 wird angeHgt

"(] 0) Die Aufsichtsbehörde hat die Genehmigung nach $ 97a so lange zurückzustellen, bis
die Voraussetzungen des Abs. 9 vorliegen. Enthält die Haushaltssatzung keine geneh
migungsbedUrRigen Teile nach $ 97a, darfsie abweichend von $ 97 Abs. 5 Satz 3 sa
lange nicht bekannt gegeben werden, bis die Voraussetzungen des Abs. 9 vorliegen."

10. $ 126a Abs. 6 Satz 3 wird wie folgt geändert

a) Nr. 4 wird au@ehoben

b) Die bisherigen Nr. 5 und 6 werden die Nr. 4 und 5

1 1 In $ ]3 1 Abs. 2 werden die Wörter "und die Gemeindeverü'etung" du!'ch ein l<omma und die
Wörter "die Gemeindevertretung und die Aufsichtsbehörde" ersetzt.

12
In $ ]43 Abs. l Satz 3 wird nach dem Wort "ablehnt' ein Komma und die Angabe "die Ge
nehmigung nach $ 1 12 Abs. 1 0 zuiückstellt" eingefügt.

Artil(el 5t

Änderung der Geineindehaushaltsverordnu ng

Die Gemeindehausha[tsve['oi'dnung vom 2. Apri] 2006 (GVBL. l S. 235), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 7. Dezember 20 1 6 (GVBL. S. 254), wird wie folgt geändert;

l $ 3 whd wie folgt geändert

a) in Abs. l Nr. 32 weiden nach dem Wort "Investitionen
dervermögen .,Hessenkasse"" eingeengt.

die Wörter "sowie an das Son

b) in Abs. 2 Satz l Nr. 15 werden nach dem Wort "Vorgängen'
Sondervermögen ,,Hessenkasse"" eingeHgt.

die Wörter "sowie an das

c) in Abs. 3 werden nach dem Wort ,,Krediten" die Wörter "sowie an das Sondervermögen
"Hessenkasse"" ehgefi)gt.

2 Dem $ 25 Abs. 3 whd folgender Satz angefügt

,,Abweichend von Satz ] können l)is zum Ablauf des Haushajtqjahres 20 18 entstandene
Fehlbeü'äge im ordentlichen Ergebnis bei del Aufstellung des Jahresabschlusses Nr das
Haushaltgahr 20 1 8 mit dem Eigenkapital verrechnet werden."

2 Ändert FFN 331-27
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3 $ 47 wird wie folgt geändert

a) h Abs. 2 Nr. 32 werden nach dem Wort "Investitionen" die Wörter
delvetmögen "Hessenkasse"" eingefügt.

.sowie an das Son

b) in Abs. 3 Satz l Nr. 15 werden nach dem Wort "Vorgängen'
Sondervermögen "Hessenkasse"" eingefügt.

die Wörter "sowie an das

Artikel 6s

Anderung des Schutzschirmgesetzes

$ 4 Abs. 3 des Schutzschirmgesetzes vom 14. Mai 20]2 (GVBL. S. 128), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBL. S. 61 8), wird wie folgt geändert:

1. 1n Satz l whd die Angabe "$$ 1 02 bi$ 105" durch die Angabe "$ 97a" ersetzt

2 In Satz 2 werden nach dem Wort "war" ein Komma und die Angabe "oder in den Fällen des $ 2
Abs. 2 Satz ] Nr. ] bis 3 mit dem Wirksamwerden eines genehmigten Grenzänderungsver-
trages" eingeRlgt.

Artikel 7

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch Art. 5 die Gemeindeliaushaltsverordnung geändert wird, bleibt die Befugnis der
zuständigen Stelle, die Verordnung kt)nötig zu indem oder aufzuheben, unberilhrt.

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz witt aln Tag nach der Verkündung in Klar. Abweichend von Satz l treten die
Art. 3 bis 5 am 1. Januar 201 9 und Att. 6 Nr. 2 mit Wirkung vom 1 . Dezember 2017 in Klar

; Anden FFN 41-40
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BËgrÜBdung

A. Allgeineinei' Teil

Der Hintergrund und der Umfang der HESSENKASSE stellen sich wie folgt da'

Kassenkredite ganten ulsprUnglich dazu dienen, Kommunen kuiz6istig Liquidität zu sichem, uin
laufende Ausgaben zu decken. Anders als bei Investitionskrediten stehen Kassenlaediten keine
Werte gegenüber.

insbesondere während dei Finanz- und Wirtschaßs]aise konnten ]<assenkredite von den Kommu-
nen ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde aufgenommen werden. Nicht zuletzt in dieser Zeit
erhöhte sich der Kassenkrcditbestand von 3,2 Mrd. Euro in 2008 auf 7,5 Mrd. Euro in 2012. Die-
ser sich weiter verschärfenden Entwicklung wurde mit der Genehmigungspflicht file Kassenkredi-
te begegnet.

In Kommunen mit einem defizitären HaushaltswiilschaR haben sich Kasscnkredite faktisch zu ei-
nem dauerhaRen Finanzierungsinstrument für laufende Ausgaben entwickelt. Auch im Jahn 20 16
stehen nach Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes noch Kassenkredite in einer Grö-
ßenordnung von 6,25 Mrd. Euro in den Bilanzen der Kommunen (Kemhaushalte; Stand: 6. Juni
2 !7

Es erscheint vor diesem Hintergrund angezeigt, die aufgelaufenen Kassenkreditbestände im Hin-
blick auf etwaige Zinsänderungsrisiken zu sichem, deren geregelten Abbau einzuleiten und die
Auhahme von Kassenkrediten auf ihren uisprilnglichen Verwendungszweck - die kurzöistige
Liquiditätssicherung -- zuNckzuführen. Der Zeitpunkt für einen Paradigmenwechsel im Hinblick
auf kommunale Liquiditätskredite ersclleint aufgrund der Konsolidierungsfortschritte der Kom-
munen und der andauemden Niedrigzinsphase günstig

Ziel der HESSENKASSE ist es, tiber einen verhetbaren Zeitraum alle zum Abbau von AIHehlbe
trägen veWflichteten Kommunen zu realistischen und zumutbaren Bedingungen bei ihren Eigen
anstrengungen zum Kassenkreditabbau zu unterstützen.

]m Zusammenhang mit der kurzfristigen, umfassenden Kassenkreditentschuldung soll zudem si
chergestellt werden, dass die Kommunen kundig nicht erneut in eine solche prekäre Lage kom
men

Durch Änderung des konununalen Haushaltsrechts soll einer Kassenkreditverschuldung künftig
wirkungsvoll begegnen werden, indem der Kassenkredit auf seine urspritngliche Funktion -- die
kurzfristige Liquiditätssicherung - zurückgenijhrt wird. Durch Erweiterung der Regelungen zu'
Haushaltsgenehmigung wird die Vorgabe zur Erwhtschaftung der ordentlichen Tilgung von Kre-
diten mit ordentlichen Einzahlungen und nicllt mit neuen Kassenkrediten in die Hessische Ge-
meindeordnung (HGO) tlbeüagen und dafür Sorge getragen, dass durch das Erzielen von t)ber-
schtlssen Rilcklagen entstehen, die zui' Deckung ktlnftiger Schwankungen, insbesondere bei der
Gewerbesteuer, verwendet wei'den können.

Kommunen. die es trotz geringer Erträge in del Vergangenheit geschafR haben, ihre Aufm,endun
gen zu finanzieren und auf Kassenkredite zu verzichten, indem sie line Aula'endungen an die Er
tage angepasst haben, soll mittels eines Investitionsprogramms geholfen werden, etwaige unten
lassene Investitionen oder Instandhaltungen nachzuholen.

Die Finanzierung der HESSENKASSE soll aufgrund i]uei Bedeutung nicht a]s ein laufendes För-
derprogiamin nur jährlich im Landeshaushalt, sondem als ein einmaliges Sonderprogramm in
Form eines Sondervermögens des Landes abgebildet werden. Die Zunilhrungen zü dem Sonder-
vermögen sollen tiber den Landeshaushalt erfolgen.

Finanziert werden soll die HESSENKASSE zu einem Teil durcll die landesrechtliche Fortführung
des Teils der erhöhten Gewerbesteuerumlage, mit dem die Gemeinden bisher auf bundesgesctzli-
chel' Grundlage an dei' demnächst auslaufenden Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit beteiligt
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sind. Hierfür Werden mit dem vorliegenden Altikelgesetz ebenfalls die gesetzlichen Vorausset.
zungen geschaffen.

Das die Kassenkreditentschuldung flankierende Investitionsprogramm fÜr Hlnanz- oder struktur-
schwache Kommunen ohne Kassenkredite wird iin Wesentlichen aus originären Landesmitteln fi-
nanziert. Dazu wird auch ein Ausgleichsbehag aus einer Vereinbarung des Landes mit der Lan-
desbank Hessen-Thtlrhgen Girozenüale(Helaba) zum Sondervermögen des Landes "Hessischen
Investitionsfonds" (HIF) beitragen. Die Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2020 übel' eine
Rllcklagenentnahme oder zwätzlichc Haushaltsmittel bereitgestellt. Der mit der Helaba festgeleg-
te Ausgleichsbeh'ag belief sich zum Zeitpunkt des Verbagsschlusses im März 2008 auf rund 1 16
Mio. Ewo. Wegen der andauernden Niedrig- bzw. Negativzinsphase wird der bei der Finanzie-
rung des Investitionsprogramms der llESSENKASSE anzusetzende Beh'ag aus der Klarstellungs-
vereinbarung zum HIF voraussichtlich etwas geringer ausfallen und entsprechend durch Landes-
mittel aufgestockt.

B. Besonderer Teil

BßgtËnduna zu Artillel l

Die .Voischriß bestimmt die Errichtung eines Sondervermögens mit der Bezeichnung
"HESSENKASSE". Sie regelt die Finanzierung aus Miüeln des Landeshaushalts und aus den Ei-
genbeiträgen der an dem Entschuldungsprogramm teilnehmenden l<ommunen.

Durch diese Regelung wird sichergestellt, dass die Mittel des Sondervermögens ausschließlich
zweckgebunden fUr kommunale Zwecke, allen voran zur Finanzienlng der HESSENKASSE ver-
wendet werden dürfen. Zusammen hit dei Regeltlng in $ 7 wild sichergestellt, dass während der
Inu&eit des Programms und auch bei der Auflösung des Sondervennögens der Errichtungszweck
erfü[[t wild bzw. ist und die Mittel entsprechend det' Vorgaben in den beiden VorschriRen einge-
setzt werden.

Die Vorschrift ennöglicht dem nicht iechtsnähigen Sondervennögen die Teilnahme am allgemei-
nen Rechtsverkeh'. Die Ausgestaltung als nicht rechtsfähiges Sondervermögen begrenzt den
Vojlzugsaufwand, weil damit eine Regelung ilbel' die Bildung von Organen entbehrlich wird.

Aus der Natur des Sondervermögens folgt die Pflicht zu einer Trenmmg von dem übrigen Vermö-
gen des Landes. Die ausdHlckliche Regelung zur HaRung des Landes ftlr das Sondervermögen ist
insbesondere Nr die Refinanzietungsaktivitäten der WirtschaRs- und Inßastrukturbank Hessen
(WIBank) erforderlich.

Die Übertragung der Verwaltung des Sondervermögens auf die WIBank ist beabsichtigt und be-
darf Weiterer Konkretisierung. Die Verwaltungskosten sollen möglichst gering gehalten werden
und sich aus dem Sondervermögen selbst finanzieren. Bei der Verwaltung des Sondervermögens
kann es wirtschaßJich sein, Vorübergehend nicht benötigte Mittel anzulegen. Dies soll nach einem
von dem Finanzministerium noch zu erstellenden und im Haushaltsausschuss zu eiörtemden An-
lagerichtlinie geschehen.

Mit dein Whlschaßsplan soll Uber die beabsichtigte Verwendung der Mittel in den verschiedenen
Abteilungen AuskunR gegeben werden.

]n der Abteilung 1, dem "Eingangstor" zur HESSENKASSE, werden alle von den kassenkredit-
verschuldeten Kominuncn im Rahmen einer SelbstausjcunR gemeldeten Darlehen einer PrtifÜig
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unterzogen. Soweit ein Kassenkredit zur Vorfinanzierung einer Investition aufgenommen wunde,
kann er grundsätzlich in einen lang laufenden und lange'istig zinsgebundenen Investitionskiedit
umgeschuldet werden. Im Bedarfsfall wird die WIBank ein Angebot zum Abschluss eines Kom-
munalkredits mit markHblichen Konditionen abgeben. Die Laufzeit kann bis zu 30 Jahre behagen
und wird duch die Kommune in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde bestimmt. Eine finanziel-
le Förderung im Rahmen der lIESSENKASSE ist derzeit nicht vorgesehen. Daher sind im Wirt-
schaftsplan des Haushaltsplans 20 ] 8/20 19 die Abteilungen l und ll zusaininen dargestellt.

In del Abteilung ll whd die Kassenkreditentschuldung abgebildet

In der Abteilung 111 ist das flankierende Investitionsprogramm veranschlagt

Die Zufilhrung der Mittel wird aus dem Einzelplan 17 des Landeshaushalts erfolgen. Dies ist aud)
für den Eigenbeitrag der Kommune vorgesehen, dei' mit Zahlungen des Landes an die Kommune
veireëhnet werden soll. Der Wirtschaftsplan des Sondervermögens, der als Anlage IV zum Ein-
zelplan ] 7 dem Haushaltsplanentwurf 20 ] 8/20 19 beigefügt ist, basiert auf Schätzungen, die sich
nach Ablauf der Antragsö'ist zur Kassenkreditentschuldung konkretisieren werden, da im Zuge
der Bewilligung die Ablösungsplanung und deren Refinanzierung feststehen wird. Bzgl. der h-
vwtitionsfördetung ist geplant, im Anüagsverfahren die voraussichtlichen Mittelbedade in den
einzelnen Haushaltgahen abzufragen.

Die Verwaltung des Sondervermögens - insbesondere in den ersten Jagen - wird dadurch erleich
ten. dass die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Abteilungen untereinander deckungs
fähig sind.

Die VorschriR trifft Regelungen zur Jahresrechnung des Sondervermögens

Die Vorschliß sichert die Zweckbindung der Mittel auch zum Zeitpunkt der Auflösung des Son-
dervermögens. Sie steht in unmittelbarem inhaltlichen Zusammenhang zu $ 2. Da es sich um ein
Vermögen mit kommunaler Widmung handelt, sind eine Anhörung der Kommunalen Spitzenver-
bände und eine einvernehmliche Entscheidung des Finanz- und Innenministeriums vorgesehen.

Die Vorschriß regelt mit dem Ziel einer schnejlstmöglichen Umsetzung del HESSENKASSE das
Inkrafttreten zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

BËa! ilnduna zu Artikel 2

A. Allgemeines

Kassenkredite sind nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) Fremdmittel, die den Kom-
munen zum Ausgleich kurze'istiger Liquiditätsscl)wankungen und somit zur Auö'echterhaltung
einer ordnungsmäßigen KassenwHschaR dienen. Gem, $ ]05 Abs. l S. l und 2 HGO unterliegen
Kassenkredite einem engen Verwendungszweck. Kassenlaedite dienen dannach nur der Finan-
ziell)ng Eälliger, laufender Verwaltungsaufgaben, soweit die dafür eingeplanten Einnahmen
(noch) nicht vereinnahmt wurden. Sie sind mit einem Dispokredit vergleichbar und stellen eine
Art Vorfinanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen dar.

Dennoch haben sich in Kommunen mit einer deülzitären Haushaltswil'tschüß Kassenja'edite fak-
tisch zu einem dauerhaßen Finanzierungsinstrument Mr laufende Ausgaben entwickelt. Vielerorts
wUi-de eine plötzliche Zinswende dic Haushaltssituation weiter verschärfen. Eine geordnete Rück-
ftlhrung der Kassenkredite innerhalb eines Zeitraums von längstens 30 Jallren erscheint angezeigt
und -- nicht zuletzt aufgrund des derzeit günstigen Zinsniveaus und der anhaltend guten konjunk-
turellen Lage -- möglich.
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Durch das flankierende Investitionsprogramm sollen im Grundsatz diqenigen Kommunen geför-
dert werden, die keine Kassenkreditentschuldung benötigen, weil sie in der Vergangenheit gut
gewirtschaRet haben. Antragsberechtigt sollen Kommunen sein, die im Rahmen einer geordneten
HaushaltswirtschaR ohne Kassenkredite auskommen und finanz- oder stru](turschwach sind.

B. Zu den einzehen VorschriRen

Durch das Programm zur Kassenhedhentschuldung sollen grundsätzlich alle mit Kassenkrediten
belasteten Kommunen dabei unterstiltzt werden, diese zu realistischen und zumutbaren Bedingen
gen abzubauen.

Voraussetzung Hr die Aufhahtne in das Entschuldungsprogramm ist. dass es sich um Darlehen
zur Liquiditätssicherung hmdelt, deren RilckRlhrung der Kommune aus eigenen Kräften nicht
ohne weiteres möglich ist. Ablösungsfähig sind nur Darlehen, die zur Verwendung im Kemhaus-
halt bei Kreditinstituten aufgenommen wtlrden.

Darlehen, die dem Kemhaushalt der Kommune aus anderen kommunalen Organisationseinheiten
zur Liquiditätssicherung zur VernUgung gestellt werden, kommen grundsätzlich nicht fUr eine
Au6lahme in das Entschuldungsprogramm in Bewacht. Die Kommune hat das Recht, die Organi-
sation ihrer Aufgabenwahmehmung in kommunaler Selbstverwaltung frei zu wählen. Zieht sie
zur Liquiditätssicherung im Kernhaushalt die ausgegliedenen Aufgabenträger - zutreffend -- her-
an, so dali dies nicht zu einer Ablösung dieser reinen innenfinanzierung ähren. Im Einzelfall
kann im Rahmen der Erörterung mit der Kommune eine diHeienzierte Betrachtung erfolgen, ins-
besondere bei der Vawendung von Rücklagen aus kostenrechenden Einrichtungen zur vorilber-
gehenden Liquiditätssicherung im Kernhaushalt, die nach einer Neukalkulation der Entgelte ön
dio Gebilhren- oder BeitragszaMer aubzukehren sind.

Können Mittel aus einem Kassenkredit des kommunalen Kemhaushalts einem Eigenbetrieb zur
VerHgung gestellt werden, Weiden sic oHenkundig nicht zu] rechtzeitigen IBistung einer Auszah
lung dei Kommune benötigt. Es handelt sich vielmehr um die Weiterleitung von liquiden Mitteln,
die dem Kassenkredit im Kemhaushalt gegenzurechnen sind. Eine Entschuldung kommt gluJtd-
sätz[ich nicht in Betracht. Jm Einze]fa]] kann im Rahmen der Erörterung mit der Kommune eine
diHerenzierte Betrachtung erfolgen.

Sofern eine Kommune einen Eigenbetrieb spätestens zum Haushaltgahr 2018 (zum 1. Januar
20 1 8) in den Kernhaushalt tiberHhrt hat, können die in diesem Zusammenhang zum 30. Juni 20 1 8
im Keinhaushalt vorzufindenden Kassenlcredite - auch wenn sie durch den Eigenbetrieb aufge-
nommen wurden - zur Ablösung zugelassen werden, soweit die tlbrigen Voraussetzungen erfüllt
Sln

Soweit liquide Mittel vorhanden sind, liegt kein Liquiditätsengpass und damit auch keine Gefähi
dung der ordnungsgemäßen KassenwirtschaR gemäß $ 105 Abs. l Satz l HGO vor. Zur Rtlckfiih
rung der Kassenkredite ist eine Kassenkreditentschuldung nicht erforderlich.

Eine ZwischenHinanzierung von Investitional mit Kassenkrediten ist geld. $ 105 Abs. l HGO nur
kurzbistig zulässlg. Die dauerhafte Finanzierung von Investitionen muss durch Kredite gem. $
1 03 HGO erfolgen. Soweit ein Kassenh'edit zur Vorfinanzierung einer Investition aufgenommen
wade, kann er in einen lang laufenden und langfristig zinsgebundenen Investitionskredit umge-
schuldet worden. Zinsänderungsrisiken können so ausgeschlossen werden. Die Tilgungen lilr den
Investitionskredit sind ab dem Haushaltsjahr 20 1 8 gem. $ 3 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverord-
nung(GemHVO) zu erwirtschaßen.

Aus der Vorfinanzierung öffentlich-rechtlicher Forderungen resultiert keine daueihaRe Belastung
deren Ablösung aus eigenen Kraßen der Kommune nicht möglich ist. Die Forderungen und die
Zahlungseingängesind "sicher'

Wurde bei Aufnahme des Kassenkredites der Rilckgriff auf bestehende Kapitalanlagen oder Be
teiligungen vermieden, ist eine Entschuldung grundsätzlich nicht erfol'derlich und damit ausge-
schlossen.
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Kommunen, die ilse Kassenki'edith aufgrund iln'er Hmanziellen Leistungsfähigkeit nach Ehlschät
zung der Finanzaufsicht selbst zurtlckNhren können, erfahren keine Entschuldung.

Bei der Entscheidung zur Außiahme in das Entschuldungsprograintn ist bei vergleichsweise ge-
ringer Kassenheditentschuldung pro Einwohner auch der im Verhältnis zu dem sehr kurzen Zeit.

raum der Teilnahtne an dem Programm entstehende Verwaltungsaufwand zu bertlcksichtigen.

Die oper?!tve Dmchfilhrung der Entschuldung soll auf die WIBank überragen werden. Vorrangig
soll die W]Bank Mllige Kassenkreditschulden bei den Gläubigerkreditinstituten der Kommunen '
ablösen. Die Kommune hat die Ablösungsfähigkeit zu den von der WIBank in Abstimmung mit
dem Finanzministerium noch festzulegenden Ablösungsterminen sicherzustellen. Ist die Ablösung
im zweiten Halbjahr 20 1 8 aufgrund der Ausgestaltung der Darlehensverträge nicht ohne weiteres'
möglich(insbesondere in Fällen langer Zinsbindungsfiisten oder langer Vertragslauf2eiten), soll
die WIBank im Wege des Schuldnerwechsels anstelle der Kommunen h die Verträge eintreten.
Stimmt das Gläubigelkreditinstitut einem Schuldnerwechsel nicht zu, kann auch eine Vertrags-
aufhebung - im Zweifel gegen Zahlung eines Entgelts oder einer Vorfälligkeitsentschädigung --
wiKschaftlicl) sein. Dabei hat grundsätzlich die Komtnune die Kosten zur llerstellung der Ablö-
sungsfähigkeit zu tragen. Das Finanzministerium soll bei seiner Entscheidung unbillige Halten
vermeiden, insbesondere wenn sich der zu zahlende Betrag erheblich auf die Liquidität der Kom-
mune auswirkt. Als letztes Mittel steht dem Finanzministerium die Möglichkeit zui Bewilligung
von Zinsdienst- und Entschuldungshilfen offen.

Die Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm ist ßeiwillig. Die Komn)une beantragt nach ent
sprechender Beschlussfassung ihrer Vertretungskörperschaß (ggf. zunächst in Form eines Grund
satzbeschlusses) schriRlich die t)bernahme der abjösungsfähigen Kassenkredite unter Zugrunde
lesung des auf Basis einer SelbstauskunR, der Beurteihing durch das Land und ggf. nach Eiöite-
rung mit der Kommune ermittelten Ablösungsbetrags.

Soweit die Kassenkredite zum Zeitpunkt der Antragstellung den durch die Kieditprühng bzw.
den im Rahmen der Erörterung festgelegten Entschuldungshöchstbctrag ilbersteigen, kommt eine
Außlahme des zusätzlichen Betrags in das Entschuldungsprogramm grundsätzlich michi in Be-
dacht, Die RUcknlhrung eines solchen verbleibenden Kassenkredits ist durch die l<onunune im
Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde eigenständig zu leisten. Bei gravierender negativer Li-
quiditätsentwicklung kann im Einzelfall aufBetreiben der Kommune eine erneute Prtlfting des ab
lösbu'en Betrages erholten.

Unterschreitet der Kassenkieditbestand zum Zeitpunkt der Ablösung den festgelegten Entschul-
dungshöchstbetrag, reduziert sich der durch die WIBank abzulösende Belag entsprechend, sodass
durch die Ablösung der Kassenkredite kein Guthaben zugunsten der Kommune entstehen kann.

Aufgrund des erfordelliohen Vorlaufs der Refinanzierungsaktivitätei} der WIBank und der not-
wendigen Zeit zur Antragsprilhng und Entscheidung, ist eine Ausschlussö'ist vorgesehen. Feist
verlängerungen und Wiedereinsetzungen walden das Verfahren verzögern und erschweren.

Neben der ErwirtschaRung des Eigenbeitrags, der grundsätzlich ab dem dahl 20 ] 9 ZU erbringen
ist, verpflichtet sich die Kommune, ab dem Jahn' 20 19 den Ergebnis- und Finanzhausllalt in Pla-
nung wld Rechnung auszugleichen sowie zuktinRig erforderlich werdende Kassenkredite nur zur
untedährigen Liquiditätssicherung in Anspruch zu nehmen und diese grundsätzlich zum Jahres-
ende zurilckzuHhren. Ausnahmen können bei besonders hoch verschuldeten Kommunen. insbe-
sondere Schutzschirmkommunen mit langen Konsolidierungspfaden (tatsächliches Erreichen des
Haushaltsausgleichs erst nach 20 18) angezeigt sein.

Der Landkreis so]] sich zudem verpflichten, den jährlichen Eigenbeitrag so zu erwirtschaften, dass
eine Erhöhung der Kreisumlage nur als "ultima latin" herangezogen werden muss.

Die an dem Entschuldungsptogramm teilnehmenden Kommunen zahlen als Beitrag zur Refinan-
zierung der Kassenkreditentschuldung jährlich einen einheitlichen Finanzierungsanteil von 25 Eu
role.Einwohner (bezogen auf den Stand 3 1 . 12.20 1 5 laut Bevölkerungsstatistik des Hessischen

Statistischen Landesamtes). ]n den im Finanzministerium geführten Einzelgesprächen mit den
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Kommunen wurde vie]€ach der Wunsch nach einer F]exibijisierung der Beitragshö])e Hr den Fa]]
einer günstigen Finanzsituation und bei temporären finanziellen Engpässen geäußert. Eine ent-
sprechende Flexibilisierungsmöglichkeit wurde in den Gesetzestext aufgenommen. Es ist derzeit
die Möglichkeit einer Ratenpause und einer Sondertilgung (in Höhe eines Vielfachen des jälnli-
chen Beitrags) vol'gesehen. Diese steht zur Sicherstellung der Gesamtfinanzieiung des Sonder-
vermögens "HESSENKASSE" unten Genehmigungsvorbehalt.

Die Dauer der kommunalen Beitragsloistung endet, sobald sie durch ihrer Eigenanteil die HälRe
der abgelösten Kassenkreditsumme eneicht hat. Die Beitragsdauer richtet sich damit nach der in
dividuellen Kassenkreditverschuldung, ist jedoch auf die Höchstdauer von 30 Jahren begrenzt.
Eine im Einzelfall reclmerisch daiËbel' hinaus noch bestehende Restschuld wird alleine von der
HESSENKASSE übernommen.

Die VertretungskörperschaR beschließen itber die Veq)flichtungserklärungen mit der Mehrheit ih
rer gesetzlichen Mitglieder. Der Beschluss ist möglichst vor Antragstellung zu fassen und dem
Finanzministerium bis spätestens 3 1 . Mai 20 1 8 vorzulegen.

Finanz- und Innenministerium entscheiden einvemehmlich über die Kassenheditentschuldung.
Die (rechtzeitige) Abgabe der Erklärungen durch die Kommune (Beschluss der Vemetungskör-
perschaft) ist wesentliche Voraussetzung fih die Bewilligung der Ablösung von Kassenklediten
bzw. der Gewährung von Zinsdienst- und Entschuldungshilfen.

Die Vorschriß regelt die Voraussetzungen Nr die Ablösung dei' Kassenkredite
gilt auch in den Fällen des Schuldnerwechsels.

Diese Regelung

Sollte ein Gläubigerkreditinstitut bei einem tiber den 17. Dezember 201 8 hinaus laufenden Kas-
senkredit weder einem Schuldnerwechsel auf die WIBank, noch einer vorzeitigen Rtlckzahlung
innerhalb des Ablösungszeihaums zustimmen (oder Letzteres nicht wirtschaßlich sein), so soll als
letztes Mittel zur Einbeziehung des Kassenkledits in das Entschuldungsprogranlm die WeiterfUi-
rung des Darlehens durch die Kommune und die Gewährung von Zinsdionst- und Entschuldungs-
hilHen bis zur vollständigen Tilgung des Darlehens möglich sein. Die WIBank soll in diesem Fall
die fälligen Zins- und Tilgungsleistungen im Namen und auf Rechnung des Sondervermögens
"HESSENS(ASSE" unmittelbar gegenüber dem Gläubigeikreditinstitut erbringen. Die VorschriR
regelt die hierfui' geltenden Voraussetzungen.

Bei Pflichtverletzungen kann ein Zuschlag zu dem Eigenbeihag von bis zu weiteren 25 Euro je
Einwohner erhoben wel'den. Damit trägt die Kommune fÜr den Zeitraum der Pflichtverletzung
wirtschaRlich betrachtet die Refinanzierung der Kassenkreditentschuldung nahezu selbst. Die Un
tersmtzung umfasst insoweit nur noch die Reamanzierungszinsen.

Die Entscheidung hat die Bewilligungsstelle nach pflichtgemäßem Emtessen unter Berücksichti
gong der schutzwürdigen Belange der Kommune zu tresen.

Voraussetzung Hr die Teilnahme an dem investitionsprogramm ist im Grundsatz, dass die Kom-

mune zum Stichtag 30. Juni 20 1 8 keinen Kassenlaedit (mehr) hat und nach ihrer Liquiditätspla-
nung fUr das Haushaltqahr 201 8 sowie der mittejßistigen Finanzplanung nach dem Stichtag er-
6orderhch werdende Kassenkredite ausschließlich zlu unteÜätu'iren Liquiditätssichetung verwen
det werden,

Die Beurteilung der FinanzkraR richtet sich nach der gemäß den Regelungen des Kommunalen
Finanzausgleichs nivellierten Steuer- bzw. Umlagekraßje Einwohner im Durchschnitt der Fest-
setzungen der Jahre 20 1 6 bi$ 20] 8. Kommunen, deren nivellierte Steuer- bzw. Umlagekraft mehr
als 90 Prozent der durchschnittlichen nivellicrten Steuer- bzw. UmlagekraR aller Kommunen der-
selben (Unter-) Gruppe in der Abgrenzung des Finanzausgleichsgesetzes beträgt, sind nicht als Hi-
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nanzschwach einzuordnen. Fur Gemeinden unter 7.500 Einwohner liegt wegen ihrer geringeren
VelwaltungskraR der anzuwendende Prozentsatz bei 95 Prozent.

Bei der Ermittlung, ob eine Kommune als shukturschwach einzuordnen ist, sind zwei Keitel'ien
alternativ zu bertlcksichtigen: eine vergleichsweise geringe Bevölkerungsdichte odem ein Bevölke
rungsrilckgang im Vergleich einerjüngeren Einwohnerzahl mit der Einwohnerzahl zu einem län-
ger zurilckliegendcn Zeitpunkt.

Eine gelinge Bevölkerungsdichte legt die Notwendigkeit dezente'der Daseinsfürsorge nahe. Als
Bewertungsjahr wird dabei das Jahr 20 14 herangezogen (Bevölkerungsstand zum 3 1 . Dezember),
um die zum Teil deutlichen flUchtlingsbedingten Veränderungen ab 20 1 5 nicht in die Bewerhng
einfließen zu lassen. Liegt die Bevölkerungsdichte unter dem jeweiligen Durchschnitt der zum
Vergleich herangezogenen(Unter-) Gruppe, ist die betreuende Kommune als strukturschwach zu
bewertene

Das Kriterium der Bevölkerungsdichte zur Beurteilung einer möglichen Strukturschwache ist al
letdings bei den kreisfreien Städten nicht geeignet, da diese sich generell durch eine verdichtete
Bevölkelungsstmktuü atlszeichnen. Es kommt deshalb in dieser Vei'gleichsgtuppe nicht zur An-
wendung.

Duch zurückgehende Bevölkei'ungszahlen muss die vorhandene InÖastruktu] von immer wenigen
Einwohnem Hlnanziert werden (Remanenzkosten). Zur Beurteilung der Bevölkerungsentwicklung
werden die Jahre 2004 und 2014, jeweils zum 3 1 . Dezember, herangezogen. Auch hier wird we-
gen der zum Teil deutlichen Veränderungen der Bevölkerungsentwicklung ab 20 1 5 zugunsten ei-
nem größeren Anzahl antragsberechtigte] Kommunen auf die Verwendung jüngerer Zahlen ver-
zichtetC

Eine Kommune ist weder als finanz-, noch strukturschwach einzuordnen und damit nicht antrags
berechtigt fUr das Investitionsprogramm, wenn sie in den Jatnen 2004 bis 2018 mindestens l l
Mal abundant war. Da dieses Ausschlusskriterium faktisch nur bei den kreisangehörigen Kom-
mullen greift, wurde aufentsprechende Regelungen bei den Landkreisen und kreisfreien Städten
verzichtet.

Die Investitionsßrdelung wird als Zuschuss gewährt, der mindestens 750 000 Euro beträgt. Die
Kontingente ermitteln sich anhand eines einheitlichen Föidersatzes für kreisangehörige Gemein
dcn von 194,87 Euro und Hr Landkreise und kreisßeie Städte von 1 00 Euro je Einwohner. Die
Einwohnerzahlen zum 3 1 . Dezember 201 5 werden dabei nach Steuer- odem UmlagehaR gewich
i:et

Die Höhe des jeweiligen Kontingente bemisst sich somit grundsätzlich anhand der individuellen
Steuer- oder UmlagekraR der Kommune. Diese whd aus den KFA Festsetzungen der Jahre 20] 6
bis 2018 ermittelt.

Die sich ergebende individuelle Abweichung wird im Verhältnis zum jeweiligen(Unter-) Chip
pendurchschnitt gesetzt und dient als Maßstab zur Emlütlung Chief gewichteten Einwohnerzahl
Liegt die Steuer- bzw. Um]agekraftmesszah] unter dem(Unter-) Gruppendurchschnitt, erhöht
sich die gerichtete Einwohnerzahl und umgekehH.

Kleine Kommunen mit einer geringen Bevölkerungszahl erhalten bei dieser Berechnungsmethode
ggt ein so geringes Kontingent, dass eine merkbare hlvestitionsmaßnahme nicht möglich ist.
Dem whd durch die Festlegung eines Sockelbetrages von 750 000 Euro entgegen gewirkl

Das hvestitionsprogiamm wurde im Wesentlichen Hr den kreisange]]örigen Raum entwickelt. ]m
Vordergrund steht die Förderung gemeindlicher Investitionen. Gleichwohl sollen aber auch die
Landkreise und kl'eisü'eien Städte nicht von den Fördermöglichkeiten ausgeschlossen werden. Mit
Blick aufdie sehr hohen Einwohnerzahlen erscheint es allerdings angezeigt und sachgerecht, eine
Deckelung aufeinen Förderbetrag in Höhe von 100 Euro je Einwohner vorzunehmen.

In Fällen, in denen eine Teilnahme am Investitionsprogramm deutlich wirtschaRlicher wäre als
eine reine Kassenkreditentschuldung, eine eigenständige RücknUhrung der Kassenkredite von der
Kommune aber nachweislich nicht geleistet werden kann, wird die Möglichkeit eröfhet, sowohl
eine Kassenkreditentschuldung als auch eine - antei]ige - Teilnahme am investitionsprogramm
zuzulassen. Dies gilt insbesondere bei kreisangehörigen Gemeinden hit geringer Einwohnerzahl,
einem möglichen Zuschusskontingent von 750 000 Euro und geringerer Kassenkreditverschu]-
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dung. In den beüefüenden Fällen richtet sich die Kassenh'editentschuldung nach dem für alle Ent-
schuldungsfälle geltenden VerfähJen. Das schließt die Verpflichtung ein, den Eigenbeitrag zur
Refinanzierung zu erwirtschaften und zu zahlen. Der fÜr die Teilnahme am Investitionsprogramm
maßgebliche Stichtag 30. Juni 20 1 8, an dem keine Kassenkredite vorhanden sein dilr6en. wird in

diesen Fällen ersetzt duch den Tag, zu dem tatsächlich die Ablösung der Kassenkredite erfolgt.

Als Kompensation des Vorteils, dei in den einschlägigen Fällen duch die Bertlcksichtigung so-
wolü im Entschuldungs- als auch im Investitionsprogramm entsteht, soll der Förderbetmg aus
dem Investitionsprogramm um den hälRigen Betrag der Kassenjueditentschuldung gekUzt wer.
den. Dies entspricht wirtschaßlich dem Ergebnis, das erzielt wllrde, wenn die betreffende Kom
müde den bestehenden Kassenlaedit aus eigener Kraß zurtlckHhien wurde. Eine Ktlrzung soll
auch in den Fällen erfolgen, in denen der Kommune das Mindeskontingenl zugewiesen ist.

Fälle "geringer" Kassenkledite sind allgemein solche, bei denen jedenfalls die aufden 30. Juni
20 1 8 prognostizierte Kassenkreditverschuldung nicht wesentlich höher sein wird als ein fiktives
Kontingent im Investitionsprogramm. In Gtlnstigerfällen soll die Bewilligungsstelle durch geeig-
nete Auflagen zum Bewilligungsbescheid daftlr Sorge tragen, dass das Investitionskontingent die
Sicherstellung der Liquidität zusätzlich unteisttltzt, indem die Zweckbestimmung zum Beispiel
auf ehe hälRige Verwendung zur Tilgung von Investitionslaediten, eine Finanzierung von lau-
fendem Aufwand(Instandhaltungsmaßnahmen) oder ]nvestitionen zur Reduzierung des laufenden
Auch'anda beschränkt wird. Dies gilt umso mehr, als das Entschuldungskontingent die Höhe des
Investitionskontingents erreicht oder Überschreitet.

l)ie Vorschriß regelt das Antrags- und Entscheidungsvelfahien zum Investitionsprogramm. Zur
besseren Planung ist im Antragsverfahren - entsprechend der Regelung zum Entschuldungspro-
gramm - eine Ausschlussäist vorgesehen. Da derzeit noch nicht absehbar ist, welche Kommunen
mit welchen Kontingenten tatsächlich die Voraussetzungen zu einer Teilnahme an dem Investiti-
onsprogramm erfüllen, sollen die Zuschusskontingente per Bewilligungsbescheid festgesetzt war-
en

Die Bewilligungsstelle soll ihre Befugnisse (insgesamt odem in Teilen) auf die WIBank überragen
können, insbesondere die bank- und Röidertecllnische Umsetzung des Investitionsprogramms.

Die Kommune hat einen Eigenanteil von 1 0 Prozent des Investitionsvolumens zur Finanzierung
der geßrderten Maßnahme beizusteuem. Bei der Finanzierung der Investitionsmaßnahme ist der
Einsatz weiterer Eigen- oder von Drittmitteln möglich.

Uin insbesondere kleine Kommunen, die das Mindestkontingent erhalten, bei der Finanzierung
des Eigenbeitrags nicht zu überfordern, kann dieser auf Wunsch del Kommune auf25 Euro je
Einwohner begrenzt werden.

Zudem sollen Komplementätnmanzierungsdarlehen Hr den kommunalen Eigenanteil gewählt
werden könlnen. Das Finananinisterium entscheidet tiber die beantragte Investitionsßrdeiung,
soweit es seine Befugnisse nicht auf die WIBank tlberüägt.

Das bewilligte Investitionskontingent (Zuschuss und ggf. Komplementärfinanzierungsdarlehen)
ist ftb' kominuna]e ]nßastrukturinvestitionen zu verwenden. Dabei wird keine Vorgabe gemacht,
ob diese Maßnahmen im Pflichtigen oder im 6eiwilligen Bereich erfolgen. Es ist damit ein mög-
licllst breiter Verwendungszweck vorgesehen.

Auf.Anti'ag der Kommune kann die Bewilligungsstelle ausnahmsweise zulassen. dass auch Inves

litionen in kostenrechnenden Einrichtungen, bei denen grundsätzlich das Kostendeckungsprhzip
anzuwenden ist(insbesondere Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Müllentsorgung) fil:
nanziert werden.

Um eine mög]ichst breite Verwendung dei' Mittel zu eröfhen, wird die Verwendung des Kontin
cents auch für die Instandhaltung kommunaler oder kominunalersetzender Inßastruktureinrich-
tungen sowie fUr Beschaffungen im kommunalen Aufgabenbereich zuge]assen. Der fUr ]nstand-
haltungen verwendbare Betrag ist nicht besclnänkt.
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Die Vel'wendung des Zuschusses bis zur HälRe des jeweiligen Kontingente zur Tilgung von in-
vestitionskrediten ist zulässig. Bei der Verwendung der anderen Hälße des Zuschusses ist ein Ei
genbeitrag in doppelter Höhe zu erbringen (bzw. das Komplementärfinanzierungsdarlehen zu
verwenden).

Das Finanzministerium kann den Verwendungszweck im BewUligungsbescheid einschränken
insbesondere in Giinstigerfällen.

Das Földerverfahren orientiert sich am l<ominunalinvestitionsprogramln(KIP) und erfolgt weit-
gehend elektronisch. Einzelne Maßnahmen können zur Ausschöpfting des Kontingente oder vor
dein Hintergrund der Baukostenentwicklung angepasst werden. Ebenso ist eine Nachmeldung von
Maßnahmen möglich, soweit Fördennittel frei werden, z.B. weil sich eine ursprllnglich angemel-
dete Maßnahme nicht (vo]]umßng]ich) lea]isiercn ]ässt.\

Die Vorschrift regelt das Refinonzierungsverbot in dem gewählten Förderverfahren (entsprechend
KIP)

Instandhaltungsmaßnahmen sind ab dem 1 . Januar 20 1 9 von dem im Investitionsprogramm
grundsätzlich vorgesehenen Refinanzierungsverbot ausgenommen, um insbesondere die Beseiti-
gung von Winterschäden an kommunalen Straßen beauftragen und reHmanzieren zu können, Die
Festlegung, wann aus dem Investitionsprogramm ßmanzierte Maßnahmen beendet sein mtlssen,
orientiert sich am Zeiß'ahmen für den Liquiditätsaußa\i des Sondervermögens
,,}ESSENI(ASSE"

Die Berichts- und Nachweispflichten orientieren sich an den Regelungen im KIP

Rttckforderungen so]]en nicht zu einem Verfa]] der Fördermittel fuhren, sondem sie ]üittel kön-
nen in dem Pi'ogrammzeitraum ftlr spätere Abrufe oder andere Maßnahmen erneut zur Verengung
gestellt werden. Die Verzinsung erfolgt in RückfarderungsHllcn aus Vereinfachungsgriinden an-
hand eines eitÜeitjichen Zinssatzes von 3 Prozent pro Jahr.

Das Finanzministerium ist aufgefordert, zut weiteren Konkretisierung und Ausgestaltung des h
vestitionsprogramms eine Fördenjchtlinie zu erlassen, bei deren Erd'beitung die Belange der
Kommunen durch die Kommunalen Spitzenverbände eingebracht werden sollen.

Die Umsetzung der Kassen[aeditentschu[dung und dei ]nvestitionsRirderung so]] auf die W]Bank
ilbertragen weiden, wozu das Finanzministerium ermächtigt wird.

Zur Prüfling der Angaben und Unterlagen der Kommunen ist das Rechnungsprilfungsamt aufge-
fordert, im Rahmen seinem Zuständigkeit tätig zu werden und das Finanz- und Inulenministerium
bei den zu üeffenden Entscheidungen zu unteisttitzen. Dabei handelt es sich um eine umfassende
Kassenpdhng unter Feststellung der Kassenkreditbestände nach den Kategorien und Vorgaben
der HESSENKASSB.

Die VorschriR stellt das Prüfüngsrecht des Hessischen Rechnungshofs und der dort angesiedelten
(überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften klar.

Zu $ ]6
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Die VorschriR regelt hit dem Ziel einer schnellstmöglichen Umsetzung der HESSENlCASSE das
Inh'afheten zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Nach dem Programmende tritt es außer Kraft.

Begründung: zu Ai'tilcel 3

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Gemeinden nicht in vollci Höhe zur VerRlgung. Bund
und Länder sind durch die Gewerbesteuerumlage an dem gemeindlichen Aufkommen beteiligt.
Die bundesgesetzlich in $ 6 des Gesetzes zur Neuordnung der GemeindeHmanzen (Gemeindefi-
nanzre6ormgesetz - GemFinRefG) geregelte Umlage errechnet sich, indem das tatsächlich erzielte
Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde zunächst durch den örtlichen Hebesatz geteilt wird. Del
so ermittelte Gmndbetrag wird anschließend mit dem sogenannten Umlagesatz oder Vervielfälti-
ger multiplizieß. Eine Veränderung eines Gewerbesteuerllebesatzes hat so grundsätzlich keinen
Einfluss auf die Höhe der Gewerbesteuerumlage. Die Höhe der Umlage wird ausschließlich durch
den rechnerisch ermittelten Grundbetrag und die Höhe des jeweiligen Verviejfältigers bestimmt

Nach diesem Prinzip so]] zur Finanzierung des Sondewermögens "HESSENKASSE" die landes
gesetzliche Grundlage für die Erhebung einer Gewerbesteuerumlage geschahen werden .

Art. ] 06 Abs. 6 Satz 6 des Grundgesetzes(GG) emtächtigt das Land, eine eigene Umlage zu er-
heben, die an das Gewerbesteuer'aufkommen der Gemeinden anknüpR: "Nach Maßgabe der Lan
desgesetzgebung können die Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der Geineindeantei] vom
Au&ommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer als Bemessullgsgiulldlagen ft)r Umla-
gen zug'finde gelegt werden."

Die alten Länder beteiligen ihre Kommunen derzeit an ihren Belastungen im Zusammenhang mit
del' Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit($ 6 Abs. 5 Satz l GeinFinRefG). Del Fonds Deut-
sche Einheit wird vomussichtlich Ende 20 1 8 ausfinanzicrt sein. Eine entsprechende bundesgesetz-
liche Regelung zur Entlastung der Gemeinden von dieser Erhöhung der Gewerbestcueruinlage
wird im Laufe des Jatlres 20 18 erwartet.

Das Land möchte die sich aus dem absehbaren #tlhzeitigen Auslaufen dieser erhöhten Gewerbe-
steuerumlage schon ab 20 1 9 ergebenden Entlastungen der Gemeinden nutzen, um das Sonder-
veimögeii "HESSENKASSE" in die Lage zu versetzen, eine umfassende Kassenkreditentschu]-
dung und ein flankierendes Investitionsprogramm für die kommunale Ebene zu ßmanzieien. Dabei
soll die landesgesetzliche Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung der Kassenkreditentschuldung
dienen und aufdiesem Wege die entschuldeten Kommunen bei der Festlegung der Höhe des zui'
ReHinanziemng des Programms zu leistenden Eigenbeitrags entlasten.

Die Gewei'besteuerumlage erscheint als Finanzierungsinstrumont geeignet, da die Steuerkraflun-
terschiede zwischen den hessischen Gemeinden zugenommen haben. Gewerbeschwache Gemein-
den hatten in der Vergangenheit nur geringe Chancen, ausreichend eigene Finanzmittel au12u-
bringen. Deshalb bestanden erhebliche Unterschiede in der GewerbesteuerkraR, nicht nur zwi-
schen Gemeinden unterschiedlicher Größenordnung, sondern auch zwischen Gemeinden gleicher
Größe1'

Zwar wird durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs auch die mit der Gewerbe-
steuer verbundene unterschiedliche Finanzausstattung der Gemeinden angemessen ausgeglichen.
Dabei istjedoch zu bedenken, dass dei Ausgloichsmechanismus des neueD Kommunalen Finanz-
ausgleichs aufGI'randlage des geltenden Steuerverteilungsregeln geschaffen wurde, also in einem
Umfeld, in dem eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Eiiüeit
erhoben wird. LäuR diese e!'satzlos aus, droht ein erneutes Anwachsen der Unterschiede, denen

dann wiederum tiber den Kommunalen Finanzausgleich zu begegnen wäre.

Insofern liegen der landeseigenen Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Sondervermögens
,llESSENKASSE" im Wesentlichen zwei Erwägungen zugrunde: die Verstärkung der Fhlanzie-

rung des Sondervermögens ,,HESSElü<ASSE" bci gleichzeitigem' ümanzieller Entlastung del'
kommunalen Teilnehmer an dem Entschuldungspragramm (Festschreibung des Eigenbeitrags auf
25 Cje Einwohner und Jahr) sowie die struktur'eile Verbesserung dei Gemeindefinanzen, indem
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SteuerkraftunterscHeden weiterhin nicht alleine über den Kommunalen Finamausgleich begegnet
werden soll.

Die zweite l<omponenten erscheint besonders wichtig, da einerseits ein deutliches Anwachsen des
Gewerbesteueraufkommens in einigen Gemeinden zu beobachten ist, während einige an dem Ent-
schuldungsplogramm teilnehmenden Konun\men durch die bereits erfolgte Anspaimwtg von
Konsolidiorungspotenzialen Schwierigkeiten haben, den zur Teilnahme erforderlichen Eigenbei-
trag zu erwirtschaRen.

Der durch die Einfügung der landeseigenen Gewerbesteuerumlage ausbleibende Entlastungsef-
fekt bei den Gemeinden wird bei der Dotierung des Kommunalen Finanzausgleichs systemimma
nent angemessen berücksichtigt. Insoßrn sind diesbeztlglich keine Anpassungen vorzunelunen.

Die Vorschriß regelt die Zweckbindung der durch die Umlage durch das Land eingenommenen
Beträge zur Weiterleitung an das Sondervermögen ,,HESSENKASSE".

Die Vorschuß regelt mit dem Ziel einer schnellsünögjichen Umsetzung der HESSENKASSE das
Inkrafttreten zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Nach dem Programmende tritt es außer IQaß.

Begründung zu Artikel 4

A. Allgemeines

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wird das Projekt HESSENKASSE und die Ablösung del
Kassenkredite haushaltsrechtlich begleitet. Den Gemeinden obliegt die Verpflichtung, ihr Vermö-
gen und ihre EinktinRe so zu gestalten, das die Gemeindefinanzen gesund bleiben ($ 10
HGO). Der Haushaltsgrundsatz "Verpflichtung zum Haushaltsausgleich" ist die zenüale Stell-
schraube Hr die gesamte HaushaltswirtschaR der Gemeinde. Nachdem im Jah 20 13 nur 29 % al-
]e] Kommunen einen ausgeglichenen Haushalt hatten, wird dieser Welt im Jahr 2017 voraussicht-
lich auf94 % steigen. Neben einem guten konjunkturellen Umfeld ist diese Verbesserung vor al-
lem auf finanzaufsichtliche Maßnahmen zuNckzuNhren, die auf der Ebene von Erlassen eine
sh'ingentere Befolgung der gesetzlichen Regelung forderten. Den dadurch eingeleiteten Mentali-
tätswandel und die Erkenntnis, dass eine nachhaltige und generationengerechte Haushaltsführung
nur durch ausgeglichene Haushalte erfolgreich gewährleistet werden kann, gilt es zu verstetigen
und auf gesetzlicher Ebene fwtzuschreiben. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen stärkt
die Handlungsfähigkeit der Kommunen und die kommunale Selbstvel'galtung. Gleichzeitig wird
auch der Weg bereitet, file nachfolgende Generationen Strukturen zu hinterlassen, die nicht nur
das Agieren innerllalb von Sparbemilhungen zum Gegenstand haben, sonden Raum Hr gestalte-
rische Kommunalpolitik eröHncn. Dazu werden die genehmigungspflichtigen Teile der Haus-
haltssatzung auf den Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes sowie das Haushaltssi-
cherungskonzept ausgeweitet und ergänzen die bisherigen Genehmigungstatbestände.

Mit der HGO-Nove]]e vom 27.12.201 ] (GVBL. l S. 840) wurde im Regelungskanon der Gemein-
deordnung die Pflicht zur Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite durch die Auf-
sichtsbehörde wieder eingeml)rt. Ausweislich der LT-Drs. 1 8/403 1 S. 48 war es auf Grund des
hohen Niveaus der hessischen Kassenkredite pro Einwohner im Bundesvergleich für dringend ge
boten angesehen walden, damit ein weiteres Instrument zu schaffen, um die Gemeinden bei der
Erhaltung bzw.Rückgewinnung der finanziellen Leistungsfähigkeit zu unterstützen.

Jedoch musste, auch bedingt durch die Finanz- und WirtschaRskrise, bis Ende 20 12 oin weiterer
Anstieg der Kassenkreditbestände verzeichnet werden. Diese schlugen in Summe Hr alle hessi-
schen Kommunen mit 7,51 Mrd. Euro zu Buche und eneichten damit den Höchststand. Das Land
Hessen unterstiltzte die l€ommune in der Folge im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms mit
einer Kassenkreditentschuldung in Höhe von rund 1,8 Mrd. Euro. Allerdings war eine verbleiben-
de Belastung aufeinem Niveau von rund 6,25 Mrd. Euro zum Stand Ende des Jahrs 2016 festzu-
stellene

Dieses Verharren del inanspruchnahme von Kassenkrediten auf extreme Höhe beruhte nicht aus-
schließlich aufder Notwendigkeit zur Liquiditätssicherung. Kassenkrëdite wurden und werden
neben kuizzeitigei Liquidi[ätssicheiung und zur legitimen Vorfinanzierung von investitionen auch
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zum nicht gesetzlich intendierten Zweck der längere'istigen Finanzierung der laufenden Aufwen-
dungen konsuintiv eingesetzt. Begtlnstigt durch das bestehende Zinsumfeld, wurden Kassenkredi
te ferner zum Zweck der Erbringung der Tilgungsleistung investiver, ordentlicher Kredite aus
wirtschaRlichen Erwägungen heraus olDIe zwingende Notwendigkeit aufgenommen.

Kommunen unterliegen wie andere Marktteilnehmer, speziell bei variabel vereinbarten Zinssätzen
oder nach Ablauf der Zinsbindungsß'istefl, einem nicht kalkulierbaren Zinsändeiungsrisiko. Es
droht, insbesondere bei hohem Kassenkreditbestand, ein exponentiell steigender Zinsaufwand und
damit eine potentielle Gefährdung der stetigen fmanziellen Leistungsfähigkeit.

Das Land Hessen ist das erste Bundesland, das nunmeh mit der HESSENKASSE seine Kommu-
nen nochmals tmterstützt und alle "echten" Kassenkredite bis Mlitte 20 1 8 ablöst, um - einmalig -
die bestehende GeHhrdungslage der Haushalte zu bannen. Die Änderungen in dei Hessischen
Gemeindeordnung verfolgen das Ziel, dass das Projekt HESSENKASSE ein bedeutendes, aber
auch cin einmaliges Projekt bleibt. Notwendig ist dafür eine Rückbesinnung aufden ursprtlngli-
chen Zweck des Kassenkredites, als kurzfristiger Liquiditätskledit. ,,Kreditspiraleh", d. h. die
Auhallme neuer Liquiditätslaedite zur Tilgung von Liquiditätskrediten, sollen zukünRig unter-
bunden werden. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Uberbrtlckung von Liquiditätsengpäs-
sen wird auch zuktlnßig möglich sein. Aus dem in der Vergangenheit zum Teil beliebig genutzten
Zahlungsmittel wird ein "Nothilfeinstrument", von dem nur dementsprechend zurückhaltend Ge-
brauch gemacht werden darf. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung
muss mit einer Liquiditätsplanung verbunden werden, in del den Aufsichtsbehörden erläutert
wird, warum der festgesetzte Höchstbetrag erforderlich ist. Vielfach wird es deshalb zu eher Re-
duzierung der Höchstbeträge kommen.

B. Zu den einzelnen Vorschrißen

Zu Nr. 1. (6 67 HGO

Ohne inhaltlichen Bezug zur HESSENKASSE, aber aus aktuellem Anlass (Beschluss des Hess.
VGH v. ] 9.5.20]7, Az. 8 B 764/17) soll aufgrund der dringenden Bitte der kommunalen Spitzen-
verbände in ihrem gemeinsamen Schreiben v. 23.10.2017 die bisherige jahrzehntelange Veifah-
renspraxis der Beiziehung von(zur Verschwiegenheit verpflichteten) Verwaltungsmitarbeitern zu
einzelnen Tagesordnungspunkten bzw. auch zur gesamten Sitzung dutch den neuen Satz 2 in $ 67
Abs. l HGO eine ausdrtlckliche gesetzl ichs Absichemng erhalten. $ 67 Abs. l Satz l war nicht so
streng gemeint, wie der Hess. VGH die Vorschriß unter Berufung aufden Wortlaut interpretiat,
und wurde auch von der Rechtsliteiatur bisher nicht so verstanden. Die Novelle gilt über die Ver-
weisungsnorm in $ 42 HKO Rb dio Landkreise entsprechend.

Zu Nr. 2. ($ 92 H(]0)

$ 92 soll die positive Entwicklung sichern, die in den letzten Jahren durch eine stringente Finanz-
aufsicht eneicht und im Allgemeinen Teil skizziert wurde. Um negative Abweichungen im Haus-
haltsvo1lzug zu vermeiden, wird zuktlnftig neben dei Planung auch die Rechnung den Anforde-
rungen Mr den Haushaltsausgleich unterworfen. Die bisherige einseitige Konzentration der kom-
munalen HaushaltswirtschaR auf die Planung soll damit einer ganzheitlichen Betrachtung unter
Einbeziehung des erreichten Haushaltsergebilisses weichen, in der bisherigen kommunalen Praxis
war die Gefahr groß, dass vom Plan abweichende negative Rechnungsergebüsse letztlich nicht
die gebtlhrende Beachtung gefunden haben und planwidrige Fehlbeträge lediglich bereits vorhan-
denen Altfehlbeträgen zugeordnet wurden, ohne die erforderlichen Konsolidiemngsmaßnahmen
einzuleiten. Die VorschriR soll neben einer sorgfältigen Planung auch die u1lterjährige Haushalts-
führung im Vollzug stärken.

Absatz 5 befasst sich mit dem Haushaltsausgleich in der Planung, wobei zwischen Ergebnis- und
Finanzhaushalt unterschieden whd. In Zäher l ist zunächst dei' Ausgleich des Ergebnishaushaltes
in der Planung geregelt. Dabei ist die Summe der vorgetragenen Jahresfehlbetiäge zu bel'ücksich-
tigen. Eine gesetzliche Fiktionswirkung, wann dei' Ergebnishaushalt als ausgeglichen gila enthält
det neue Absatz 5 nicht mehr, sondern dies ist zukilnfUg allein den Ausführungsbestimmungen in
der GemHVO zu entnehmen. Es sind zwei Fallkonstellationen zu unterscheiden. Entweder ist der
Ergebnishaushalt ausgeglichen oder es liegt ein Fehlbedarf vor. VerHgt die Kommune übel aus-
reichende Rücklagen, um den entstandenen Fehlbedarf zu decken, gilt der Ergebnishaushalt als
ausgeglichen.
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Ziffer 2 des Absatzes 5 t)bemimmt dio schon in $ 3 Abs. 3 del Gemeindehaushaltsverordnung
entha[tende und ab ] . Januar 2018 gt]]tige Bestimmung ab dem Jahr 2019 auch in den Gesetzes-
rang, dass der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Vei'waltungstätigkeit die Auszah-
lungen z\u ordentlichen Tilgung von Krediten gewährleisten muss. Die seitherige kommunale
Praxis, dass die Tilgung eines Investitionslaeditcs auch mit Kassenkrediten geleistet werden
konnte, entspricht nicht den Anforderungen einer ordnungsgemäßen, geneiationengerechten und
nachhaltigen Haushaltswirtschaß. Die Kommunen mtlssen ab dem Haushaltqahr 2019 zum Aus-
gleich des Finanzhaushaltes einen Zahlungsmiüelt)berschuss generieren, der in einer solchen
Höhe anfällt, dass daraus sowohl Tilgungsauszahlungen als auch der kommunale Eigenbeibag in
Höhe von 25 Cje Einwohner Hr das Sondervermögen HESSENKASSE geleistet werden kömlen.
Diese Regelung dient als Bremse, um Zahlungsmittelbedarfen und damit neuen dauerhaRen Li-
quiditätskrediten entgegenzuwirken. Kredittilgungshilfen aus InvcstitionsRörderplogrammen des
Landes werden als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit behandelt und sind vom Begriff
,,zweckgebundene Einmhlungen" umfasst.

Absatz 6 normiert die Voratlssetzungen fUr den Haushaltsausgleich in der Rechmtng. Die Rege
lung ist deckungsgleich mit den Anforderungen des Absatzes 5, so dass auf die dortigen Erläute
rängen verwiesen wild.

Mit Absatz 7 wird in die HGO ein ausdrückliches (Jberschuldungsvei'bot aufgenommen, das auch
den Rechtsgedanken des $ 10 Satz l HGO vertieR und dafür sorgt, intensiver die Vermögenssitu-
ation in die Haushaltsnihmng einzubeziehen.

Zu Nr. 3 ($ 92a HGO)

Um den ktlnftigen Ausnahmecharakter des Haushaltssicherüngskonzeptes zu unterstreichen, be
dorfes einem Regelung in einem eigenständigen Paragrafen.

Mit der Pflicht, bei defizitären Haushaltslagen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (bis-
her $ 92 Abs.5) whd den betroffenen Kommunen ein geeignetes Instrument an die Hand gegeben,
die finanzielle Schieflage eigenverantwortlich zu beheben. Die Pflicht, ein Haushaltssicherungs-
konzept aufzustellen bedeutet keine Einschränkung des Rechtes der Selbstverwaltung, sondern ist
vielmeh' Ausfluss dieses Rechtes: Der Kommune soll die Chance gegeben werden - zumindest
mittelnistig - unter Wahrung dei selbst gesetzten Schwerpunkte, etwa bei der Reduzierung der
Außvendungen oder der Erhöhung der Erträge, die ei$orderJiche Konsolidierung zu gestalten.

Wenn ausreichend belegt werden kann, dass mit den im Konsolidierungskonzept aufgenlhHen
Maßnahmen in absehbarer Zeit del gesetzlich gcfordelte Haushaltsausgleich eneicht werden
kann, erlaubt dies der Kommunalaufsichtsbehörde, die im Rahmen eines deHuitären Haushalts
vorgesehenen Kreditaufhahmen dennoch zu genehmigen.

Die bisherige Praxis der Aufstellung des Haushaltssichei'ungskonzeptes durch dip hessischen
Kommunen und die anschließende Prtlhng und Nachverfolgung durch dic jeweils zuständige
Aufsicht hatte die Überörtliche Prilftlng ((3P) des Präsidenten d® Hessischen Rechnungshofes al-
lerdings wiederholt gertlgt.

So hatte die tJP festgestellt, dass viele Haushaltssicherungskonzepte weder konkrete Konsolidie-
mngsmaßnahmen noch gar Angaben enthielten, wann der gesetzlich gebotene Haushaltsausgleich
wieder erreicht werden soU.

Von daher ist es geboten, die VorscluiR präziser zu fassen und insbesondere die Mindestvoraus-
setzungen eines aussagekräßigen Haushaltssicherungskonzepts, die bislang teilweise in der
GemHVO nieder'gelegt waren, in das Gesetz selbst zu {lberßilhren.

Das Haushaltssicherungskonzept ist zwingend zu erstellen, wenn die Genehmigungsvorausset
zungen des $ 97 a Nr. l i. V. m. $ 92 Abs. 4 und 5 Nr. l und 2 nicht vorliegen. Das Haushaltssi
cheiungskonzept kann den fehlenden Haushaltsausgleich nicht heilen, sondem nur zukunRsbezo
gen die schnelishnögliche Wiederherstellung der gesetzlichen Vorgaben herbeiHhlen.

Absatz l benennt den Anwendungsbereich des Haushaltssicherungskonzepts. Ziffer l erfasst den
Tatbestand, dass eine Gemeinde die Verpflichtung zum Hausllaltsausgleich nicht einhält. Davon
erfmst werden auch Fälle, in denen Fehlbetfäge aus Vorjahren den Haushaltsausgleich verhin-
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dem. Sofern ein Ausgleich tiber Rücklagen möglich ist, gilt der Haust)alt als ausgeglichen und die
Verpflichtung zui Aufstelhing eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt. Duch die Anforde-
rung, dass alle Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie alle Er-
trage- und Einzahlungsmöglichkeiten ousgeschöpß werden milssen, werden nur besonders atypi-
sche und außergewöhnliche Belastungen des gemeindlichen Haushaltes erfasst, wic z. B. uner-
wartete Gewerbesteueiausnälle, l)ei denen kurzöistige Einspamlöglichkeiten bzw. Ertragsnlög-
lichkeiten nicht möglich sind oder eine unzumutbare Belastung hewoml6en.

ZiHer 2 erfasst als Anwendungsfall, dass bereits in einem der Jahre des in $ 10 1 Abs. l genannten
Zeitraums in der Planung ein Fehlbetrag oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet wird.

Als unerlässliche Mindeststandards muss das Haushaltssicherungskonzept konkrete, quantifizier-
bare Konsolidierungsmaßnahmen und einen Konsolidierungszeitraum benennen. Fehlt bereits ei-
ne der vorgenannten Anforderungen, ist das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfä-
hig. Die Konsolidierungsmaßnahmen meissen zudem von der Gemeinde selbst steuer-- und auch
umsetzbar sein. Nur die bloße Erwartung, kilnRig höhen'e Steuereinnahmen oder höhere Landes-
zuweisungen zu eiha]ten, sind in diesem Sinne keine zu]ässigen ]<lonsolidierungsmaßnahmen
kilnRiger Haushaltssicherungskonzepte. Zudem wird dul'ch die Neuregelung klargestellt, dass die
Aufsicl)tsbehörde aufsichtsiechtlich die Gemeinde auüordem darf. die im Haushaltssicherungs-
konzept selbst benannten Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsplan umzusetzen.

Die aufsichtsrechtlichen Erfahrungen mit Haushaltssicherungskonzepten nach $ 92 Abs. 5 HGO
a. F. i. V. m. $ 24 Abs. 4 GemHVO haben gezeigt, dass eine zwischenzeitliche Überprtlfüng der
Konsolidierungsziele durch die Aufsichtsbehörden unerlässlich ist, um die Eimichung der inl
Haushaltssicheruingskonzept angegebenen Ziele sicherzustellen. Deshalb sind Haushaltssiche-
rungskonzepte"dach Abs. 3 zukünRig genehmigungspflichtig. Diese Genehmigung ist jährlich zu
emeuem, um Änderungen der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen erfassen zu können. Bei
Konsolidierungszeiträumen, die 2 Jake überschl'enten. muss die Aufsichtsbellörde zusätzlich das
Einvornetunen der oberen Aufsichtsbehörde einholen.

Zu Nr. 4 ($ 94)

Die durch die Haushaltssatzung vorzunehmenden Festsetzungen weiden um das Haushaltssiche
rungskonzept sowie den Stellenplan erweitert.

Zu Nt, 5 ($ 97)

$ 97 Abs. 5 S. 3 gewährt den Aufsichtsbehörden innerhalb des Zeitraums von einem Monat die
Möglichkeit, die Haushaltssatzung auf Rechtsverletzungen zu überprüfen, dic nicht im Rahmen
der Genehmigungstatbestände der Haushaltssatzung untersucht werden. Die Aufsichtsbehörden
werden in die Lage versetzt, die Rechtskonformität der Haushaltssatzungen zu gewätuleisten und
damit den verfassungsrechtlichen Auch'ag der Kommunalaufsicht zu gewährleisten. Begin der
Monatsüist ist die Vorlage bei der Aufsichtsbehörde nach Abs. 4 S. l.

Zu Nr. 6 ($ 97a)

$ 97a Hasst dio Genehmigungstatbestände der Haushaltssatzung in einer Regelung zusammen. Die
Genehmigungsanfordelungen ergeben sich unten Bezugnahme auf die in den Nr. 1-5 genannten
Paragraphen. Die Regelungssystematik, dass nur Teile der Haushaltssatzung genehmigungspflich-
tig sind, ändert sich dadurch nicht. Kommunen, deren Haushaltssatztmgen die erforderlichen Vor-
gaben in den Nr. l und 2 einhalten und die keine Festsetzungen nach den Nr. 3 bis 5 enthalten.
benötigen deshalb keine Haushaltsgenehmigung.

Zu Nt.7 r$ !05 HGO)

Liquididitätskredite sind nachrangig zu allen anderen zur Verfügung stehenden Liquiditätsmitteln
in Anspruch zu nehmen und schnellstmöglich zurUckzufUhren.

Dies verdeutlicht programmatisch zunächst die Einmhrung einer LegaldeHmition unter Änderung
der seither verwendeten BegrifHichkeit von ,,Kassenkredite" in "Liquiditätslaedite". Die Gemein-
de kann zur rechtzeitigen Leistung itu'er Auszahlungen Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähig-
keit, namentlich nun ,,Liquiditätskredite", auhelunen.
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Der zulässige, weiterhin genehmigungspflichtige Höchstbetrag kann jedoch nur noch in Anspruch
genommen werden, um ,,normale" untedährige Liquiditätsschwankungen auszugleichen und um
eine in der Verwaltungspraxis übliche, wirtschaRlich sinnvolle Vorfinanzierung von Investitionen
sicherzustellen. Mit dem Zusatz "zur Sicheluilg dei Zahlungsfähigkeit" wird diese Beschränkung
auf die genannten Verwendungszwecke hin verdeutlicht. Eine Au6iahme entsprechender Mittel
lediglich zur Erlangung von Zinsemägen (Negativzinszahlungen von Kreditinstituten) wird hier-
mit ausgeschlossen.

Liquiditätskredite sollen dartlber hinaus nunmehr spätestens bis zum Ende des Haushaltqahres
zurUckgenUhrt werden. Eine Abweichung von der gesetzlich normierten RUckführungsßist ist nur
in eng umgrenzten Ausnahmefällen erlaubt. Die hiemlit zum Ausdruck kommende Verpflichtung
zur unteijährigen Tilgung bezieht sich grundsätzlich aud) auf Aufnallmen zum Zweck der Vorfi-
nanzierung von Investitionen. Umschuldungen von Liquiditäts- in Investitionskredite können aus-
nahmsweise auch in das nächste Haushaltgahr verschoben werden, um die KI'editaufhahme bzw.
die Umschuldung aus wirtschaRlichen Gründen zu bündeln Die Aufsichtsbehörden werden darauf
achten, dass diese Umschuldung auch tatsächlich umgesetzt wird. Eine weitere Verlängerung in
das tlbemächste Haushaltsjahr ist nicht zulässig. Bei Eintritt unvorhersehbaren Ereignisse, wie z.
B. bei größeren SteuerrUckzahlungen oder Finanzbedar6en nach Naturkatastrophen, ist eine Nach-
tragssatzung mit der Festlegung von Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, Gleichwohl kann
die Gemeinde z. B. Steuerrückzahlungen vor Inkrafttreten der Nachtragssatzung veranlassen, auch
wenn dies den Höchstbetrag der urspiilnglich genehmigten Liquiditätskredite tlbersteigt.

Den Subsidiaritätscharakter der tatsächlichen ]nanspmchnahme von Liquiditätskrediten unten'
streicht die unvel'änderte Voraussetzung, dass keine anderen Mittel zur Verltlgung stehen.

Absatz 2 verpflichtet die Gemeinde, die benötigte Liquidität und ggf. dafür erforderliche Liquidi-
tätskredite zu planen. Die bislang hohen Höchstbehäge sollen weiter gesenkt werden, um eine
missbräuchliche Annahme, beispielsweise aus Anlageerwägungen, von vornherein zy vermeiden.
])ie Pflicht zw Begrtlndung des Liquiditätsbedalfs besteht sowohl gegentibei der Gemeindevertre-
tung als auch gegentlber dei Aufsichtsbehörde. Hierzu dient das in der Verwaltungspraxis bereits
eingeführte Muster zur Liquiditärstlbersicht und -planung, welches das Finanzierungsgeschehen
Hlr Mandatsh'ägei und Aufsichtsbehörden wesentlich transpwenter und nachvollziehbarer macht.
Die bisherige, weit verbreitete Praxis, die Höchstbeträge weit liber Bedarf festzusetzen und Müht
nur als kurzöistige Liquiditätsnothilfe zu benutzen, wird damit unterbunden.

Absatz 3 Satz l hebt die bisherige Zuständigkeitsteilung in Abhängigkeit von der Laufzeit del Li-
quiditätskredite auf. Auf Grund der grundsätzlichen untedährigen RUckmhrungspflicht ist der
Bürgermeister und oder der fUr die Verwaltung des Finanzwesens zuständige Beigeordnete zur
Au6lahme.von Liquiditätskrediten ermächtigt. Der kurzßistige Charakter des Instmments "Liqui-
ditätskredit" bedingt, dass es keine mit Wechselkursrisiko beharrte Aufnahme von Geldem ge-
ben darf. Die Kreditaufnahme muss daher in Euro erfolgen. Dies trägt auch dem allgemeinen
Spekulationsverbot Rechnung.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskiedite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Auf
sichtsbehörden können die Genehmigung mit Auflagen und Bedingungen versehen und z. B. vor-
sehen, dass ab einer bestimmten Höhe der inanspruchnahme des Höchstbetrages die weitergehen-
de inanspruchnahme einem Einzelgenehmigungsvorbehalt unterliegt.

Zu Nr. 8 ($ ]06)

Abs. l Satz 2 des $ 106 ergänzt die VorsclviR des $ 105 Abs. 2 und stellt klar, dass die Gemeinde
die stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen hat. Um nicht sofort auf Liquiditätskredite zurück-
greifen zu mttssen, soll eine Liquiditätsreserve gebildet werden, die als Untergrenze zwei von
Hundert der Summe aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festlegt. Um Schwan-
kungen zu bertlcksichtigen, wird eine DurchschniKsbetrachtung der drei dem Haushaitqjahr vo-
rangehenden Jahre vorgenommen. Der LiquiditätspufFer soll ab dem Haushaltqahr 2019 gebildet
werden. Die "Soll-Vorschrift" gestattet, die Anforderung erst nach angemessener IJbergangsßist
zu erfilllen. Da der Umfang des Liquiditätspuffers von den jeweiligen Auszahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit des relevanten Haushaltqahres abhängt, ist der Puffer jedes Haushalts-
jahr neu in veiändeHei Höhe zu veranschlagen.
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Zu Nr. 9 ($ ] 12)

Die Gemeinde kann eine erfolgreiche Haushaltsführung und verlässliche Planung Hur auf der
Grundlage del' Jahresabschlüsse von\ehinen. Nachdem in den letzten Jahren erhebliche Rilckstän-
de bei der Aufstellung der Jahresabscl)lasse zu verzeichnen waren, walden die Kommunen mit
Erlass im Jahr 2015 verpflichtet, in einem gcstuRen Verfahren die Rtlckstände zu reduzieren.
Auch der Aufsichtsbehörde sind der Jahresabschluss und der Gesamtabschluss vorzulegen. Dies
findet in der Praxis zwar vereinzelt bereits statt, sollte nun aber gesetzlich für alle Kommunen gel-
ten

Absatz 10 verknUpR die Pflicht der fi"istgerechten Aufstellung des Jahresabschlusses mit dei'
Haushalisgenehlnigung, Auch wenn die Voraussetzungen der Haushaltsgenehlnigung nach $ 97a
vorliegen, kann die Genehmigung erst erteilt werden, wenn die Anforderungen des Absatzes 9 er-
füllt sind. FUr Jahrcsabschltlsse, die das Voi:jahr der Haushaltssatzung betreffen, gilt die aufschie-
bende Wirkung nur, wenn der Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung nach den Fristen des Ab-
satzes 9 vorgelegt wird. Erfolgt die Vorlage der Haushaltssatzlmg innerhalb der Frist des $ 97
Abs. 4 S. 2 einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, zumindest aber innerhalb der ersten 4
Monate iln Haushaltqahr, ist der aufgestellte Jahresabschluss des VorvoÜahres Voraussetzung zur
Erteilung der Genehmigung bzw. Bekanntgabe der Haushaltssatzung. Enthält die Haushaltssat-
zung Festsetzungen Hr zwei kahle (Doppelhaushalt), gelten die vorgenannten Anforderungen nur
fUr das Haushaltqahr der Vorlage des Doppelhaushaltes.

Satz 2 erfasst die Fälle, in den keine Haushaltsgenehmigung erforderlich ist und dementsprechend
keine aufschiebende Wirkung eintreten kann. In diesen Fällen darf keine Bekanntgabe plßolgen,
solange die Voraussetzungen des Absatzes 9 nicht vorliegen.

Zu Nr. lO ($ !26a)

Die Änderung dient der Klarstellung, dass bei Anstalten des öffentlichen Rechts nach
$ 126 a Abs. 9 Satz 4 stets das Reclmungsprüfüngsamt den Jahresabschluss prüm. Dies gilt auch,
wenn die Anstalt in ihrer Satzung bestimmt, dass die VorschriRen über Eigenbetriebe entspre-
chend Anwendung binden.

Zu Nr. ] ] ($ ]31)

l)er Haushaltsausgleich und eine dem Gesetzeszweck entsprechende Aufhal)me sowie die Ver-
wendung von Kassenklediten sind zentl'ale Bestandteile der Änderungen in der HGO und
GemliVO. Dies wird el'gänze durch eine Liquiditätsplanung und die Einrichtung eines Liquidi-
[ätspufFers. Wenn die Aufsichtsbehörde die Erm]]ung der gesetzlichen Pf]ichtën t]berwachen wi]]
lind dazu AuskilnRe des Rechnungsprtlfüngsamtes benötigt, kann sie über die $$ 137 ff. entspre-
chende Auskunft verlangen bzw. den Gemeindevorstand anweisen, einen PNfÜngsauRrag zu er-
teilen. Mit der Ändertmg in $ 13 1 wird dieses Verfahren vereinfacht und der Aufsichtsbehörde in
begründeten Fällen der Zugriff auf das Rechnungsprüfungsamt zur Austlbung der Rechtsaufsicht
unmittelbar gestattet.

Zu Nt. i2 ($ 143)

Es handelt sich um eine Folgeändelung, die klarstellt, dass die Genehmigungsüiktion nach 3 Mo
Raten nicht eintritt, wenn die Genehmigung nach $ 1 12 Abs. ]0 zurückgestellt wird.

Beariinduna zu Artikel 5

A. Allgemeines

Die im Zuge der Umsetzung des Projektes HESSENKASSE notwendigen Änderungen haus-
haltswirtschaRlichei Bestimmungen der Hessischen Gelneindeordnwlg elfordeln in der Folge
auch Anpassungen der Gemeindehaushaltsverordnung. Die Änderungen beziehen sich im We
sentlichen aufdie Darstellung der Zahlungen des kommunalen Eigenanteils an die
HESSENKASSE i)n kommunalen Finanzwesen.
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B. Zu den einzelnen VorschriRen

Zu Nr. l und Nr. 2

Der aus dem Eigenanteil von 25 €/Einwohner resultierende Gesamtbetrag der Zahlungen dei'
Kommunen ist in del- Vermögensrechnung (Bilanz) als sonstige Verbindlichkeit auszuweisen. Die
ab 2019 zu leistenden jährlichen Auszahlungen Hr den Eigenanteil der Kommunen an die
HESSENKASSE sind nicht ais Aufwand zu bewachten. Sie sind vielmehr a]s ]angflistige Ver-
bindlichkeit vergleichbar mit den Tilgungszahlungen Nr Kredite und systematisch im Finanz-
haushalt unter den "Auszahlungen Mr Finanzierungstätigkeit" zu veranschlagen.

Mit der Änderung von $ 3 Abs. l Nr. 32 GemHVO whd die VeranscHagung [U den Finanzhaus-
halt nach der dhekten Methode geregelt. Mit der Änderung von $ 3 Abs. 2 Satz l Nr. 15
GemHVO wird die Veranschlagung für den Finanzhaushalt nach der indirekten Methode geregelt

Zu Nr. 3 ($ 3 Abs. 3 GemHVO)

Die Regelung kntipR an die Änderungen von $ 92 Abs. 5 und 6 HGO an. Die Kommunen sollen
zur Vermeidung neuem'Liquiditätskfedite die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten durch
entsprechende Einzahlungsüberschilsse aus der laufenden Aufgabenerfüllung erwirtschaRen. Die-
ser Einzahlungstlberschuss soll zusätzlich auch die Finanzierung der Zahlungen an die
HESSENKASSE sicherstellen. Insoßin soll auch Hilf die jährlichen Zahlungen der Kommunen an
die HESSENKASSE Liquiditätskredite vermieden werden. Die Regelung kntlpR an die Änderun-
gen von $ 92 Abs. 5 und 6 HGO an.

Zu N!, 4 ($ 25 Abs. 3 GemHVO)

Die Regelungen zu] HESSENKASSE sel)en bereits eine einmalige Verrechnung von Fehlbeträ-
gen mit dem Eigenkapital in Höhe dor Entlastungwilkung aus der Ablösung von Liquiditätskredi
ten vor. Die Entlastungswirkung resultiert aufgrund des Bezugs zu Liquiditätskrediten aus zah-
lungswirksamen Fehlbeträgen.

Mit der Änderung von $ 25 Abs. 3 GemHVO soll es den Kommunen emtöglicht werden, einma-
lig im Jahresabschluss 20 1 8 die bis Ende 201 8 noch nicht abgedeckten ordentlichen Fehjbeträge
aus den Ergebnisrechnungen mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Die Kommunen hätten nach
einer Verrechnung mit dem Eigenkapital ab 2019 keine vorzutragenden Fehlbeträge mehr in den
Vermögensrechnungen(Bilanzen).

Mit der Änderung von $ 25 Abs. 3 GemHVO haben, unter dem Gesichtspunkt einer Gleichbe-
handlung, auch die Kommunen eine Verlechnungsmöglicl)keit, die nicht an der HESSENKASSE
teilnehmen. Die Verrechnungsmöglichkeit nach $ 25 Abs. 3 GemHVO erfasst zur Vermeidung
von Abgrenzungsproblemen und aus Transparenzgrtlnden sowohl zahlungswirksame als auch
nicht zahlungswirksatne Fehlbeträge.

Zu Nr. 5 und N]', 6 ($ 47 Ab$. 2 NI'. 32 GemHVO und $ 47 Abs. 3 Satz 1. Nr. 15}

Mit den Regelungen werden die im Zusammenhang mit den jäh'lichen Zahlungen deJ Kommunen
an die HESSENKASSE notwendigen Anpassungen im Finanzhaushall aufdie Finanzrechnung
übertragen.

BËaründpna; z!!:A1llke1 6

Zul.

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung, die durch die Einfügung des neuen $ 97 a
HGO erforderlich ist und die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden anpasst.
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Zu2

Auch SchutzscHnnkommunen können auf ßeiwiUiger Basis mit anderen Kommunen fusionieren
In diesen Fällen ist es nicht sinnvoll, die zwischen dem Land und der Gemeinde in dem Konsoli-
dierungsvertrag niedergelegten Rechte und Pflichten aufdie neue Gemeinde als deren Rechts-
nachfolgerin zu übertragen. Daher soll in solchen Fällen das Konsolidierungsprogramm fÜr die
Schutzschimlkommune duch e en Auüebungsvertrag beendet werden. Zugleich soll bei kreis-
angehörigen Gemeinden unter 50 000 Einwohner auch die Finanzaußicht des Regierwlgspräsi-
denten nach $ 4 Ans. 3 Satz l Schuss enden. Für die neue Gemeinde gelten die allgemeinen Zu-
ständigkeitsregolungen nach $ 136 HGO - auch die Zuständigkeit des Landrats als Behörde der
Landesverwaltung nach $ 136 Abs. 3 HGO.

Dio vorstehende Gesetzesänderung ennöglicht die Rückübertragung der Zuständigkeit der Fi-
namaufsicht bei kreisangehörigen Schutzschirmkommunen unter 50 000 Einwohner mit Wirk-
samwerden des Grenzänderungsvertrages aufden Landrat als Behörde der Landesverwaltung.
Dies geschieht durch eine entsprechende VeröÜentlichung im Staatsanzeiger und kann mit finde
ren Veröffentlichungen im ZusatnJnenhang mit dor Gemeindehsion verbunden werden.

Aufgrund der Fusion der Stadt Beedelden und der Gemeinden Hesseneck, Rothenburg und
Sensbachta[ mm ] . Januar 201 8 sa]] die vorstehende Gesetzesänderung rückwirkend zum ]. De-
zember 20]7 in Klar gesetzt werden. Der Gemeinde Hesseneck wurde ein Aufhebungsverbag
zum Konsolidierungsvertrag angeboten, der noch im Dezember 201 7 unterzeichnet werden soll.
Darin whd aufdio beabsichtigte gesetzliche Zuständigkeitsregelung hingewiesen und die Ge-
meinde erklärt sich damit einverstanden, dass die Zuständigkeit des Regierungspräsidenten mit
Ablauf des 31 . Dezember 2017 endet. Die neue Stadt Oberzent bitt insoweit nicht in die rechtli-

che Stellung der Gemeinde Hesseneck ein, sondem die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde be-
stimmt sich Hr Obement vielmeh nach den allgemeinen Regelungen, vorliegend nach $ 136 Abs
3HGO

Begründung zu Artikel 7

Artikel 7 dient als sogenannte ,,Entsteineiungsklausel" zur Klarstellung, dass trotz der Ändenulg
der Gemeindehaushaltsverordnung duch Artikel 5(und damit durch ein fömlliches Gesetz) diese
Teile der Verordnung weiterhin duch Recht$verordhung geändert werden können.

Begründung zu Artikel 8

AHikel 8 regelt das InkraRtreten dieses Gesetzes

Wiesbaden,. 23. Januar 2018

För die Fraktion
derCDU
Der Fraktionsvorsitzende:

Pur die Fraktion
BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN

Der Fraktionsvorsitzende:

/,
//',',,-

Boddenberg
Wagner (Taunus)
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Gießener Linke
Erlengasse 3

35390 Gießen
B 0641 -58776776

gë7 kreisfraktion@linkes-giessen.de

An den Kreistagsvorsitzenden
Herrn Karl-Heinz Funck
Riversplatz 1 - 9 Vo;"la(;o

Mlt Antrag ..
auf direkte '
Ö.usschuBboratuttl

?:4F:1 0q)'a%r
35394 Gießen

Gießen, den 31 . Januar 201 8

Ausschüttung der Sparkasse Gießen an Träger

.Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Funck

die Fraktion Gießener Linke beantragt, der Kreistag möge folgenden Antrag
beschließen:

Der Kreisausschuss wird gebeten, dahin zu wirken, dass kClnftig die Vertreter*innen
des Landkreises im Verwaltungsrat und in der Trägerversammlung eine "vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung" ($ 340 HGB) entsprechende Zuführung von
Uberschüssen zum Sonderposten fürAllgemeine Bankrisiken erreichen und damit
eine Erhöhung derAusschüttungen (z. B. 7, 1 1 7 Mio. Euro für 2016) an die Träger
der Sparkasse Gießen möglich machen.

Begründung

Gewinnausschüttungen als sonstige Erträge

Nach $ 93 der HGO (Grundsätze zur Erzielung von Erträgen und Einnahmen) erzie-
len die Kommunen und Kreise ihre Einnahmen

aus Entgelten für ihre Leistungen
sonstigen Erträgen und Einnahmen
sowie Steuern bzw. Abgaben.

Erst danach dürfen Kredite, Erhöhung der Umlage u. a. in Anspruch genommen wer
den. Diese Reihenfolge entspricht einer Rangfolge.
Zu den sonstigen Erträgen gehören auch Gewinnausschüttungen beteiligter Unter.
nehmen u.a. Aus dieser Sicht ist es notwendig, auch die Gewinnausschüttung der
beteiligten Unternehmen zu prüfen.



Zur Entwicklung der Zinsüberschüsse bei der Sparkasse Gießen
Nattlrlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der allgemeinen wirtschaftlichen
Entwicklung der Banken und Sparkassen und der von der EZB ausgehenden Zins
en twicklung .

Laufende Erträge GuV 3+4
Provisionserträge Saldo-GuV 6

4,8.57Mio.€ 4,287Mio.€ 5,577Mio.€ 6,721Mio.€ 7.171Mio.€
13,808Mio.€ 13,852Mio.€ 12,569Mio.€ 13,843Mio.€ 12,707Mio.€

Die Zinsüberschüsse. die relevante Größe für den Ertrag des Unternehmens, sind
seit qut 1 0 Jahren relativ konstant - ganz unabhängig von der Tatsache, dass sich
die Zinssätze dramatisch nach unten entwickelt haben. weil sich auch die Zinsauf-
wendunaen entsprechend verringerten. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2009
machten sie sogar einen bemerkenswerten Sprung von 10 Mio.€ (11):

Der Rechtsstreit um die Ausschüttung der Sparkasse Düsseldorf
Im vergangen Jahr ist ein Rechtsstreit beendet worden, der fast drei Jahre die Auf-
sichtsbehörden und Gerichte beschäftigt hat: zwischen der Stadt Düsseldorf und der
Sparkasse Düsseldorf.
Das Finanzministerium (Sparkassenaufsicht) des Landes Nordrhein-Westfalen hatte
den Jahresabschluss 2014 der Düsseldorfer Stadtsparkasse aufgehoben: Der Vor-
stand hätte nicht entscheiden dürfen. den Gewinn von 104 Millionen Euro fast voll-
ständig den Rücklagen zuzuführen, ohne die Interessen seiner Organe zu berück-
sichtigen. Sowohl der Sparkassenvorstand als auch der Verwaltungsrat hatten
rechtswidrig gehandelt. Der Vorstand, weil er sein Ermessen bei der von ihm vorge-
nommenen Vorwegzuführung von 100 Mio. € an einen Fonds filr Allgemeine Bankri-
siken missbräuchlich angewandt hatte. Der Verwaltungsrat, weil er sich. das hatte ge-
fallen lassen.

Im Kern ging es bei dem Rechtsstreit um die Frage, ob der Sparkassenvorstand al-
lein entscheiden kann, wie hoch die nach $340g HGB zu bildenden Rücklagen für
allgemeine Bankrisiken sein müssen. Sparkassenchef Arndt Hallmann argumentier-
te, dass Basel 111 die Sparkasse dazu zwingen würde, das Eigenkapital weiter zu
stärken. Abgesehen davon würde die Sparkasse die Stadt bereits an diversen Stel-
len unterstützen, z.B. durch Gewerbesteuerzahlungen, aber auch durch ein vielfälti-
ges gesellschaftliches Engagement sowie als wichtigër Auftraggeber für die mittel-
ständische Wirtschaft.
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  2016 2015 2014 2013 2012
Zinserträge (GuV l ) 53.330 Mio. € 57.327 Mio. € 61 .288 Mio. € 66.641 Mio. € 73.059 Mio. €

Zinsaufwendungen (GuV 2) 9.416 Mio.€ 1 3.1 35 Mio. € 1 5.629 Mio. € 21 .1 14 Mio. € 27.794 Mio. €
Zinsüberschuss 42.914 Mio. € 44.1 91 Mio. € 45.659 Mio. € 45.527 Mio. € 45.265 Mio. €

Laufende Erträge GuV 3+4) 4.767 Mio. € 5.369 Mio. € 5.026 Mio. € 5.230 Mio. € 4.992 Mio. €

Provisionserträge Saldo-GuV 6 1 3.794 Mio. € 1 4.1 59 Mio. € 1 2.746 Mio. € 13.517 Mio. € 1 3.073 Mio. €

  2011 2010 2009 2008 2007
Zinserträge (GuV l ) 76.641 Mio. € 79.757 Mio. € 86.61 0 Mio. € B8.038 Mio. € B2.774 Mio. €

Zinsaufwendungen (GuV 2) 31 .896 Mio. € 33.1 33 Mio. € 42.176 Mio. € 53.277 Mio. € 47.045Mio. €
Zinsüberschuss 44.745 Mio. € 46.624 Mio. € 44.434 Mio. € 34.761 Mio. € 35.729 Mio. €



Gerade 3,2 Millionen Euro wurden als Jahresüberschuss ausgewiesen und damit zur
Ausschüttung freigegeben. Zu wenig, fand OB Geisel (SPD). Schließlich habe die
Stadtsparkasse Düsseldorf bereits jetzt eine sehr hohe Eigenkapitalquote und müsse
ihre Rücklagen nicht noch weiter aufstocken.
Immer wieder hatte die Sparkasse auf allgemeine, nicht genauer belegte Bankrisiken
verwiesen, um die Aufstockung des Sonderpostens zu begründen. Dazu die Auf-
sichtsbehörde:

"Die vom Vorstand vorgenommene Dotierung des Sonderpostens nach $ 340g HGB
war rechtswidrig, weil der Vorstand im Rahmen des ihm bei der Dotierung zustehen-
den Ermessens neben Vorsorge- und Sicherungsinteressen der Sparkasse auch die
sparkassenrechtlich geschützten Interessen und Zuständigkeiten der übrigen Organe
des Kreditinstituts, also des Verwaltungsrates und der Versammlung des Trägers der
Sparkasse, im Zusammenhang mit der Ausweisung eines Jahrestlberschusses zu
berücksichtigen hat.
Der Verwaltungsrat hatte sich nach ausführlicher Diskussion mehrheitlich der Argu-
mentation der Sparkassenführung angeschlossen. Damit hat der Verwaltungsrat ei-.
nen rechtswidrigen Jahresabschluss festgestellt, der aus diesem Grund von der
Sparkassenaufsicht aufgehoben wurde."'
Diesen Bescheid akzeptierte die Sparkasse Düsseldorf und der Sparkassenverband,
indem sie eine eingereichte Klage zurückzogen. Letztlich erhielt die Stadt 201 5 aus
dem o. a. Jahresgewinn 25 Mio. €, aus dem Sparkassengewinn 2015 erhielt sie 2016
erneut rund 1 5.2 Mio. €. Diese Ausschüttunqen belaufen sich somit auf jeweils 25
Prozentdes Jahresüberschusses
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden. dass der Vorstand ohne Zustim-
mung des VerwaltyDg$!Bt99gb9LdQ11$onderoo$tQLAljgemeinQ Barllsd$jken verfü-
en kann

Die Dotierung des Sonderpostens für Allgemeine Bankrisiken bei der Sparkas-
se Gießen

In ähnlicher Weise wie die Sparkasse Düsseldorf ist auch die hiesige Sparkasse ver-
fahren

Bestand Rücklagen:

Fonds Allg. Bankrisiken

Sicherheitsrücklage

Summe (= Rücklage Bilanz)

2016 2015 2014 2013

63,4Mio.€ 54,8Mio.€ 49,9Mio.€ 37,6Mio.€
130.4Mio.€ 128.5Mio.€ 125.4Mio.€ 122.1 Mio.€
193,8Mio.€ 183,3Mio.€ 175,3Mio.€ 159.7Mio.€

2012

25,3 Mio. €
1 1 8,4 Mio. €
143,7 Mio. €

Bestand Rücklagen:

Fonds Allg. Bankrisiken
Sicherheitsrücklage

Summe (= Rücklage Bilanz)

2011 2010 2009 2008

12,0Mio.€ 0Mio.€ 0.0Mio.€ 0.0Mio.€
114.4Mio.€ 38.1 Mio.€ 37.6Mio.€ 37.1 Mio.€
126,4Mio.€ 38,1 Mio.€ 70,5Mio.€ 37,1 Mio.€

Der Fond Allg. Bankrisiken wurde erstmals 201 1 gebildet. Zuvor waren diese Rück-
lagen in verschiedenen Bilanzpositionen "versteckt". Nach den sechs Jahren beläuft
sich der Bestand auf 63,4 Mio. €, obwohl sich die Sicherheitsrückstellungen, die in

' https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/sparkassenaufsicht-hebt-jahresabschluss-2014-der-stadtsparkasse
duesseldorf-auf
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Folge der Finanzkrise von der Bafin verlangt wurden, von 38,1 Mio.(2010) auf 130,4
Mio € erhöhten.

Die Zuführunaen wurdenverae Q Q . trotz d9Llgtsache, dass die Eigenkapital-
quote der Sparkasse weit über die erforderlichen 1 1 Prozent angewachsen ist:

Kapitalquote gemäß Offenlegungs-
bericht
Eigenkap. (TI) - OB Anlage l Z. 45
Ergänzungskapital (T2) - OB Anlage l Zeile 58
Eigenkapital (EK) insgesamt - OB Anlage l Z. 59

2016
1 84.2 Mio. €
77.5 Mio. €

261 ,7 Mio. €

2015

177,4 Mio. €
83,9 Mio. €

261 ,3 Mio. €

Risikogewichtete Aktiva - OB Anlage l Zeile 60 1 .161 ,5 Mio. € 1 .089,1 Mio. €

Gesamtkapitalquote (Z. 59 : Z. 60) 22,53% 24,00%

Die Gesamtkapitalquote beträgt also mehr als das Doppelte der von der Bafin ver.
lanqten Höhe.

Die folgende Tabelle zeigt für die Dotierung des Fonds für Allg. Bankrisiken und das
ausgewiesene Jahresergebnis der letzten fünf Jahre:

Echter Gewinn (JU +
Fond)
Anteil Fondszuführung

l0,767 Mio. €

79,9%

7,005 Mio. €

69,2%

15,933 Mio. € 15,988 Mio. €

77,4% 76,9%

16,964 Mio. €

78,4%

Der Entscheidung des FM NRW, bei der Zuführung zum Fond für allg. Bankrisiken
der Sparkasse Düsseldorf einen Ermessensmissbrauch festzustellen, lagen die fol
genden Zahlen zu Grunde:

2016 2015

Zuf. Fonds für alldem. Bankrisiken (GuV 18)
+Jahresilberschuss - JU - (GuV 25)

= Bruttogewinn (Fonds + Jahresüberschuss)

Anteil Zuf. Fonds zu Bruttogewinn:

39,700 Mio. €
15,285 Mio. €

54.985 Mio. €

70.392 Mio. €
21 .71 3 Mio. €
92,105 Mio. €

72,2% 76,4%

Nach deQ Düsseldorfer Muster kann folglich von Ermessensmissbrauch gesprochen
werden, wenn der Anteil Zuführung zum Fonds zu Bruttoqewinn mehr als 72% be-
trägt. Dieser Wert wurde in den letzten fünf Jahren viermal überschritten.

  2016 2015 2014 2013 2012

Zuführung Fondsfür
allg.Bankrisiken

8,600 Mio. € 4,850 Mio. € 12,330 Mio. € 1 2.300 Mio. € 13,300 Mio. €

Jahresüberschuss 2,167 Mio. € 2,155 Mio. € 3,603 Mio. € 3,688 Mio. € 3,664 Mio. €



Der echte Gewinn der Sparkasse Gießen und die notwendigen Ausschüttungen
Nach $ 16 des hessischen Sparkassengesetzes können 66 Prozent des Jahresüber-
schusses ausgeschüttet werden.

Gewinnverteilung an die Träger gem. Art. 340g HGB und $ 16 Hessen

Mit freundlichen Grü ßen

Reinhard Hamel
Fraktionsvorsitzender

Gießener Linke

Marcus Link
stellv. Fraktionsvorsitzender

Gießener Linke
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Vorweg 10%
an Landkreis Gießen

Gewinnverteilung
an Träger gem.
Ad.340g HGB
und $ 16 Hessen

Anteil
10%         

Die übrigen 90% ge-
hen an

Träger
Anteil

2016

Tsd.Euro
6.405

2015

Tsd. Euro
4,230

2014

Tsd. Euro
9,560

2013
Tsd. Eu-

ro
9.593

2012

Tsd. Euro
lO.178

Allendorf/Lumda
Buseck
Fernwald
Gießen
Heuchelheim

Langgöns
Lich
Linden
Lollar
Pohlheim
Reiskirchen
Staufenber

2,05%
6,47%
3.32%

42,37%
3.76%
5.77%
6,67%
6,25%
5,03%
8.98%
5,17%
4.16%         

Ausschüttuna an Träger l oo.oo% 6.405 4.230 9.560 9.593 10.178

  2016 2015 2014 2013 2012

Echter Gewinn 1 0.767 Mio. € 7.005 Mio. € 1 5.933 Mio. € 1 5.988 Mio. € 16.964 Mio.

davon 66.67% gem. $ 16
SpkG Hessen

7.1 1 7 Mio. € 4.700 Mio. € 1 0.622 Mio. € 1 0.659 Mio. € 1 1 .309 Mio.

verbleiben (= Echter Ge-
winn ./. Ausschüttung)

3.650 Mio. € 2.305 Mio. € 5.31 1 Mio. € 5.329 Mio. € 4.433 Mio

Einstellung in Sicherheits-          
rücklage ($ 16 SpKG Hes- 3.650 Mio. € 2.305 Mio. € 5.31 1 Mio. € 5.329 Mio. € 4.433 Mio.
sen)          
Tatsächliche Ausschüttung
an Träger

0.257 Mio. € 0.258 Mio. € o€ o€ o€

Noch auszuschütten 6.860 Mio. € 4.442 Mio. € 1 0.622 Mio. € 1 0.659 Mio. € 1 1 .309 Mio.
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Gießener Linke
Erlengasse 3

35390 Gießen
© 0641-58776776

117 kreisfraktion©Zlinkes-

An den Kreistagsvorsitzenden
Herrn Karl-Heinz Funck
Riversplatz 1 - 9

VoE":mSO F4
35394 Gießen

Mit Antrag
auf direkte ''
Ausschußberatun3 Gießen. den 31 . Januar 2018

Kooperation des Jobcenters und Mietervereins

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Funck

die Fraktion Gießener Linke beantragt, der Kreistag möge folgenden Antrag
beschließen:

Der Kreisausschuss wird beauftragt, eine Kooperation zwischen Landkreis Gießen,
Jobcenter Gießen und dem Mieterverein Gießen in die Wege zu leiten und eine
Vereinbarung zu schließen, die es Transferleistungsbeziehern ermöglicht,
Beratungsleistungen des Mietervereins im Rahmen einer Kurzmitgliedschaft in
Anspruch zu nehmen. Die Vereinbarung gilt zunächst ein Jahr und kann verlängert
bzw. erneuert werden.
Im Nachtragshaushalt werden dafür 5. 000 Eur bereitgestellt.

Begründung

In einigen Kommunen und Landkreisen (z.B. Aachen, Essen, Wiesbaden, Potsdam
oder im LK Wetterau) hat sich die Kooperation des Jobcenters mit dem örtlichen
Mieterverein bereits bewährt. Dort können sich Transferleistungsbezieher kostenfrei
beim Mieterverein beraten lassen, wenn das Jobcenter zustimmt und die
Mitgliedsbeiträge übernimmt.

Die geplante vertraglich vereinbarte Zusammenarbeit zwischen dem Jobcenter
Gießen und dem Mieterverein Gießen ermöglicht es Leistungsempfängern des
Jobcenters. die sich im Zusammenhang mit dem Leistungsbezug einer
unberechtigten Forderung ihres Vermieters, z.B. bei den Mietnebenkosten,
ausgesetzt sehen oder selber Rechte geltend machen wollen, mittels einer vom
Jobcenter finanzierten Kurzmitgliedschaft im Mieterverein fachmännische Beratung
und Betreuung zu erhalten.

Mit der Expertise der Fachleute vom Mieterverein wird die Betriebskostenabrechnung
auf Fehler überprüft (jede 2. Abrechnung ist fehlerhafte) oder setzten sich mit



Mieterhöhungen, Mängeln an der Wohnung(z.B. Schimmel) oder Kündigungen
auseinander. Das erspart dem Jobcenter Ausgaben. So kann z.B. festgestellt
werden, dass der Wohnraum tatsächlich wesentlich kleiner ist, als im Mietvertrag
angegeben. Ergebnis: Der Vermieter muss die monatliche Miete dauerhaft senken

Wer Leistungen vom Jobcenter bezieht und Zweifel an der Korrektheit ihres
Mietvertrages oder einer Betriebskostenabrechnung hat. kann sich an den
Ansprechpartner im Jobcenter wenden und einen Beratungsgutschein beantragen

Die Zusammenarbeit soll schnell und unbürokratisch funktionieren. Sie ist dazu
gedacht, besonders jenen Menschen zu helfen, die es bei den Wohnkosten öhnehin
nicht leicht haben und sich gegen Vermieterforderungen allein nur schwer wehren
können.

Soweit für die Umsetzung der Kooperation durch Übernahme der Mitgliedsbeiträge
keine Mittel in den jeweiligen Budgets vorhanden sind, sollte eine Pauschale von
5.000 € im 1 . Nachtragshaushaltsplan 2018 des Landkreises Gießen vorgesehen
\A/nrann

Mit freundlichen Grüßen

h".
Reinhard Hamel
Fraktionsvorsitzender

Gießener Linke

Marcus Link
stellv. Fraktionsvorsitzender

Gießener Linke

ganehnllgt - 111clt: genehmigt - zurücligestellt

Zur BeaglaL1l)igurlg



Freie
Demokraten

An den
Vorsitzenden des Kreistages
des Landkreises Gießen
Herrn Karl-Heinz Funck
Riversplatz 1-9
35390 Gießen

Vorlage Nr.: 0565/2018

f4it Antrag. ..
aufdirekto
.Ausschußberatung

Gießen, den 12. Februar 201 8

Antrag auf Einrichtung eines Integrationsbeirates und Stärkung der
Integrationsbemühungen im Landkreis Gießen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender

.die Fraktionen der CDU, FDP und Gießener Linke beantragen für die Kreistagssit-
zung am 5. März 2018 folgenden Beschluss:

Der Kreistag möge beschließen

l Der Kreistag bildet einen Arbeitskreis mit dem Ziel der Einrichtung eines
Integrationsbeirates im Landkreis Gießen. Dem Arbeitskreis sollen angehören:
a) zwei Vertreter/innen des Kreistagspräsidiums

b) je ein/e Vertreter/in der im Kreistag vertretenen Fraktionen
c) die Vorsitzende des Kreistagsausschusses für Soziales und Integration
d) der Kreisbeigeordnete für Demografie und Integration

e) ein vom Kreisländerbeirat entsandtes Mitglied
f) weitere vom Kreistagsvorsitzenden zu benennende Mitglieder aus den Berei-

chen Wissenschaft, Projekte (z.B. angekommen), vhs (z.B. Deutschkursleiter)
oder einer Hilfeinitiative.

2 Der Kreistagsvorsitzende beruft den Arbeitskreis im Benehmen mit dem Kreisbei
geordneten für Demografie und Integration ein. Er legt dem Kreistag bis zu seiner
Sitzung im September 2018 einen Vorschlag für eine entsprechende Satzung zur
Einrichtung eines Integrationsbeirates im Landkreis Gießen vor.
Der Kreisausschuss unterbreitet dem Kreistag bis zu seiner Sitzung im Septem-
ber 2018 einen entscheidungsreifen Vorschlag, welche Anstrengungen (auch mit
Hilfe des Kreisausländerbeirates und des Integrationsbeirates) im Landkreis
Gießen zusätzlich unternommen werden können, um im Interesse guter mensch-
licher Beziehungen zwischen der einheimischen Bevölkerung und den im Land-

3



kreis lebenden Menschen mit Migrationshintergrund zur Integration beizutragen.
Hierbei sollen insbesondere institutionelle Neuerungen aufgezeigt werden, die
eine Teilhabe auch nur vorübergehend im Landkreis Gießen lebender Ausländer
(wie zum Beispiel Asylsuchende, Geflüchtete oder ausländische Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler) ermöglichen sowie geographische Herkunft, Kultur-
kreise und Religionsgemeinschaften berücksichtigen.

Begründung:
Der Landkreis Gießen ist in den zurückliegenden Jahren durch den Zuzug von Men-
schen aus allen Ländern der Welt bereichert worden. Es gibt unzählige Beispiele ge-
lungener Integration. Viele Menschen haben dabei mitgestaltet - auch die Institutio-
nen des Landkreises Gießen. Die Integration von Geflüchteten stellt eine besondere
gesellschaftliche Herausforderung dar. Deshalb ist zu prüfen, ob zusätzlich zu den
existierenden Angeboten weitere Handlungsbedarfe bestehen. Zu nennen sind ne-
ben Unterbringung und Versorgung, Wohnen, Gesundheit, Bildung und Arbeit der
Menschen vor allem auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie die in-
tegration in das Vereinsleben.

Damit Integration gelingt, müssen alle Seiten aktiv dazu beitragen. Die zusätzlichen
Integrationsbemühungen müssen auf die Weiterentwicklung von Strukturen in allen
öffentlichen Lebensbereichen abzielen, um sie auf eine vielfältiger werdende Gesell-
schaft auszurichten und um allen Menschen. unabhängig von ihrer Herkunft und Na-
tionalität. Chancen auf eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Nicht nur
Menschen mit Migrationshintergrund, auch Menschen mit deutschen Wurzeln, sind
gefordert an einer erfolgreichen Integration mitzuwirken. Deshalb soll sich der zu
gründende Integrationsbeirat aus Mitgliedern des Kreistages sowie Migrantinnen und
Migranten, wie sie nach ihrer Herkunft im Landkreis Gießen wohnhaft sind, zusam-
mensetzen.

Mit freundlichen Grüßen

".q,""-# .Ü
Claus Spandau
Vorsitzender der

CDU-Fraktion

Harald Scherer
Vorsitzender der

FDP-Fraktion

Reinhard Hamel
Vorsitzender der

Fraktion Gießener Linke

i\fuss dcs

[,]c Vorlage wild - mill 7usaÜbeschluss -

genQhrnigt - nicht (genehmigt

'/om:

zurückgestellt

Zur Beglaubigung
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DIEGRUNEN

ISVERBANDGIESSE

An den

Vorsitzenden des

Kreistages Gießen
Karl-Heinz Funck

Riversplatz 1-9 (Zi. F 209)

35390 Gießen Vofiaäb 0''vW61' zwx
Mlt Antrag
auf direl<te '
Ausschußt)eratunJ

Gießen, 09.02.2018

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,

die Fraktion von Bündig 90/ Die Grünen beantragen in der nächsten Kreistagssitzung

Der Kreistag möge beschließen

l Der Kreistag lehnt die von der Stadt Pohlheim unterstützte Investoren-Planung
eines Outlet-Centers in Pohlheim-Garbenteich mit neuer

Autobahnanschlussstelle an der A 5 ab. Das Vorhaben widerspricht einer

verträglichen Kreisentwicklung, der angestrebten Erhaltung und Entwicklung

zentraler Versorgungsstrukturen in den Ortskemen sowie der Vermeidung

zusätzlicher verkehrlicher Belastungen.

a) Der Kreisausschuss wird daher beauftragt, der Stadt Pohlheim gegenüber die

Positionierung des Landkreises zu vermitteln.

b) Die Vertreter/innen des Landkreises Gießen in der Regionalversammlung

werden aufgefordert, bei der erforderlichen Beschlussfassung über eine

entsprechende Zielabweichung eine Ablehnung des Antrages zu begründen und

auch die Vertreter/innen der Nachbarkreise über die Ablehnungsgrtinde vorab zu
infomÜeren.



2. Der Kreisausschuss wird beauftragt, die bestehenden Initiativen zur Erhaltung

und Förderung der innerörtlichen Versorgungskeme zu unterstützen und zu
intensivieren.

Dazu gehören z. B. Projekte im Rahmen Gießener Land (Leaderregion) und das

Projekt 'Ab in die Mitte'.

a) Bis zum 30.06.201 8 so]] eine prozesssteuemde Organisationsstru](tur (unter

Beteiligung der WirtschaRsförderung und des DemograHlebeaußragten) des

Kreises und der Kreiskommuneneingerichtet, um die planerische Koordinierung,
den Austausch zwischen den Kreiskommunen sowie konkrete

Umsetzungsmaßnahmen optimal unterstützen zu können.

b) Der Kreisausschuss wird beauRragt, im Rahmen der Aufstellung des
Haushaltsplanes fur 2019 sowie durch Prüfung der vorhandenen

Personalressourcen innerhalb der Kreisverwaltung sowie angehöriger

Einrichtungen/Betriebe die Voraussetzungen zu schaffen, ab 2019 ein

Förderprogramm mit personeller Unterstützung für lokale Initiativen zur

Erhaltung und Entwicklung von Versorgungsstrukturen in den Ortskemen
einzurichten.

Begründung

Die Enichtung eines Herstellerverkaufszentrums ("Factory Outlet Center",

FOC) wiederspricht der geltenden Regionalplanung.und würde damit eine

Abweichung vom geltenden Regionalplan bedeuten.

Der geltende Regionalplan ist wohlabgewogen und unter Beteiligung der Städte
und Kommunen -- auch der Stadt Pohlheim -- erstellt und verabschiedet worden.

Neben den allgemeinen regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen sprechën

aus unserer Sicht vor allem zwei Aspekte gegen ein "Outlet Center" in
Pohlheim. Dies sind die Verkehrssituation und die Gefährdung des

Einzelhandels in einem nicht geringen Umkreis um das Einkaufszentrum.

Zur Verkehrssituation ist Folgendes aus unserer Sicht relevant. Es ist zwar

geplant, das Outlet Center mit einer eigenen Autobahnabfahrt von der

Bundesautobahn A 5 zu versehen, womit sicherlich ein .Großteil des an- und

abfließenden Verkehrs gesteuert werden könnte.

Nun würde aber auch eine neu erbaute Autobahnabfahrt allein schon eine



Mehrbelastung für Garbenteich bedeuten, ein mehr an Fahren und damit an

Abgasen und Lärm. Ganz zu schweigen von einer zusätzlichen

LandschaRsversiegelung von gutem Wetterauer Ackerland, ohne das ein

Zugewinn an Arbeitsplätzen dem Verlust entgegensteht. Es käme zu einer reinen

Umverteilung der KaufkraR der Region.

Ein Blick auf die Karte zeigt allerdings auch, dass die Ortsdurchfahrt

Garbenteich ebenso wie die umliegenden Ortschaften durch das Outlet Center

einer erheblichen verkehrlichen Mlehrbelastung ausgesetzt werden würde. Weder

die Einwohner Gießens noch die der anderen umliegenden Ortschaßen und des

Ostkreises ebenso wie des westlichen Vogelsberges würden die A 5 nutzen,

sondem aufdem kürzeren Weg durch Kreis- und Gemeindestraßen zum Ziel

fahren. Auch für die aus den westlichen Kreisen Lahn-Dill und Limburg-

Weilburg anreisenden Kunden würden nicht die A 5 nutzen, sondem über B 49,

A 485 und SchifFenberger Tal anreisen.

Es ist eindeutig, dass dies zu einer erheblichen Mehrbelastung mit allen

negativen Folgeerscheinungen fur die umliegenden Ortschaften, insbesondere

für Linden, .Femwald, Lich, Watzenbom und Garbenteich kommen muss!

Dies wird insbesondere auch den Schwerverkehr betreten. Für den

Anlieferverkehr stellen nämlich die genannten Routen nicht nur eine kürzere

Verbindung dar, sondem sie sind auch von der Maut betroffen. Was dies beim

Kostendruck im Speditionsgewerbe bedeutet, ist klar: Eine erhebliche

Steigerung des Schwerverkehrs für alle umliegenden Ortschaften.

Dies können wir doch nicht emsthaft wollen l

Wir wenden uns auch gegen die Gefährdung des Einzelhandels durch das Outlet
Center

Es ist völlig klar, dass der Einzelhandel der Kommunen in der Region einen

Kaufkraßabfluss Richtung Outlet Center befürchtet und dies daher mit guten
Gründen ablehnt. Aber wenn wir den Fokus aufdie kleineren Gemeinden und

Ortsteile legen, werden die Folgen dort weitaus schlimmere sein. Bereits jetzt

beklagen die Kommunen Geschäßsschließungen und Leerstände in den

Ortszentren. Viele Kommunen untemehmen erhebliche Anstrengungen, um

diesen Trend umzukehren. All dies würde durch einen Outlet Center gefährdet

oder zunichte gemacht. Denn viele kleine Einzelhändler werden einen weiteren
Kaufkraftabfluss nicht verlaßen können und ihre Läden schließen müssen.

Insbesondere aber würde die Revitalisierung von Ortskemen gefährdet. Denn



während die im Outlet Center ansässigen Konzeme und Handelsketten aufgrund

der Risikoverteilung im Großuntemehmen kein untemehmerisches Wagnis

eingehen, stellt sich fur den Kleinuntemehmer hier die Existerufrage: Da er das

untemehmerische Risiko allein trägt und vielleicht sein ganzes Privatvermögen
einbringt, ist die Folge klar: Man wird von einer Untemehmensgründung in der
Nähe eines Outlet Centers Abstand nehmen.

Ein Factory Outlet Center in Garbenteich würde also nicht allein bestehende

Untemehmen gefährden, sondem auch Neugründungen im Umkreis verhindem

Es würde somit unserer regionalen Wirtschaftspolitik komplett widersprechen

Der vorliegende Antrag richtet sich aus diesen Gründen vor allem, aber nicht nur

gegen die Planungen der Stadt Pohlheim für ein Factory Outlet Center. Er will

vielmehr auch Prozesse zur Erhaltung und Förderung der kommunalen
Infrastrukturen konstruktiv anstoßen.

schluss des Z,<iC.C.' l('2.ia,.l/'] vom:

ë\'ZZ;,'8;.f
[.:]e Vorlage wird - mit Zusetzbes-,heuss -
lic ehrnigt - nicht genehmigt - zurtlckgestellt

Mit freundlichen Grüßen,

Zur Beglaubigung

Christian Zuckemtann, Fraktionsvorsitzender


